


577 r «la ı 
„ 

8 











EIN ! ʒ̃7§ ũ ... 8 

2 A 

— 

Die 

anglikaniſchen 

Kirchenzuſtände 
mit beſonderer Berückſichtigung | 

der 

katholiſchen Bewegung 

in derſelben 

und des 

Puſeyismus. 

Von 

Fr. Eller. 

Schaffhauſen, 

Verlag der Hurter'ſchen Buchhandlung. 

1844. 



In demſelben Verlage erfchien : 

Verfolgung und Leiden 
der f 

katholiſchen Kirche in Rußland. 
Mit noch ungedruckten Dokumenten; von einem ehemaligen 

ruſſiſchen Staatsrath, Ritter des St. Stanislaus- und 

Wladimir-Ordens. 

Aus dem Franzöſiſchen überſetzt von 

M. Zürcher, Caplan. 

Preis Rthlr. 1-18 gr. — fl. 3. 

„Wer die Verfolgungen und Leiden der katholiſchen Kirche in 

Rußland aus ganz zuverläßigen Dokumenten etwas genauer kennen 

lernen will, dem glauben wir vorliegendes Werk nicht genug em— 

pfehlen zu können. Dem Verfaſſer iſt durch ſeinen langen Aufent— 

halt in Rußland, ſo wie auch durch ſeine einflußreiche Stellung da— 

ſelbſt die Möglichkeit geworden, die Geheimniſſe der ruſſiſchen Politik 

zu durchſchauen und deren Tendenzen zu enthüllen. Er war theil— 

weiſe Augenzeuge deſſen, was er berichtet, ſtützt ſich immer auf ſichere 

Grundlage und iſt genau bekannt mit den Mitteln, welche die ruſſi— 

ſche Deſpotie zur allmähligen Vertilgung des Katholicismus anwen— 

det. Sein Werk zerfällt in vier Theile, welchen eine höchſt inter— 

eſſante Einleitung vorausgeſchickt iſt. In derſelben weist der Herr 

Verfaſſer nach, wie die ruſſiſche Kirche ſeit Peter dem Großen in das 

ſchmachvollſte Joch von der weltlichen Macht gerathen, und geht als— 

dann auf die Darſtellung des Verhältniſſes über, in welches ſich die 

ruſſiſche Regierung zu den übrigen Confeſſionen, namentlich zu dem 

Katholicismus geſetzt hat. 

Im erſten Theile giebt uns hierauf der Verfaſſer eine geſchicht— 

liche Darſtellung des Abfalls der griechiſch-unirten Kirche von der 

römiſch-katholiſchen. Die hieher gehörigen Aktenſtücke, namentlich das 

Manifeſt der Synode über die Vereinigung der unirten Griechen 

mit der orthodoxen Kirche in Rußland wird uns zuerſt in genauer 

Ueberſetzung vor Augen gelegt, und dann einer unpartheiifchen, aber 

ſcharfen Critik unterworfen. 

Im zweiten Theil giebt der Verfaſſer eine kurze hiſtoriſche Dar— 

ſtellung des orientaliſchen Schismas, wobei Urſprung, Weſen und 
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Vorwort und Einleitung. 

In einer Zeit, zu der unter ſo vielen Bahnen, 

die ſich gegenſeitig durchkreuzen, die Eine große Be 

wegung nach der Einheit im Glauben entſchieden die 

vorherrſchende iſt, wird unſer Blick unwillkuͤrlich von 

einem Lande gefeſſelt, in welchem ſich dieſelbe drei 

Jahrhunderte lang der Aequatorialſtroͤmung der Wahr— 

heit entgegenſtemmte und endlich nach raſtloſem, vergeb— 

lichem Ringen mit unwiderſtehlicher Gewalt von der 

unuͤberwindlichen fortgeriſſen wird, um ihre beſondere 

Einheit in der allgemeinen zu verlieren. Als die Gei— 

ſteswelt durch die Menſchwerdung des ewigen Vortes 
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eine neue Axe bekam, machte ſich mit dieſer Wendung 

auch ein neues Geſetz der Stroͤmung geltend, das nach 

und nach dem ganzen Kreislaufe die Richtung der 

Waſſerſtraße mitzutheilen beſtimmt war, uͤber welcher 

der Geiſt Gottes ſchwebte; aber Jahrhunderte und 

Jahrtauſende find erforderlich, bis ſich eine neue Welt: 

ordnung univerſelle Geltung verſchafft hat. An allen 

Punkten, die nicht unmittelbar im Gebiete der neuen 

Stroͤmung lagen, ja in dieſer Stroͤmung ſelbſt, ſchafften 

fort und fort vulkaniſche Kraͤfte und warfen ſprudelnde 

Waſſerberge empor, die ſich mit groͤßerer oder gerin— 

gerer Gewalt nach allen Seiten neue Bahnen brachen 

und ſogar den Normalſtrom fuͤr Augenblicke aufſtauten 

und zuruͤcktrieben. Die Wogen, die ſich von außen 

heranwaͤlzten, brachen ſich an der unerſchuͤtterlichen 

Wand des Stromes und prallten in die offene See 

zuruͤck, wo ſie in der allgemeinen Fluth verſchwammen; 

allein die Maſſen, die aus dem Strome ſelbſt empor— 

tauchten, entzogen ſich dem Gebiete desjenigen, dem 

ſie auf die Dauer nicht zu ſtehen vermochten, und 

ſuchten ſich mit der Kraft, die ſie ihm abborgten, 
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ihre Straßen nach außen, wo ſie die Truͤmmer der 

alten Geſetzestafeln, die Wracke des Heidenthums, auf— 

ſiſchten und mit den, von den neuen abgeriſſenen Stuͤcken 

zuſammenflickten. Aber mit all' ihrer Kraftanſtrengung 

waren ſie nicht im Stande, ſich der Wirkung der Schwere 

zu entziehen, welche die ganze Welt beherrſcht. Durch 

die gemeinſame Attraktionslinie wurde ihre gegenſeitige 

Anziehungskraft neutraliſirt; es war ihnen unmoͤglich, 

ſich durch Verbindungen unter ſich zu verſtaͤrken, und 

ihre erborgte Kraft reichte nicht ſo weit, um das wider— 

natuͤrliche Gezimmer des chriſtianiſirten Paganismus 

zuſammenzuhalten. 

„Kommen mußte der Tag, wo das ſtolze Ilion hin⸗ 

ſinkt!“ 

Wenn uns nicht Alles truͤgt, ſo ſind dieſe ſaͤmmt— 

lichen Nebenlinien und Seitenſtroͤmungen auf dem Ruͤck— 

wege nach der Aequatorialſtraße begriffen, und keine 

von allen iſt derſelben naͤher, als diejenige, welche ihrer 

unerbittlichen Anziehungskraft am hartnaͤckigſten ent— 

gegenkaͤmpft, und durch die ſeltſamen Waffen, zu denen 
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ſie ihre Zuflucht genommen, die Wirkung derſelben 

nur verſtaͤrkt und ihren unvermeidlichen Erfolg be— 

ſchleunigt. 

Von allen Kirchen der Reformation war die an— 

glikaniſche die einzige, welche das Hauptprinzip des 

Mutterlandes, das Prinzip der Einheit, in ihre neue 

Wohnſtaͤtte hinuͤbertrug. Aber es koſtete ſie einen drei— 

hundertjaͤhrigen Vertilgungskrieg, um das geraubte 

Prinzip zu behaupten. Nachdem fie alle Elemente 

ausgeſtoßen, welche dieſer Einheit widerſprachen, wurde 

ſie immer entkraͤfteter und verlaſſener, und griff in ihrer 

Haltloſigkeit nach allen moͤglichen Stuͤtzpunkten, die 

außer ihr lagen, bis ſie ſich endlich nach zehnmal wie— 

derholten und wieder aufgegebenen Verſuchen nach der 

Meerenge gedraͤngt ſah, die nach der Stroͤmung der 

Wahrheit zuruͤckfuͤhrt, in welcher ſich ihre Individualitaͤt 

in der Univerſalitaͤt aufloͤdst. Betraͤfe es nicht eine fo 

ernſte, heilige Sache, ſo koͤnnten wir uns kaum des 

Laͤchelns erwehren, wenn wir ſehen, wie dieſe After— 

organiſation unter den widernatuͤrlichſten Convulſionen 

ſich beſtrebt, bald von andern krankhaften Vildungen, 
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bald von der Geſundheit ſelbſt, Oel fuͤr ihr erloͤſchendes 

Lebenslicht zu gewinnen, und aus unbeſchreiblicher Ge— 

wiſſensangſt vor der Mutter bald den unnatuͤrlichen 

Kampf durch Vereinigung mit deren gemeinſchaftlichen 

Feinden, den ſeltſamen Traum einer anglopreußiſchen 

Union, zu verlaͤngern, bald ſich in abenteuerlicher Ver— 

kleidung durch die Hinterthuͤre einer beneideten Halb— 

ſchweſter, der griechiſchen Kirche, einzuſchleichen, um 

als ebenbuͤrtige Dynaſtie dem muͤtterlichen Hauſe gegen— 

uͤber zu treten. Doch dieſes Laͤcheln erſtirbt auf unſern 

Lippen, wenn wir ſehen, wie die Hand Gottes die 

Straͤubende auf all' ihren Ab- und umwegen mit un— 

ſichtbarer Gewalt nach dem Einen großen Ziele der 

katholiſchen Wahrheit hinfuͤhrt, dem ſie unaufhoͤrlich 

zu entfliehen trachtet; wenn wir ſehen, wie alle ihre 

Beſtrebungen nichts anderes find, als Symptome der 

Reaction der Geſundheit, die nur deßhalb als abnorme 

Erſcheinungen auftreten, weil ſie vom Herde der Krank— 

heit ausgehen; der Krankheit, die wir jetzt in ihrem 

ganzen Verlaufe verfolgen wollen, um ihr auf der 

Grundlage der Anamnoſe die Prognoſe zu ſtellen; denn 
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wenn wir einen Zuſtand kennen lernen wollen, muͤſſen 

wir in die Vergangenheit zuruͤckgehen und die Wirkung 

in ihrer Urſache aufſuchen. Dem Seyn liegt das 

Werden zu Grunde, und der Ausgangspunkt unſerer 

Unterſuchung iſt die Geſchichte. 
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Einleitung. 

Einfuͤhrung des Chriſtenthums in England. 

Im Jahre 596 landeten vierzig Mönche, an deren Spitze 

der heilige Auſtin oder Auguſtin ſtand, an der Küſte von 

Britannien oder England. Sie waren von dem Papſt Gre— 
gor J. abgeſendet, um die heidniſchen Bewohner dieſes Landes 

zu Chriſten zu machen. Auſtin wandte ſich bei ſeiner Ankunft 

in Kent, wo er den engliſchen Boden betreten, an den König, 
dem dieſe Grafſchaft unterworfen war, und erhielt nicht nur 

die Erlaubniß, das Evangelium zu predigen, ſondern auch für 
ſich und ſeine Genoſſen eine Wohnung zu Canterbury, 

denn er war ſo glücklich, den König ſelbſt zu bekehren. Dieſe 

Wohnung, das erſte Kloſter auf den britiſchen Inſeln, war die 

Sonne, von der die Strahlen nach allen Seiten ausliefen, um 
1 * 



2 

nach und nach das ganze Land mit Licht und Wärme zu durch— 

dringen. Bald wurde auch eine Cathedrale zu Canterbury 

erbaut, und mit der weiteren Ausbreitung des neuen Glaubens 
entſtanden ähnliche Gemeinſchaften und Kirchen auch in andern 

Städten des Landes, wie namentlich in London, Wineeſter, 
Exeter, Worceſter, Norwich, Jork u. ſ. w. 

Dieſe Mönche, welche das Chriſtenthum gründeten, wuß— 

ten ſich durch die Lauterkeit ihres Wandels und durch die 

Werkthätigkeit ihrer Liebe bald allgemeine Achtung und Ver— 
ebrung zu erwerben, und gewannen die Herzen des Volkes in 
einem höheren Grade, als ihre Staͤndesbrüder in irgend einem 

andern Lande. Ihre Uneigennützigkeit öffnete ihnen die Quel— 

len des Reichthums, und indem ſie dieſen nur für die Beglük— 

kung ihrer Untergebenen verwendeten, denen ſie den Anbau 
ihrer Ländereien überließen, wurden ſie zu dem Vermittlungs— 

organe, wodurch ſich das Gleichgewicht zwiſchen Reichen und 

Armen, Hohen und Niederen herſtellte und erhielt. In allen 

Theilen des Landes erhoben ſich Klöfter, und wo ein Kloſter 

ſtand, war es der Mittelpunkt des Fleiſſes, der Zufriedenheit 

und des Wohlſtandes. Könige, Fürſten, Grafen, Ritter, die 

ganze adelige und reiche Welt wetteiferten in ihrer Freigebig— 
keit gegen dieſe Communitäten, und ſicherten ſich dadurch ſelbſt 

vor Verarmung, indem ihre jüngeren Söhne und Töchtern 

eine ehrenvolle Zufluchtsſtätte in denſelben fanden. Hören wir, 

was ein proteſtantiſcher Schriftſteller, Biſchof Tanner in ſei— 

ner „Ueberſicht aller Abteien, Probſteien und Mönchsorden, die 

ehemals in England und Wales beſtanden,“ von dieſen unſchätz— 

baren Anſtalten ſagt. 

„Die Klöſter waren große Hoſpitäler, und die meiſten 

hatten die Verpflichtung, täglich arme Leute zu ſpeiſen. Sie 

hatten auch Häuſer zum Unterhaͤlte faſt aller Reiſenden. Selbſt 

die Adeligen und Vornehmen übernachteten, wenn ſie unter— 

wegs waren, in einem geiſtlichen Hauſe, aßen in einem andern 

zu Mittag und kamen ſelten oder nie in Wirthshäuſer. Kurz 
ihre Gaſtfreiheit war von der Art, daß in der Probſtei zu 
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Norwich im Durchſchnitt jedes Jahr fünfzehnhundert Viertel 
Malz und über achthundert Viertel Waizen, und alles Andere 

in demſelben Verhältniß verbraucht wurden. Die Adeligen und 

Vornehmen verſorgten dann nicht allein ihre alten Diener mit— 

telſt Leibgedinge, ſondern auch ihre nachgebornen Kinder und 
ihre verarmten Angehörigen, indem ſie dieſelben zuerſt zu Mön— 
chen und Nonnen, und mit der Zeit zu Pröbſten und Pröbſtin— 

nen, zu Aebten und Aebtiſſinen machten. 

„Beſonders wichtig waren dieſe Anſtalten aber in Betreff 

des Unterrichts und der Erziehung, denn in jeder derſelben 

waren eine oder mehrere Perſonen für dieſen Zweck aufgeſtellt. 

Alle Nachbarn konnten hier ihre Söhne unentgeldlich in der 

Grammatik und Kirchenmuſik unterrichten laſſen. In den Non— 

nenklöſtern wurden junge Mädchen in weiblichen Arbeiten und 

im Leſen, zuweilen auch in der lateinischen Sprache unterrich— 
tet; fo daß nicht allein die untern Volksklaſſen, die ihren Un— 

terricht nicht bezahlen konnten, ſondern auch die meiſten Töch— 

tern der Adeligen und Vornehmen in dieſen Häuſern erzogen 

wurden. 

„Für die Ortſchaften, die in ihrem Gebiete lagen, waren 

ſie aber auch ſonſt von Vortheil, indem ſie ſowohl einen groſ— 

fen Zuſammenfluß von Menſchen in denſelben verurſachten und 

ihnen die Marktgerechtigkeit ertheilten, als dieſelben von den 

Forſtgeſetzen befreiten, und ihnen ihre Ländereien zu billigen 
Zinſen verpachteten. 

„Nicht minder nützlich waren ſie auch für die Krone, in— 

dem ſie derſelben beim Tode eines Abtes oder Probſtes bis 

zur Erwählung oder vielmehr Beſtätigung ſeines Nachfolgers 

eine bedeutende Abgabe zahlten, die Beſtätigung ihrer Frei— 
heiten durch große Summen erkauften, und alten Dienern der— 

ſelben Leibgedinge und den Geiſtlichen und Kaplänen des Kö— 

nigs bis zu ihrer Anſtellung als Pfründner Jahrgehalte ver— 

liehen. 

„Nicht zu vergeſſen ſind endlich die großen Dienſte, die ſie 

durch die Erhaltung der ihnen anvertrauten Schätze erwarben. 
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„Jede große Abtei hatte einen geräumigen Saal, das Scrip— 

korium oder den Schreibeſaal genannt, wo mehrere Mönche ein— 

zig und allein mit dem Abſchreiben von Büchern für die Biblio— 

thek beſchäftigt waren. Zuweilen ſchrieben ſie die Hausrechnun— 

gen, Meßbücher und andere kirchliche Formulare, gewöhnlich aber 

die Werke der Kirchenväter, Klaſſiker, Geſchichtſchreiber u. dgl. 

Johann Whethaͤmſted, Abt zu St. Alban, ließ auf dieſe Weiſe 

mehr denn achtzig Bücher abſchreiben. Achtundfünfzig wurden 

unter der Aufſicht eines Abtes von Glastonburg abgeſchrieben, 

und überhaupt bewieſen die Mönche in dieſer Beziehung einen 

ſolchen Eifer, daß ihre Klöſter nicht ſelten mit Ländereien und 

Kirchen dafür beſchenkt wurden. In allen größeren Abteien 

waren Leute aufgeſtellt, welche die vorzüglichſten Begebenhei— 
ten im Königreiche aufzeichneten, und am Ende eines jeden 

Jahres in Jahrbücher zuſammentrugen. In dieſen Annalen 
bewahrten ſie hauptſächlich das Andenken ihrer Stifter und 

Wohlthäter, die Jahre und Tage ihrer Geburt und ihres To— 

des, ihrer Verehelichung, ihre Kinder und Nachfolger auf; ſo 

daß man bisweilen zu ihnen ſeine Zuflucht nahm, um Alter 

und Abſtammung zu beweiſen; wiewohl zu beſorgen iſt, daß 
einige dieſer Geſchlechtsregiſter blos nach mündlichen Ueberlie— 

ferungen verfaßt wurden, und daß die Mönche in den meiſten 

ihrer Berichte günſtig von ihren Gönnern und feindſelig von 
ihren Feinden ſprechen. Die Beſchlüſſe der Geiſtlichkeit in 

ihren National- und Provinzial-Synoden und ſogar Parla— 

mentsakten wurden in die Abteien geſchickt, um dort einregi— 

ſtrirt zu werden. Denn die koſtbarſten Urkunden und Schätze 

wurden in ihnen aufbewahrt. Von dem durch König Heinrich I. 

verliehenen Freiheitsbrief, der Magua Charta, wurde in jede 

Grafſchaft einer Abtei eine Abſchrift geſendet, um daſelbſt nie— 

dergelegt zu werden. Die auf die Grafſchaft Cornwall bezüg— 

lichen Urkunden und Akten wurden in der Probſtei Bodwin 

aufbewahrt; eine Menge Papiere lagen in der Abtei zu Leiceſter 

und in der Probſtei zu Kenilworth, bis ſie König Heinrich III. 

von dort wegnahm. Eduard J. wandte ſich an die Klöſter, um 
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die Beweiſe ſeines Rechtes auf die Krone von Schottland in 

ihren Hausbüchern und Chroniken, als den zuverläſſigſten Quel— 
len, zu ſuchen. Als ſeine Herrſchaft in Schottland anerkannt 

worden war, ließ er dieſes Ereigniß in den Jahrbüchern der 

Abtei Winchomb, der Probſtei Norwich und wahrſcheinlich einer 

Menge anderer Klöſter eintragen; und als er den Streit der 
ſchottiſchen Krone zwiſchen Robert Bruce und John Caliol ent— 

ſchieden hatte, ſchrieb er an den Dechant und das Kapitel zu 

St. Paul in London, ſie ſollten die Abſchrift dieſer Entſcheidung 

in ihre Chronik eintragen. Der gelehrte Selden hat ſeine ſtärk— 
ſten Zeugniſſe für die dem Könige von Großbritannien gebüh— 

rende Herrſchaft über die Meerengen aus Kloſterarchiven genom— 

men. Auch Privatfamilien legten häufig ihre Urkunden und 

Schatzgelder in den Klöſtern nieder. Selbſt die königlichen 

Gelder und die Inſiegel der Adeligen wurden häufig dort auf— 

bewahrt. _ 

„Auch als Zierden des Landes waren die Klöſter nicht zu 
überſehen. Viele derſelben waren wahrhaft edle Gebäude, und 

wenn auch nicht ſo groß und geſchmackvoll, doch zu ihrer Zeit 

vielleicht eben ſo bewundert, als es die Hoſpitäler zu Chelſea 

und Greenwich heutzutage ſind. Viele Abteikirchen kamen un— 

ſern gegenwärtigen Cathedralen gleich, wenn ſie dieſelben nicht 
übertrafen, und müſſen eine eben ſo große Zierde des Landes 

geweſen ſeyn und eben ſo viele Arbeitsleute bei ihrer Erbau— 

ung und Inſtandhaltung beſchäftigt haben, als gegenwärtig die 

Sitze der Adeligen und Vornehmen beſchäftigen.“ 

Dieſe Schilderung iſt aus der Feder eines Proteſtanten 

gefloſſen; und in der That kann unmöglich weniger von den 

ſegensreichen Wirkungen der Klöfter in England geſagt wer— 
den, ohne der Gerechtigkeit zu nahe zu treten. Spricht doch 
ſelbſt der parteiiſche Hume, der die Wahrheit jo weit vers 

läugnet, daß er z. B. von Eduard VI. ſagt: „Alle engliſchen 

Geſchichtſchreiber verweilen mit Vergnügen bei den trefflichen 

Eigenſchaften dieſes jungen Königs, den die ſchmeichelhaften 

Hoffnungen, die er gab, vereint mit vielen ſchon vorhandenen 
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Tugenden zu einem Gegenſtande der zärtlichen Zuneigung des 

Volkes gemacht hatten;“ daß er ſagt: „kaum läßt ſich eine 

im Ganzen dem Vortheile der Menſchheit minder günſtige In— 

ſtitution denken, als die katholiſche Kirche,“ (!!) — ſpricht 

doch, ſage ich, ſelbſt Hume von den vielen Wohlthaten der 

Klöſter, und führt namentlich an, daß „die Mönche die 

beſten und nachſichtigſten Gutsherren waren, 

weil ſie nicht ſo viele Urſachen zum Geize hatten, 

wie andere Menſchen, und daß ſie rings um ſich her 

Wohlſtand verbreiteten.“ Wenn es Hume ſagt, ſo muß es 

doch wohl wahr ſeyn. Ja die Klöſter verbreiteten überall 

Wohlſtand. Sie ließen ihren Leuten die Früchte ihres Fleißes, 

und giengen ihnen überall mit Rath und That an die Hand. 

Weil der Grundeigenthümer nie wechſelte, ſo war der Pächter 

auch keinem Wechſel der Laune ſeines Herrn unterworfen, und 

er durfte ſeines Pachthofes als eines Eigenthums ſich freuen. Er 

lernte ſeine Herrſchaft von Kindesbeinen an lieben, wie einen 

Vater, und die Einwohnerſchaft des ganzen Kloſtergebietes bil— 
dete eine große Familie. Daß dies nicht allein auf die Sittlich— 

keit und Pietät des Volkes, ſondern auch auf die Fruchtbarkeit 

und Ergiebigkeit des Bodens den entſchiedenſten Einfluß äußerte, 
bedarf keiner Erinnerung. Wir bemerken nur noch ſo viel, 

daß England nichts von Pauperismus wüßte, wenn ſeine Klö— 

ſter noch ſtünden, und daß es keine ſolche Nationalſchuld hätte, 

wenn es noch der Agriculturſtaat wäre, der es damals geweſen. 

Als Auguſtin mit ſeinen Mönchen nach England kam, um 
den Einwohnern die Botſchaft des Heils zu verkündigen, hatte 

die ganze chriſtliche Welt einen und denſelben Glauben, d. h. 

ſie war katholiſch, und zwar römiſch-katholiſch, indem ſie die 

Suprematie des römiſchen Biſchofs als eines Vaters der Vä— 

ter oder Pabſtes (Pater Patrum) anerkannte. Folglich wurde 

England durch ihn katholiſch, und katholiſch blieb es nun 
Jahrhunderte lang, ein Zeitraum, während deſſen es in Ge— 

ſittung und Wohlſtand eine Stufe um die andere erklomm, ſs 

daß es am Ende deſſelben nicht nur eines der reichſten, ſon— 
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dern auch eines der glücklichſten Länder Europa's war. 
Aber auch ſeine Stunde ſchlug. Nachdem es ſeinen Königen 

eine Gerechtſame nach der andern abgerungen und eine Con— 

ſtitution gewonnen hatte, wie ſie nicht ein Staat des monar— 

chiſchen Europa's damals aufzuweiſen hatte, fiel es einem 

Manne in die Hände, der kein anderes Geſetz anerkannte, als 

ſeinen Willen, und unglücklicher Weiſe die Geiſteskraft und 

Energie beſaß, um ſeinen Willen zum Geſetz zu erheben. 



Erſtes Kapitel. 

— — 

Die Neformation. 
Heinrich VIII. — Cranmer. — Thomas Cromwell. — 

Eduard I. — Johanna Grey. — Die katholiſche 

Maria. — Wiederherſtellung des Katholieismus. — 

Eliſabeth. — Wiederherſtellung des Proteſtantismus. — 

Verfolgung der Katholieismus. — Jakob J. — Die 

Pulververſchwörung. — Carl J. — Sein Verfahren in 

Irland. 

Heinrich VIII. folgte als achtzehnjähriger Jüngling ſei— 
nem Vater, Heinrich VII., der keinen andern Fehler gehabt 

zu haben ſchien als den Geiz, im J. 1509 auf dem Throne 

von England, und erbte nicht nur ein blühendes Land, ſondern 

auch ein liebendes und glückliches Volk. Welche Verantwortung 

legte ihm dieſes ſeltene Glück auf! Wir werden ſehen, wie 

er ſich ihrer entledigte. Heinrich VIII. war nicht der Erſtge— 

borene ſeines Vaters. Er hatte einen älteren Bruder gehabt, 

Namens Arthur, und dieſer war ſchon als zwölffähriger Knabe 

mit der vierten Tochter König Ferdinands von Caſtilien und 

Aragonien, Catharina, verlobt worden. Zwei Jahre darauf 
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kam die Prinzeſſin nach England, und alsbald wurde die Ver— 

mählung gefeiert, allein noch in demſelben Jahre, ehe er fünf— 

zehn zurückgelegt hatte, ſtarb der ſchwächliche Knabe. Daß die 

Heirath bloß eine Form war und in der That nie vollzogen 

wurde, braucht wohl nicht geſagt zu werden. Heinrich verliebte 

ſich in ſeine junge Schwägerin, und die beiderſeitigen Väter 

willigten in ihre Verbindung; allein es bedurfte der Diſpen— 
ſation des Pabſtes, weil die Ehe nach dem kanoniſchen Rechte 

verboten war. Indeſſen lagen durchaus keine bedeutenden Hin— 

derniſſe vor, und der Pabſt ertheilte die nachgeſuchte Diſpen— 

ſation. Zwei Monate nach ſeiner Thronbeſteigung feierte Hein— 

rich VIII. feine Vermählung mit der ebenſo ſchönen, als lie— 

benswürdigen und tugendhaften Prinzeſſin, die jedoch acht Jahre 

älter war, als ihr königlicher Gemahl. Siebenzehn Jahre, 

während deren ſie drei Söhne und zwei Töchter zeugten, von 

denen jedoch nur Eine, Maria, die ſpätere Königin, am Le— 

ben blieb, hatten ſie in Ruhe und Frieden mit einander zuge— 
bracht, als es dem Könige auf einmal zu Sinne kam, er lebe 

in Blutſchande, weil er mit ſeiner Schwägerin verheirathet 

ſey. Wer bewundert nicht die Zartheit dieſes königlichen Ge— 
wiſſens! Nachdem er mit Diſpenſation des Pabſtes, den er 

als Katholik für den höchſten Richter im geiſtlichen Gebiete an— 

erkannte, die Wittwe feines Bruders geheirathet, der nie ein 

Beilager gehalten hatte, nachdem er fünf Kinder mit dieſer Ge— 

mahlin gezeugt und ſiebenzehn Jahre lang ohne allen Vorwurf 
des Gewiſſens in der Ehe mit ihr gelebt, erwacht auf einmal 

ſeine beſſere Regung aus ihrem langen Todesſchlafe; allein 
es wird Niemanden befremden, daß ſie erwachte, denn die 

Stimme, welche ſie aus ihrer Ruhe aufrüttelte, war eine Stimme, 

die ſchon Manchen um die ewige Ruhe brachte, es war die 

Stimme der Sinnlichkeit. Eine junge Hofdame ſeiner Gemahlin, 

Anna Boleyn, hatte die Augen des fünfunddreißigjährigen 

Mannes geblendet. Die Glut brach bald in hellen Flammen 

aus, und Heinrich ſchwur ſich, dem Beſitze des Gegenſtandes 

ſeiner verbotenen Luſt Alles zu opfern. Er dachte auf nichts 
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Geringeres, als auf augenblickliche Scheidung und wandte ſich 
deßhalb an den Pabſt, um ſeinen Zweck auf geſetzlichem Wege 

zu erreichen. Er glaubte beim heiligen Vater um ſo eher durch— 
zudringen, als er im J. 1521 mit eigener Hand ein Buch ge— 
gen Luther und ſeinen Glauben geſchrieben hatte, wofür ihn 
der Pabſt mit dem Titel eines Beſchützers des Glaubens (de— 

fensor fidei) belohnte. Allein jo ſehr er ſich auch deſſen 

Gunſt erfreute, und ſo diplomatiſch man immer auch bei 

der Unterhandlung zu Werke gieng, der Nachfolger des heiligen 
Petrus fühlte ſich nicht bewogen, dem Geſuche zu entſprechen, 

und mit dieſem Nein war — das Looſungswort der 

engliſchen Reformation ausgeſprochen. 

Heinrich ſagte ſich vom Pabſte los und warf ſich ſelbſt zum 

Oberhaupt der Kirche ſeiner Staaten auf. Als ſolches erhob 

er ſeinen Hauptrathgeber und Verführer, Thomas Cranmer, 

auf den erzbiſchöflichen Stuhl von Canterbury, denſelben, auf 

welchem der erſte Verkündiger des Evangeliums in England 
geſeſſen war. Ohne Zweifel würde er ſich gleich an die deutſche 

Reformation angeſchloſſen haben, wäre er nicht vom Urheber 

derſelben aufs Schimpflichſte beleidigt worden. Er nannte ſich 

immer noch Katholik, und der neue Erzbiſchof gerieth dadurch 

in eine Verlegenheit, aus der ſich nur ein abgefeimter Schurke 

zu ziehen wußte, wie er war. Er mußte geweiht werden, und 

in dem Conſecrationsformulare dem Pabſte Gehorſam ſchwö— 
ren. Um ſich nun keines Meineides ſchuldig zu machen, legte 
er zuvor einen Eid ab, daß er ſich durch den Eid, den er der 

Form wegen jetzt zu ſchwören im Begriff ſtehe, zu nichts zu 

verpflichten Willens ſey, was feinem Gehorſam gegen den Kö— 

nig Eintrag thun könnte. 
Heinrich hatte ſich alſo einen eigenen Pabſt geſchaffen, der 

ſein Werkzeug war, weil er den Papſt der übrigen Chriſtenheit 
für feine Zwecke nicht gebrauchen konnte. Die Unterhandlungen 
wegen der Scheidung hatten ſich bereits fünf Jahre hinausge— 

zogen, und Anna Boleyn wurde endlich, nachdem ſie ſich drei 

Jahre lang der Protection ihres königlichen Gönners erfreut 
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hatte, ſchwanger. Es war keine Zeit mehr zu verlieren. Ehe von 

irgend Jemand eine Scheidung ausgeſprochen war, und während 

ſeine rechtmäßige Gemahlin noch lebte, ließ ſich der König im 

Januar 1533 heimlich mit ſeiner Beiſchläferin trauen. Allein 

die Umſtände der neuen Gemahlin machten es räthlich, dieſe 

Ehe auch bald bekannt zu machen; deßhalb mußte die Schei— 

dung endlich ins Werk geſetzt werden. Im April 1533 forderte 

der neue Erzbiſchof den König in einem beſonderen Schreiben 

dazu auf, doch endlich der „blutſchänderiſchen Ehe“ mit 

ſeiner Gemahlin Katharina zu entſagen, und ihn die Sache 

wegen der Scheidung noch einmal unterſuchen und zu Ende 

bringen zu laſſen. Der gewiſſenhaſte Monarch forderte zur 

Erwiderung auf dieſe fromme Ermahnung, als Oberhaupt der 

Kirche, ſeinen nicht minder gewiſſenhaften Erzbiſchof und geiſtli— 

chen Rath Thomas Cranmer auf, ein geiſtliches Gericht nie— 

derzuſetzen, um die Unterſuchung vorzunehmen und die Schei— 

dung endlich zu entſcheiden. Das Gericht wurde zu Ampthill 

Bedfordſhire, der damaligen Reſidenz der Königin, eröffnet, 

und nachdem dieſe auf die Ladung, die ihr wurde, nicht 

erſchien, die geſetzliche Zahl Tage offen gehalten, worauf das 

Urtheil gefällt wurde, daß ihre Ehe mit dem Könige von An— 

fang an null und nichtig ſey. Dieſer Gerichtsſitzung folgte 

eine andere zu Lambeth, in welcher der gottesfürchtige Diener 

des gottesfürchtigen Oberhauptes der Kirche von England die 

Ehe des Königs mit Anna Boleyn verkündigte, und Kraft ſei— 
ner „von den Apoſteln ererbten geiſtlichen und richterlichen Ge— 

walt“ beſtätigte. 

Acht Monate nach ihrer heimlichen Vermählung wurde 
Anna Boleyn von einem Töchterchen entbunden, das in der 

Taufe den Namen Eliſabeth erhielt; der König hätte lieber 

einen Sohn begrüßt, und faßte einen Widerwillen gegen ſeine 

Gattin, der ſie drei Jahre ſpäter, am 19ten Mai 1536, aufs 

Blutgerüſte brachte, — vier Monate nach dem Tode der Kö— 
nigin Catharina. 

Zwei Tage vor dieſer Hinrichtung hatte ein Cranmer'ſcher 
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Gerichtshof „in Chriſti Namen und zur Ehre Gottes“ entſchie— 

den, „die Ehe ſey von jeher null und nichtig geweſen“, — die— 

ſelbe Ehe, die Cranmer Kraft ſeiner von den Apoſteln ererbten 

geiſtlichen und richterlichen Gewalt für geſetzlich und rechtmäßig 

erklärt hatte! Einen Tag nach der Hinrichtung wurde der 
König zu Marewellhull in Hampſhire mit ſeiner dritten Ge⸗ 
mahlin, Johanna Seymur, getraut! 

Die neue Königin war ſo glücklich, einen Thronerben, den 

nachherigen Eduard VI., zur Welt zu bringen, ſtarb aber 

an der Geburt, 1537. Zwei Jahre lang blieb Heinrich 

Wittwer; endlich erbarmte ſich Anna, eine Schweſter des 

Herzogs von Cleve, des armen Verlaſſenen, und wurde ſeine 

neue Gemahlin. Allein ſie zog ſich gleich bei ihrer An— 

kunft durch ihr Aeuſſeres das Mißfallen ihres künftigen Ge— 

mahls zu, und er entblöͤdete ſich nicht, daſſelbe in Worten laut 
werden zu laſſen. Dennoch heirathete er ſie, aber kaum war 

er ein halbes Jahr vermählt, ſo ließ er ſich durch den Mann, der 

ihn bereits von zwei Frauen geſchieden hatte, auch von der dritten 

ſcheiden, und zwar, wie er ſelbſt erklärte, aus keinem andern 

Grunde, als weil ſie ihm nicht gefiel, oder — weil er ſein 
Auge ſchon wieder auf eine andere geworfen hatte, eine Nichte 
des Herzogs von Norfolk, Catharina Howard. Er 
heirathete ſie, allein wenige Monate nach ſeiner Vermäh— 

lung (1540) machte er die Entdeckung, daß ſie gewiſſe jün— 

gere Männer liebenswürdiger fand, als ihn, den gichtbrü— 

chigen König. Er gerieth in eine ſolche Wuth, daß er ſie 

ſammt einer Menge Verwandten und Freunde ſogleich dem 

Henker übergab. Nachdem er die ſcheußlichſten Blutgeſetze er— 

laſſen, um ſich vor der Untreue feiner künftigen Gemahlinnen 

zu ſichern, legte er ſich eine ſechste Frau, Catharina Parkam, 

bei, welche den liebenswürdigen Gatten überlebte. Er ftarb end— 

lich an den Folgen ſeiner Ausſchweifungen, im achtunddreißig— 

ſten Jahre feiner Regierung und ſechsundfünfzigſten ſeines Als 

ters, im J. 1547. 

Im häuslichen Kreiſe lernt man den Charakter des Men— 



chen, wenigſtens von der Seite des Gemüths, der Grundlage 
der Religion, am beſten kennen, und dieſen haben wir jetzt im 

Leben des großen Mannes durchlaufen; allein es bleibt uns 
noch übrig, ihn auch in ſeinem öffentlichen Wirken kennen zu 

lernen. Was jedoch nicht in unmittelbarem Zuſammenhang 

mit unſerm Zwecke, der Darſtellung der ſogenannten Reforma— 
tion, ſteht, müſſen wir natürlich übergehen und uns nur auf die 

Thätigkeit unſeres Helden als Reformator beſchränken. 

Wenn die Reformation in irgend einem Lande aus der 

Selbſtſucht hervorgieng und an der Zerſtörung ſich labte, ſo 

war es in England der Fall. Wir haben geſehen, aus wel— 

chen Gründen Heinrich VIII. mit dem Pabſte zerfiel und das 

Supremat desſelben verwarf; wir haben geſehen, zu wel— 

chem Zwecken er die kirchliche Obergewalt gebrauchte, die er ſich 

anmaßte, und in welchem Geiſte er dieſelbe handhabte, und find 

hiemit bereits hinlänglich auf die folgenden Scenen vorbereitet. 
Heinrich VIII. nannte ſich Katholik; er wollte nur nichts 

vom Pabſte wiſſen, und war zu ſtolz, um ſich an den Prote— 

ſtantismus anderer Länder anzuſchmiegen. In England ſelbſt 

war auſſer ihm noch kein Reformator aufgetreten, allein der 

Geiſt der Reformation, das Princip der Zerſtörung, 
repräſentirte unter allen Reformatoren keiner beſſer, als Hein— 

rich VIII. Nachdem die Suprematie des Königs ausgeſprochen 
war, mußten ſie alle Geiſtlichen des Landes eidlich anerkennen, 
und wer dieſen Eid verweigerte, wurde für einen Hochverräther 

erklärt. Sämmtliche Biſchöfe fügten ſich unter das eiſerne Joch. 

Ein einziger, John Fiſher, Biſchof von Rocheſter, war 

ſtandhaft und büßte feine Kühnheit auf dem Blutgerüſte. Das 

gleiche Schickſal theilte der Lord Großkanzler, Thomas 
More, ein eben ſo frommer und gelehrter, als anſpruchslo— 

ſer Mann, der ſich zudem die größten Verdienſte nicht nur um 

den Staat, ſondern beſonders auch um das königliche Haus und 

den dankbaren Heinrich ſelbſt erworben hatte. 

Die päpſtliche Suprematie war ein Gegengewicht gegen 

die Anmaſſungen des Monarchen geweſen. Dieß ließ ſich aus 
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dem einzigen Beiſpiele der Ernennung des neuen Erzbiſchofs 
von Canterbury erkennen, der das Werkzeug des königlichen 
Deſpotismus wurde, ſeit er die Freiheit des Volkes vernichtet, 

die Magna Charta zu Boden getreten. Der erſte, ſchwerſte 
Schritt zur unumſchränkten Monarchie war gethan, die übri— 

gen folgten raſch und ſpielend. Im Jahr 1528 ſprach eine 
Parlamentsakte den König von der Bezahlung ſeiner ſämmt— 

lichen, gegenwärtigen und künftigen Schulden los. Im Jahr 
1537, nach der Geburt Eduards, traf der Beherrſcher von 
England in Gemeinſchaft mit ſeiner Creatur, dem Parlamente, 

die Verfügung, daß Maria und Eliſabeth als „unehliche“ 

Kinder vom Throne ausgeſchloſſen ſeyen, und daß der König, 

Thron zu hinterlaſſen, wem er für gut fände; und noch in 

demſelben Jahre wurde der Beſchluß erlaſſen, daß die Ca bi— 

nets befehle des Königs dieſelbe Kraft haben 

ſollten, wie Parlamentsakten. Damit hatte das Ge— 
bäude der Deſpotie ſeinen Schlußſtein. 

Wer es wagte, dem Tyrannen zu widerſprechen, ward dem 

Henker übergeben. Das wohlthätige Geſetz Eduards III. zur 
Sicherſtellung gegen grundloſe Anklagen auf Hochverrath wurde 

faktiſch annullirt. Ein Wort, ein Blick des Tadels über den 

„erſtgeborenen Sohn der Reformation,“ wie ihn Burnet nennt, 

der wahrheitsfeindliche Verfaſſer der Geſchichte der Reforma— 
tion (History of the Reformation. London 1681.) konnte 

auf das Schaffot führen. „England,“ ſagt Cobbett in ſeiner 

Geſchichte der proteſtantiſchen Reform in England und Irland, 
„England, das vor feiner blutigen Regierung ſo glücklich, fo 

frei, mit Verbrechen ſo wenig bekannt geweſen, daß es den 

Criminalrichtern alle Jahre kaum drei Verbrechen in jeder 

Grafſchaft lieferte, zählte nun über ſechzigtauſend Menſchen zu 

ein und derſelben Zeit in ſeinen Kerkern! Das Weichbild des 

Hofes dieſes „erſtgeborenen Sohnes der Reformation“ war eine 

große Menſchen-Schlachtbank; das Volk, verlaſſen von feinen 
natürlichen Führern, die durch Raub oder Hoffnung des Raus 
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bes verlockt worden, war eine eingeſchüchterte, zitternde Heerde, 

während er, wie ein Schlächtermeiſter, wohlgemuth und fröhli— 

cher Dinge in ſeinem Palaſte ſaß und Befehle zum Schlachten 

gab, und ſein Hoherprieſter Cranmer bereit ſtand, alle ſeine Hand— 

lungen zu ſanctioniren. 

Damit iſt denn auch das große Räthſel gelöst, wie es 
möglich war und bewerkſtelligt wurde, dem freien Volk ſeine 

Freiheit zu entreißen. Es war möglich und wurde bewerkſtelligt 

durch das Erblafter der Britten, die Geldliebe. Rome omnia 

venalia sunt, fagte einſt Jugurtha von Rom. Daſſelbe finden 

wir und fanden wir auch damals in England. Die Wähler 

wurden von den Wahlcandidaten, die Wahlcandidaten von der 

Krone beſtochen. In kurzer Zeit war der reiche Schatz, wel: 

chen Heinrich VII. hinterlaſſen hatte, in die Taſchen der hab— 

ſüchtigen Günſtlinge und verrätheriſchen Volks vertreter ge— 

wandert. Nachdem er nichts mehr zu geben hatte, beſtach der 

König ſeine Creaturen mit Hoffnung, und, wo dieſe ihre Wir— 

kung nicht vollendete, mit Furcht. Um die berüchtigte Confisca— 

tionsbill vom März 1536, welche einigen Widerſpruch im Par— 

lamente erfuhr, mit einemmale durchzuſetzen, „befahl er“, wie 

uns Pelman, ein höchſt glaubwürdiger Schriftſteller, auf den 

ſich ſelbſt Hume ſehr häufig beruft, in ſeiner Geſchichte des 

Kirchenraubs erzählt, „den Gemeinen, ihn des Vormittags auf 
ſeinem Gange zu erwarten, wo er ſie bis ſpät am Nachmit— 
tage harren ließ; dann kam er aus ſeinem Zimmer, gieng 
ein paarmal unter ihnen auf und ab, blickte zornig nach beiden 

Seiten, und ſprach endlich: „Ich höre, meine Bill will nicht 
durchgehen, ich will aber, daß ſie durchgehe, oder ich will ein 

Paar von euern Köpfen; worauf er, ohne weiter etwas zu 

ſagen, in ſein Zimmer zurückkehrte. Dieß genügte. Die Bill 

gieng durch, und Alles ward bewilligt, was er wünſchte.“ 
Die Hoffnungen, die er ſeinen Creaturen gemacht hatte, 

mußten erfüllt werden. Sie mahnten ihn ſelbſt an ſeine Ver— 

ſprechungen. Der Schatz war erſchöpft. Von Steuern wußte 

man damals noch wenig. Man mußte ſich nach neuen Quellen 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 2 

— 
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umſehen. Sie lagen nicht ſehr ferne, ja ſie fielen von ſelbſt 

in die Augen. Es beſtanden damals in England 645 Klöſter, 
90 Collegiatſtifte, 110 Hoſpitäler oder Hoſpizien und 2374 
Kirchen ohne Pfarrei. Die meiſten dieſer Anſtalten waren in 

einem blühenden Zuſtande, und einige derſelben ſehr reich. 

Sie gehörten ſämmtlich zur Kirche, deren Oberhaupt ja Hein— 

rich war; und ſo bedurfte es der Einflüſterungen ſeiner Verführer 

nicht, um ſich als Oberlehnsherrn derſelben zu betrachten, als 

welcher er das Recht hatte, ſie an ſich zu ziehen. Indeſſen 

wünſchte er doch, die Sache einigermaßen zu bemänteln, da ſie 

ihm ſelbſt faſt etwas zu grob vorkam. 

Um das große Werk der Reformation des Landes zu 
eröffnen, wurden ſogenannte Viſitationen angeordnet, die unter 
der Leitung des „Königlichen Statthalters und Generalvikars“ 
Thomas Cromwell, des würdigen Namensbruders von 

Thomas Cranmer, ſtanden. Dieſer ausgeſuchte Handlanger 

des großen Reformators, der Sohn eines Grobſchmiedes aus 

Putney in Surrey, begann ſein ehrenvolles Geſchäfte damit, 

daß er das ganze Königreich in Diftriete eintheilte und für die 

Viſitation eines jeden Bezirkes zwei Abgeordnete aufſtellte. Dieſe 

fielen wie Diebe in der Nacht in die Klöſter, um ſie zu unter— 

ſuchen. An einem Vorwande fehlt es dem Wolf nie, wenn er 

das Lamm auffreſſen will. Sie fanden das Leben der Mönche 

und Nonnen, hauptſächlich in den kleineren Klöftern, fo anſtößig 
und ärgerlich, daß es „die Ehre Gottes“ erforderte, wenigſtens 

die letzteren aufzuheben. Ihre Berichte waren unumſtößlich, 

denn es gebrach den Angeſchuldigten an jeglichem Mittel der 

Vertheidigung, und wäre es auch nicht der Fall geweſen, ſo 

ſahen ſie diejenigen, welche zu widerſprechen wagten, den Schei— 

terhaufen beſteigen. Zudem geſchah Alles im Namen des Kö— 

nigs, der noch mit mehr Nachdruck als Luther erklären konnte: 

Sie volo, sie jubeo, stat pro ratione voluntas. 

Dreihundert ſechs und ſiebenzig Klöſter wurden im März 1536 

durch eine Parlamentsakte, die oben erwähnte Confiscationsbill, 

aufgehoben, und ihr ſämmtliches Eigenthum dem 
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König und ſeinen Erben zugeſprochen, „um damit 
zu ſchalten und zu walten nach eigenem Gutdünken, zum Wohl— 

gefallen des allmächtigen Gottes, und zu Nutz und Frommen des 

Reiches.“ Zur ſchuldigen Dankbarkeit gegen die Großmuth 

des Parlaments und des Volkes, welches durch daſſelbe „ver— 

treten“ wurde, gelobte der König für ſich und ſeine Nachkommen, 

nie eine Steuer vom Volke zu erheben. Der verblendete Mann! 

Es dauerte nicht vier Jahre, ſo war er wieder ſo arm, wie 

zuvor. Seine Helfer und Helfershelfer hatten Alles verſchlun— 

gen. Es war ihm gegangen, wie dem Verſchwender, welcher 
ſich mit dem Wahne ſchmeichelt, ſein Geld könne nie ausgehen, 

aber nur zu bald erkennt, daß er ſich betrogen hat. DereRech— 
nungsfehler, welchen man begangen hatte, mußte wieder aus— 

gemerzt werden. Das Parlament hatte im Eingange zu ſei— 
ner Confiscationsbill unter anderem geſagt: „In Anbetreff deſſen 

haben Seine Königliche Majeſtät, als, nächſt Gott, obe r— 

ſtes Haupt der engliſchen Kirche in dieſer Welt, 

täglich bedacht und ſich bemüht für die Vermehrung und Beförde— 
rung der wahren Lehre und Tugend in beſagter Kirche, einzig 

und allein zu Ruhm und Ehre Gottes und zur gänzlichen Aus— 

rottung und Zerſtörung von Laſter und Sünde; nachdem Aller— 

höchſtdieſelben ſowohl durch die letzten Viſitationsberichte, als 

auch durch unterſchiedliche glaubwürdige Nachrichten erfahren, 

daß die obigen Anſchuldigungen (es würde in dergleichen kleinen 
und geringen Abteien, Propſteien und andern Klöſtern von 

Mönchen, Chorherren und Nonnen, wo die Anzahl dieſer geiſt— 

lichen Perſonen unter Zwölf ſey, insgemein täglich ein allbekannt 

ſündliches, laſterhaftes, unzüchtiges und abſcheu— 

liches Leben geführt) wahr ſeyen, und in Erwägung, daß 
mehre große und anſehnliche Klöſter im Königreiche, in denen 

(wofür Gott Dank ſey!) die Diſciplin gut gehalten und beob— 

achtet wird, nicht die volle Anzahl Religioſen enthalten, die ſie 
enthalten könnten und ſollten, für gut befunden, daß von 
jenen Anſchuldigungen ſowohl den geiſtlichen und weltlichen 

Lords, wie auch den andern getreuen Unterthaͤnen, denen 
2 * 
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im gegenwärtigen Parlament verſammelten Gemeinen, eine aus— 
führliche Anzeige gemacht werde; worauf die beſagten Herren 

und Gemeinen nach reiflicher Berathung endlich beſchloſſen ha— 

ben: es müſſe weit mehr dem allmächtigen Gott zum Wohl— 

gefallen und dieſem ſeinem Reiche zur Ehre gereichen, wenn 
die Beſitzungen ſo kleiner Klöſter, welche jetzt zur Erhaltung 

und Beförderung der Sünde verbraucht, verſchleudert und zu 

Grunde gerichtet werden, zu beſſerem Gebrauche beſtimmt und 

verwendet, jene verſchwenderiſchen Religioſen aber, ſo dieſelben 

beſeſſen, zur Beſſerung ihres Wandels gezwungen würden.“ 

Man mußte jetzt die Worte /in denen die Diſciplin gut ge— 

halten und beobachtet wird“, ſtreichen. Denn die kleineren Klöſter 

waren verſchlungen, man mußte ſich an die größeren machen. 

Das war ein neues Stück Arbeit; aber der Fürſt der Finſter— 

niß kennt feine Leute, und hat noch nie eine ſchlechte Wahl getrof— 

fen. Sein Geſchäftsträger, Cromwell, wußte auch hier Rath. 

Er nahm ſeine Zuflucht zu Vorſtellungen, Verſprechungen, 

Drohungen, um die Klöſter zur freiwilligen Uebergabe an die 

Krone zu bewegen, und wo dieſe, wie es in den meiſten Fällen 

geſchah, ihres Erfolges verfehlten, hatte er ein untrügliches 

Mittel zur Erreichung ſeines Zwecks an der Hochverrathsklage, 

welche die Widerſpenſtigen bald verſtummen machte. Allein, 

um der Sache auf einmal abzuhelfen, erließ der König durch 

das Parlament ohne Weiteres ein Geſetz, welches ihm nicht 

nur alle übergebenen, ſondern auch alle nicht übergebenen Klö— 

ſter, ſammt allen Hoſpitälern und Collegien, zuſprach. Wie 

heißhungerige Raben fielen die Günſtlinge des Königs und die 

Vertreter des Volkes über die Beute her. „Man denke 

ſich,“ ſagt William Cobbet, „der Proteſtant“, „der alte Radi— 

kale“, „der Tribun unſerer Zeit“, „der Cato des neunzehnten 

Jahrhunderts“, „man denke ſich, was für ein Beutemachen nun 

angieng! Das ärmſte Kloſter hatte einige Statuen, Gefäſſe 

oder andere Dinge von Gold oder Silber. Mehrere waren 

ſehr reich. Die Altäre in ihren Kirchen waren in der Regel 

ulit edeln Metallen, wo nicht gar mit koſtbaren Edelſteinen, 
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verziert, und wohlzumerken, das Volk war in jenen Zeiten 

ehrlich genug, Lohne ſtehendes Heer und ohne Polizeikommiſſäre 

alle dieſe Dinge an ihrem Platze zu laſſen. — Aller Wahr— 

ſcheinlichkeit nach ward nie, ſeitdem die Welt ſteht, eine ſo reiche 

Beute gemacht. Cromwells Räubergeſindel drang in die Klö— 
ſter, riß die Altäre nieder, um des Goldes und Silbers darin 

habhaft zu werden; plünderte die Schränke und Kaſten der 

Mönchen und Nonnen, und riß von den Büchern die Einbände 

ab, die mit edeln Metallen verziert waren. Dieſe Bücher wa— 

ren lauter Manuſcripte, deren oft ein einziges ein hal— 

bes Menſchenalter erfordert hatte, um ſo zierlich abgeſchrie— 

ben zu werden. Ganze Bibliotheken, welche zuſammenzubrin— 

gen viele Generationen und ungeheure Summen gefoftet hatte, 

wurden durch dieſe gierigen Diebe weggenommen, nachdem ſie 

die Einbände ihrer reichen Verzierungen beraubt hatten. Das 
in den Klöſtern vorräthige Geld wurde bis auf den letzten Pfen— 

nig weggenommen. Kurz der räuberiſcheſte, fühlloſeſte Soldat 

verfuhr in einer, der Plünderung preisgegebenen Stadt nie mit 

ſolcher Habgier, Schamloſigkeit und Rohheit, wie jene Helden 

der proteſtantiſchen Reformation gegen Perſonen, ſowohl Frauen 

als Männer, verfuhren, die kein den Geſetzen bekanntes Ver— 

brechen begangen, keines Verbrechens ordentlich angeklagt, nicht 
zu ihrer Vertheidigung gehört worden, von denen ein großer 

Theil, wie daſſelbe Parlament erklärt hatte, ein höchſt gottes— 
fürchtiges und nützliches Leben führte, deren ſämmtliche Be— 

ſitzungen durch die. Magna Charta ſo gut verſichert waren, 

als dem König feine Krone, und deren Eigenthum ebenſowohl 

zum Vortheil des Dürftigen als der beraubten Eigenthümer ſelbſt 
verwendet wurde. — Natürlicher Weiſe fiel dieſer Theil der 

Beute dem Tyrannen in die Taſche. Cromwell brachte oder 

ſchickte ihm denſelben theilweiſe; einmal zwanzig, ein andermal 

fünfzig Unzen Gold; einmal eine Partie Edelſteine von dieſer 
Gattung, ein anderesmal von jener. Ein Schein lautet folgen— 

der Maßen: „item, an demſelben Tage Seiner Königlichen 

Majeſtät von dem nämlichen Geräth übergeben vier goldene 
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Kelche, ſammt vier dazu gehörigen goldenen Patenen, und eis 

nem goldenen Löffel, zuſammen hundert ſechs Unzen an Ge— 

wicht. — Richtig empfangen, Heinrich, Rex.“ 

Es iſt zu ſchmerzlich, bei den Greueln der Zerſtörung zu 

verweilen, welche jetzt folgte; darum ſey es genug, im Allge— 

meinen zu fagen, daß ſämmtliche Klöfter niedergeriſſen oder 

verbrannt, ihre Ländereien verwüſtet und das ganze Land ei— 
ner Einöde gleichgemacht wurde. In der Vernichtung der Klö— 

ſter und in ihr allein iſt der Grund des ganzen entſetzlichen 

Elendes der niederen Volksklaſſen Englands zu ſuchen, und 

nicht Einer unter dem engliſchen Volke kann ſeine Geſchichte 

kennen, ohne „Fluch, Fluch über das Ungeheuer einer ſolchen 

Reformation!“ herabzurufen. 
Heinrich VIII. hinterließ ein Teſtament, in welchem er die 

Krone ſeinem unmündigen Sohne vermachte, von dem ſie, 
wenn er ohne Nachkommenſchaft ſterben würde, an ſeine Toch— 

ter Maria und von dieſer an Eliſabeth gelangen ſollte. 

Zu Vollſtreckern ſeines letzten Willens ſtellte er ſechszehn Män— 
ner auf, unter denen hauptſächlich Seymour, Graf von 

Hertford, und Cranmer zu nennen ſind. Dieſelben ſoll— 
ten zugleich bis zur Volljährigkeit des jungen Königs (im ſechs— 

zehnten Jahre) gemeinſchaftlich die Regierung führen. Dieſe 

Vormünder wählten alsbald den Oheim ihres Mündels, Gra— 

fen von Hertford, zum Protector. Nachdem dieß geſche— 

hen war, krönten ſie den jungen König, welcher bei dieſer feier— 

lichen Handlung, gleich ihnen ſelbſt, gelobte, die katholiſche 

Religion aufrecht zu erhalten. Allein ſie verbanden ohne 

Zweifel mit dem Worte katholiſch einen andern Begriff, als 

die übrigen Chriſten, und nahmen es vielleicht auch mit dem 

Hochamte nicht jo genau, das unmittelbar nach der Krönung 

gehalten wurde; denn alsbald befaßte ſich der würdige Erzbi— 

ſchof mit Aufſtellung eines proteſtantiſchen Glaubensſyſtems. 

Er gab zuerſt ein Homilienbuch (den erſten Theil der noch 
heute gültigen Homilien) heraus, welche nach den, vier Jahre 

ſpäter (1552) erſchienenen, 42 Artikeln die von Allen anzu— 



nehmende Doctrin enthielt (doctrinam ab omnibus amplec- 
tendam continent Art. XXXIVY). Dieſem folgte ein Kate— 
chismus, hierauf ein Geſetz, wodurch der Cölibat aufgeho— 

ben wurde und endlich das allgemeine Gebetbuch (Com— 

mon Prayer book) und die Liturgie, bei deren Abfaſſung 

hauptſächlich die vom Continent herübergekommenen proteſtanti— 

ſchen Theologen, namentlich Bucer, mitwirkten. 

Der erſtgeborene Sohn (oder vielmehr der Vater) der 

Reformation hatte die fremden Reformatoren ferngehalten. Un— 

ter der neuen Regierung drangen ſie ſchaarenweiſe ins Land, 

um es zum Tummelplatze ihrer Umtriebe und Streitigkeiten zu 
machen. Einige derſelben führte der Fanatismus für ihren 

neuen Glauben, Andere der Geiſt der Unruhe hinüber, der ſie 

insgeſammt umhertrieb. Nirgends konnten fie eine reichere Nah— 
rung finden, als in dieſem Lande der Verwirrung, wo es 

durch die Verfolgungen, die Cranmer über Katholiken wie über 
Proteſtanten, mit bloßer Rückſicht auf das politiſche Glaubens— 

bekenntniß, verhängte, in kurzer Zeit dahin gekommen war, daß 

Niemand mehr wußte, was er glauben ſollte. Allein anſtatt 

die Einheit des Glaubens herzuſtellen, wurden durch die refor— 

mirenden und reformirten Schwärmer oder Abenteurer die 

Spaltungen nur immer zahlreicher und größer; und ſeit die— 
ſer unglückſeligen Zeit iſt England in ſeine zahlloſen Religions— 

parteien zerriſſen, die ſeine Religionskarte, wenn ſie je unter 

den gegebenen Verhältniſſen möglich wäre, zu einem bunteren 

Farbenteppich machen würden, als ſeine geognoſtiſche. Viele 

von den fremden Predigern wurden von den engliſchen Refor— 

matoren in Sold und Löhnung genommen, um das Volk gegen 
den katholiſchen Cultus zu fanatiſiren, weil es ihnen nach den 

„ſchönen Sächelchen“ gelüſtete, womit Kirchen und Altäre aus— 

geſtattet waren. Der Anblick dieſer Herrlichkeiten, die den ſau— 

bern Herrn bei dem feierlichen Hochamte geworden war, dem 

ſie nach der Krönung Eduards VE beigewohnt hatten, war 

ihnen noch in zu friſchem Andenken, um ihn verſchmerzen zu 

können. Beſonders lüſtern war der edle Protektor, Graf von 
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Somerſet gemacht hatte; darum nahm er auch die hunge— 
rigen Fremdlinge in ſeine beſondere Gunſt. Heinrich VIII. 

hatte die Klöſter geplündert, die eingeſetzte Regentſchaft hatte 

die Bisthümer und Kirchen im Auge. Jene ſchmälerten ſie in 

ihren Einkünften oder hoben ſie ganz auf, dieſe beraubten ſie 

ihrer Stiftungen und Zierrathen. Um den Raub zu ſanectio— 

niren, wurde die neue Kirche durch eine Parlamentsakte dekre— 

tirt, und man entblödete ſich nicht, fie wegen dieſes ihres Ur— 

ſprungs die eingeſetzte, d. h. durch das Geſetz err ich— 

tete (Established Church) zu neunen. Das war jedoch nur 

der geheime Grund; der öffentliche und wichtigere war das 

Bedürfniß, dem Volke einen Mittelpunkt des Glaubens zu ge— 
ben, weil man es aus dem bisherigen Kreiſe hinausgeſtoßen 
und um die kaͤtholiſche Einheit betrogen hatte. 

Und ſomit war alſo jene Kirche geſetzlich vernichtet, von 

der Cobbett fo treffend ſagt: „die katholiſche Kirche ſchloß weit 
mehr in ſich, als das Geſchäft, die Religion zu lehren, den 
Gottesdienſt zu beſorgen und die Sakramente auszuſpenden. 

Sie hatte viel mit den zeitlichen Angelegenheiten des Volks zu 
thun. Sie ſorgte und ſorgte reichlich für alle Bedürfniſſe des 
Armen und Bedrängten. Sie erhielt in vielen Fällen das zu— 

rück, was der Geizhals und der Wucherer unredlich erworben 

hatten, und verwendete es zu milden Zwecken. Sie enthielt 
eine große Maſſe von Grundeigenthümlichkeiten, deren Einkünfte 
auf verſchiedenen Wegen, und jederzeit unter Bedingungen, die 

für dasſelbe ganz beſonders vortheilhaft waren, unter das ganze 

Volk vertheilt wurden. Sie war ein großer und mächtiger 

Stand, der ſowohl von der Ariftofratie, als von der Krone 

unabhängig war, und es ſeiner Natur nach mit dem Volke 

hielt. Aber vor allen Andern war ſie eine Verſorgerin der 

Armen und eine Bewahrerin der Hoſpitalität. Durch ihre 

Barmherzigkeit und Milde gegen ihre Pächter und Untergebe— 
nen milderte ſie die Strenge der Gutsherrlichkeit, und hielt die 

Geſellſchaft mehr durch die Bande der Religion, als durch den 
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Zügel und die Schrecken des Geſetzes zuſammen. Sie war die 
große Urheberin jener Klaſſe von Pächtern, die man Erbpäch— 

ter nannte, die ein höchſt wichtiges Glied in der geſellſchaftlichen 

Kette bildeten, zwiſchen den erblichen Eigenthümern und den 

Pächtern gegen Aufkündigung ſtanden, einigermaßen an dem 

Eigenthume des Grund und Bodens Antheil hatten, und doch 

nicht ohne alle Abhängigkeit von dem Eigenthümer waren. 

Dieſe Klaſſe von Leuten, ehemals ſo zahlreich in England, iſt 

nachgerade beinahe gänzlich ausgeſtorben und an ihren Platz 

ſind eine verhältnißmäßig geringe Zahl von Pächtern mit aufs 

Höchſte geſteigertem Zins, und Schwärme elender Almoſenleute 

getreten. Die katholiſche Kirche betrachtete das Darleihen von 

Geld auf Intereſſen oder gegen Gewinn als dem Evangelium 
geradezu entgegen (die Evangeliſchen nicht). Sie betrach— 
tete jeden ſolchen Gewinn als wucheriſch, und demnach als 

ein Verbrechen. Sie lehrte, Darlehen ohne Zins zu geben, 

und hinderte ſo den Habſüchtigen, Reichthümer auf eine Weiſe 

aufzuhäufen, auf welche ſie ſehr leicht aufzuhäufen ſind. Wu— 

cher unter Chriſten war gänzlich unbekanut, fo lange der frauen— 

mörderiſche Tyrann ſeine Hand noch nicht an das Eigenthum 

der Kirche und des Armen gelegt hatte. Alle Grundſätze der 
katholiſchen Kirche waren großmüthig; Großmuth war ihre 
erhabene Eigenthümlichkeit, ſowie Eigennutz die erhabene Eigen— 

thümlichkeit der Kirche iſt, die an ihrer Stelle errichtet ward.“ 

Daß die Maaßregeln der Großen eine Gährung unter 

dem Volke hervorriefen, iſt ſehr natürlich. Es fehlte nur an 

einem Prediger, wie Luther, von welchem Erasmus ſagt, „daß 

das Volk mit erhitzten Köpfen und drohenden Gebärden aus 
feinen Predigten geſtürtzt fey, wie Leute, die jo eben aufrühre— 

riſche Worte gehört hätten,“ — es fehlte nur an einem Pre— 
diger, wie Luther, und England hätte einen blutigeren Bauern— 
krieg geſehen, als Deutſchland. Allenthalben brachen Unruhen 

aus, und (wie der proteſtantiſche Geiſtliche, Dr. Heylyn berich— 

tet) allenthalben ſchrie man nach Wiederherſtellung der Meſſe, 

der Klöſter und des Cölibats und beklagte ſich, daß „die frei— 
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geborenen Gemeinen durch eine kleine Zahl Vornehmer unter: 
drückt würden, die in Vergnügungen ſchwelgten, während 

jene, durch tägliche Arbeiten gleich Laſtthieren zu Grunde 

gerichtet, im äußerſten Elend lebten; und daß heilige, 

durch ihre Väter begründete, Gebräuche abgeſchafft, und ihnen 

eine neue Religion aufgedrungen werde.“ Auf 
die Herausgabe des Common - Prayer - book erhob ſich ein 
gefährlicher Aufſtand in den Grafſchaften Devonſhire und 

Norfolk, der nur durch deutſche Söldnerſchaaren unterdrückt 
werden konnte. „Es iſt eine demüthigende Thatſache,“ ſagt 

hierüber Hallam in feiner Constitutional History of Eng- 

land London 1832, I, 128, daß der proteſtantiſche Glaube 

unſern Vorfahren durch ausländiſche Truppen aufgezwungen 

wurde.“ 

Somerſet hatte die Beute getheilt, wie der Löwe. Die 

Genoſſen ſeiner Schlechtigkeit lauerten ihm auf, und Dudley, 

Graf von Warwick, wußte es durch ſeine Ränke ſoweit zu 
bringen, daß er 1549 als „Verräther“ das Schaffot beſtieg, 

nachdem der „heilige“ Eduard das Todesurtheil ſeines 
Oheims unterzeichnet hatte. An die Stelle des Enthaupteten 

trat Warwick ſelbſt, und der königliche Knabe machte ihn 
alsbald zum Herzog von Northumberland. Allein nicht 
zufrieden mit der Protektorwürde und den ungeheuern Gütern 

der Familie Northumberland, mit denen ihn die Krone, der 

ſie heimgefallen waren, belehnt hatte, gieng er mit nichts Ge— 

ringerem um, als dieſe Krone auf ſein eigenes Haus zu über— 

tragen. Zu dieſem Behufe verheirathete er einen feiner Söhne, 

Lord Guilford Dudley, an Johanna Grey, welche 

nach den beiden Schweſtern Eduards und der ſchottiſchen Ma— 

ria, deren Großmutter die älteſte Schweſter Heinrichs VIII. ge— 

weſen war, die nächſten Anſprüche auf den Thron hatte. Allein 

eine ſolche Ausſicht war ihm denn doch zu entfernt; er wußte 

ſie dadurch näher herbeizuziehen, daß er den ſiechen Knaben zu 

einem Teſtamente beredete, worin er mit Ausſchließung ſeiner 

beiden Schweſtern den Thron der Johanna verſchrieb. Es 
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koſtete einige Mühe, bis dieſe geſetzwidrige Uebertragung vom 
Lordkanzler und dem Geheimenrath unterſchrieben wurde. Doch 

Warwick drang durch, und ſelbſt der Erzbiſchof von Canter— 

bury, der die Aufrechthaltung des Teſtaments von Heinrich VII. 

beſchworen hatte, belaſtete ſich der „guten Sache zu lieb“ mit 

einem weiteren Meineid. Bald darauf ſtarb der willenloſe 

König in einem Alter von ſechzehn Jahren, den 6. Juli 1553 
Drei Tage lang wurde der Tod Eduards und ſeine letzte 

Willensererklärung vor dem Volke verheimlicht. Endlich den 

9. Juli riefen die Verräther Johanna Grey als Königin 
aus. Allein ſie kamen zu ſpät. Einige Tage vor dem Tode 

des Königs hatte der Staatsrath deſſen beiden Schweſtern nach 

London eingeladen, um des kranken Bruders zu pflegen; aber 

eines ſeiner Mitglieder, Graf von Arundel, ſchickte ſo— 

gleich nach dem Tode Eduards einen geheimen Boten nach 
Hoddesden, wo Maria angekommen war, und theilte ihr 

die ganze Verſchwörung mit. Alsbald floh fie nach Fram— 

lingham in Suffolk, und ſchickte von dort aus den Befehl an 

den Staatsrath, fie zur Königin auszurufen, während fie zu— 

gleich auf ihre Bekanntſchaft mit dem Komplote deſſelben hindeu— 

tete. Dieſer jedoch hatte bereits Johanna ausgerufen und beant— 

wortete Mariens Aufforderung mit dem Gegenbefehl, ſich der recht— 

mäßigen Königin zu unterwerfen; denn er glaubte ſich ſeiner 

Sache gewiß, weil er ſich der Armee und des Schatzes ver— 

ſichert hatte. Allein die Verhältniſſe geſtalteten ſich ganz anders. 
Das Volk hatte die alte Redlichkeit noch nicht ausgezogen. 

Schaarenweiſe eilten die Freiwilligen unter die Fahnen Ma— 

ria's. In wenigen Tagen ſtand ein Heer von zwanzigtau— 

ſend Mann unter ihren Fahnen. War wick, der ihr am 13. 
Juli entgegengerückt war, wandte ſich ſeitwärts nach Ca m— 

bridge, und ſchrieb von dort aus an ſeine Raubgenoſſen um 

Verſtärkung, erhielt aber als Antwort den Befehl von ihnen, 

ſein Heer aufzulöſen, weil ſie ſelbſt nichts Eiligeres zu thun. 
hatten, als ſich der Siegerin zu Füßen zu werfen und ſie als 

Königin auszurufen. Northumberland folgte ihrem Bei— 
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fpiel, proklamirte Maria auf dem Marktplatze zu Cambridge, 

ward aber deſſenungeachtet wenige Stunden darauf in ihrem Na— 
men durch den Grafen von Arundel verhaftet, um ſpäter 

hingerichtet zu werden. Am 31. Juli 1553 kam Maria in Lon— 

don an, und wurde durch Gardiner, den ehemaligen Biſchof 

von Wincheſter, den ſie aus dem Tower holen faffen mußte, in 

welchen ihn Cranmer, als einen der eifrigſten und einflußreichſten 

Gegner ſeiner neuetablirten Kirche, geworfen hatte, mit nie 

zuvor geſehener Pracht und zum ungeheuern Jubel des ganzen 
Volkes nach katholiſchem Ritus gekrönt. 

Wiederherſtellung des Katholicismus. 

Der proteſtantiſche Glaube, den die Fremdlinge predigten, 

war trotz allen Parlamentsakten ein Fremdling geblieben. Es 
koſtete wenig Mühe, ihn wieder des Landes zu verweiſen. Das 

Volk war auf Seiten der Königin, und das Parlament hatte 
das Volk zu fürchten, wo es mit der Krone verbunden war. Am 

Anfang Juli 1553 war Eduard geſtorben, und am Ende Novem— 
bers 1554 war das britiſche Reich wieder katholiſch. Vor Allem 

erklärte das Parlament die Legitimität der Ehe Heinrichs VIII 

und Catharinens, und ſagte ſich auf Koſten Cranmer's 

ganz von der Schuld ſeines früheren entgegengeſetzten Aus— 

ſpruches los; ſodann verdammte es die „etablirte Kirche“, als 

„eine durch wenige einzelne Meinungen aufgebrachte Neuerung;“ 

hierauf unterhandelte es mit der Königin über die Wiederher— 

ſtellung der Suprematie des Papſtes, ünd, nachdem es durch 
einen Vergleich mit ihr ſeinen Raub (auf deſſen Zurückgabe 

an die Kirche natürlich der Papſt dringen mußte, ſobald er 

wieder eine Stimme auf der Inſel hatte) in Sicherheit gebracht, 

bekannte es öffentlich, daß „es ſich eines höchſt abſcheulichen 

Abfalls von der wahren Kirche ſchuldig gemacht habe, und nun 

in aufrichtiger Reue über das begangene Unrecht alle zum 

Nachtheile der päpſtlichen Autorität gegebenen Geſetze wider— 
rufe.“ Um ſeinem Reſtaurationswerke die Krone aufzuſetzen, 
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übergab es am 29. November 1554 der Königin und ihrem 
Gemahl, Philipp II, von Spanien, den ſie am 25. Juli 

d. J. geheirathet hatte, eine Bittſchrift, worin es „Ihre Maje— 

ſtäten, die an der Sünde keinen Theil genommen,“ bat, ſich 

beim Papſte dafür zu verwenden, daß ſie als reuige Kinder 

wieder in den Schooß der alleinſeligmachenden Kirche aufge— 

nommen würden, worauf den 30. November der neuernannte 

päpſtliche Legate Pole (welcher unter Heinrich VIII über den 

Kanal geflohen und erſt ſeit Kurzem nach Aufhebung des 

gegen ihn gefällten Verbannungsurtheiles von Seiten des Par— 

laments in Begleitung der angeſehenſten Groſſen des Reiches, 

die ihn im Triumphe abholten, in ſein Vaterland zurückgekehrt 
war), in Gegenwart des Königs und der Königin, ſowie des 
Lordgroßkanzlers, Biſchofs Gardiner, beiden Häuſern und 

dem ganzen Volke im Namen des Papſtes die Abſolution er— 

theilte, welche ſie auf den Knieen empfiengen und mit einem 

lauten Amen beantworteten. Nach dieſer feierlichen Handlung 

faßte das Parlament, von der Königin zuvor dazu autoriſirt, 

den für alle Mitglieder wünſchenswerthen Beſchluß, „daß kein 

Beſitzer von Kirchengütern zu deren Heraugabe angehalten wer— 

den könne.“ 

Warum Maria dieſen ſeltſamen Vergleich eingieng, iſt eine 

Frage, deren Beantwortung nur ehrenvoll für ſie ausfallen 
kann. Es lebte vielleicht nicht Eine vornehme Familie in Eng— 
land, die nicht auf eine nähere oder entferntere Weiſe bei dem 

Kirchenraube betheiligt war, und die Beſitzer klebten ſo feſt an 

ihrem ſchlecht erworbenen Eigenthume, daß ſie einen Bürger— 

krieg für unvermeidlich hielt, wenn ſie dieſelben daraus ver— 

treiben würde. Daß ſie aber nur die redlichſten Abſichten bei 

ihrer Nachgiebigkeit hatte, geht aus dem Eifer hervor, womit 

fie Alles herausgab, was fie von dem ungerechten Gute beſaß, 

indem ſie erklärte, ſie ſchätze ihr Gewiſſen höher, als zehn Kö— 

nigreiche. Allein ſtatt die Uebrigen dadurch zu einer gleichen 

Uneigennützigkeit anzufeuern, machte ſie ſich bei dieſen nur ver— 
haßt, weil ſie dadurch in ein um ſo ſchlechteres Licht bei dem 
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Volke geftellt wurden. Ihre kurze Regierung ward dadurch eine 
Reihe von Aufſtänden, welche hauptſächlich durch die früheren 
Reformatoren angezettelt wurden. Wenige Monate nach ihrer 

Thronbeſteigung erregten die fremden Prediger einen Aufruhr zu 

Gunſten ihrer abgeſetzten Nebenbuhlerin, Johanna Grey. 

Allein er wurde unterdrückt und die Rädelsführer ſammt ihrer 

Johanna hingerichtet, um ihre Hoffnungen mit Einem Schlage 

zu vernichten. Ein zweiter Aufſtand, der von Frankreich aus— 

gieng, hatte daſſelbe Loos, und wenn ſich die Empörungen nicht 

immer und immer wiederholen ſollten, ſo war die äuſſerſte 

Strenge nothwendig. Die Proteſtanten waren unerſchöpflich 

in ihren Anſchlägen, und Maria war es ihrer Pflicht ſchuldig, 

die ganze Strenge des Geſetzes walten zu laſſen. Deßhalb wur— 

den im Dezember 1554 durch eine Parlamentsakte die alten Kez— 

zerverordnungen wieder bekräftigt, die zuerſt unter Richard ll. 
und Heinrich IV. erlaſſen worden waren, und hartnäckige Kez— 

zer zum Feuertode verdammten. Das iſt der Grund, warum 
Maria die Katholiſche von den Proteſtanten die „Blut— 

dürſtige“ genannt wurde. Hume giebt die Anzahl der Opfer 
dieſer Verordnungen unter ihrer Regierung auf 279 an; allein 

man bedenke, daß die Meiſten dieſer Unglücklichen nicht ſowohl 
wegen Ketzerei, als vielmehr wegen Rebellion hingerichtet wur— 

den, und daß es hauptſächlich notoriſche Verräther waren, welche 

die Gerechtigkeit auf dieſe entſetzliche Weiſe verſöhnten. Unter 

ihnen war namentlich Cranmer, der erſte Erzbiſchof der eta— 

blirten Kirche, der ſich ſchon aller Arten von Hochverrath ſchul— 

dig gemacht hatte, der zunächſt nach Heinrich VIII., ja vielleicht 

noch vor ihm der Haupturheber der ganzen fürchterlichen Folgen 

dieſer unheilvollen Reformation war, der ſelbſt eine Menge 

Unglücklicher zum Scheiterhaufen verurtheilt hatte, welche einem 

andern Glauben anzuhängen wagten, als er ihnen vorſchrieb. 
Man erlaube mir, die Schilderung Cobbetts von dieſem Grund— 

pfeiler der engliſchen Reformation, der ihr ganzes Glaubens— 

ſyſtem verfaßte, dem Leſer hier vorzulegen, um ihm das Ur— 
theil über dieſes ſegensreiche Werk zu erleichtern. 
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„Von den 65 Jahren ſeines Lebens und den 35 ſeines 
Mannesalters brachte er 29 damit zu, eine Reihe von Hand— 

lungen zu begehen, die hinſichtlich ihrer Gottloſigkeit und ihrer 

unheilbringenden Folgen durchaus mit nichts verglichen werden 

können, was wir in den Jahrbüchern menſchlicher Verruchthei— 

ten finden. Als Aufſeher eines Collegiums in Cambridge, wo 

er, wie ſolche Aufſeher noch heutzutage thun, ſich verpflichtet 

hatte, nicht zu heirathen, ſo lange er Aufſeher ſey, heirathete 

er heimlich und genoß immerfort ſeine Beſoldung. 

„Als verheiratheter Mann ward er Prieſter, legte das Keuſch— 

heitsgelübde ab, gieng nach Deutſchland, und heirathete ein 

zweites Weib, die Tochter eines proteſtantiſchen „Heiligen,“ 

ſo daß er nun zwei Weiber auf einmal hatte, obwohl ſein Eid 

ihn verpflichtete, gar keines zu haben. Als Erzbiſchof verſchärfte 
er das Cölibat, während er ſelbſt ſeine deutſche Ehehälfte in dem 

Palaſte zu Canterbury hielt, nachdem er ſie in einer Kiſte ins 

Land eingeführt hatte. Als geiſtlicher Richter ſchied er Hein— 

rich VIIl. von drei Weibern, und bei zweien dieſer Scheidungen 

waren die Gründe ſeines Spruches gerade das Gegentheil von 
dem, was er ſelbſt angeführt hatte, als er die Ehe für gültig 

erklärte; in Anna Boleyn's Sache entſchied er als geiſt— 

licher Richter, Anna ſey nie des Königs Frau geweſen, wäh— 

rend er als Mitglied des Oberhauſes für ihren Tod ſtimmte, 

weil ſie eine Ehe brecherin und zugleich des Verrathes an ihrem 

Gatten ſchuldig ſey. Als Erzbiſchof unter Heinrich, welches 

Amt er mit einem vorſätzlichen Meineide auf den Lippen antrat, 

ſchickte er Männer und Frauen auf den Scheiterhaufen, weil 
ſie keine Katholiken waren, und ſchickte Katholiken dahin, weil 

ſie nicht die Suprematie des Königs anerkennen und nicht mein— 

eidig werden wollten, wie er ſelbſt ſo oft gethan hatte. Als er 

unter Eduards Regierung öffentlich Proteſtant wurde und öffent— 
lich die nämlichen Grundſätze bekannte, wegen deren Bekennung 

er ſo Viele hatte verbrennen laſſen, ließ er nunmehr ſeine pro— 

teſtantiſchen Brüder verbrennen, weil fie aus andern Gründen 

proteſtirten, als er. Als Teſtamentsvollſtrecker Heinrichs, ſei— 



nes alten Herrn, der die Krone nach Eduard feinen Töchtern 

Maria und Eliſabeth beſtimmte, verſchwor er ſich mit Andern, 
um die zwei Töchtern ihrer Rechte zu berauben, und die Krone 
der Königin Johanna, dieſer Königin von neun Tagen, zu ge— 
ben, die er nebſt Andern ausrufen ließ. Ungeachtet ſeiner vie— 

len ungeheuern Verbrechen wurde er nur in dem Lambeth— 

Palaſte gefangen gehalten; hier verband er ſich zur Vergel— 

tung für die Milde der Königin heimlich mit Verräthern in 
franzöſiſchem Solde zum Umſturz ihrer Regierung. Endlich 

vor Gericht geſtellt und als Ketzer verurtheilt, erklärte er ſich 

bereit, zu widerrufen. Sechs Wochen hindurch ward er zurück— 

gewieſen, während welcher Zeit er ſechs verſchiedene Widerufs— 

erklärungen unterzeichnete; immer eine ausführlicher als die 

andere. Er erklärte, die proteſtantiſche Religion ſey falſch, 

die katholiſche ſey die einzig wahre, er glaube nunmehr an 

alle Lehren der katholiſchen Kirche; er ſey ein ſchrecklicher 

Läſterer des Sakraments geweſen, der Vergebung unwür— 
dig, er bitte das Volk, die Königin und den Papſt, Erbarmen 

mit ihm zu haben und für ſeine arme Seele zu beten; und 

dieſe Erklärung habe er aufgeſetzt und unterſchrieben, ohne 

Furcht und ohne Hoffnung auf Gnade, zur Beruhigung ſeines 
Gewiſſens und zur Warnung für Andere. Es erhob ſich in 

dem Rathe der Königin die Frage, ob er begnadigt werden 

ſolle, wie mit Andern, die widerrufen hatten, geſchehen war? 

Aber es ward entſchieden, ſeine Verbrechen ſeien ſo ungeheuer 

daß es unrecht ſein würde, ihn entſchlüpfen zu laſſen, wozu 

noch hinzugefügt werden kann, daß es der katholiſchen Kirche 

keine Ehre hätte bringen können, einen Elenden wieder mit 

ſich vereinigt zu ſehen, der mit Raub und Meineid, Verrath 

und Blut bedeckt war. Als er demnach auf dem Wege zum 

Scheiterhaufen zum öffentlichen Ableſen ſeines Widerrufs ge— 

bracht worden, als er den Holzſtoß bereits ſah und erkannte, 

er müſſe ſterben, und als er ſeine Bosheit unverringert im Bu— 

ſen trug, da widerrief er ſeinen Widerruf, ſtreckte die Hand ins 

Feuer, die ihn unterzeichnet habe, und verſchied, indem er 
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gegen die nämliche Religion proteſtirte, an welche er erſt einige 

Stunden früher feſt zu glauben erklärt und Gott zum Zeugen 

angerufen hatte.“ 

Die unaufhörlichen Verſchwörungen gegen die Königin Ma— 
ria, die von Frankreich ausgiengen, hatten 1557 einen Krieg 

mit dieſem Lande zur Folge, in welchem Calais, das ſeit 

der Eroberung durch Eduard III, ſammt der ganzen Grafſchaft 
O ye in den Händen der Britten war, von den Franzoſen ge— 

nommen wurde. Der Fall dieſer höchſt wichtigen Stadt ſchmerzte 

Maria ſo ſehr, daß ſie darüber ſtarb (den 19. Nov. 1558.). 
Noch auf ihrem Todbette ängſtlich mit der Sorge für ihr 
Reich beſchäftigt, bat ſie ihre Schweſter Eliſabeth, die unter 

Eduard proteſtantiſch geweſen war, aber unter Maria dem 

katholiſchen Glauben huldigte, eine eigene Kapelle, ſo wie einen 

Beichtvater hatte, um ein offenes Bekenntniß ihrer religiöſen 
Ueberzeugung, worauf dieſelbe mit einem freiwilligen Eide be— 
kräftigte, daß ſie von Grund ihres Herzens der römiſch-katho— 

liſchen Religion angehöre; allein Eliſabeth war weder prote— 

ſtantiſch noch katholiſch, ſie war lediglich politiſch, und die Po— 

litik gebot ihr: 

Die Wiederherſtellung des Proteſtantismus. 

Doch nein, es war nicht die bloße Politik, es war zugleich 

der Haß, der glühende Haß gegen den Katholicismus, der ſie 
zur Proteſtantin machte; denn der Katholieismus ſtem— 

pelte ſie zur Tochter des Ehebruchs. Als ſie dem 
Papſt, wie den übrigen Mächten die Meldung machte, daß ſie 

ihrer Schweſter nach dem Erbrechte und mit Einwilligung der 

Nation auf dem Throne gefolgt ſey, antwortete der heilige 

Vater, daß er das Erbrecht einer Perſon, die ihr Leben keiner 

legitimen Ehe verdanke, unmöglich anzuerkennen vermöge und 

deßhalb nichts mit ihr zu verkehren habe. Dieß entichied, 

Wenn ſie Königin von England bleiben wollte, mußte ſie pro— 

teſtantiſch werden, und wenn England eine ſelbſtſtändige Na— 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 3 



tion bleiben wollte, mußte es ſich von ihr proteſtantiſch machen 

laffen. Die rechtmäßige Erbin des engliſchen Thrones war 

die ſiebenzehnjährige Maria (Stuart), Tochter Jakobs V., 

Königs von Schottland, eines Sohnes von Jakob IV. und 

Margaretha, der älteſten Tochter Heinrichs VII, Kö— 

nigs von England. Als ein achtjähriges Kind hatte ſie den 
Thron von Schottland geerbt, und wurde in demſelben Jahre, 

wo Eliſabeth die Regierung von England antrat, mit Franz, 
dem Sohne und Thronerben König Heinrichs II. von Frank— 

reich, vermählt, und durch den, acht Monate nach Eliſabeths 

Thronbeſteigung erfolgten, Tod dieſes Königs als Gemahlin 

feines Nachfolgers Franz IL auf den franzöſiſchen Thron erho— 

ben. So vereinigte ſie alſo, wenn Eliſabeth nicht anerkannt 

wurde, drei Kronen auf ihrem Haupte, die ſchottiſche, die fran— 

zöſiſche und die engliſche, und wirklich führte ſie auch, wie ihr 

Gemahl, dieſe drei Kronen in ihrem Wappen. Es blieb dem— 

ach dem engliſchen Volke keine andere Wahl, als entweder 

Eliſabethen zu huldigen oder mit Frankreich vereinigt, d. h. in 

eine franzöſiſche Provinz verwandelt zu werden. Dazu konnte 

ſich die Nation nicht entſchließen, und ihre Angſt vor dieſem 

gefürchteten Ereigniß gieng ſo weit, daß ſie unaufhörlich für 

das Leben ihrer Tyrannin zitterte und ſich ſogar eine Parla— 

mentsakte gefallen ließ, welche jedes Kind, das fie gebären 

würde, zum rechtmäßigen Thronerben erklärte, ſie mochte ſich 

nun zu einer Heirath entſchließen oder nicht. Darin und darin 

allein liegt der Grund jener Anhänglichkeit des Volkes an ſeine 

jungfräuliche Königin, mit welcher ſie ſo außerordentlich prahlte, 

und welche auch von den Meiſten ihrer Geſchichtſchreiber ſo über 

alle Gebühr erhoben wird. 

Kaum ſah ſich Eliſabeth ihres Thrones verſichert, als 

ſie die Maske abnahm, und ſich zum Oberhaupte der Kirche 

erklärte, wie es ihr Vater Heinrich VIII. gethan hatte. 
Die hieher gehörige Parlamentsakte, die noch im Jahr 1558 

erſchien, lautet nach O'Connell's „Zuſtänden von Irland“, im 

Auszuge wie folgt: „die Königin erklärt ſich zum Oberhaupt 
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der Kirche. Demnach ſind Alle, welche kirchliche oder weltliche 

Würden und Aemter haben, und den Suprematieeid abzulegen 
fi) weigern, geſetzlich unfähig, ſolche Aemter länger beizubehal— 

ten oder zu verwalten. Jedermann, der die geiſtliche oder 

kirchliche Oberhoheit eines ausländiſchen Fürſten oder Prälaten 

u. ſ. w., wie ſie früher in dieſem Königreiche gültig war, in 

Schutz nimmt, ſoll ſammt ſeinen Mitſchuldigen all ſein Ver— 

mögen verlieren, und gleich einem Hochverräther auſſer an— 

dern Strafen und Verwirkungen, zum Tode verurtheilt werden.“ 

Im Jahr 1563 wurde über denſelben Gegenſtand die Par— 

lamentsakte erlaſſen: „Jedermann, der den Suprematieeid ab— 

zulegen ſich weigert, ſoll für die erſte Weigerung den, durch das 

Statut der Güterverleihung und Entziehung (Statute of pro— 
visions and praemunial) im 16ten Jahre König Richards II 

angeordneten, Strafen und Verwirkungen unterworfen ſeyn. 

Verweigert er den Eid zum zweitenmale, ſo ſoll es als Ver— 

rath betrachtet werden.“ 

Weil wir gerade mit dieſen Parlamentsbeſchlüſſen beſchäf— 

tigt ſind, wollen wir auch die übrigen hier anführen, die unter 

ihrer Regierung gegen die Katholiken erſchienen. Im Jahr 
1581 wurde die Parlamentsakte erlaſſen: 

„Ein Geſetz, welches für Verrath erklärt, Jemand von der 

Landeskirche zur römiſchen Religion hinüberzuziehen, oder frei— 

willig zu derſelben überzutreten, oder zurückzukehren; alle Mit— 

helfer aber ſoll die Strafe der Verheimlichung eines Verraths 
treffen. c 

„Jedermann, der freiwillig Meſſe liest oder dieſelbe hört, 

ſoll um 200 Mark beſtraft und auf 12 Monate gefangen ge— 

ſetzt werden. 

„Jeder, der das 16te Jahr zurückgelegt hat, ſoll, wenn er 

die Kirche oder ein anderes übliches Bethaus nicht beſucht, 

für jeden Monat um 20 engliſche Pfund geſtraft werden; und 
ſollte er auch dann noch den Kirchenbeſuch unterlaſſen, jo hat 

er „für ſein gutes Verhalten“ wenigſtens 2 Pfund Caution zu 



leiſten, und zwar fo lang, bis er ſich in die Geſetze fügt und. 

die Kirche beſucht. 
„Jeder, der einen Schullehrer hat, welcher nicht zur Lan— 

deskirche gehört, ſoll monatlich 10 Pfund Strafe erlegen. 

„Bei Zahlungsungsunfähigkeit ſoll in allen dieſen Fällen 

Gefangenſchaft ſtattfinden.“ 
Im Jahr 1585 erſchien die Parlamentsakte: „Alle Je— 

ſuiten, Seminariſten und andere Prieſter, welche in England 

zurückbleiben oder das Königreich nach vierzig Tagen betreten, 
ſollen als Verräther behandelt und, gleich wie dieſe, ihre Güter 

und ihr Leben verwirken. 

„Die Aufnahme oder Beherbergung ſolcher Perſonen wird 

als Felonic beſtraft; diejenigen, welche denſelben Geld oder 

ſonſtige Hülfsmittel in das Ausland ſchicken, verfallen in die 

Strafen des Prämunire t) oder mit andern Worten, ſie wer— 

den transportirt und verlieren ihr Vermögen.“ 

Bei dieſer Parlamentsakte ſetzt O'Connell die Anmer— 
kung hinzu: „dieſe Akte führte den Tod vieler Prieſter und 

Laien herbei, und noch unter dem 30. Juni 1640, da England 

und Schottland für Gewiſſensfreiheit ſich waffneten, erwähnt es 

Ruſchworth als einen gewöhnlichen Fall, daß zu Tyburn 

ein gewiſſer Morgan gehenkt, ausgeweidet und ge— 

viertheilt wurde, weil er die heiligen Weihen 
der katholiſchen Kirche auf dem Continente em— 

4) Unter den Prämunire find gewiſſe Geſetze verſtanden, 
die zur Zeit, wo der Papſt noch die kirchliche Suprematie 
hatte, zur Sicherſtellung gegen die Eingriffe derſelben 
in die Rechte der Krone gegeben wurden. Sie beſtimm— 
ten: daß derjenige, der ſolche Eingriffe unterſtützen 
würde, ſein ganzes Vermögen und den Schutz der Ge— 
ſetze verlieren, und ſo lange es dem Könige gefallen 
würde, eingekerkert werden ſollte; der Ausdruck Prämu— 
nire kommt von dem Anfangsworte der diesfallſigen 
Klagſchrift her: Præmunire Crichtiger premonere) 
facias A. B. Laß den A. B. gewarnt ſeyn (ſich zur 
Verantwortung vor Gericht zu ſtellen u. ſ. w.). 
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pfangen hatte, und trotz dieſer Akte nach Eng— 
land gekommen war.“ 

Im Jahr 1586 erſchien die Parlamentsakte: „Zwei Dritt— 

theile des Grundbeſitzes und ſonſtigen Vermögens eines Jeden, 
der die Kirche nicht beſuchen will, ſollen für die Krone einge— 

zogen werden.“ 

Im Jahr 1593 wurde der Beſchluß gefaßt: „Von allen 

Widerſpenſtigen (d. h. von Allen, die ſich weigern, den neuen 

Staatsglauben anzunehmen) ſollen die Namen dem Geiſtlichen 

des Kirchſpiels gemeldet werden, der dieſelben ſofort dem Ge— 

richte vorzulegen hat, damit das gehörige Verfahren gegen die 

Nonconformiſten eingeleitet werden kann. Jeder Prieſter, der 

ſich nicht als ſolchen anerkennen will, ſoll ins Gefängniß ge— 

bracht werden. 

„Jeder über 16 Jahre Alte, der ſich weigert, in die Kirche 

zu gehen, oder der die kirchliche Oberhoheit der Königin be— 

ſtreitet, oder Andere vom Kirchengehen abhält, oder der ſonſt 

eine religiböſe Verſammlung beſucht, ſoll in das Gefängniß ges 

bracht werden und ohne Entlaſſung gegen Bürgſchaft dort ſo 

lange bleiben, bis er die Kirche anerkennt und 

dem durch das Geſetz eingeführten Gottesdienſte 

beiwohnt. 

(Schon im Jahr 1551 war das Geſetz erlaſſen worden: 

„Jedermann ſoll die Kirche beſuchen, wo das allgemeine Ge— 

betbuch (Common-Prayer-book) im Gebrauch iſt, wofern er 
nicht durch die Kirchenbehörde beſtraft werden will. Und Jeder, 

der irgend ein öffentliches Gebet anhört, den Sakramenten oder 

ſonſtigen Gebräuchen, die auf eine andere, als die in dem ge— 

nannten Gebetbuche vorgeſchriebene Weiſe verrichtet werden, 

ſoll lebenslängliche Gefängnisſtrafe erbalten.“) 
„Jedermann, der ſich gegen dieſe Akte verfeblt, und nach 

dreimonatlicher Bedenkzeit die Kirche nicht anerkennt, muß das 

Königreich abſchwören und verlaſſen. Jede Weigerung da— 

gegen wird als Felonie betrachtet, ohne daß die Prieſter ihre 

Rechtswohlthat in Anſpruch nehmen dürften. 
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„Jedermann, der einer Perſon, welche die Kirche nicht 

beſuchen will, Herberge gibt, ſoll monatlich um 10 Pfund beſtraft 
werden. 

„Die Ländereien und Güter derjenigen, welche durch dieſe 

Akte aus dem Königreiche verbannt ſind, ſollen dem Oberhanpte 

der Staatskirche — dem Regenten — anheimfallen.“ 
Nun wiſſen wir hinlänglich, in welchem Geiſte und durch 

welche Mittel Eliſabeth regierte. 
„Nachdem ſie die Altäre umgeſtürzt“ ſagt Cobbett, „und in 

den Kirchen Tiſche aufgeſtellt, nachdem fie die katholiſchen Prie— 

ſter vertrieben und ein hungeriges Bettelgeſindel, den Abſchaum 
der ganzen Welt, mit der corrigirten Cranmer'ſchen Liturgie 
in den Händen, an ihre Stelle geſetzt, zwang ſie ihre katho— 

liſchen Unterthanen, unter Androhung enormer Strafen, die, 

im Falle ſie bei ihrer Weigerung beharrten, bis zur Todes— 
ſtrafe geſteigert würden, die Kirchen zu beſuchen. So wurden 

alle guten, aufrichtigen und gewiſſenhaften Leute des Königreichs 

unaufhörlich gequält, durch ſehr hohe Strafen ruinirt, zum 

Galgen verurtheilt, oder gezwungen, aus ihrem Vaterlande zu 

fliehen. So wurde die proteſtantiſche Religion 

mit den Thränen und dem Blute des engliſchen 

Volkes begoſſen. — Eliſabeth ließ in Einem Jahre 

mehr Katholiken tödten, weil ſie nicht von ihrem Glauben abfallen 

wollten, als die Königin Maria während ihrer ganzen Re— 

gierung hatte hinrichten laſſen, weil ſie von der Religion ihrer 

Väter abgefallen waren. Und doch nannte und nennt man die 
Erſtere die „gute Königin Beß,“ und Maria die 

Blu tdürſtige.“ 
Wir erlauben uns, dem Leſer folgende Stelle aus „Dr. 

Milners Briefen an einen Domherrn“ vorzulegen. Sie findet 

ſich in der 7ten Auflage feines berühmten Werkes, S. 95 und 

96, und lautet alſo: 

„Ich habe die Namen von 204 Perſonen geſammelt, 

welche bloß, weil fie katholiſch waren, während der letzten 

zwanzig Jahre der Regierung Eliſabeths hingerichtet wurden. 
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Unter dieſer ganzen Zahl befanden fih 142 Prieſter und 

drei Damen von Stande, die übrigen beftanden aus Esquires, 

Gentlemen und Grundeigenthümern. Fünfzehn wurden ver— 

urtheilt, weil ſie die kirchliche Suprematie der Königin nicht 
anerkannten, 126, weil ſie prieſterliche Aemter verwalteten, und 

die Uebrigen, weil ſie zum katholiſchen Glauben übergetreten 

waren oder die Prieſter unterſtützt und ihnen Vorſchub geleiſtet 
hatten. Auſſerdem finde ich noch eine Reihe von Männern, 

meiſtens Prieſter oder katholiſche Laien, welche unter derſelben 

Regierung im Gefängniſſe ſtarben; und andere 150, die auf 
immer verbannt wurden. Von der noch weit größern Menge 

derer, welche körperlich gezüchtigt, zu einer Geldſtrafe verurtheilt 

oder aus ihrem Eigenthume vertrieben und ſammt ihren Fami— 

lien in das tiefſte Elend geſtürzt wurden, will ich gar nicht 

einmal reden. In der Grafſchaft Lancaſter wurden 50 ka— 

tholiſche Gentlemen in Einer Nacht plötzlich feſt— 

genommen und wegen Nichtbeſuches der Kirche 

ins Gefängniß geworfen. Um dieſelbe Zeit war zu 
Norkſhire eine gleiche Anzahl Gentlemen aus dem nämlichen 

Grunde auf York Caſtle gefangen geſetzt; von dieſen kamen die 
meiſten im Gefängniſſe um. Ein ganzes Jahr hindurch wur— 

den ſie Woche für Woche mit Gewalt dazu gezwungen, dem 

proteſtantiſchen Gottesdienſte in der Schloßkapelle anzuwohnen.“ 

Ein gleichzeitiger Schriftſteller (Dr Bridgewater) veröffentlicht 

eine Liſte von 1200 Katholiken, welche nur bis zum 

Jahr 1588 auf die eine oder die andere Art 

das Opfer dieſer Verfolgung wurden, und doch 

war das gerade die ruhigſte und mildeſte Pe— 

riode derſelben. 

In demſelben Briefe heißt es: „Ich muß auch hinſichtlich 

des größern Theiles der kaͤtholiſchen Schlachtopfer bemerken, 

daß der Spruch des Geſetzes pünktlich und buchſtäblich gegen 
dieſelben vollzogen ward. Zuerſt wurden ſie aufgehängt, dann 

lebendig zuſammen gehauen, zerſtückelt, aufgeſchlitzt und die 

Eingeweide buchſtäblich vor ihren Augen verbrannt, worauf 
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man fie erſt enthauptete und viertheilte. Dieſe Schlächterei 

dauerte ziemlich lange, ſogar einmal über eine halbe Stunde. 

Eine große Anzahl dieſer Dulder, ſo wie auch andere Katho— 

liken, welche man nicht zum Tode verurtheilte, wurden auf die 

furchtbarſte und muthwilligſte Weiſe gefoltert, um von ihnen 
Bekentniſſe gegen ſich ſelbſt oder ihre Gewiſſen zu erpreſſen.“ 

Nachdem ſie fünfundzwanzig Jahre lang an der Ausrot— 
tung des Katholicismus gearbeitet hatte, ſtarb endlich die 
„jungfräuliche Königin“ im Jahr 1603, im ſiebenzigſten Jahre 

ihres Alters, und ſetzte ihrer Gewiſſenhaftigkeit die Krone auf, 

indem ſie ihrer mißhandelten Nation durch die Weigerung, 
ihren Thronerben zu beſtimmen, die Ausſicht auf einen Bürger— 
krieg hinterließ. Die Vorſehung verhinderte ihn, und Jakob, 

König von Schottland, ein Sohn der unglücklichen Maria 
Stuart, beſtieg unangefochten den engliſchen Thron. 

Jakob I hatte mehr Sinn für die Jagd und einen guten 

Trunk, als für das Wohl ſeiner Unterthanen, und liebte den 

Frieden dermaßen, daß er es nicht wagte, der Raubgier feiner 
nordiſchen Günſtlinge entgegenzutreten. Gleich wie hungerige 
Beſtien ſtürzten ſich die ſchottiſchen Schmutzjungen t), deren 

Zufriedenſtellung aus eigenen Mitteln Jakobs Verſchwendung 

nicht geſtattete, auf den katholiſchen Adel Englands. Ein 

Mitglied deſſelben, „Robert Catesby,“ aus Northampton— 
fhire wußte keinen andern Rath gegen die ſchändliche Be— 
drückung und Plünderung, als die ganze Negiereng, König 

1) John Heneage, Verfaſſer des Werkes Memoirs of the 
Court of England ſagte: „IT'he Scotch, who accompanied 
James to his new dominions, are said to have brought 
with them their filth as well as their poverty. Ihe 
Countess of Dorset informs us, that when she paid her 
visit of congratulation to the royal family, she was 
surprised at the great change, which had taken place 
in regard to the want of cleantiness since the prece- 
ding reign. Soon after quitting the palace, she found 
herself infested with those insects, the name of which 
it is scarce considered delicate to mention.“ Bd. I, 
S. 47. 
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und Parlament, mit Einem Schlage zu vernichten. Er verſchwor 

ſich mit zwölf Andern, die größtentheils der niederen Volksklaſſe 
angehörten, zu dem verbrecheriſchen Plane, das Parlaments: 
gebäude am erſten Tage der Sitzung, wo alle Mitglieder 

ſammt dem Könige verſammelt ſeyn würden, in die Luft zu 

ſprengen. Ein ehemaliger Offizier, Guy Fawkes, aus 

Aorkſhire, erbot ſich, die Mine, die aus zwei Hogsheads (Fäſſer 
von 63 Gallonen jedes) und zweiunddreißig kleinen Fäßchen 

Pulver beſtand, anzuzünden, allein er wurde wenige Stunden 

vor Eröffnung des Parlaments im Keller ergriffen und feſtge— 

nommen. Das geſchah am 5. November 1605. Als er von 

einem ſchottiſchen Lord gefragt wurde, wozu er ſo viel Pulver 

zuſammengehäuft habe, antwortete er dreiſt: „Um euch ſchot— 

tiſche Bettler in eure heimathlichen Gebirge zurückzuſchleudern,“ 

nnd nannte damit auf einmal den Grund des ganzen ſchreck— 

lichen Unternehmens. Man kann einen Schluß daraus auf die 
entſetzliche Lage und die Verzweiflung der Katholiken ziehen. 

Unter der Regierung Jakobs! erſchienen folgende Par— 
lamentsakten gegen die Katholiken: 

1605. „Der Kirchenaufſeher ſoll monatlich von allen 

denen, welche dem Gottesdienſte anzuwohnen ſich weigern, eben 

ſo von ihren über neun Jahre alten Kindern ein Verzeichniß 
eingeben. Die Gerichte haben bekannt zu machen, daß ſämmt— 

liche Verbrecher dieſer Art dem Sheriff übergeben und Jeder 
von ihnen monatlich um 20 Pfund beſtraft und ihr Vermögen 

für den König eingezogen werden ſolle. 

„Jeder Biſchof ſoll die Leute feiner Diöceſe eidlich ins 

Verhör nehmen, und wer ſich auf keine eidliche Vernehmung 

einlaſſen will, ſoll ohne Gnade ins Gefängniß geworfen wer— 

den, ohne ſich durch Bürgſchaft losmachen zu können. 

„Jede über 18 Jahre alte Perſon, die den Suprematieeid 

verweigert, fällt in die Strafe des Prämunire. Keine Anklagen 

ſolcher Perſonen ſollen wegen Formfehler umgeſtoßen werden— 

„Jeder, der einen Andern zur römiſchen Kirche verleiten 

will, ſoll als Hochverräther gerichtet und beftraft werden. 
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„Der Sheriff oder auch andere Beamte dürfen alle Häuſer 

aufbrechen, in denen ſich etwa päpſtliche Nonconformiſten be— 

finden könnten. 

1609. „Jede über 18 Jahre alte Perſon ſoll den Supre— 

matieeid leiſten. Wer ſich deſſen weigert, der ſoll, ohne durch 

Bürgſchaft ſich löſen zu dürfen, bis zur nächſten Gerichtsſitzung in 

Haft gehalten werden; weigert er ſich auch dann noch, jo trifft 

ihn die Strafe des Prämunire; hievon ſind allein Frauen aus— 
genommen, die unter der Gewalt ihres Mannes ſtehen; dieſe 
ſollen blos ſo lange gefangen gehalten werden, bis ſie beſagten 

Eid leiſten und die Landeskirche anerkennen, oder bis ihr Ehe— 
mann monatlich dem König 10 Pfund oder den dritten Theil 

ſeines ſämmtlichen Vermögens zahlt.“ 

Jakob I ſtarb 1625, und fein doppelzüngiger Sohn, 

Karl!, folgte ihm in der Regierung. Eigenmächtig und über— 
müthig, zerfiel er mit dem Parlament und dem Volke, welche 

ſich beide immer mehr zu den Anſichten der Puritaner hinneig— 

ten, während der König ein Freund von Ceremonien war und 

eine mehr katholiſche Richtung hatte, welche der Primas der 

etablirten Kirche, Laud, entſchieden verfolgte. 

Dies hinderte jedoch keineswegs die Fortſetzung des bishe— 

rigen Syſtems gegen die Katholiken, wie die folgende Stelle 

aus Grainger's biograph. Geſchichte von England, II, 
S. 206— 208 klar beweist. 

„Auſſer Richard Hiest, Edmund Akkowſwith und Andern, 

die man im Jahr 1628, blos weil ſie als römiſch-katholiſche 

Prieſter fungirten, hingerichtet hatte, wurden Thomas Bullaker, 

Thomas Holland, Paul Heath, Franz Bell, Rudolf Colman 

(letzterer zwar verurtheilt, aber ihm noch eine Friſt gegeben), 

Henry Monſe, — Morgan, Philipp Powel und Martin 

Woodcock, zugleich mit Reading und Whitaker, aus denſelben 

Gründen während der Jahre 1641 bis 1646 in England zum 

Tode verurtheilt. — Die Lage eines Glaubensboten 
war zu Anfang dieſer Regierung ganz anders, 

als zu Ende derſelben, wo der religiöſe Eifer gegen das 



Papſtthum geſteigert und durch Parteiwuth entflammt war, 
Hätte ein türkiſcher Derwiſch in England die Lehre Mahomeds 
gepredigt, er würde weit beſſer behandelt worden ſeyn, als ein 

päpſtlicher Prieſter.“ 

Wie man damals proteſtantiſcher Seits dachte, davon mag 

die Erklärung eines proteſtantiſchen Erzbiſchofs, Uſher, ein Beiſpiel 

geben. Die römiſchen Katholiken in Irland hatten ſich erboten, 

wenn man ihnen die freie Ausübung ihrer Religion geſtatte, 
ein ſtehendes Heer von fünftauſend Mann Fußvolk und fünf— 

hundert Reitern zum Dienſte Seiner Majeſtät zu unterhalten; 

und da ſich Karl in einen Krieg verwickelt ſah, zu welchem ihm 

das engliſche Parlament nur unter ſchimpflichen und harten 

Bedingungen eine ſehr geringe Unterſtützung verſprach, fürchtete 
befagter Erzbiſchof, er möchte auf den Antrag der Iren ein— 
gehen, und verfaßte mit ſeinen proteſtantiſchen Biſchöfen, die er 

zu dem Ende verſammelte, im November 1626 folgende merk— 

würdige Erklärung: 
„Die Religion der Papiſten iſt abergläubig und götzendie— 

neriſch; ihr Glaube und ihre Lehre ſind Irrthum und Ketzerei, 

ihre Kirche iſt eine abtrünnige. Bewilligt man ihnen alſo Dul— 
dung oder gibt man ihnen die Ausübung ihrer Religion und 

das Bekenntniß ihres Glaubens und ihrer Lehre frei, ſo iſt 

dies eine ſchreckliche Sünde, und zwar in doppelter Hinſicht. 

Denn fürs Erſte nehmen wir dadurch nicht allein an ihrem 

Aberglauben, Götzendienſte und an ihrer Ketzerei, mit einem 

Worte, an allen Gräueln des Papſtthums Theil; ſondern auch 

andererſeits, was nothwendig aus dem Vorhergehenden folgen 

muß, an der Verdammniß des verderbten Volkes, das an der 

Sündfluth der katholiſchen Abtrünnigkeit zu Grunde geht. 

„Läßt man ihnen Duldung widerfahren, weil ſie ſolche 

mit Geld oder Beiſteuer erkauft haben, ſo heißt das mit der 

Religion und den Seelen, welche Chriſtus durch ſein Blut er— 

löst hat, einen Handel treiben. Dieſe große Sünde kann die 

gefährlichſten Folgen nach ſich ziehen, deren Erwägung man 

den Weiſen und Verſtändigen überlaſſen, indem man den Gott 
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der Wahrheit bitten foll, er möge den Mächtigen einen unabläſſigen 
Eifer für ſeinen Ruhm und für die Verbreitung ſeiner Religion 

einflößen, auf daß ſie muthig und entſchloſſen allem Papſtthum, 

Aberglauben und Götzendienſte entgegentreten.“ 
Uebrigens hatten die guten Biſchöfe nicht das Mindeſte zu 

beſorgen. Karl nahm eine Subſidienſteuer von 300,000 Pfund 

Sterling von Irland an, und ſagte ſich durch ſeinen ſchänd— 
lichen Statthalter Wenthworth (Strafford) von den 
Gnadenbewilligungen los, die er dagegen verſprochen hatte. 

In Strafford's Staatspapieren, Bd. J, S. 331, finden wir 
folgendes hübſche Briefchen Seiner Majeſtät: 

„Wenthworth! 

Bevor ich Eure Briefe einzeln beantworte, fühle ich mich 

gedrungen, Euch zu erkläreu, daß Euer letzter Bericht meine 

Zufriedenheit in hohem Grade gewonnen hat; hauptſächlich weil 

Ihr das Gehäſſige einer nothwendigen Verweigerung dieſer 

unrechtmäſſigen Gnadenbewilligungen, welche das Volk erwartet, 

auf ſo kluge Weiſe von mir abzuwenden gewußt habt.“ 

O'Connell, dem wir dieſes Document entnehmen, be— 

merkt: 
„Man hat ſchon behaupten wollen, dem unglücklichen Karl 

ſeyen die Schandthaten unbekannt geblieben, und er würde ſie 
ſicherlich verworfen haben. Leider aber verhält ſich die Sache 

anders. Strafford begab ſich im Jahr 1636 nach England 

und berichtete in einer Rathsverſammlung ſeine Heldenthaten 

in Galway.“ Der König erwiderte hierauf: „das ſey gar 

nicht zu ſtreng, er ſolle nur ſo fortfahren, denn auf keine an— 

dere Weiſe könne er ihm beſſer dienen. Hierauf,“ fügt Wenth— 

worth hinzu, „kniete ich nieder, küßte die Hand Seiner Majeſtät, 

und die Räthe erhoben ſich.“ Carte's Ormond, III Bd. 

S. 11. 
„Wenn man die Unzahl von Verbrechen erwägt,“ fährt 

O'Connell fort, „denen der König auf ſolche Art fein Gutheißen 

ſchenkte, ſo wird ſich Niemand über das endliche Schickſal des 

unglücklichen Monarchen wundern. Gewiß hat das Geſetz noch 
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nie und nirgends zum Vorwande fo mannigfacher Greuel— 

thaten dienen müſſen, wie ſie Strafford verübte, und der König 

genehmigte. Die Beſchönigung, oder beſſer die Rechtfertigung, 

welche in allen Strafford'ſchen Berichten ſich findet, will uns 

weiß machen, dieß Alles ſey geſchehen, nicht allein um die Ein— 

künfte des Königs zu vermehren, ſondern zumeiſt und vorzüg— 

lich, um den Proteſtantismus auszubreiten und die Sache der 
Proteſtanten zu fördern. 

„O Proteſtantismus! Welche Greuel ſind unter deinem 

Namen verübt worden!“ 

Doch wir müſſen jetzt auf die kirchlichen Verhältniſſe 

zurückgehen, um zu der entſetzlichen Kataſtrophe zu gelangen, 
welche nun erfolgte. 



Zweites Kapitel. 

Die Reformation der Reformation. 

Die Reformation der Reformation. — Geſchichte 

der neuen Kirche. — Die neununddreißig Artikel. — Die 

katholiſche Bewegung und ihre Reaction. — Neue Ord— 

nung der Dinge. — Das Parlament und ſein Verfahren, 

beſonders gegen Irland. — Oliver Cromwell. — Paral— 

lele zwiſchen der Reformation des erſten und des zweiten 

Kapitels. 

Vor der Reformation war die oberſte Leitung der kirch— 

lichen Angelegenheiten in Händen des Papſtes. Die nächſte 

Behörde unter dem Papſte waren die ſogenannten Con voca— 

tionen oder geiſtlichen Synoden. Jede Provinz hatte ihre 

eigene Convocation, wobei jedoch diejenige von Canterbury 

ſtets als die leitende betrachtet wurde. Sie beſtanden ſeit 

Eduard I. und giengen Hand in Hand mit dem Parlament, 

ſo zwar, daß ſie zu gleicher Zeit mit dieſem einberufen wurden, 

und eine völlig entſprechende Einrichtung hatten, wie ſie denn 

auch die Abgaben von den Kirchengütern an die Krone beſtimm— 
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ten und bewilligten. So bewilligte z. B. im Jahr 1531 die 
Convocation von Canterbury Heinrich VIIl. 100,000 Pfund, 

und erhielt zum Danke dafür durch eine Parlamentsakte für 

die Geiſtlichkeit die Losſprechung vom Prämunire, welchem der 

König ſeinen ganzen Klerus für verfallen erklärt hatte. Die 

Convocation von Canterbury beſtand aus zwei Häuſern, einem 

Oberhaus und einem Unterhaus. Zu jenem gehörten die Bi— 

ſchöſe, Aebte und Prioren, zu dieſem die Dechanten, Archi— 

diakonen und Abgeordneten für die Kapitel und die Pfarrgeiſt— 

lichkeit; die Convocation von Nork beſtand nur aus einem 

Hauſe. Die Hauptobliegenheit der Convocationen in Bezug 

auf die kirchlichen Angelegenheiten war die Aufſtellung von 

Canones, unter denen die von der Convocation von Canter— 

bury 1603 gegebenen und von der Convocation von York 1605 

angenommenen die merkwürdigſten ſind, ferner die Unterſuchung 
häretiſcher und ſchismatiſcher Bücher und Perſonen, und die 

Entſcheidung von Rechtsſachen, die von den andern kirchlichen 

Gerichten auf dem Wege der Appellation an ſie gelangten. 
Zur Zeit der päpſtlichen Suprematie konnte man von ihnen 

noch an den Papſt appelliren; dieſes Verhältniß wurde natür— 

lich von Heinrich VIII. aufgehoben, welcher zugleich beſtimmte, 

daß die Convocationen von nun an unter der Oberherrlichkeit 

des Monarchen ſtehen ſollten und ihre Beſchlüſſe ſeiner Beſtä— 

tigung bedürften. Dieſe Abhängigkeit gieng ſoweit, daß ſie im 
Jahr 1717 von der Regierung völlig aufgelöst wurden, weil 
eine vor ihrer Einberufung gepflogene Verhandlung das Miß— 

fallen derſelben auf ſich gezogen hatte. Nach Artikel XXI der 

anglikaniſchen Glaubensnorm darf ſich keine Synode ohne Ge— 

nehmigung des Monarchen verſammeln, und da dieſe ſeither 
nicht mehr ertheilt wurde, ſo ſind ſeitdem dieſe Convocationen 

faktiſch aufgehoben, wiewohl ſie der Form nach immer noch 

beſtehen, indem ſie mit jedem neuen Parlamente einberufen, in 

der Weſtminſterabtei vom Erzbiſchof mit einer lateiniſchen Rede 

eröffnet, und nachdem eine Adreſſe an den König beſchloſſen 

iſt, sine die vertagt werden. 



Die biſchöfliche Verfaſſung wurde von Heinrich VIII. und 
Eduard VI. beibehalten, und, als nach Unterbrechung der Re— 

formation durch Maria die katholiſche Eliſabeth auf den Thron 

ſtieg, hauptſächlich durch die Prachtliebe dieſer Fürſtin gerettet; 

denn als fie alle Bifchöfe mit Ausnahme eines Einzigen ent— 

ſetzte und zum Theil ins Gefängniß warf, weil ſie ihre geiſt— 

liche Oberherrlichkeit nicht anerkannten, lag ihr nichts näher, als 

die Aufhebung des ganzen Epiſcopats, aber ihre weibliche Ei— 
telkeit war es, die ihn erhielt, denn ſie war dem Gepränge kei— 

neswegs abhold. Aus dieſem Grunde behielt ſie auch viele 

Ceremonien, namentlich auch die prieſterliche Kleidung der Geiſt— 

lichkeit, wie den Chorrock und das Barret, bei. Unter Eduard VI. 

hatte der proteſtantiſche Eifer den Altar in einen Communion— 

tiſch verwandelt und in die Mitte der Kirche geſtellt, Eliſabeth 

ließ wieder Stufen anbringen und rückte ihn in den Chor zu— 
rück. Sie führte das den Calviniſten verhaßte Kreuzeszeichen 

bei der Taufe wieder ein, und verordnete, daß man ſich bei dem 

Namen Jeſu wieder verbeugen und das heilige Abendmahl auf 
den Knieen empfangen ſollte; ja ſie drang auf Beobachtung 

einiger Kirchenfeſte und auf das Faſten, „doch nicht als ob dieſe 

Enthaltung für das Heil der Seele nothwendig wäre, ſondern 
hauptſächlich zum Vortheile der Seeleute und Fiſcher“ (ſ. Strype 

Annals of the Reformation 2. p. 608). Dadurch brachte 
ſie ihre eigene Geiſtlichkeit gegen ſich auf, und legte den Grund 

zu den zahlloſen Sekten, welche die neue Kirche ſpalteten. 

Comment s'étonner maintenant, ſagt Genoude in 

ſeinen Briefen über England in Bezug auf dieſen Gegenſtand, 

d’avoir étre sortis de l’eglise anglicane des presbyteriens, 
des independants, des puritains, des sociniens, des qua- 

kers, des anabaptistes, des freres moraves, des freres de 

la nouvelle Jerusalem, des latitudinaires, et la foule des 

methodistes? Comment ne pas recomnäitre la source, 

d’ou viennent toutes les dissensions qui regnent en An- 
gleterre sur tout ce qui tient à la religion? 

Die katholiſche Maria hatte die Proteſtanten verbannt und 
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ihnen ihren Gottesdienſt völlig unterſagte. Viele flüchteten ſich 
in die Schweiz und in das ſüdweſtliche Deutſchland und brach— 

ten den Haß der Calviniſten gegen jedes Symbol mit, und 
diejenigen, welche in der Heimath blieben, hielten ihre gottes— 

dienſtlichen Verſammlungen in Scheunen und Kellern, und ge— 
wöhnten ſich ſo ſehr an die Kahlheit der Wände, daß ſie auch 

die Kirchen in Scheunen verwandeln und von allem päpſtlichen 

Unrath, wie fie es nannten, reinigen zu müſſen glaubten, weß— 

wegen ſie ſich auch den Namen „Puritaner“ gaben. Zu 

dieſer Partie gehörten nicht nur Biſchöfe, wie Je wel von 

Salisbury, Parkhurſt von Norwich, Pilkington von Dur— 

ham u. a., ſondern auch die berühmteſten Lehrer der Theologie, 

wie Whitaker, Prakins und beſonders Cartwright in 
Cambridge und Humphrey in Oxford. Auf der erſtern 

Univerſität kam es ſogar ſo weit, daß dreihundert Studirende 

auf einmal ihre Chorröcke weggwarfen (ſ. Pyece History of 

Protest. Nonconform, I, p. 197 sqq.). Ja ſelbſt im Staats— 
rathe fand die puritaniſche Partei eifrige Vertreter an einem 

Burghley, Walſing ham, Leiceſter u. a., welche von 

der Anſicht ausgiengen, daß man ſich ſo eng als möglich an 
die übrigen proteſtantiſchen Kirchen in der Schweiz, in den Nie— 

derlanden und namentlich in dem angränzenden Schottland 
anſchließen müſſe, um den neuen Glauben durch ein ſtrenges 

Zuſammenhalten zu verſtärken. Aus dieſem Grunde fand 

namentlich auch die biſchöfliche Verfaſſung bedeutende Gegner, 

welche ſich Presbyterianer nannten, weil ſie eine einfach 

apoſtoliſche, d. h. presbyterianiſche Kirchenordnung verlangten. 

Sie giengen von dem von Luther ausgeſprochenen, wiewohl 

keineswegs durchgeführten, Grundſatze aus: „entweder nichts, 

oder Alles,“ und verwarfen die apoſtoliſche Nachfolge; und in 
dieſem Punkte hatten ſie vollkommen Recht; denn hatte ſich die 

anglikaniſche Kirche einmal von der Mutterkirche losgeriſſen, 

ſo hatte ſie damit de facto auch ihr Erbe aufgegeben. Der 

letzte Erzbiſchof von Canterbury in apoſtoliſcher Nachfolge war 

der Cardinal Poole; ſein Nachfolger Parker gehörte der, 
Anglifan, Kirchenzuſtände. 4 



durch das Parlament und die Krone eingeſetzten, Staats— 

kirche an und hatte keinen Anſpruch auf das apoſtoliſche Recht. 

In dieſem Bewußtſeyn wagten es auch die Vertheidiger des 

Epiſcopats nicht, ſich auf eine apoſtoliſche Einſetzung zu beru— 

fen, die ſie ja jedenfalls nur von der „Kirche des Antichriſt's“ 

erben konnten, und gegen ihre eigenen Orakel, Calvin, 
Beza, Bullinger u. ſ. w. hätten behaupten müßen. Sie 

konnten die biſchöfliche Verfaſſung durch nichts anders verthei— 

digen, als durch das Herkommen und den Willen des Ober— 

hauptes ihres Glaubens, der Königin; ja ſie legten nicht ein— 

mal einen Werth auf den Grundſtein ihres Epiſcopats, die 

apoſtoliſche Suceſſion, und ließen Leute zu Kirchenämtern zu, 
die im Auslande nach presbyterianiſcher Weiſe ordinirt worden 

waren (ſ. S % e Annals of the Reform. 2, p. 522.). 

Um ihre Kirche gegen die Angriffe aus ihrem eigenen 

Schooße ſicher zu ſtellen, verbot Eliſabeth ihrer geſammten 

Geiſtlichkeit das Predigen, und ſtellte nur denjenigen, auf die ſie 

ſich verlaſſen konnte, eine ſogenannte license of preaching aus. 
Sie erklärte nicht nur die Ausübung der katholiſchen Religion 
für Hochverrath, welcher auf das Schaffot führe, ſondern ſchickte 

auch die Proteſtanten, welche den Supremateid verweigerten 

und aus ihren Kirchen wegblieben, wie die Puritaner, in die 

Verbannung, und, wenn ſie den engliſchen Boden betraten, auf 
das Blutgerüſt. Die Frage von der apoſtoliſchen Nachfolge 
jedoch war ihr völlig gleichgültig, ſie beſtand auf dem Epiſco— 

pat nur aus dem einzigen Grunde, weil es auf ihrem perſön— 

lichen Willen beruhte, und dieſer war es allein, den ſie zur 

Grundveſte ihrer Kirche zu machen ſuchte. Deßhalb drang 

das, auf ihren Befehl verfaßte und überall eingeführte, 

Homilienbuch, gleichſam der Supplementband zu den von 

Cranmer'n gegebenen Homilien, auf nichts fo ſehr, als auf 

eine unbedingte Unterwerfung unter die Beſchlüſſe des Monar— 

chen. Wo dieſe nicht definitiv eintrat, war Calvin das Ora— 

kel, und zwar dermaßen bindend, daß Richard Hooker im 

Jahr 1590 ſchreiben konnte, „daß Leute, die der Ketzerei ange— 
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klagt ſeien, nicht eher freigeſprochen würden, als bis ſie aus 
Calvin etwas zu ihrer Rechtfertigung anführen könnten.“ Aus 

dieſem Grunde konnten ſich auch die Anhänger des Epiſcopats— 

nicht auf die apoſtoliſche Succeſſion berufen, und Hooker 

ſelbſt ſagt in ſeinem, 1594 erſchienenen berühmten, Werke über 

die Kirchenverfaſſung (the ecclesiastical Polity) bloß, daß 

das Epiſcopat der demokratiſchen Ordnung der Calviniſten vor— 

zuziehen ſey, ſo weit es ohne beſondere Nachtheile erhalten 

werden könne, und daß dasſelbe, wenn ſich auch im neuen Te— 

ſtament keine beſtimmte Verfaſſungsform als nothwendig nach— 

weiſen laſſe, doch von den Apoſteln eingeſetzt ſey. 

Da die angeführte Schrift für die damalige Periode der 

anglikaniſchen Kirche von höchſter Bedeutung iſt, erachte ich 

es nicht für unzweckmäßig, hier den weſentlichen Inhalt der— 

felben vorzulegen, wie ihn Uhden in feinen „Zuſtänden der 

anglikaniſchn Kirche“ angibt, auf den ich mich hier berufen 

muß, weil mir das Werk ſelbſt nicht zu Gebote ſteht. „Von 

großem Einfluſſe,“ ſagt dieſer Schriftſteller, „für die eigentliche 

Feſtſtellung des Gegenſatzes, wenn auch zunächſt nach außen— 
hin, iſt das Werk von Hooker, the ecclesiastical Polity, ge— 

weſen. Hievon ſind nur die fünf erſten Bücher bei ſeinen Leb— 
zeiten erſchienen, dagegen das ſechste, ſiebente und achte nach 

Hookers Skizze bearbeitet und nach ſeinem Tode herausgege— 

ben. In dem fünften Buche wird der Unterſchied der Ord— 

nungen in dem Clerus feſtgehalten. Kap. 78 weißt Hooker 

auf den altteftamentlichen Unterſchied des Stammes Levi und 

des Geſchlechtes Aaron hin. Zunächſt werden hier nur Diakone 

und Presbyter unterſchieden. Dann geht aber Hooker dazu 

über, daß einige Presbyter eine größere Gewalt als andere 
gehabt hätten, und zwar durch die Einſetzung unſeres Heilan— 

des; jene empfiengen die Fülle der geiſtlichen Gewalt, die 

andern nicht. Das beſondere Amt der Apoſtel war, das Evan— 

gelium Chriſti allen Völkern zu verkündigen und ihnen ſeine 

Ordnungen zu überliefern, „welche ſie von ihm ſelbſt durch 

unmittelbare Offenbarung empfangen hatten.“ Hier iſt aller— 
4 * 
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dings ſchon der Keim der ſpäteren Lehre enthalten In dem 
ſiebenten Buche wird nun als das beſondere Amt der Biſchöfe 

die Ordination und das Kirchenregiment angegeben. Abgeleitet 
wird dieſer Vorzug davon, daß die Apoſtel die erſten Biſchöfe 

geweſen und daß ihr Apoſtolat auf dieſe übergegangen ſey. 

Dann wird der Beweis aus den Kirchenvätern geführt, daß 
dieſer Unterſchied von Anbeginn der chriſtlichen Kirche beſtan— 

den, und es findet dabei eine ſtete Beziehung auf das jüdiſche 

Prieſterthum ſtatt. In dieſen Auseinanderſetzungen, wie in 

denen des achten Buches über das Recht der Könige in der 

Kirche, findet ſich die Grundlage der ſpäter in der anglikani— 

ſchen Kirche entwickelten Theorie.“ 

Das Zurückgehen in das kirchliche Alterthum brachte die 

Theologen und namentlich auch Hooker dem Katholicismus 

wieder nahe, und Price fügt in feiner angeführten Schrift J. 

Pag. 430 von dem Letzteren ausdrücklich, daß „große Abſchnitte 

feines Werkes eben fo entſcheidend gegen den proteſtantiſchen 

Glauben überhaupt, als gegen die ſpecielle Form deſſelben 

ſeyen.“ Dieſe katholiſche Richtung trat mit den Feindſeligkei— 

ten, die ſich im Schooße der anglikaniſchen Kirche entwickelten, 

nach und nach beſtimmter hervor. Wenn die Ultrapuritaner 

erklärten, die etablirte Kirche ſey die Kirche des Antichriſts, mit 

welchem Namen man ſchon längſt die katholiſche beehrt hatte, 

ſo ſah man ſich durch Sympathie mit ihr verknüpft und fühlte, 

daß man durch die ſchonungsloſen Angriffe auf dieſelbe ſich ſelbſt 

am empfindlichſten verletzt hatte. Zugleich wuchs mit dem Wi— 

derſtande die Furcht, und man kam zum Bewußtſeyn, daß ſich 

die Würde und das Heil der Kirche nicht mit der unbedingten 

Unterwerfung unter den Willen des Monarchen vertrage, und 

daß dieſem eine feſte ſelbſtſtändige Autorität gegenübergeſtellt 

werden müſſe. Darum kam man auch bald wieder auf die ka— 

tholiſche Lehre zurück, daß das Epiſcopat nothwendig ſei und 

auf göttlicher Einſetzung beruhe, und daß die apaſtoliſche Suc— 

ceſſion die wahre Bevollmächtigung der Geiſtlichkeit ſei. Da— 

mit aber trennte man ſich nicht nur von allen übrigen prote— 



ſtantiſchen Kirchen, ſondern verwarf dieſelben auch als unchriſt— 

lich, weil ihrer Geiſtlichkeit die Autoriſation fehle. Erhielt auch 
der ſpätere Erzbiſchof Yaud wegen der Behauptung, daß die 
wahre Kirche nicht ohne Biſchöfe ſein könne, noch im J. 1604 

einen Verweis von der Univerſität Oxford, und ſprachen ſich 

auch alle eifrigen Proteſtanten, wie nameutlich Lord Bacon 

in ſeiner Schrift: Advertisement respecting the Contro- 

versies of the Church of England auf das Entſchiedenſte 

gegen dieſen, für die Erhaltung des proteſtantiſchen Princips 

höchſt gefährlichen, Grundſatz aus: es griff doch dieſe Anſicht 

immer weiter um ſich und gewann immer mehr Boden auf 
dem katholiſchen Gebiete. 

Die proteſtantiſche Kirche von England machte zu Anfang 

des ſiebenzehnten Jahrhunderts eine durchweg rückgängige Be— 

wegung zum Katholicismus. Es handelte ſich bald nicht mehr 

allein um die Verfaſſung und Form, ſondern auch um den 

Inhalt. 

Zehn Jahre nachdem das erſte proteſtantiſche Glaubens— 

ſyſtem in den 42 Artikeln Eduards VI. publicixt worden war, 

erſchien das zweite unter Eliſabeth in den, noch heute als Norm 

beſtehenden, 39 Artikeln, die folgendermaßen lauten: 
1 

Es iſt ein Gott, Schöpfer und Erhalter aller Dinge, und 
es ſind drei Perſonen Eines Weſens, von gleicher Macht und 

Ewigkeit, Vater, Sohn und heiliger Geiſt. 
2 

Jeſus Chriſtus iſt der Sohn Gottes, von Ewigkeit vom 

Vater gezeuget, wahrer ewiger Gott und mit dem Vater glei— 
ches Weſens; er hat im Leibe der Jungfrau aus ihrer Sub— 

ſtanz die Menſchennatur angenommen, zwei Naturen in Einer 
Perſon vereinigt; iſt e in Chriſtus, der wahrhaftig gelitten hat, 

gekreuziget worden, geſtorben iſt, und begraben worden; er 

verſöhnt den Vater mit uns, und iſt ein Opfer nicht nur für 
die Erbſchuld, ſondern auch für alle wirklichen Sünden der 

Menſchen. 
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3. 
Er iſt zur Hölle gefahren. 

4. 
Er iſt auferſtanden und hat feinen Leib mit Fleiſch, Kno— 

chen, und was ſonſt zur Vollſtändigkeit der Menſchennatur ge— 

hört, wieder bekommen, iſt gen Himmel gefahren, und verbleibt 

daſelbſt bis zur Wiederkunft am jüngſten Tage. 

5 
Der heilige Geiſt geht vom Vater und vom Sohne aus, 

iſt mit beiden ebendeſſelben Weſens und ebenderſelben Majeſtät, 

wahrer und ewiger Gott. 

6. 
Die canoniſchen Bücher der heiligen Schrift, unter denen 

wir diejenigen des alten und neuen Teſtamentes verſtehen, an 

deren Auctorität nie in der Kirche gezweifelt worden iſt, enthal— 
ten Alles, was zur Seligkeit nothwendig iſt; was aber darin 
nicht geleſen wird, oder daraus nicht zu beweiſen ſteht, das 

kann auch Niemanden als ein Glaubensartikel oder als zur 

Seligkeit nöthig vorgeſchrieben werden. Alle Bücher des neuen 
Teſtaments, wie ſie gemeinhin angenommen werden, nehmen 
auch wir an. 

* 

Das alte Teſtament widerſpricht dem neuen nicht, indem 

in beiden nur Ein Mittler zwiſchen Gott und den Menſchen, 

Gott und Menſch, und ein ewiges Leben verheißen wird; es iſt 
irrig, daß die Alten nur auf zeitliche Verheißungen gehofft ha— 

ben; von Moſis Geſetzen find die levitiſchen für Chriſten nicht 

verbindlich, auch die bürgerlichen dürfen nicht im Staate gelten, 

aber von den moraliſchen iſt kein Chriſt frei. 

8. 

Die drei älteren Glaubeusbekenntniſſe, das nicäniſche, 

das athanaſiſche und das ſogenannte apoſtoliſche, find anzuneh— 

men und zu glauben, weil ſie durch die ſtärkſten Zeugniſſe be— 

wieſen werden können. 
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Die Erbſünde beſteht nicht in der Nachahmung Adams, 

ſondern iſt ein Verderben der Natur eines jeden, von Adam 

natürlich herſtammenden, Menſchen, durch welche er von der 

urſprünglichen Gerechtigkeit weit entfernt, von Natur allezeit 

zum Böſen geneigt iſt. Das Fleiſch gelüſtet wider den Geiſt; 
daher auch jenes in Jedem, der geboren wird, Gottes Zorn und 

Verdammniß verdient. Dieſes Verderben der Natur bleibt 

auch in den Wiedergeborenen; deswegen ſind die Affekte dem 

Geſetze Gottes widerſprechend; und wenngleich in den Wieder— 
geborenen und Gläubigen nichts Verdammliches iſt, ſo be— 

zeugt doch der Apoſtel, daß die Luſt an ſich die Natur der 
Sünde habe. 

10. 
Der Menſch kann nach Adams Fall durch die natürlichen 

Kräfte und durch gute Werke ſich zum Glauben und zur An— 

rufung Gottes nicht bekehren oder vorbereiten, ohne die 

Gnade Gottes durch Chriſtum; ohne die Gnade (welche uns 

zu vorkommt, daß wir wollen, und mitwirkt, wenn wir 

wollen) können wir nichts, um diejenigen Werke der Gerechtig— 

keit zu thun, welche Gott angenehm ſind. 

413 
Wir werden nur wegen des Verdienſtes Jeſu Chriſti durch 

den Glauben, und nicht wegen unſerer guten Werke und Ver— 
dienſte vor Gott gerecht geachtet. i 

12. 

Gute Werke, welche Früchte des Glaubens find, und auf 

die Rechtfertigung folgen, wenn ſie gleich unſere Sünden nicht 

verſöhnen, oder das ſtrenge Gericht Gottes nicht ausſtehen kön— 

nen, ſind Gott in Chriſto dennoch angenehm, und fließen noth— 

wendig aus dem Glauben, ſo daß man an ihnen den lebendi— 
gen Glauben, wie den Baum an den Früchten, erkennt. 

13, 
Die Werke, welche nicht von der Gnade Chriſti und den 

Wirkungen des heiligen Geiſtes geſchehen, gefallen, weil ſie nicht 



aus dem Glauben an Chriſtus kommen, Gott nicht, verdienen 
auch nicht, wie Einige ſagen congruo; vielmehr, da fie nicht 

ſo geſchehen, wie ſie nach dem Willen und Befehl Gottes ge— 

ſchehen ſollten, ſo ſind ſie für Sünde zu halten. 

14. 

Gute Werke, die überflüſſig (opera supererogationis) 
genannt werden, können ohne Stolz und Gottloſigkeit nicht 

empfohlen werden. 

13; 

Nur Chriſtus iſt nach Leib und Seele ohne Sünden, alle 

übrigen Menſchen, auch die getauften, ſind Sünder. 

16. 

Nicht jede nach der Taufe begangene Sünde iſt die Sünde 

wider den heiligen Geiſt und unvergeblich, daher iſt denen, 

welche nach der Taufe in Sünde fallen, die Buße nicht zu 

verfügen. 

11. 

Die Prädeſtination iſt der Rathſchluß Gottes, da er 

vor der Grundlegung der Welt diejenigen, welche er aus dem 
Menſchengeſchlecht in Chriſto erwählet, von Fluch und Verder— 

ben zu befreien und durch Chriſtus ſelig zu machen, nach ſei— 

nem verborgenen Rath beſtändig beſchloſſen hat. Die Präde— 

ſtinirten werden durch den heiligen Geiſt, der zur rechten Zeit 

in ihnen wirkt, nach ſeinem Vorſatz berufen, nehmen dieſen Ruf 

an, werden gerecht gemacht u. ſ. w. Unterdeſſen müſſen wir 

die Verheißungen Gottes, ſo wie ſie in den heiligen Schrift 

allgemein ausgedrückt ſind, und den uns deutlich geoffen— 

barten Willen Gottes in unſern Handlungen erfüllen. 

18. 

Diejenigen ſind mit dem Anathema zu belegen, welche 

vorgeben, Jeder könne in ſeiner Religion ſelig werden, wenn 
er nur nach derſelben und nach dem Natürlichen ſorgfältig lebe; 

weil die heilige Schrift lehrt, daß die Menſchen nur in dem 

Namen Jeſu Chriſti ſelig werden. 
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1% 
Die ſichtbare Kirche Chriſti iſt eine Gemeinſchaft von 

Gläubigen, in welcher das reine Wort Gottes gepredigt, und 
die Sacramente in Allem, was dazu nothwendig iſt, nach der 

An ordnung Chriſti verwaltet werden. Wie andere Kirchen zu 
Jeruſalem, Alexandrien und Antiochien geirrt haben, ſo hat 

auch die römiſche Kirche, nicht allein in Sachen, die zum Le— 

ben und zu den Gebräuchen gehören, ſondern auch in Glau— 

benslehren geirret. 
20. 

Die Kirche hat ein Recht, Ceremonien anzuordnen, und 
eine Auctorität in Glaubensſtreitigkeiten; doch kann ſie nichts 

einführen, was dem Worte Gottes widerſpricht, und keine 
Schriftſtelle ſo erklären, daß ſie einer andern widerſpreche. 

Wenn alſo gleich die Kirche eine Zeugin und Bewahrerin der 

göttlichen Bücher iſt, ſo kann ſie doch nichts wider dieſelben 

feſtſetzen, noch etwas, das in ihnen nicht ſtehet, Andern als zur 

Seligkeit nothwendig aufdringen. 
21, 

Die Zufammenberufung allgemeiner Concilien ſteht dem 

Fürſten zu; doch können dieſe Concilien irren, und haben auch 

wirklich in Religionsſachen geirrt; daher haben ihre Schlüſſe 

ohne Schriftbeweiſe keine Verbindlichkeit. 

22, 
Die Lehre der römiſchen Kirche von dem Fegfeuer, dem 

Ablaß, der Verehrung und Anbetung der Bilder und Reliquien, 

der Anrufung der Heiligen, wird verworfen. 

23, 
Niemand darf ohne rechtmäßigen Beruf das Wort Gottes 

öffentlich predigen und die Sakramente austheilen; derjenige 

Beruf aber iſt rechtmäßig, der von Menſchen herkommt, denen 

die Kirche das Berufungsrecht anvertrauet. 

24. 
Die gottesdienſtlichen Handlungen find nicht in einer, dem 

Volke unbekannten, Sprache zu verrichten, weil ſolches dem 



Worte Gottes und der Gewohnheit der erſten Kirche wider— 

ſpricht. 
29% 

Die von Chriſto eingeſetzten Sakramente find nicht nur 
Kennzeichen des Glaubensbekenntniſſes, ſondern auch gewiſſe 
Zeugniſſe und kräftige Zeichen der Gnade und des Wohlwollens 
Gottes gegen uns, durch welche er unſichtbar in uns wirket, 

uud unſern Glauben an ihn nicht allein erweckt, ſondern auch 

befeſtiget. Solche ſind die Taufe und das Abendmahl, nicht 
aber die fünf übrigen Sakramente der römiſchen Kirche. Sie 
ſind auch nicht zum Sehen und Herumtragen, ſondern zum 

Gebrauch beſtimmt, und nur in denen, die ſie würdig gebrau— 

chen, haben ſie ihre Wirkung; denen aber, die ſie unwürdig 

empfangen, ziehen ſie die Verdammniß zu. 
26 

Die gottesdienſtlichen Handlungen der böſen Kirchendiener 

ſind nicht unkräftig, doch ſind dieſe nach der Kirchenzucht zu 

beſtrafen. 
2% 

Die Taufe iſt kein bloßes Unterſcheidungsmerkmal der 
Chriſten von den Nichtchriſten, ſondern ein Zeichen der Wieder— 
geburt, durch welches, als durch ein Mittel (instrumentum), 

diejenigen, welche die Taufe recht empfangen, in die Kirche 

aufgenommen, ihnen die Verheißung der Vergebung der Sün— 
den und der Kindſchaft Gottes ſichtbar zugeeignet, der Glaube 

ſichtbar geſtärkt und dadurch die Kraft des Gebets, die Gnade 

vermehrt wird. 

28. 

Das Nachtmahl iſt nicht blos ein Zeichen des Wohl— 

wollens der Chriſten gegen einander, ſondern vielmehr ein 

Sakrament unſerer Erlöſung durch den Tod Chriſti. Denen, 

die es gebührend und würdig genießen, iſt das Brod, das wir 
brechen, die Gemeinſchaft des Leibes Chriſti, und der geſegnete 

Kelch die Gemeinſchaft des Blutes Chriſti t). — Der Leib 

) Die Transſubſtantiation oder die Verwandlung der Sub— 
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wird im Abendmahl gegeben, empfangen und gegeſſen, nur auf 

eine himmliſche und geiſtige Weiſe; das Mittel aber, wodurch 

er empfangen und gegeſſen wird, iſt der Glaube. Das Auf— 
bewahren, Herumtragen, Erheben und Anbeten der Hoſtie be— 
ruht auf keinem Befehle Chriſti. 

29. 

Die Unwürdigen, die gottlos ſind, und den wahren Glau— 
ben nicht haben, genießen den Leib und das Blut Chriſti nicht; 

ſondern ſie empfangen nur das Zeichen zum Gericht. 

30. 
Die Entziehung des Laienkelches wird verboten. 

31. 
Das von Chriſto Einmal gebrachte Opfer iſt eine voll— 

kommene Verſöhnung, Erlöſung und Genugthuung für alle, 

ſowohl erbliche, als wirkliche Sünden der ganzen Welt, und 
das Opfer der Meſſen, in welchen, wie man allgemein ſagt, 
die Prieſter Chriſtum für die Lebendigen und die Todten zur 

Vergebung der Sünden und Erlöſung von ihren Strafen 
opfern, war eine gottesläſterliche Fabel und ein gefährlicher 

Betrug. 5 

Ein von der Kirche Gebannter iſt ſo lange für einen 
Heiden und Zöllner zu halten, bis er vom rechtmäßigen Richter 

wieder mit ihr ausgeſöhnt worden. 
34. 

Eine vollkommene und allgemeine Uebereinſtimmung der 
Traditionen und Kirchenbräuche iſt nicht nöthig; ſie ſind wirk— 

lich immer verſchieden geweſen, und können geändert werden, 
wenn nur nichts gegen Gottes Wort verordnet wird; wer aber 

ſolche Gebräuche, die nicht gegen Gottes Wort ſtreiten, und 

durch die Obrigkeit angeordnet oder doch gebilligt worden, 

ſtanz des Brodes und Weines im Abendmahle läßt ſich 
nicht aus der heiligen Schrift beweiſen; ſie widerſtreitet 
vielmehr den ausdrücklichen Worten derſelben und hat zu 

vielen abergläubiſchen Meinungen Anlaß gegeben. 
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eigenmächtig und öffentlich verletzt, der ift als Verbrecher gegen 
die öffentliche Kirchenordnung, gegen das Anſehen der Obrig— 

keit und gegen das Gewiſſen der Schwachen öffentlich zu be— 

ſtrafen. Indeſſen hat jede beſondere oder Nationalkirche das 

Recht und die Macht, Gebräuche und Ceremonien, die nur von 

Menſchen eingeführt worden, zu verändern und abzuſchaffen; 

doch muß Alles zur Erbauung geſchehen. 

35 

Die beiden Theile der Homilien, von welchen der erſte 

unter König Eduard, der andere unter Eliſabeth bekannt 
gemacht wurde, werden beſtätiget. 

36. 
Die unter König Eduard vorgeſchriebenen “ Ordinations— 

gebräuche t) werden gleichfalls beſtätiget. 

N N. 

Der König hat die höchſte Gewalt in der Kirche, über 

alle Stände und Perſonen; doch hat er nicht die Gewalt, 

das Wort Gottes zu predigen und die Sakramente auszu— 

theilen; aber alle Vorrechte, welche in der Schrift allen guten 

und rechtſchaffenen Regenten gegeben ſind, nämlich in ihren 

Staaten alle Stände, geiſtliche und weltliche, zu regieren und 

die Widerſpenſtigen mit dem Schwert zu ſtrafen. Der Biſchof 
zu Rom hat über England keine Gerichtsbarkeit. Die Geſetze 

des Königreichs können wegen peinlichen und ſchweren Verbre— 

chen chriſtliche Unterthanen am Leben ſtrafen. Es iſt den 

1) Unter Eduard VI wurde mittelſt einer Parlamentsakte 
eine Form of ordination eingeführt, welche einen inte— 
grirenden Theil des Common- Prayer book bildete. 
Unter Eliſabeth wurde das letztere, nachdem es durch 
die katholiſche Maria abgeſchafft wurde, wieder einge— 
führt, ohne dabei jene Ordinationsformel beſonders zu 
erwähnen. Darum wird es hier ausdrücklich angeführt, 
indem ſich Zweifel erhoben hatten, ob ſie mit dem 
Common-Prayer.book zugleich wieder als gültig zu 
betrachten ſey. 
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Chriſten auch erlaubt, auf Befehl der Obrigkeit Waffen zu 
führen, und im Kriege zu dienen. 

38. 

Die Güter der Chriſten ſind in Anſehung des Rechtes und 
Beſitzes nicht gemein, doch muß Jeder von ſeinem Vermögen 

nach dem Maaße derſelben den Armen Gutes thun. 

39. 
Leichtſinnige Schwüre ſind verboten, aber wahre Eide, die 

auf Befehl der Obrigkeit in Sachen der Treue und Liebe ab— 

gelegt werden, verbietet die chriſtliche Religion nicht. 

Weil ſich dieſe Artikel über manche Gegenſtände ſo unbe— 

ſtimmt ausdrückten, ſo daß man lange darüber ſtritt, in wel— 

chem Sinne, im arminianiſchen, oder calviniſchen fie auszule— 

gen ſeyen, verfaßte eine, im Jahr 1594 unter dem Erzbiſchof 

Whitgift von Canterbury gehaltene, Synode eine neue 

Sammlung, die ſogenannten Lambeth-Artikel, welche als 

Ergänzung und beſtimmtere Ausführung der 39 Artikel dienen 

ſollte. In ihnen wurden die von den Reformatoren des Con— 

tinents vorgetragenen Lehren, die in den 39 Artikeln theils 

ſtillſchweigend vorausgeſetzt, theils nur oberflächlich berührt ſind, 

wie das Schibolet des neuen Glaubens, die Lehre von der zu— 

gerechneten Gerechtigkeit, dem unwiderſtehlichen Zug der Gnade, 

der abſoluten Unfähigkeit des Menſchen, ſie durch ſeine eigene 

Thätigkeit auf ſich herabzuziehen oder auch nur mitwirkend ein— 

zugreifen, der Prädeſtination und der Unverlierbarkeit des Heils 

der Auserwählten — in den beſtimmteſten Ausdrücken behauptet. 

Und zwar waren dieſe Lambeth-Artikel der Ausdruck der all— 

gemeinen Anſicht der anglikaniſchen Theologie der damaligen 
Zeit, beſonders waren ſie der Ausdruck der Lehre, die auf 

den beiden Univerſitäten Cambridge und Oxford vorge— 

tragen wurde. In Bezug auf die Lehre vom freien Willen 

gieng man ſo weit, daß die Biſchöfe der Königin Eliſabeth die 
Anmuthung machten, alle unverbeſſerlichen Arianer, Pelagianer 

oder Freien-Willens-Männer (Free Willers, Free-Will- Men 
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auf eine Frohnfeſte zu ſperren und fo lange von der übrigen 

Welt abzuſondern, bis ſie ihre Irrthümer widerrufen würden 
(f. Strype Annals of the Reform. I, p. 207.). Selbſt 
Jakob I war anfangs den Arminianern nichts weniger als 

günſtig, und die Dordrechter Synode, welche unter die— 
ſem Könige gehalten wurde, die fremde und parteiiſche Ver— 

ſammlung, wie fie der berühmte Biſchof Montague von 

Chicheſter nannte, war völlig auf Seiten der herrſchenden 

Partei. f 

Allein die ſteigenden Anmaaßungen der Puritaner ſteigerten 
ferner die Reaktion des katholiſchen Inhaltes der anglikaniſchen 

Glaubenslehre, und die Kirche ſpaltete ſich auch in rein doe— 
trineller Beziehung. Laud und ſeine Anhänger huldigten den 
arminianiſchen Lehren und brachten bald auch den Hof auf 

ihre Seite. Sie bekämpften nicht nur die calviniſchen Dogmen 

von der Prädeſtination und der unwiderſtehlichen Wirkung und 

Unverlierbarfeit der Gnade, ſondern die Grundlehre des Pro— 

teſtantismus: von der Rechtfertigung des Menſchen durch die 

bloße Ergreifung der Gerechtigkeit Chriſti. The doctrines are 
altered in many things, ſagt Heylein in feinem Leben 

Laud's, p. 252; as for example: the Pope not Antichrist, 
pietures, free-will, predestination, universal grace, inhe- 

rent rightousness, the preferring of charity before 

knowledge, the merit (or reward rather) of good works; 

the thirtynine articles seeming patient, if not ambitions 

also of some Catholie sense. Und Blackburne ſchreibt 

(Works, Cambridge 1805, Bd. V, p. 420: „Diejenigen, 

welche die Einführung des Arminianismus für ein Wahrzeichen 

der Rückkehr zum Papſtthume hielten, täuſchten ſich nicht ſo 

ſehr, als man vielleicht glaubt. Sie hatten ihre guten Gründe, 
aus dem Benehmen Laud's und ſeiner Genoſſen dieſen Schluß 

zu ziehen: und wurden auch ſie in ihrer Laufbahn zum Still— 

ſtand gebracht, jo pflanzten ſich ihre Grundſätze dermaßen auf 

ihre Nachfolger fort, daß ſie bei einem aufmerkſamen Beob— 
achter mehr als einen Verdacht begründeten, die Kirche von 
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England gehe, wenn auch mit einem, dem gewöhnlichen Auge 
unbemerkbaren, Schritte allmälig wieder nach dem Papſtthume 

zurück.“ Schon zu Eliſabeths Zeiten predigte einer der ange— 
ſehenſten und gelehrteſten Theologen, Biſchof Andrews von 

Wincheſter, am Hofe über die Nothwendigkeit der Beichte und 
der Genugthuung, und behauptete zuerſt unter den an— 

glikaniſchen Theologen die wirkliche Gegenwart des 
Leibes Chriſti in der Euchariſtie, indem er von der katho— 

liſchen Lehre nur in ſo weit abgieng, als er die Art und 
Weiſe dieſer Gegenwart unentſchieden wiſſen wollte. „Ueber 

die Sache ſind wir einig,“ ſagt er in ſeiner Antwort an Bel— 

larmin (Answer to Bellarmine e. J. p. 11.); Ider ganze 
Streit dreht ſich um die Art und Weiſe. Das „dies iſt“ glau— 
ten wir feſt, das „es iſt auf dieſe oder auf jene Weiſe, in oder 

mit oder unter oder verwandelt,“ iſt etwas, wovon 

kein Wort im Evangelium ſteht. Und weil kein Wort davon 

im Evangelium ſteht, ſo trennen wir es mit Recht von den 
Wahrheiten des Glaubens und verweiſen es unter die Beſtim— 

mungen der Schulen. Wir glauben die Gegenwart, und zwar 

nicht weniger feſt, als ihr ſelbſt. Aber über die Art und Weiſe 
der Gegenwart, ſetzen wir nichts feſt und ſuchen dasſelbe eben 

ſo wenig zu ergründen, als wir uns auf Erörterungen der 

Frage einlaſſen, wie uns das Blut Chriſti in der Taufe reis 

nige, oder wie ſich bei der Menſchwerdung Chriſti die menſch— 

liche Natur in derſelben Perſon mit der göttlichen vereinigte. 

Wir zählen ſie zu den Geheimniſſen (und in der That iſt die 

Euchariſtie ein Geheimniß); „was übrig bleibt, ſoll im Feuer 

verbrannt“ (2. Moſ. 12, 13.) , das heißt, wie es die Vä— 
ter ausdrücken, im Glauben angebetet und nicht von der 

Vernunft unterſucht werden.“ Noch weiter gieng der Biſchof 

Goodman von Gloceſter. Er behauptete obne Um— 

ſchweife, die anglikaniſche Kirche ſei nicht ihrem Inhalte nach, 

ſondern bloß aus politiſchen Gründen von der römiſch-katho— 

liſchen getrennt, und erklärte ſogar in ſeinem Teſtament, daß 

er im Glauben der heiligen katholiſchen und apoſtoliſchen Kirche 
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ſterbe, als deren Mutterkirche er die Kirche von Rom 

betrachte. Montague, den ich ſchon oben erwähnt habe, 

vertheidigte die Anrufung der Heiligen und die Vereh— 

rung des Crucifixes, und erklärte ſogar dem päpſtlichen Ge— 

fandten Panzani, die beiden Erzbiſchöſfe von Canterbury 

und Jork und alle Biſchöſe, außer den Calviniſten Hält, 

Monton und Davenant, ſeien bereit, dem römiſchen Bi— 

ſchof den Primat zuzuſprechen. Und der Benedictiner Skid— 
more ſchrieb im Jahr 1634 (f. State Papers collected by 
Edw. Carl of Clarendon, Oxford 4767, 1. 9.), der größte 
Theil der gemäßigten Theologen ſei geneigt, den Papſt als 
Patriarchen des Occidents anzuerkennen, wie ſie denn auch in 

Betreff der guten Werke, der Sakramente und der wirklichen 

Gegenwart die katholiſche Doctrin theilen, und von der römi— 

ſchen Kirche, in der ſie die Mutterkirche erblicken, nichts anders 

verlangen als wie die griechiſche geduldet und anerkannt zu 

werden. Laud ſelbſt, der im Jahr 1620 Biſchof von S. Da— 

vids, 1626 Biſchof von Bath und Wells, 1628 Biſchof von 

London und 1633 Erzbiſchof von Canterbury und Primas von 

England wurde, gieng entſchieden darauf aus, der anglikani— 
ſchen Kirche einen rein poſitiven Charakter zu vindiciren, fie 

gänzlich vom Proteſtantismus loszureiſſen und als ebenbürtige 

Schweſter neben die katholiſche zu ſtellen; ſie völlig mit ihr 

zu vereinigen, erlaubte ſein Stolz nicht, weil er ſich ſonſt der 

Oberherrlichkeit des Papſtes hätte unterwerfen müſſen, der ihm 

wahrſcheinlich mehr eingeredet hätte, als der König, welcher 

ſich allen feinen Anordnungen fügte, 

Je offener ſich die katholiſche Richtung der Biſchöfe aus— 

ſprach, deſto entſchiedener traten Parlament und Volk gegen ſie 

auf. Die Maaßregeln Eliſabeths gegen den Katholicismus 
hatten ihre Wirkung gethan. Nachdem das Volk vierzig Jahre 

lang durch die Wüſte des Proteſtantismus geſchleppt worden 

war, in welcher man es durch alle möglichen Kreuz- und 

Querzüge ſeinem Glauben entführte, hatte ſich die anglikaniſche 

Kirche eine neue Generation erzogen, welche nichts von „Egyp— 



tenland“ geſehen und über die wahre Kirche nur Lügen und 

Läſterungen gehört hatte, ſo daß ſie in derſelben nichts anders 

als die Kirche des Antichriſts und die Feindin des Staates 

erblickte, die mit dem Erbfeinde des engliſchen Namens, mit 

Frankreich, zum Sturze der britiſchen Selbſtſtändigkeit und Frei— 

heit verſchworen war. Dieſe Generation haßte, was katholiſch 

war, und gieng in ihrem Haſſe ſo weit, daß das Unterhaus, 

dem es ausdrücklich verboten war, veligiöfe Gegenſtände zu 
verhandeln, im Jahr 1628 Jeden, welcher Neuerungen in der 

Religion aufbringen oder Papismus und Arminianismus be 

günſtigen würde, für einen Feind des Reiches erklärte. 

Ein beſonderes Aergerniß erregten einige Anordnungen 
Jakobs l. und Karls !. in Bezug auf die Feier des Sonn— 

tags. Ob ſich gleich Luther und ſelbſt Calvin gegen die 

jüdische Strenge der Sonntagsfeier, den Sabbatismus, aufs 

Beſtimmteſte erklärt hatten, wurde ſie doch gegen das Ende des 

ſechszehnten Jahrhunderts, beſonders durch den Einfluß des ſchot— 

tiſchen Reformators Knox, gegen den ausdrücklichen Willen 

der beſtehenden Kirche, bei dem engliſchen Volke eingeführt, und 

Bound ſchrieb im Jahr 1595 ein Buch über die Nothwen— 

digkeit der ſtrengen Feier des Sabbats, welches um ſo größeren 
Eindruck machte, als es der damalige Erzbiſchof von Canter— 

bury, Whitgift, verbot. Es kam ſo weit, daß beſondere 

Verordnungen gegen dieſe Strenge erlaffen wurden. Als Ja— 
kob J., welcher allen Regungen des Puritanismus entſchieden 

abgeneigt war, auf einer Reiſe nach Schottland mit ſeinem 
Hofe, unter andern Beluſtigungen und Lebensfreuden, ſeiner 
Hauptleidenſchaft, der Jagd, nachgieng, fand er ſich durch die 

ergreifende Stille des Sonntags in den proteſtantiſchen Landes— 

theilen in ſeinem Genuſſe geſtört und verletzt, während er in 

der Grafſchaft Lancaſhire, wo die meiſten Katholiken leb— 

ten, den Sonntag als einen allgemeinen Tag der Freude be— 
gangen ſah. Dieß veranlaßte ihn, in den Kirchen bekannt 

machen zu laſſen, daß ſich am Sonntage nach dem Gottesdienſte 

Jedermann ſeinem Vergnügen hingeben möge, um, wie er ſagte, 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 5 
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die Katholiken durch die Strenge der Feier nicht vom Ueber— 

tritte zum Proteſtantismus abzuſchrecken. Dieſe Bekanntma— 

chung hatte keinen ſonderlichen Erfolg und trug viel zur Ver— 

mehrung der Abneigung gegen den König bei. Von Karl wur— 

den 1633 neue Verordnungen über dieſen Gegenſtand erlaſſen, 
welche allen Geiſtlichen, die ſich den öffentlichen Luſtbarkeiten 

am Sonntage widerſetzten, mit Suſpenſion, Abſetzung und Ex— 

communication drohten, und das Volk durch dieſen unzeitig 

und zweckwidrig angenommenen Schein von Irreligioſität em— 

pörien, deſſen es den Katholicismus beſchuldigte. 
Die Gegner der katholiſchen Bewegung zerfielen in zwei 

Klaſſen, die Puritaner, denen es um die Aenderung der 

Berfaffung zu thun war, und die Calviniſten, oder do e— 
trinellen Puritaner, wie fie bisweilen genannt wurden, 

denen die äuſſere Einrichtung für ein Adiaphoron galt und 

bauptfächli die proteſtantiſche Doctrin am Herzen lag. Sie 

vereinigten ſich zum gemeinſchaftlichen Angriff, und ſchloßen ſich 

zur Verſtärkung auch noch an die ſogenanten Patrioten an, die 
es hauptſächlich auf Beſchränkung der königlichen Gewalt und 

auf Sicherſtellung und Erweiterung der politiſchen Rechte ab— 

geſehen hatten. Endlich traten als Hauptagentien noch die Miß— 

griffe des Königs in den gefährlichen Bund ein und beſchleu— 
nigten den Ausbruch des ſchmerzlichen Gewitters, das ſich über 

dem Haupte von Kirche und Staat zuſammengezogen hatte. 

Der Einfluß der ſchottiſchen Nachbarkirche und beſonders 

des ſchottiſchen Covenants oder Bundes, der die Ausrottung 
des Papismus und Epiſcopats zu ſeinem Zwecke hatte, ſtürzte 

endlich die lang angegriffene biſchöfliche Verfaſſung Englands. 

Im Jahr 1642 wurde das Epiſcopat durch das Parlament 

abgeſchafft und alle „ärgernißgebenden Prediger“ vertrieben. Die 

Verordnungen des Parlaments erhielten Kraft und Nachdruck 

durch eine Armee „gottſeliger“ Calviniſten, welche zur Ehre 
Gottes gegen alle Andersdenkenden ins Feld rückte. 

Und nun wurde die „Reinigung“ der Kirchen erſt ſyſtema— 

tiſch betrieben. Die Gotteshäuſer wurden jedes Schmuckes, 
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namentlich auch der Orgeln, beraubt und, wie ſogar die Pauls— 

kirche in London, in Ställe für die Pferde „der Streiter des 

Herrn“ verwandelt. Beſonders feindſelig verfuhr man gegen 
Kreuze, Chriſtusbilder, gemalte Kirchenfenſter und Altäre. Ein 
berühmter Theologe, Jeremy Taylor, wurde gefangen geſetzt, 

weil ein von ihm verfaßtes Buch auf dem Titelkupfer den Er— 

löſer darſtellte (ſ. Zarhbury History of the English Episco— 

pacy p. 187.). Was noch vom Kirchengut übrig war, wurde 

eingezogen und unter die Helden der neuen Reformation ver— 
theilt. Die Biſchöfe wurden aus dem Parlamente ausgeſchloſ— 
ſen, und jo gottjelig die gottſeligen Männer waren, indem fie 
täglich ihre Betſtunden und Predigten hielten, und in ihrem 

Eifer für die Ehre des Herrn ſo weit giengen, daß ſie ſich 

Alle ohne Unterſchied berufen fühlten, die Kanzel ſelbſt zu be— 

ſteigen und das Volk zur Gottesfurcht zu ermahnen, ſo hatten 

fie doch den gottgefälligen Plan, jeden Widerſpruch gegen ihren 

Puritanismus mit Feuer und Schwert zu vertilgen und zur 

Beförderung dieſes Zweckes ſelbſt eine ganze Nation auszurot— 

ten. Ruſchworth hat aus den Tagebüchern des Parlaments 

kolgenden Auszug entnommen. 

„Erlaß des Ober- und Unterhauſes, wonach 

kein Offizier oder Soldat weder zu Waſſer, 

noch zu Lande, einem Iren oder irgend einem 

geborenen Papiſten, der die Waffen gegen das 

engliſche Parlament ergriffen hat, Pardon 

geben darf. 

„Das im Parlamente von England verſammelte Ober— 
und Unterhaus erklären, daß keinem Iren oder einem in Ir— 

land geborenen Papiſten, der gegen das Parlament ſich Feind— 

ſeligkeiten erlaubt hat, und entweder zur See oder in dieſem 

Königreiche oder in der Herrſchaft Wales ergriffen wird, Par— 

don gegeben werden darf; deßhalb wird verordnet, der Ober— 

general und Oberadmiral nebſt allen übrigen Offizieren und 

Commandanten bei der Marine und bei der Landarmee ſollen 

alle Iren und alle in Irland geborenen Papiſten von den Ca— 
F ** 
2 



= BB: 

pitulationen, Vergleichen und Verträgen, welche henfüro mit 

dem Feinde eingegangen werden, ausſchließen; auch ſollen ſie 

jeden ſolchen Iren und in Irland geborenen Papiſten alsbald 

nach feiner Habhaftwerdung niedermachen laſſen.“ 

„Ferner wird verordnet: der Obergeneral, Oberadmiral 
und die Comite's der verſchiedenen Grafſchaften ſollen ſtets ihren 

untergeordneten Offizieren und Commandanten bei der Marine 
und Landarmee ſchnell Inſtruktion hierüber ertheilen; dieſe ſind 

alsdann verpflichtet, mit der größten Wachſamkeit dafür zu ſor— 

gen, daß beſagte Befehle pünktlich ausgeführt werden. Endlich 

erklären die Lords und Gemeinen, es ſolle jeder Offizier und 

Befehlshaber zu Waſſer oder Land, der ſolche Befehle nicht 

pflichtgemäß befolgt, oder eigenmächtig mildert, als ein Begün— 

ſtiger der blutigen iriſchen Rebellen angeſehen, und demge— 
mäß zu einer Strafe verurtheilt werden, wie die Gerechtigkeit 
beider Parlamentshäuſer es für gut finden werde.“ 

Wie gerecht oder ungerecht dieſe Anſchuldigungen und Be— 
ſchlüſſe waren, mag man aus den Verordnungen der triſchen Na— 

tionalſynoden zu Kilkenny abnehmen, wo ſich im Mai 1642 die 

katholiſche Genoſſenſchaft — Geiſtliche und Laien — verſam— 

melte, von welcher der proteſtantiſche Geſchichtſchreiber War— 

ner in feiner Geſchichte der iriſchen Rebellion S. 201 ſagt: 

„dieß war eine Generalſynode aller papiſtiſchen Biſchöfe und 

Geiſtlichen in Irland. Drei Titular-Erzbiſchöfe, ſechs andere 

Biſchöfe, die Stellvertreter von fünf weiteren, außer den Ge— 

neralvikaren und ſonſtigen geiſtlichen Würdeträgern, waren bei 
dieſer Synode gegenwärtig. Wir erklären, lautet eine Ver— 

ordnung, den gegenwärtigen, offenbar katholiſchen Krieg für 

geſetzlich und gerecht; ſollte einer der Katholiken in dieſem 

Kriege aus niedrigen, eigennützigen und ungeſetzlichen Beweg— 
gründen, wie aus Habſucht, Rache, Haß, Grauſamkeit u. ſ. w. 

handeln, ſo erklären wir ihn für einen ſchweren Sünder, der 

ſtrenge beftraft und mit dem Kirchenbann belegt werden ſoll, 
wofern er nicht Buße thut.“ 

Ferner: „Wir wollen und erklären, daß alle diejenigen, 
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welche morden, verſtümmeln oder grauſam ſchlagen; alle Diebe, 

Plünderer, Räuber, Erpreſſer, und alle, welche dieſelben bes 

günſtigen, ſie aufnehmen oder ihnen auf irgend eine Art Vorſchub 

leiſten, excommunieirt werden ſollen, und zwar auf fo fange, 

bis ſie ihre Schuld vollkommen abbüßen und Genugthuung 
leiſten.“ 

Ferner: „Wir befehlen allen Generalen, Obriſten, Haupt— 

leuten und andern Offizieren unſerer katholiſchen Armee, ſoweit 

es an ihnen liegt, alle Uebertreter unſeres vorhergehenden Ge— 

bots, nämlich alle Mörder, Verſtümmler, Schläger, Diebe und 

Räuber ſtreng zu beſtrafen; und im Fall fie das unterlaſſen, 

ſo befehlen wir den Pfarrern, Prieſtern oder Kaplanen, dieſel— 

ben in den Bann zu thun; auch ſollen fie excommunicirt wer— 

den, wofern ſie nicht dem Staate und der beleidigten Partei 

die ſchuldige Genugthuung leiſten. Darüber haben die Pfar— 

rer oder Kaplane bei Strafe der Excommunication ſorgſam zu 

wachen.“ (Ruſchworth Bd. V. 516 — 520.) 
In Carte's Ormond Bd. J, S. 235 leſen wir: „Ei⸗ 

nige Zeit, bevor die Rebellion ausbrach, ſoll Sir John Clot— 

worthy, welchem die Plane der im Unterhauſe herrſchenden 

Partei wohlbekannt waren, glaubwürdigen Nachrichten zufolge 

in einer Rede erklärt haben: Man könne die iriſchen Papiſten 

nur mit der Bibel in der einen und dem Schwert in der andern 

Hand bekehren; und Mr. Pym hatte geäuſſert, ſie wollten nicht 

einen einzigen Prieſter in Irland am Leben laſſen. Gleicher— 

weiſe behauptete Sir William Parſons, entweder aus unbe— 

greiflicher Dummheit oder niederträchtiger Politik, bei einer 

öffentlichen Gaſterei vor vielen Perſonen ganz zuverläſſig, bin— 
nen einem Jahre würde man in Irland keinen Katholiken 

mehr ſehen. Keineswegs konnte er wohl die Folgen verkennen, 
die aus einer ſolchen Erklärung natürlicher Weiſe entſpringen 

mußten. Denn mochte man auch Vieles ſeinen eigenen, ſelbſt— 

ſüchtigen Abſichten zuſchreiben, ſo konnte er es doch ſchwerlich 

wagen, öffentlich und rückſichtslos eine ſolche Aeußerung zu 

thun, wenn ſie mit den politiſchen Maaßregeln der engliſchen 
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Partei, auf deren Seite er war und deren Verordnungen ihm 

zur Richtſchnur ſeines ganzen Betragens dienten, nicht voll— 
kommen übereingeſtimmt hätte.“ 

Daß das Letztere wirklich der Fall war, geht aus folgen— 

den Dokumenten hervor. 

Warner ſagt in ſeinem bereits erwähnten Werke über 

den Aufſtand und Bürgerkrieg in Irland S. 176: „Aus dem 
letzten Briefe der Oberrichter an den Statthalter, Grafen von 
Leiceſter, erſieht man deutlich, daß ſie nicht bloß die reinen Iren, 

ſondern auch alle altengliſchen, römiſch-katholiſchen Familien zu 

vertilgen beabſichtigten.“ 
Der proteſtantiſche Geiſtliche und Hiſtoriker Leland ſchreibt 

m vierten Kapitel des fünften Buches ſeines Werkes: „der 

Lieblingsplan des iriſchen Statthalters und des engliſchen Par— 
laments war die völlige Ausrottung aller katholiſchen Einwoh— 

ner Irlands. Ihre Güter waren bereits ausgeſteckt und den 

Siegern zugetheilt; ſo daß ihnen und ihren Nachkommen ein 

unvermeidlicher Untergang drohte.“ 

Der nicht minder glaubwürdige Geſchichtſchreiber, Lord 

Clarendon ſagt Bd. 1, S. 215: „Die Parlamentspartei 
hatte ihr Anſehen und ihre Stärke auf Prinzipien gegründet, 

welche mit irgend einer Duldung der römiſch-katholiſchen Re— 

ligion, ja ſelbſt nur mit menſchlichen Geſinnungen gegen die 

Iren überhaupt, und beſonders gegen den alten Nationalſtamm, 

deſſen völlige Ausrottung fie geſchworen hatte, durchaus unver— 

träglich waren.“ 

Derſelbe Schriftſteller ſchreibt Bd. II, S. 414: „Sir Ni- 

chard Grenville ſtand bei dem Grafen Leiceſter und noch mehr 
bei dem engliſchen Parlamente in hoher Achtung, weil er ge— 

gen die Iren ein ſo ausgezeichnet grauſames Benehmen an den 

Tag legte, — indem er alle alten Leute, die bettlägerig waren, 

hängen ließ, wenn ſie nicht angeben wollten, wo ſie ihr Geld, 

das er bei ihnen vermuthete, verborgen hatten; desgleichen 

mehrere alte Weiber, ſogar einige von Stand, ſobald er bei 

der Plünderung ſeine Erwartungen nicht befriedigt ſah.“ 
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Als im Jahr 1643 ein Waffenſtillſtand in Irland verkün— 

digt wurde, proteſtirten, wie Clarendon II, S. 32g erzählt, 
beide Häuſer dagegen, und erlaubten ſich in Beziehung auf 

Seine Majeſtät, die ihn eingegangen hatte, alle erdenklichen 

Schmähreden. 
„Das Volk ſuchten ſie zu überreden, die Rebellen pfiffen 

jetzt aus dem letzten Loche, und wären bereits in eine ſolche 

Hungersnoth verſetzt, daß ſie wie Kannibalen einander ſelbſt 

aufzehrten; ihre alsbaldige Vernichtung und gänzliche Ausrot— 

tung wäre ſomit unabwendbar geweſen, wenn nicht der König, 

durch papiſtiſche Anwälde am Hofe verführt, in dieſen Waffen— 

ſtillſtand eingewilligt hätte.“ Ruſchworth äußert ſich über 

dieſen Gegenſtand auf folgende Weiſe, in welcher zugleich die 

Glaubwürdigkeit ſeiner hiſtoriſchen Zeugniſſe für die Katholiken 

begründet iſt: „das Ober- und Unterhaus widerſetzten ſich mit 

Recht dem beabſichtigten Waffenſtillſtand, da er ohne ihre Zu— 

ziehung unterhandelt und beſtätigt ward; ferner, weil die pro— 

teſtantiſche Religion großen Nachtheil dadurch erleidet, und das 

Papſtthum aufgemuntert und befördert wird, wenn dieſe rebel— 

liſchen Papiſten kraft eines ſolchen Vertrages ihren Götzendienſt, 

ihren päpſtlichen Aberglauben und ihre römiſchen Gräuel an 

allen Orten, wo ſie zu befehlen haben, zur Unehre Gottes, zum 

Aergerniſſe aller wahren proteſtantiſchen Herzen, zur Auflöſung 

aller Geſetze der engliſchen Krone mit mehr Freiheit ausüben, 

und dadurch die Rache des eifrigen Gottes herabrufen; als 

ob beide Königreiche noch nicht genug für die Sünde gebüßt 
hätten, daß man einen antichriſtlichen Götzendienſt unter dem 

Vorwande bürgerlicher Verträge und politiſcher Uebereinkünfte 

zuließ und duldete.“ (Ruſchworth V, 557.) 
Auſſer dem Episkopat war auch die Liturgie abgeſchafft 

und ſtatt des bisherigen Common - Prayer - book das foges 

nannte Directory of Westminster eingeführt worden, das 

aus dem, unter Heinrich VIII erſchienenen, Christian - lun 

und Cranmer's Prayer -book zufammengegoffen war; allein 

die presbyterianiſche Theorie, welcher die neue Verfaſſung und 



=. mw = 

Liturgie huldigte, fand in der allgemeinen Verwirrung, welche 

durch ſie hervorgerufen wurde, auch wieder ihren Untergang. 

Die Despotie der Synoden und Presbyterien konnte einer 

revolutionären Menge unmöglich lange behagen; man verlangte 

Unabhängigkeit nicht nur der einzelnen Gemeinden, ſondern auch 

der einzelnen Perſonen, und bald bemächtigten ſich die Inde— 

pendenten, mit dem ſchlauen und argliſtigen Cromwell 

an der Spitze, der mißhandelten Gewalt; aber der Geiſt, in 

welchem die neue Kirchenverbeſſerung betrieben wurde, blieb 

der gleiche. Durch Accomodation und erheuchelte Unterwürfig— 

keit wußte ſich Cromwell den Beifall und durch Grauſamkeit 

gegen die Iren, die er als Obergeneral des Parlaments unter 
dem Deckmantel der Religion verübte, die Achtung des letz— 
teren zu erwerben, und in kurzer Zeit brachte er es dahin, 

daß er die Verſammlung, die ihn als Werkzeug verwendete, 

ſelbſt zum Werkzeuge gebrauchen konnte. Das Haupt des Erz— 

biſchofs Laud war bereits unter dem Henkerbeile gefallen, 

aber damit waren die Puritaner noch nicht befriedigt. Man 

beſchuldigte den König des geheimen Papismus, und nachdem 
der erſte Reformator Heinrich VIII mit fo glänzenden Bei— 

ſpielen vorangegangen war, glaubte man für den „heiligen“ 

Zweck, den man verfolgte, kein Opfer zu hoch, und führte in 

majorem Dei gloriam auch den Geſalbten des Herrn, den 

unglücklichen, wenn auch keineswegs unſchuldigen, Karl J auf 
das Blutgerüſte (1649). 

Kaum hatte Cromwell ſeine Hände mit dem königlichen 

Blute beſudelt, tauchte er ſie noch rauchend in die Eingeweide 

der Iren, um ſich in der Gunſt von Parlament und Volk zu 

befeſtigen, und ſich den Weg zum erledigten Throne anzubah— 

nen, von dem doch ſein nicht völlig zu übertäubendes Gewiſſen 

zurückbebte. Als ein Beiſpiel der ſeltſamen und verworrenen 

Ruchloſigkeit dieſes feigen Tyrannen wollen wir bier einen 

Auszug aus ſeinem Bericht über die Eroberung von Tredah 
(Drogheda) geben, den er an den Sprecher des Unterhauſes 

ſchickte. 
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„Sire! 
Es hat Gott gefallen, unſere Bemühungen bei Drogheda 

zu ſegnen. Wir beſchoſſen und ſtürmten die Stadt. Der Feind 

war ungefähr 3000 Mann ſtark. Ich glaube, wir ließen die 
ganze Mannſchaft über die Klinge ſpringen, und es mögen 

wohl nicht dreißig im Ganzen mit dem Leben davon gekom— 

men ſeyn; und dieſe ſind bereits in ſicherem Gewahrſam, zu 

Barbados. Es war eine wunderſam große Gnade. 
Der Feind, nicht Willens eine Schlacht auf offenem Felde zu 

wagen, legte faſt alle ſeine auserleſenſten Soldaten in dieſe 

Garniſon, gegen 3000 Mann, Weiber und Fußvolk, unter dem 

Befehle der beſten Offiziere, beſonders des Gouverneurs, Sir 

Arthur Aston. Es waren ſieben bis acht Regimenter, darunter 

ein Ormond'ſches, unter dem Commando Sir Edward Verney's. 

Ich glaube nicht, auch hörte ich es nicht, daß nur Ein Offizier 

mit dem Leben davon kam, ausgenommen ein einziger Lieute— 
nant. Ich wünſche, daß alle rechtſchaffene Herzen Gott dafür 
loben mögen, der auch allein dieſe Gnade uns verliehen hat; 
denn wir waren nur ſeine ſchwachen Werkzeuge. 

O. Cromwell.“ 

Ueber dieſe Waffenthat lautet der Bericht Carte's alſo: 

„Der Sturm hatte begonnen, und Cromwells Leute 
wurden zweimal zurückgeworfen; als aber beim dritten Angriffe 

Oberſt Wall unglücklicherweiſe an der Spitze ſeines Regi— 
ments getödtet ward, befiel ſeine Leute ein ſolcher Schrecken, 

daß ſie, noch ehe es nöthig war, die vom Feinde angebotene 

Gnade annahmen, auf dieſe Bedingung hin Cromwells Heere 
die Stadtthore öffneten und dadurch ſich ſelbſt und ihre Kame— 

raden ins Verderben brachten. Alle Offiziere und Soldaten von 
Cromwell's Armee verſprachen Allen, welche die Waffen nie— 

derlegen würden, Pardon und hielten auch ihr Verſprechen, ſo 

lange ſich der Platz hielt, wodurch die Andern ebenfalls zur 

Nachgiebigkeit bewogen wurden. Als Cromwells Leute aber 
einmal Alles in ihrer Gewalt hatten, und von keiner Seite 
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mehr etwas zu fürchten war, erließ Cromwell, dem Jones 

zuflüſterte, er hätte nun den Kern des iriſchen Heeres in ſeinen 

Händen, den Befehl, es dürfe kein Pardon gegeben werden, 

ſo daß alſo ſeine Soldaten, viele von ihnen wider Willen, 

genöthigt wurden, ihre Gefangenen niederzumachen. Der 
wackere Gouverneur, Sir A. Aston, Sir Eward Verney, 

die Obriſten Warren, Fleming und Byme wurden kaltblütig 

hingemetzelt, und mit ihnen alle Offiziere, nur ſehr wenige 

von geringer Bedeutung ausgenommen, die wie durch ein 
Wunder entkamen. Der Marquis von Ormond ſagt in 
ſeinen Briefen an Lord Byron: Cromwell habe bei dieſer 

Gelegenheit ſich ſelbſt übertroffen, und von einem ähnlichen 

Worthbruche, von einer ähnlichen blutigen Unmenſchlichkeit habe 

er noch nie gehört; die nach der Eroberung der Stadt fünf 

Tage lang verübten Grauſamkeiten bildeten eben ſo viele Ge— 

mälde der Entmenſchung, als das Buch der Märtyrer oder die 

Erzählung von Amboyna.“ 
Und auf dieſe Schandthat erließ das engliſche Parlament 

folgende Verordnung. 
„1649, 2. Okt. Heute erhielt das Haus Berichte von 

dem Lord Statthalter Cromwell, datirt aus Dublin vom 

17. September, welche eine Schilderung der Einnahme von 

Drogheda enthalten. In Beziehung auf dieſen wichtigen Sieg 

der Waffen des Parlaments in Irland hat das Haus verord— 

net, es ſollen am erſten November im ganzen Lande Dankgebete 

gehalten werden. Zugleich ſoll in den verſchiedenen Graf— 

ſchaften eine Proklamation bekannt gemacht und darin der 
Grund angegeben werden, warum gerade dieſer Tag zu feiern 

iſt. Ferner ward ein Dankſchreiben, fahren die Tagebücher 

des Unterhauſes fort, an den Lord-Statthalter von Irland, 

die dortigen Offizieren und Beamten mitgetheilt, und darin 
beſonders bemerkt, das Haus billige das Verfahren gegen Drog— 

heda, ſowohl als einen Akt der Gerechtigkeit gegen deſſen Be— 

wohner, als auch als einen Akt der Gnade gegen Andere, die 

ſich daran ein Beiſpiel nehmen mögen.“ 



Exempla sunt odiosa. Es genüge an dieſem einzigen. 
Am 26. September 1653 erklärte das engliſche Parlament 

den Aufſtand der Iren für beendigt, und zeigte der iriſchen Re— 

gierung an, daß es ſich nun um den Lohn der Sieger handle. 
Der nachmalige Graf von Orrary, Lord Broghill machte 

dem Generalſtab des Parlamentsheeres den Vorſchlag, das 

ganze Königreich vermeſſen und anfchlagen zu laſſen, um den 

Soldaten ihre rückſtändige Forderung durch Anweiſung von 

Grundſtücken zu bezahlen. Der Vorſchlag wurde angenommen 

und ein Acker des beſſern Landes zu vier Schillingen berechnet. 

Den größten Antheil erhielten diejenigen, die zur Ermordung 

des Königs beigetragen hatten, und Cromwell ſelbſt nahm eine 
ganze Provinz, Tipperary, unter dem Titel einer Staats— 

domäne für ſich und ſeine Familie in Anſpruch. Um die Län— 

dereien herrenlos zu machen, hatte Cromwell allein im Jahre 

1653 ſiebenundzwanzigtauſend Menſchen, unter dem Vorwande 

der Landesverweiſung wegen Rebellion, deportiren laſſen, von 

denen die Meiſten nach Weſtindien kamen; und „nach der 

Eroberung von Jamaika im Jahr 1655 machte der Protektor,“ 

wie Thurlon berichtet, „um dieſe Inſel zu bevölkern, den 

Vorſchlag, tauſend iriſche Frauen und eben ſo viele Mädchen 

dahin zu ſenden. Zuerſt wurden die Jungfrauen zuſammen— 

getrieben, und die Vollſtrecker jenes Befehls berichteten darüber: 

obſchon es viele Mühe koſtete, ſie zuſammenzubringen, ſo iſt es 

doch, da ihr eigenes Wohl und der Vortheil des Staates ſehr 

dadurch befördert wird, keinem Zweifel unterworfen, daß ihr 

von dieſen Mädchen fo viel bekommen könnet, als ihr für gut 

findet.“ Cromwell ſelbſt ſchreibt hierüber: „Ich glaube, es 

wäre für Eure Angelegenheiten dort, wie für die unſerigen 

hier gleich ſehr erſprießlich, wenn man fünfzehnhundert bis 

zweitauſend junge Burſche von zwölf bis vierzehn Jahren nach 

dem oben erwähnten Platze abſendete. Wir können ſie wohl 

entbehren, und Ihr könnt ſie wohl brauchen; und wer weiß, 

ob man dieſelben nicht dadurch zu Engländern oder vielmehr 

zu Chriſten machen kann?“ Auf dieſes Schreiben hin wurde 
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der Beſchluß wirklich gefaßt: es ſollen tauſend Mädchen und 

eben ſo viele junge Burſche zu dieſem Zwecke abgeſendet werden. 

Broudin ſagt in ſeinem Propugnaculum (Pragae 

anno 1009) p. 692: Ultra centum Millia omnis sexus et 

zetatis, e quibus aliquot Millia in diversas Americ« tab— 

bacarias insulas relegata sunt. Mit der noch übrig geblie— 
benen Bevölkerung verfuhr die neu eingeſetzte Regierung, die 
aus dem Generalftabe des Parlamentsheeres ausgewählt war, 
nach Clarendon's Leben, II Bd. S. 116, wie folgt. 

„Sie fanden, daß die von ihnen beabſichtigte gänzliche 

Ausrottung der Nation zu viele Schwierigkeiten darböte, und 
doch einigermaßen etwas Schreckenerregendes mit ſich führe, 

das ſelbſt auf ihre eigenen ſteinharten Herzen einigen Eindruck 

machte. Nachdem nun ſo viele Tauſende durch die Peſt, welche 

damals im ganzen Königreiche wüthete, durch Feuer, Schwert 

und Hunger hingerafft, nachdem abermals ſo viele Tauſende 

in fremde Länder deportirt worden waren, blieb dennoch eine 
zahlreiche Volksmenge übrig, daß die Regierung nicht wußte, 

was fie damit anfangen ſollte; und obwohl man alles Eigen— 

thum dieſer Leute für verwirkt erklärte, obwohl man ihnen gar 

keine Rechte und Anſprüche irgend einer Art gelaſſen hatte, ſo 

mußten ſie doch irgendwo wohnen. Die Regierung verfiel 

daher auf folgendes Auskunftsmittel, das ſie einen Gna— 

denakt nannte. Es fand ſich nämlich ein ziemlich großer 

Strich Landes vor, der faſt die halbe Provinz Connaught 

umfaßte, und von der andern Hälfte derſelben durch einen 

breiten Fluß ihrer ganzen Länge nach geſchieden war; und in 

dieſem Landſtriche hatten die Peſt und zahlreiche Blutbäder ſo 

große Verheerungen angerichtet, daß er beinahe gänzlich verödet 
lag. Nun ward verfügt, daß alle Iren bis an einen gewiſſen 

Tag bei Todesſtrafe ſich hieher zurückgezogen haben müßten, 

und alle diejenigen, welche nach dieſer Friſt in irgend einem 

andern Theile des Königreichs angetroffen würden, ob Mann, 

Weib oder Kind, von Jedem, der ſie erblicke oder anträfe, ohne 

Gnade getödtet werden ſollten. Dieſer Bezirk, der unfrucht— 
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barſte im ganzen Königreiche ward ſofort den dahin Verbannten 
aus Gnade und Barmherzigkeit der Sieger in ſolchen kleinen 
Theilen zugewieſen, daß dieſe beim äußerſten Fleiße gerade 

nothdürftig hinreichten, ſie vor dem Hungertode zu ſchützen. 

Solchen indeſſen, die in andern Provinzen anſehnlichere Güter 

verloren hatten, wurden in dieſem Bezirke auch wieder größere 
Grundſtücke zugewieſen, ſo daß einigen Wenigen, hauptſächlich 

wenn ſie Häuſer beſaßen, ſogar das glückliche Loos zu Theil 

ward, ein hinreichendes Auskommen zu finden, obwohl auch ſie 
noch nicht den fünften Theil von dem erhielten, was man ihnen 

in einer weit beſſern Provinz genommen hatte. Damit fie 

jedoch wegen eines ſo gnadenvollen Geſchenkes nicht allzuüber— 

müthig würden, fügte man zugleich die Bedingung bei, daß ſie 
gegen die ihnen zugetheilten Güter auf alle Rechte und An— 

ſprüche an ihre früheren Beſitzungen für ſich und ihre Erben 

auf ewige Zeiten Verzicht leiſten ſollten. Was blieb ihnen für 

eine Wahl? Aus dem ihnen angewieſenen Bezirke durften ſie 
ſich nicht entfernen, um ſich anderswo anzuſiedeln; und wenn 

ſie die ihnen zugetheilten Güter nicht unter jeder Bedingung 
annahmen, ſo mußten ſie Hungers ſterben, wie denn auch in 

der That alle Tage ſehr Viele vor Hunger umkamen. In dieſer 

bejammernswerthen Lage und bei der gänzlichen Abſchneidung 
jedes andern Ausweges ſahen ſie ſich daher gezwungen, die 

härteſten Bedingungen ihrer Tyrannen anzunehmen oder viel— 

mehr ſich ihnen zu unterwerfen; und ſo unterzeichneten ſie denn 

alle ihnen vorgelegten Abtretungen und Verzichtleiſtungsurkun— 

den, um nur in Beſitz von Ländereien zu kommen, die andern 
Leuten gehörten.“ 

So endete der heilige Vertilgungskrieg der Reformatoren 

der Reformation gegen die Iren, die man mit Feuer und 
Schwert zum Aufitande gezwungen hatte, und denen man kein 

anderes Verbrechen zur Laſt legen konnte, als daß ſie katholiſch 

waren und dem Könige die Treue hielten, die ihm das eng— 

liſche Parlament brach. 

Und ſo gründete ſich denn auch dieſe Reformation, wie die 



erſte, lediglich auf Raub, und unterließ wirklich nichts, um die 

Behauptung ihrer Stifter zu rechtfertigen, daß die erſte Refor— 

mation nur eine halb fertige ſey und durch eine durchaus gott— 

felige vollendet werden wüſſe. Sehr treffend ſagt Cobbett: „Es 

waren ein Paar einander ſo ähnliche Reformationen, als 

Mutter und Tochter nur jemals geweſen ſind. Die Mutter 

hatte einen Cromwell zu einem Hauptagenten ihres Werkes, 

und die Tochter hatte einen Cromwell; der einzige Unterſchied 

zwiſchen beiden war, daß der erſte Thomas, und der zweite 

Olivier hieß; der erſte Cromwell war beauftragt, eine „gott— 
ſelige Reformation der Irrthümer, Ketzereien und Mißbräuche 

in der Kirche“ zu machen, und der zweite war beauftragt, eine 

„durchaus gottſelige Reformation in der Kirche“ zu 
machen; der erſte Cromwell confiscirte, beraubte und plünderte 

die Kirche, und gerade dasſelbe that der zweite Cromwell, aus— 

genommen daß der zweite nicht zu gleicher Zeit die Armee 

beſtahl, wie der erſte gethan hatte; und, was eine nothwendige 

Diſtinktion zu ſeyn ſcheint, der zweite ſtarb in ſeinem Bette, 

und der erſte, nachdem der Tyrann ſeiner Dienſte nicht länger 

bedurfte, auf dem Schaffot.“ 

„In einer Rückſicht wichen jedoch dieſe neuen Reformatoren 

von den alten ab. Sie machten allerdings eine neue Religion 
und befahlen den Leuten ihr zu folgen; fie verhängten Strafen 

gegen die Widerſpenſtigen, aber dieſe Strafen verhielten ſich 

zu denen, die „das gute Lieschen“ und ihre Kirche verhängt 

hatten, wie Federbetten zu Brettern. Sie unterſagten den Ge— 

brauch des Kirchengebetbuches in allen Kirchen und auch im 

Innern der Familien; fie beſtraften die Ungehorſamen mit einer 

Buße von 5 Pfund für das erſte, 10 Pfund für das zweite, 
und mit dreijährigem Gefängniß für das dritte Mal; allein ſie 

hängten ſie nicht auf und riſſen ihnen nicht die Gedärme aus, 

wie die Kirche der anglikaniſchen Souveräne denen gethan, die 

Meſſe laſen oder hörten. So boshaft dieſe Fanatiker, fo ſchänd— 

lich und verrucht ihre Handlungen waren, ſo verfolgten ſie 

doch nie mit dem hundertſten Theil der Grauſamleit, wie die 
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anglikaniſche Kirche gethan hatte, und wie fie in dem Augen— 

blicke, als fie nach der Reſtauration Karls IJ ihre Macht 

zurückbekam, wieder that, wo fie grauſamer gegen die Katho— 

liken wurde, als ſie ſelbſt unter der Regierung „des guten 

Lieschens“ geweſen war, und zwar ohne Rückſicht darauf, daß 

ſich die Katholiken jedes Ranges und jedes Standes während 
dem bürgerlichen Kriege auf jegliche Weiſe ausgezeichnet hatten, 

auf welche ſie der königlichen Sache beizuſtehen vermochten.“ 



Drittes Kapitel. 

Die reformatoriſche evolution. 
Karlll und Jakob II. — Reſtauration. — Umtriebe gegen 

Jakob II. — Berufung Wilhelms von Oranien 

und Uebertragung der Krone an die neue Dynaſtie. — 
Die Beſchwerden gegen Jakob IJ. — Verfolgung des Ka— 
tholieismus. — Krieg gegen Frankreich zur Aufrechthaltung 

des neuen Thrones und der neuen Religion. — Entſtehung 

der Nationalſchuld und des Pauperismus. — Eingriffe in 

die Rechte des Volkes. — Septennalitätsbill. — Verſuch 

der Verpflanzung des Steuerſyſtems auf die Colonien. — 

Die amerikaniſche Revolution. — Beſchwerden der Nord— 

amerikaner gegen den König von Großbrittanien. — Die 
franzöſiſche Revolution. 

Karl J hatte zwei Söhne, Karl II und Jakob II. 
Der erſtere war leichtſinnig und ſogar lüderlich, aber wegen 

ſeiner unzerſtörbaren guten Laune und ſeiner Leutſeligkeit ein 
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Liebling des Volkes und entgieng deßhalb allen Nachſtellungen 
und Verfolgungen Cromwells auf eine oft unbegreifliche Weiſe. 
Unter allen möglichen Verkleidungen zog er lange in ſeinem 

Erblande umher, während ein ungeheurer Preis auf feinen 

Kopf geſetzt war, und zweiundfünfzig Mal war er in der Gewalt 

von Katholiken, aber keiner verrieth ihn. Und dennoch lud er 

die Sünde des ſchwärzeſten Undanks, beſonders gegen die un— 

erſchütterliche Treue der Iren, auf ſich. Man beſchuldigte ihn 

des heimlichen Papismus, aber er war zu leichtſinnig, um auch 

nur von Ferne an den Ernſt irgend einer Religion zu denken. 
Nichtsdeſtoweniger gab er den Engländern eine der ſegens— 
reichſten und geprieſenſten Stiftungen, deren ſie ſich rühmen, 

die Habeas-Corpus-Akte, die zweite Magna Charta der eng— 

liſchen Freiheit; und ſo wankelmüthig er war, ſo verletzte er 

während ſeiner ganzen Regierung dieſelbe nicht ein einziges 
Mal. Seine Freigebigkeit und Verſchwendung verleitete ihn 

zu dem merkwürdigen Schritte, ſich an den König von Frank— 

reich zu wenden und, weil er keinen andern Vorwand wußte, 

zur Wiederherſtellung der katholiſchen Religion in England 

Geld von ihm zu verlangen; allein die Unterhandlung führte 

zu keinem Reſultate als zur Unterhaltung der fortwährenden 

Verſchwörungen gegen das Regentenhaus, wodurch ſich ſeine 
Regierung auszeichnete. Karl den Zweiten hatte man im Verdacht, 

daß er katholiſch ſey, fein offenherzigerer Bruder war förmlich 

zur katholiſchen Religion übergegangen, und zwar, wie Pater 

Orleans behauptet, war er durch Dr. Heylin's, Dechants 

zu Weſtminſter, zur Vertheidigung der Reformation geſchrie— 

bene „Geſchichte der Reformation“ zum Rücktritte in die Kirche 

ſeiner Voreltern beſtimmt und veranlaßt worden. Gedachte man 
nun auch den Tod Karls noch mit Geduld und Ergebung ab— 

zuwarten, ſo ſuchte man jedenfalls ſeinen katholiſchen Bruder 

von der Thronfolge zu verdrängen. Als einſt Karl auf dem 
Krankenbette lag, von dem man ihn nicht aufſtehen zu ſehen 

glaubte, bildete ſich ein Complott, an deſſen Spitze Lord 

Ruſſel und Algernon Sidney ſtanden. Sie hatten 
Anglikan. Kirchenzuſtande. 6 
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nichts Geringeres im Sinn, als eine proteſtantiſche Armee aus 

Schottland ins Königreich zu führen und Jakob mit Gewalt der 
Waffen vom Throne auszuſchließen. Zu ihrem Unglücke genas 
der König, und die Verſchworenen büßten ihren Verrath auf 

dem Blutgerüſte. 
Mit der Reſtauration, 1660, ward auch das Episkopat wie— 

der hergeſtellt, und nachdem man vergebliche Verſuche gemacht 
batte, die Biſchöflichen und die Presbyterianer zu vereinigen, 

handelte die Kirche ſelbſt nach puritaniſchen Grundſätzen; ſie 

ſuchte ſich mit Einemmale von allen widerſtrebenden Elementen 
zu reinigen und ſetzte 2000 Geiſtliche ab, welche die Unterwer— 

fung unter ihre Beſtimmungen verweigerten. Allgemein miß— 
billigte der Clerus dieſe Ausſtoßung ſo mancher bedeutender 

Kräfte, und glaubte durch die Annäherung an den Katholicismus 

die ganze Exiſtenz ſeiner Kirche gefährdet. Mit mißtrauiſchen 

Augen betrachtete er die Milderung der Geſetze gegen die Non— 
conformiſten, die man zum Behufe der Beförderung des Ka— 

tholicismus eintreten ließ. Mit Angſt und Zittern ſah die 

ganze proteſtantiſche Bevölkerung der Thronbeſteigung Jakobs II 

entgegen. 
Dieſer fromme und redliche, aber ſchwache und ſtarr— 

köpfige Fürſt gieng als Bekenner des Katholicismus in der 

Begünſtigung ſeiner Glaubensgenoſſen weiter als ſein Bruder, 
und milderte die Geſetze gegen Katholiken und Diſſenters, wo 
und wieweit es nur immer ſeine königlichen Prärogative ges 

ſtatteten. Dadurch ermuthigt überſchritten die Katholiken, in der 

Erinnerung an die unter den früheren Regierungen erlittene 
Mißhandlung, die Gränzen der Mäßigung und reizten dadurch 
ihre Gegner zum Kampfe auf Leben und Tod. Und wie dieſer 

Kampf ausfallen würde, konnte der Monarch aus einer Erfah— 

rung abnehmen, die er ſelbſt machte, indem er den Verdruß 

erlebte, einige Biſchöfe, die ihm eine etwas derbe Gegenvor— 

ſtellung gegen ſeine Toleranz überreichten, und die er in ſeinem 

Jähzorn deßhalb in den Tower ſchickte, und als Pasquillanten 

verklagte, losgeſprochen zu ſehen. Es bildete ſich eine Ver— 
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ſchwöͤrung, um den König zu einer andern Handlungsweiſe zu 
zwingen, und als dieſer Verſuch fehlſchlug, ſchickten die Ber: 
ſchwornen heimlich einen Geſandten an den Tochtermann Ja— 
kobs, Wilhelm von Oranien, Statthalter von Holland, 
und ließen ihn geziemend erſuchen, ihren Plänen mit einer 

Armee zu Hülfe zu kommen. Auf dieſes wurden die holländi— 

ſchen Garden als engliſche Soldaten verkleidet, im engli— 
ſchen Heere von Torboy nach London bis in den könig— 

lichen Palaſt geſchwärzt, wo ſie die engliſche Leibwache ver— 

trieben. Der König, dem das Schickſal ſeines unglücklichen 
Vaters vor Augen ſchwebte, floh in aller Eile nach Frankreich 

und ließ Land und Krone im Stich. Kaum war dieß geſchehen 
ſo verſammelten ſich im Februar 1688 der Lord-Major und 

die Aldermen von London nebſt einigen Gemeinderäthen und 

Mitgliedern vom Parlamente Karls II zu einem „Convent“ in 

Weſtminſter und übertrugen, ohne irgend eine Vollmacht von 

König, Parlament oder Volk, die Krone, mit Uebergehung von 
Jakobs Sohn, an ſeine Tochter, die Gemahlin Wilhelms von 

Holland und an ihre Nachkommenſchaft auf ewige Zeiten, „um,“ 

wie es im Statutenbuche des Parlaments heißt „das König— 

reich von Papismus und Gewalt der Willkür zu befreien und 
die proteſtantiſche Religion von dem Umſturze zu bewahren. 
Hierauf erklärten ſie ſich für die beiden Häuſer des Parlaments, 

und zwar für eben ſo legal, als wären ſie in der gehörigen 
Form gewählt und zuſammengerufen worden,“ bewilligten der 

neuen Königin Zölle und Steuern „zur nöthigen Vertheidigung 

des Königreiches, bevollmächtigten ſie, zum Schutz ihres Thrones 

alle Verdächtigen einzuziehen und der Freiheit zu berauben, und 

verbannten alle Päpſtlichgeſinnten auf zehn Meilen von der 

Hauptſtadt. Wilhelm von Oranien erklärte, „er wolle 
ſeine Macht keiner Schürze verdanken,“ und wenn ſie die Krone 

nicht ihm gäben, ſo werde er nach Holland zurückkehren und 

ſie der Gewalt ihres früheren Herrn überlaſſen. So gaben 

ſie ihm denn die Krone und damit dem guten alten England 
einen völlig fremden Herrſcherſtamm. 

0 27 



Be: 

Im folgenden Jahre wurde das Urtheil, welches Jakob 

ſeines rechtmäßigen Erbes beraubte, durch ein Duzend Be— 

ſchwerden motivirt, die ſich im zweiten Kapitel der Akten der 

zweiten Parlamentsſitzung unter Wilhelm und Maria finden 

und alſo lauten: Jakob II wurde des Thrones für verluſtig 

erklärt: 
1) Weil er ſich der Gewalt anmaßte und dieſelbe aus— 

übte, von Geſetzen zu dispenſiren und ſolche an ſich, wie in 

Bezug auf ihre Vollziehung, ohne Genehmigung des Parla— 

ments zu ſuspendiren. 

2) Weil er verſchiedene würdige Prälaten verhaften und 
gerichtlich verfolgen ließ, welche ihn demüthig gebeten hatten, 

fie der Mitwirkung zu beſagter angemaßter Gewalt zu über 

heben. 
3) Weil er eine Commiſſion, den ſogenannten Gerichts— 

hof der Commiſſarien für gerichliche Angelegenheiten, mit der 

Befugniß eines Gerichtes niederſetzte. 
4) Weil er unter dem Vorwande der königlichen Präro— 

gative Geld für die Krone und zum Gebrauche derſelben zu 

anderer Zeit und auf andere Weiſe erhob, als das Parlament 

bewilligte. 
5) Weil er ohne Zuſtimmung des Parlaments in Frie— 

denszeiten ein ſtehendes Heer unterhielt. 

6) Weil er mehrere gute proteſtantiſche Unterthanen ent— 

waffnen ließ, während zu gleicher Zeit gegen das Geſetz Pa— 

piſten ſowohl bewaffnet als angeſteilt waren. 

7) Weil er die Freiheit der Parlamentswahlen verletzte. 

8) Weil er Gegenſtände und Sachen, die nur vor das 

Parlament gehörten, vor den Gerichtshof der Kingsbench brachte, 

und ſich verſchiedene andere eigenmächtige und ungeſetzliche 
Handlungen erlaubte. 

9) Weil er die Zuſammenſetzung von Geſchwornengerich— 

ten aus parteiiſchen, beſtochenen, ungeeigneten Leuten bewirkte, 
die keine Freiſaſſen waren. 

10) Weil von Perſonen, die in Criminalklagen verwickelt 
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waren, übertriebene Cautionen gefordert wurden, um die Wohl— 
that der für die Freiheit der Unterthanen gemachten Geſetze zu 

umgehen. 
11) Weil übertriebene Geldbußen auferlegt und unge— 

ſetzliche und grauſame Strafen verhängt wurden. 
12) Weil er Parteien, die noch nicht überwieſen und 

verurtheilt waren, Nachlaſſung der Strafe verſprach. 
Dieſes ganze Duzend von Gründen iſt nichts anders, als 

eine mißlungene Umſchreibung des Einen ausſchließlichen Grun— 

des, „weil er katholiſch war“: eine hiſtoriſche Wahrheit, die 

aus dem unverantwortlichen Beſchluſſe des „ſelbſtgebackenen“ 

Parlaments, vermöge deſſen der katholiſche Glaube und ſogar 
die Heirath einer katholiſchen Perſon für immer ausſchließt, 

ſattſam hervorgeht. Indeſſen wurde in derſelben Bill of rights 

vom 3. Februar 1689 mehreren Eingriffen in die politiſchen 

Freiheiten vorgebeugt, welche wir hier unter den Anklage— 

punkten finden. So wurde namentlich dem Könige durch einen 
Staatsvertrag die Macht genommen, ohne beſondere Geneh— 
migung des Parlaments neue Geſetze zu geben oder bereits 

vorhandene abzuſchaffen und zu ſuspendiren, ſo wie im Frieden 

ein ſtehendes Heer zu unterhalten. Ob man gleich die könig— 

liche Macht in die merkwürdige Begriffsbeſtimmung faßte: 
Rex est pontifex maximus, summus regni custos, ulti— 
mus regni heres, omnip:sens, omnipotens, infallibilis, 

ſo ſuchte man dieſelbe doch auf alle mögliche Weiſe zu be— 

ſchränken. Deshalb wurde die Civilliſte verringert, die könig— 

lichen Verfügungen in Betreff der confiscirten Güter in Irland 
aufgehoben, die Zurückgabe der von Karl II veräußerten Do— 

mänen verweigert und die Freiheit der Parlamentswahlen aus— 

geſprochen. Ueberhaupt wurde Alles angewendet, um die Rechte 

des Volks und beſonders der Corporationen ſicher zu ſtellen; 

denn abgeſehen von dem allgemeinen Grunde, weil er katholiſch 

war, wurde Jakob II und mit ihm die ganze Linie der Stuarts 

aus der beſondern Urſache vom Throne ausgeſchloſſen, weil er 

ſich Eingriffe in die Städteverfaſſung erlaubte, weßwegen denn 
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auch die ſtädtiſche Behörde von London an der Spitze der Re— 
volution, oder wie ſie Burke, gegenüber dem ſtuartiſchen Stre— 

ben nach Erweiterung der königlichen Macht, nannte, der Ver— 
hinderung der Revolution ſtand. 

Nachdem dieſe Geſetze gegeben waren, blieb dem neuen 

Gewalthaber oder vielmehr Nichtgewalthaber nichts anders 
übrig, als ſie zu umgehen und durch ſein Parlament zu thun, 

was er nicht durch ſich zu thun vermochte. Dieſes Auskunfts— 
mittel gelang ihm denn auch in beiſpielloſem Grade. Kaum 

war die „glorreiche Revolution“ vollendet, ſo gelang es dem 

Sohne derſelben, ſich vom „Convent,“ der ſich ſo eiferſüchtig 

auf die Freiheiten des Volkes gezeigt hatte, die Vollmacht zur 

Einziehung und Gefangenhaltung „verdächtiger“ Perſonen, alſo 

die Suspenſation der von den vertriebenen Stuarts gegebenen 
Habeas-Corpus-Afte, auszuwirken. 

König Jakob wurde aufs Gaſtfreundlichſte von Lud— 

wig XIV empfangen und als König der drei Reiche, Eng— 
land, Schottland und Irland, behandelt. Mittlerweile war 

er keineswegs ſo unthätig in Betreff ſeiner Anſprüche auf den 

wirklichen Beſitz ſeiner dreifachen Krone, als man aus der 

Rathloſigkeit ſchließen ſollte, in welcher er vor den Holländern 

aus ſeinen Staaten floh. Die Iren, denen er als Herzog von 

York gegen achtzigtauſend Acres Landes abgenommen hatte, um 

ſie als Antheil an der allgemeinen Beute in ſeinen Privatbeſitz 
zu verwandeln, ſammelten ſich in ſolcher Menge um ſeine 

Fahnen, daß bald der ganze hohe und niedere katholiſche Adel, 

nebſt der Geſammtmaſſe des Volkes, zur Wiedereroberung ſeiner 
Krone unter den Waffen ſtand und mit der bewunderungs— 
würdigſten Tapferkeit und Treue ſein Blut für ihn verſpritzte. 
Wilhelm lll wurde im Jahr 1690 bei Limmerik aufs 

Haupt geſchlagen, aber mit Hülfe feiner deutſchen und hollän— 

diſchen Söldnerſchaaren errang der „Befreier“, wie ihn das 

engliſche Volk nannte, nach und nach wieder einige Vortheile, 

und brachte die Iren dahin, daß ſie am 3. Oktober 1691 den 

bekannten Vertrag von Limmerik unterzeichneten. Das 
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30000 Mann ſtarke Heer, der Adel und das Volk capitulirte 

mit der Armee und Krone von Großbrittanien unter folgender 
Bedingung. Sie verlangten freie und ungehinderte Ausübung 
ihrer Religion und für ihre Beſitzungen und Freiheiten den 
gleichen Schutz der Geſetze mit allen übrigen Unterthanen 
Großbrittaniens, wogegen ſie ſich für immer der engliſchen 
Krone unterwarfen. Die Bedingung wurde angenommen, das 
geforderte Verſprechen auf Treu und Ehre gegeben, und der 

Vertrag durch Patente der Krone feierlich bekräftigt. Kaum 

hatte ſich jedoch Wilhelm auf dieſe Weiſe gegen Irland ſicher— 

geſtellt, ſo war er alsbald darauf bedacht, ſich der verhaßten 

Bedingung auf die beſte Weiſe zu entledigen. Zu dieſem Be— 

hufe wurde ein Geſetzbuch eingeführt, welches Burke in fol— 
genden Worten ſchilderte: „Der ganze Codex zeugt von der 
abgefeimteſten Vollendung; — er enthielt ein vollſtändiges Sy— 
ſtem, voll Zuſammenhang und Uebereinſtimmung; war in allen 

ſeinen Theilen trefflich durchdacht und eben ſo trefflich durch— 

geführt, eine ſcharfſinnig erfundene und aufs Künſtlichſte aus— 

geführte Maſchine, und für die Unterdrückung, Verarmung und 

Erniedrigung eines Volkes, ja ſelbſt für die Entwürdigung der 

menſchlichen Natur in demſelben ſo gut berechnet, als wohl 

ſelten eine aus der verkehrten Genialität eines Menſchen her— 

vorgegangen iſt.“ In dieſem Geſetzbuche waren unter Anderem 
folgende Beſtimmungen getroffen. 

„Kein Katholik kann eine Offizierſtelle bekleiden oder auch 
nur gemeiner Soldat ſeyn, wenn er nicht vorher ſeine Religion 

abgeſchworen hat. Ebenſowenig kann er einen Staatsdienſt 

bekleiden, mit welchem eine Ehre oder Vortheil verknüpft iſt. 

Er kann ferner nicht Anwalt, Agent, Rentmeiſter bei einem 

Rittergute oder Jäger bei einem Privatmann ſeyn. 

„Kein Katholik kann Mitglied irgend einer Korporation 
werden, oder in Städten, worin ſich Korporationen befinden, 

ſeinen Aufenthalt nehmen. 

„Kein Katholik hat eine Stimme bei der Wahl eines Par— 
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lamentsgliedes; auch den katholiſchen Pairs iſt Sitz und Stimme 

im Hauſe der Lords entzogen. 
„Die katholiſche Religion zu lehren iſt ein Verbrechen, das 

mit Transportation beſtraft wird, und die Bekehrung eines 
Proteſtanten zum katholiſchen Glauben wird als Hochverrath 

angeſehen und demgemäß beſtraft. Jeder katholiſche Erzbiſchof, 

oder Biſchof, oder überhaupt katholiſche Geiſtliche, der in irgend 

einer katholiſchen Kirche Irlands eine kirchliche Gerichtsbarkeit 

ausübt, wird mit Deportation beſtraft, und wenn er zurückkehrt, 

als Hochverräther behandelt und gehenkt oder lebendig aus— 

geweidet und nachher geviertheilt.“ 
Und das nannte man freie Ausübung der katholiſchen 

Religion, welche man auf Treue und Ehre verſprochen und 
zugeſtanden hatte!!! Doch wir kehren zu der Geſchichte zurück. 

Nachdem Jakob in Irland überwunden war, glaubte ihn 

ſein Tochtermann auch in Frankreich angreifen zu müſſen; 

denn ſo lange man keinen Krieg mit Frankreich hatte, ſo lange 

der Verkehr zwiſchen beiden Ländern nicht abgebrochen war, 

glaubte ſich der neue Herrſcher vor den Angriffen auf ſeine 

prekäre Krone nicht geſichert, und denjenigen, die ihn gerufen 

hatten, mußte Alles daran liegen, ihn auf dem Throne zu 

erhalten. Deßhalb hatten ſie ſich auch durch ſeine Drohung, 

ſie niederzulegen, ſo ſehr einſchüchtern laſſen, daß ſie ihm auf 

indirektem Wege bewilligten, was ſie ihm auf direktem ab— 

ſchlugen; denn wenn der vertriebene König wieder zurückkehrte, 

ſo war es um ſie geſchehen. Man proklamirte alſo einen Krieg N 

„zur Sicherung der proteſtantiſchen Religion und zur Abwehr 

von Papismus und Sklaverei,“ d. h. mit andern Worten zur 

Sicherung des Kronenraubes und zur Abwehr der Anſprüche 

des rechtmäßigen Thronerben. Er wehrte zwar die Anſprüche 
des rechtmäßigen Thronerben nicht ab, aber er ſicherte die ge— 

raubte Krone und koſtete England die Summe von 30,477,382 

Pfund Sterling; allein er verwandelte auch den rechtmäßigen Be— 

ſitzer des brittiſchen Scepters in den Augen des Volks in einen 

auswärtigen Feind, und verhärtete das Herz der Nation gegen 
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das unglückſelige Geſchlecht Stuarts, das ſie ſchon durch die 

ſchottiſche Maria als dasjenige, welches ſeine Hoffnungen auf 

das Ausland ſetzte, mit mißtrauiſchen Augen betrachten gelernt 

hatte, trotz der Erklärung Jakobs, daß er ſich keineswegs gegen 
England, ſondern bloß gegen den Räuber ſeiner Krone mit 
Frankreich verbunden habe, und ſeinem Vaterlande zu ſchaden 

nicht im Mindeſten beabſichtige. Und dieſe Entfremdung 

war es, welche der „Befreier“ Englands nicht theuer genug 

bezahlen zu können glaubte. 
Bei der Vertreibung Jakobs hatte die engliſche Nation eine 

Schuldenlaſt von 4,649,841 Thalern und bei dem Tode Wil— 

belms von 114,762 914 Thalern, während unter ſeiner Re— 

gierung die Zinſen allein 95,840,486 Thaler betragen hatten 

(ſ. Schubert Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa 

I. 2. Thl. S. 624 und 625.). So viel koſtete das Corrup— 

tionsſyſtem, das von Wilhelm und ſeinen Anhängern auf eine 

unglaubliche Höhe getrieben wurde, ſammt den übrigen Maaßre— 

geln, welche den Befreier auf ſeinem Throne erhalten mußten. 

Dieß erforderte außerordentliche Quellen, und eine außeror⸗ 

dentliche Quelle mußte auch zu außerordentlichen Ergebniſſen 

führen. 
Im fünften Jahre der Regierung Wilhelms von Oranien, 

m Jahr 1694, erließ das Parlament „eine Akte, wodurch Ihren 

Majeſtäten mehrere Auflagen und Zölle, als Tonnengeld von 

den Schiffen, wie auf Bier, Ale und andere Getränke bewilligt, 

und denjenigen, welche die Summe von fünfzehnhundert tau— 

ſend Pfund zur Führung des Kriegs gegen Frankreich freiwil— 

lig vorſchößen, gewiſſe, in der fraglichen Akte benannte, Beloh— 

nungen und Vortheile verpfändet wurden.“ Die Subſcribenten 

wurden in Betreff der Zinſe auf gewiſſe Abgaben angewieſen 

die man zu dieſem Behufe einführte, und erhielten alſo aus 

dieſen eine Leibrente und einen Pfandſchein mit dem Titel: 

„Der Gouverneur und die Kompagnie der Bank von England.“ 
Das Kapital wurde zuſammen gebracht und für den Krieg 

„zur Sicherung der proteſtantiſchen Religion und zur Abwehr 
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von Papismus und Sclaverei“ verwendet. Es war eine Klei— 
nigkeit, allein dieſe Kleinigkeit hatte große Folgen. Sie war 
der Anfang des Fundirungsſyſtems, wodurch der Schweiß aller 

künftigen Generationen an die Gegenwart verpfändet und dem 
entſetzlichen Papierwucher Thür und Thor geöffnet wurde. 

Vor der Reformation hatte man nichts von Zinſen aus Geld— 
anlehen gewußt, die katholiſche Kirche ſchoß alles ohne In— 
tereſſen vor. Nach der Reformation und zur Aufrechthaltung 

der Reformation wurden alle kommenden Geſchlechter mit ewi— 

gen Steuern belaftet, um die Zinſe für die gemachten Anlehen 

zu bezahlen. Am Ende des Krieges zur Sicherung des Pro— 

teſtantismus betrugen die Intereſſen der engliſchen National— 

ſchuld 1,310,492 Pfuud, welche durch ewige Steuern gedeckt 

werden mußten, während die Jahresſteuern, womit die laufen— 

den Ausgaben des Staatshaushaltes beſtritten wurden, unter 
der Regierung des vertriebenen Königs nicht über eine Mil— 
lion Pfd. Sterl. betrugen. So waren alſo die Steuern auf 
einmal für ewige Zeiten verdoppelt. Allein dieß war noch nicht 
genug. Bei dem Regierungsantritte Georgs III. beliefen ſich 

die Intereſſen der Nationalſchuld beinahe fünfmal ſo hoch, als 

die jährlichen Abgaben unter Jakob II. betragen hatten, näm— 

lich auf 4,840,821 Pfund, während die Nationalſchuld ſelbſt 

auf 145,682,844 Pfd. angewachſen war! Und die jährlichen 

Steuern beliefen ſich beinahe neunmal ſo hoch als zur Zeit Ja— 

kobs II., nämlich auf 8,744,682. — So theuer erkaufte 

der engliſche Proteſtantis mus feine Steuer! Nein, 

er erkaufte ſie noch weit theurer. 

Der Lord-Kanzler Heinrichs VI. Fortescue giebt von 
dem Zuſtande des Volkes in der damaligen Zeit folgende Schil— 

derung, deren Wahrheit Cobbett durch die unwiderſprechlichſten 

Auctoritäten vor jedem Zweifel ſicher ſtellt. „Der Kömg von 

England.,“ ſagt er in ſeiner Schrift de laudibus legum Au— 
Sliæ, „kann weder die Geſetze ändern, noch neue machen, ohne 

die Zuſtimmung des ganzen im Parlament verſammelten Koͤ— 
nigreichs. Jeder Einwohner hat volle Freiheit, zu gebrauchen 
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und zu genießen, was immer fein Gut hervorbringt, die Früchte 
des Ackers, den Zuwachs ſeiner Heerde u. dgl., alle Verbeſſe— 

rungen die er macht, es ſei durch eigenen Fleiß oder den ſei— 
ner Dienſtleute, gehören ihm eigen oder zum Gebrauch und 

Genuß, ohne Verhinderung, Unterbrechung oder Weigerung 
von wem immer. Wird er auf irgend eine Weiſe beleidigt 
oder unterdrückt, ſo erhält er Strafgeld und Genugthuung vom 

Beleidiger. Daher kommt es, daß die Einwohner reich an 

Gold, Silber und allen Bedürfniſſen und Bequemlichkeiten des 

Lebens ſind. Sie trinken kein Waſſer, ausgenommen zu ge— 
wiſſen Zeiten, aus religiöſen Rückſichten und um Buße zu 

thun. Sie ſind in großem Ueberfluſſe mit allen Gattungen 

Fleiſch und Fiſch genährt, wovon ſie überall vollauf haben; 

ſie ſind durchgehends in gute Wollzeuge gekleidet; ihre Betten 
und andere Ausſtaffirungen in ihren Häuſern ſind von Wol— 

lenzeug, und das in großer Menge. Auch mit allem andern 
Hausrath und den zur Wirthſchaft nöthigen Werkzeugen ſind 

fie wohl verſehen. Jeder beſitzt nach Maaßgabe feines Stan— 

des alle Dinge, die das Leben bequem und glücklich machen.“ 

Dieß war vor der Reformation. Nach der Reformation 

wurde es anders. 

Kaum hatte Heinrich VIII. die Klöſter eingezogen, ſo 

wimmelte das Land von Bettlern. In Highmore's Pie— 

tas Londinensis p. 26 finden wir aus einem Manuſcript, das 

den Titel führet: An essay on the public care for the 
sick as produced by Christianism folgende Stelle: „Der 
Haupttheil der Beſitzungen und Einkünfte kirchlicher Corpora— 
tionen wurde von König Heinrich VIII. eingezogen und unter 

ſeine Diener und Günſtlinge vertheilt. Die arme und unbe— 
ſchädigte Menge ſtrömte vom Land in die Städte und von die— 
ſen in die Hauptſtadt. Dadurch wurde die Stadt London unter 
den Regierungen Heinrichs VIII. und Eduards VI. der Sam— 

melplatz von Tauſenden, denen Mittelloſigkeit und Mangel an 

regelmäßiger Beſchäftigung gegründete Anſprüche auf Erleich— 
terung und Verbeſſerung ihres Zuſtandes gaben.“ 
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Der Monarch wußte vielleicht ſelbſt nicht, daß er durch 

Einziehung der Klöſter hauptſächlich die Armen beraubte, und 

erließ die ſtrengſten Geſetze gegen diejenigen, welche das öffent— 

liche Mitleid, vielleicht gerade das Mitleid ihrer Räuber, anfleh— 
ten. Er bevollmächtigte in der Akte 27 Kap. 25 ſeiner Par— 

lamentsbücher die Sheriffs, Magiſtrate und Kirchenvögte frei— 
willige Almoſen ſammeln zu laſſen, den Bettlern aber die Oh— 

ren zu verſtümmeln und ſie bei wiederholten Rückfällen hinrich— 

ten zu laſſen. Unter Eduard VI. erſchien im erſten Jahre ſei— 

ner Regierung eine Akte, welche den Ortsbehörden befahl, 

einen Bettler mit glühendem Eiſen zu brennen und auf zwei 

Jahre als Sclaven unterzubringen, in welcher Eigenſchaft ihm 

ein eiſernes Halsband angelegt, und jede Fleiſchſpeiſe verwei— 

gert werden dürfte. Das Uebel nahm von Jahr zu Jahr zu, 

und Eliſabeth ſah ſich gezwungen auf andere Mittel zu denken. 

Nachdem ſie es achtmal vergebens verſucht hatte, den Armen 

durch freiwillige Almoſen zu helfen, erließ ſie endlich im Jahr 

1601 ein Geſetz, wodurch die Kirchſpiele verpflichtet wurden, 

die Armen zu beſchäftigen, die Gebrechlichen, Kranken und Al— 

tersſchwachen zu unterſtützen und mittelloſe Kinder auf Koſten 

der Gemeinde in die Lehre zu geben. Dieſes Palliativmittel 

machte die Ausübung der ſtrengen Geſetze gegen den Bettel 

überflüßig und ſchien Anfangs eine der ſegensreichſten Einrich— 

tungen der vielgeprieſenen Königin zu ſeyn. Aber ach, der 

Schein trügte entſetzlich. So lange der Abgaben noch wenige 
waren, blieb die Armenſteuer eine geringe Leſt, der man ſich 

ſogar gern unterzogen hätte, wenn ſie nur nicht geboten gewe— 

ſen wäre; als aber die Anzahl der Almoſenleute immer größer 

wurde und in dem gleichen Verhältniſſe die übrigen Abgaben 

der ſteuerfähigen Unterthanen ſtiegen, begann man das Drük— 
kende einer geſetzlichen Armenſteuer immer ſtärker zu fühlen, 

und noch unter der Herrſchaft der Stuarte machte ein gewiſſer 

Joſua Child den entmenſchten Vorſchlag „Armenväter“ auf— 

zuſtellen und ihnen u. a. die Vollmacht zu geben, jeden Armen, 
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den ſie für geeignet finden würden, nach einer von Seiner Ma— 

jeſtät Colonien zu ſchicken!“ 

Als in der proteſtantiſchen Revolution alle nachwachſenden 

Geſchlechter beſteuert wurden, und die Peſt der Banknoten und 

Nationalſchulden das Land verheerte, wuchs die Anzahl der 

Armen und der Betrag der Armenſteuer zu einer beunruhigen— 

den Höhe, und das Parlament ſah ſich genöthigt, die Sache der 

Handelskammer zur Unterſuchung und Abhülfe zu überweiſen. 

Sie wurde unterſucht, aber von Abhülfe konnte keine Rede 
ſeyn. Im Gegentheil, je mehr man Vorſchläge und Verſuche 

machte, deſto ſchlimmer wurde es. So brachte namentlich das 

ſogenannte Allowanceſyſtem, kraft deſſen dem Arbeiter ſo viel 

aus der Armenſtener zugelegt wurde, als ſein Lohn unter ſei— 

nem Bedarf ſtand, die größten Nachtheile, indem dadurch nicht 

nur die Armenſteuer erhöht, ſondern auch der Arbeitslohn ernie— 

drigt und, weil gerade der geſchäftsloſe und träge Arbeiter am 
meiſten erhielt, der Müßiggang befördert wurde, wie ſich denn 

auch bei der Unterſuchung ergab, daß ſehr viele Arbeiter ab— 

ſichtlich müßig giengen und ihre Hauptgeſchäfte zwiſchen Licht 

und Dunkel und auf den Landſtraßen trieben. 

Nachdem alle Mittel vergeblich verſucht worden waren, 

und das Uebel nur immer zunahm, wurde in der neueſten Zeit 

ein ganz neues Syſtem entworfen, das auf folgenden vier 

Hauptpfeilern ruhen ſollte: 

1. Sollte eine Armengeſetzbehörde (poor law-board) aufs 

geſtellt werden, welche das ganze Armenweſen nach einem ober— 
ſten Grundſatze zu leiten und die Verwendung der um ein 

Viertel verminderten Armenſteuer zu beaufſichtigen hätte. 

2. Geſunde Perſonen ſollen in zweckmäßig eingerichteten 
Arbeitshäuſern Beſchäftigung und Nahrung erhalten. 

3. Die Armen ſollen in dem Orte ihrer Geburt, nicht 

mehr in demjenigen ihres zeitigen Aufenthalts unterſtützt werden. 

4. Es ſoll für die Anlage und zweckmäßige Einrichtung 

von Arbeitshäuſern für Geſunde, welche keine Beſchäftigung 
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finden können, und von Krankenhäuſern für Kranke, welche 

keine Unterkunft bei ihren Familien haben, geſorgt werden. 

Was dieſes neue Syſtem für Reſultate liefern wird, kann 

nur die Erfahrung lehren. Die Ausführung deſſelben iſt im 

Werden begriffen. 
Das einzige Mittel, welches nicht nur vorübergehende 

Hülfe zu leiſten verſpräche, wäre eine neue Belebung der 
Sittlichkeit und Religion. „Leider zeigt ſich aber auch hier die 
unſelige Folge der Revolution des Jahres 1688, die der ſtar— 

ren anglikaniſchen Kirche zum Siege über die ächte und liebe— 

volle verhalf, und der es gleich ſehr an Anſtalten, Mitteln und 

Kraft fehlt, um da zu helfen, wo nur eine Regeneration des In— 

nern eine bleibende Beſſerung der Zuſtände hervorbringen kann.“ 

„O Land unſerer Väter,“ ſagt Sibthorp in ſeinem Ant— 
wortſchreiben an einen Freund auf die Frage, warum ſind 

Sie katholiſch geworden? „zerriſſen von politiſchen Wirren, und 

doch aufgeblafen durch die ſtolze Zuverſicht zu deiner Stärke; 

Feind jeder Beſchränkung, und doch bereit, überall den Ver— 

mittler zu machen; überladen mit einer unbeſchäftigten und 

unzufriedenen Bevölkerung, wo beinahe heidniſche Unwiſſenheit 
die Bezirke der Landſchaft umnachtet, und Verrätherei, Geſetz— 
loſigkeit und Laſter in den überfüllten Hauptſtädten und Fabrik— 

orten umherſchleicht: was ſoll dich retten und vor Schaden 

bewahren in dieſen Zeiten voll Wechſel und Unruhe, voll Elend 

und Verwirrung? was ſoll deine Schönheit herſtellen unter 
den Nationen der Erde, und Frieden geben und Fülle und 

Freude geben deinem Volke? Die Kirche, die noch aufrecht 
daſteht in deiner Mitte, ward dir zum Segen gegeben im An— 
fange, möchte ſie dir auch ein Segen werden am Schluſſe! 
Deine beſten Geſetze, deine freie Verfaſſung, deine glanzvolle, 
wenn auch eingeſchränkte Monarchie, deinen höchſten Waffen— 

ruhm, deine herrlichſten Gebäude, deine gaſtfreundlichſten Ge— 

wohnheiten, deine zahlloſen Kirchen verdankſt du ihr. Was 
ſoll den frechen Geiſt der Geſetzloſigkeit und des Aufruhrs in 

Schranken halten, der dich gleich einer Ruthe bedroht, deine 
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Felder wüſte zu legen und deine Kinder in die Wellen zu bes 
graben? Was ſoll den Verfall deiner Stärke hemmen, dem 
du entgegeneilſt, was dich Demuth lehren und Ergebung, wenn 

die Hand des Herrn über dich kommt? Was ſoll deine arbei— 
tenden Klaſſen von dem dumpfen Druck der Unzufriedenheit 

befreien? oder die Höhlen der Trunkenheit und des Laſters 

ſchließen und ſtatt ihrer die Häuſer Gottes öffnen den ganzen 

Tag lang? Was ſoll wieder aufrichten von einem Ende zum 

Andern die Fahne des Kreuzes und des Gekreuzigten, trium— 

phirend über die Spötter? Was und wer anders, als ſie, 

die ſie zuerſt erhob auf deinem Boden, durch die Gott in den 
Tagen der Vergangenheit auf dich niederlächelte; ſie, deren 
Lobgeſänge durch Berge und Thäler wiederhallten, und an 
deren Wohlfahrt Er deine höchſten Vorzüge knüpfte? Laß Eng— 

land wieder werden einen Theil Seines Erbes, ein Glied der 

großen katholiſchen Familie in wahrer Gottſeligkeit, und Er wird 
es ſegnen! Er wird den Geiſt der Trauer vertau— 
ſchen gegen das Gewand der Freude und des 
Dankes; wenn ſie wieder aufbauen, was verwü— 

ſtet liegt, wenn ſie die zertrümmerten Städte 

wieder erheben, die zerſtört woden find für Kin- 
der und Kindeskinder.“ 

Der grenzenloſen Armuth gegenüber ſteht der koloſſale 
Reichthum und beide Extreme fließen aus der gleichen Quelle. 

So lange die katholiſche Geiſtlichkeit im Beſitze des Grundei— 
genthums war, und gleichſam den Kanal bildete, durch welchen 

das Nationalvermögen circulirte, wußte man weder von der 
einen, noch von der andern Erſcheinung. Als aber das Kir— 

chengut eingezogen und mit dem Grundbeſitz dem Adel zuge— 
theilt wurde, blieben die Einkünfte in der Hand ihres Herrn, 

anftatt in das Volk zurückzufließen, wirkten aber auf die neuen 

Beſitzer dem alten Sprichworte gemäß, „wie gewonnen ſo zer— 

ronnen,“ dermaaßen verderblich, daß ſie den Untergang des 

alten Adels herbeiführten, der hauptſächlich der durch Hein— 

rich VII. geſtatteten Theilbarkeit der großen Lehen beizumeſſen 
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iſt. Die Anzahl der Grundbeſitzer wurde dadurch vermehrt 
und der Ertrag des Bodens ſchien wieder eine regelmäßigere 

Circulation zu gewinnen. Vor dem Ausbruche der Revolution 
war der Grundbeſitz hauptſächlich in den Händen des niederen 

Adels, der Corporationen des ſowohl geiſtlichen als weltlichen, 

und Bauernſtandes. Als aber die Abgaben auf einmal erhöht 
wurden und in kurzer Zeit bis ins Unerhörte ſtiegen, wobei 

das Grundeigenthum die Hälfte der geſammten Staatslaſten zu 

tragen hatte, nahm in demſelben Verhältniß, in welchem die 

Anzahl der Armen zunahm, die Anzahl der Grundbeſitzer ab. 

Vor der Revolution zählte man noch 250,000 Grundeigenthü— 

mer, 130 Jahre ſpäter waren es dann noch 32,000 und im 

Jahr 1831 noch 7200, wobei jedoch die Corporationen nicht 

mit eingerechnet ſind. In Irland blieben von 11 Millionen 

Acres den Eingebornen noch zwei Millionen nach der Revo— 
lution (Wilhelm III. legte ſich ſelbſt zwei Millionen bei), und 

von dieſen wurde ihnen ſpäter noch die Hälfte genommen, das 

Uebrige aber unter fünf oder ſechs katholiſche Familien eng— 

liſcher Abkunft vertheilt. 

Im Jahr 1694 wurde durch die verhängnißvolle Steuer— 

verpfändungsakte auf einmal ein neuer, vom Grundeigenthum 
unabhängiger, Weg zum Reichthum eröffnet, und mit glühen— 

dem Durſte ſtürzte man nach der lockenden Quelle. Das 

gefährliche Hazardſpiel mit Staatspapieren hatte unwiderſtehliche 

Reize, und hatte man einmal gewonnen, ſo konnte man nicht 

mehr zurück. Ein unbegreiflicher Schwindelgeiſt ergriff die 
ſpeculativen Köpfe und erzeugte die rieſenhafteſten Unterneh— 

mungen. Das Nationalvermögen floß im Organismus des 
Staatslebens nach den einzelnen Punkten, wo ſich die meiſte 

Thätigkeit zeigte, und je mehr es ſich hier anhäufte, deſto trok— 

kener ließ es die übrigen Stellen. Und ſo verderblich die grän— 
zenloſe Armuth auf die Entwicklung der Sittlichkeit und Reli— 
gioſität wirkt, ſo verderblich wirkt auch der außerordentliche 

Reichthum und die unerſättliche Habgier auf dieſelbe. „Der 

kaufmänniſche Geiſt,“ ſagt ein Statiſtiker unſerer Zeit, „wel: 



cher in England immer mehr jeden andern verdrängt, hat nas 
türlich auch ſeine Früchte getragen. Wo die Engländer hin— 
kommen, wiſſen ſie die Provinzen ſo an ſich zu ziehen, daß ſie 

mit ihnen unlösbar verſchlungen werden, dann aber, in die 

Handelsknechtſchaft hineingezogen, in kürzeſter Zeit Mark und 

Blut verlieren. Mit Irland hat England begonnen, faſt 

hätte Schottland dasſelbe Schickſal getheilt. Als es ſtatt 

deſſen Oſtindien traf, bekam das von Natur aus ſo glück— 

liche Land als Mitgift ſeiner Verbindung mit England in 60 
Jahren eine Auflage von 1000 Millionen Pfd. Sterl., ſeit 

50 Jahren hat es 20 Millionen Pfd. Sterl. jährlich nur an 

Steuern entrichtet. Da die Grundſteuer nicht feſtgeſetzt iſt, 
und die oſtindiſche Compagnie ſich für die Eigenthümerin des 

Bodens anſieht, dieſen nur auf ein Jahr oder höchſtens einige 
Jahre verpachtet, und eine Steuer von 50 Proc. des Ertrages 

erhebt, ſo muß das Elend ſchon in gewöhnlichen Jahren ſo 

groß ſeyn, daß alle Nachgiebigkeit der engliſchen Regierung 

gegen die Religion der Hindus das allgemeine Mißvergnügen 
nicht zu mindern vermag. Dieſer drückende Zuſtand wird noch 

dadurch vermehrt, daß die Steuer in Geld entrichtet werden 

muß, was ſie bis auf 70, 80 und 90 Pet. der Ernte ſteigert. 
Daher kommt es, daß neun Zehntheile des Volkes eine gewiſſe 
Zeit des Jahres hindurch das Korn zu ihrer täglichen Nahrung 

entlehnen, dann aber 30 Pet. Zinſen für das Saatkorn, und 

100 Pet. zahlen müſſen. Kein Wunder alſo, wenn ſich noch 

furchtbarere Szenen des Hungers und Elendes, als wir fie in 

Irland getroffen, in Oſtindien finden, die Hungersnoth gleich 

einer Epidemie wiederkehrt und eine Höhe erreicht, daß, wie 

vor drei Jahren, 500,000 Menſchen ein Opfer derſelben wer— 
den können. Wie aber in Irland der anglikaniſche Clerus ge— 

fühllos und hart ſich um die Leiden des neben ihm ſterbenden 

Irländers nicht kümmert, ſo ſtreichen in Oſtindien die Directo— 

ren der Compagnie, unbekümmert um das Elend der Hindus, 

ruhig ihre zehn Procent ein und vertrauen auf die Unbeſieg— 

barkeit der britiſchen Waffen und des britiſchen Goldes, welche 
Auglikan. Kirchenzuſtände. 7 
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zuſammen den drohenden Aufſtand vor wenigen Jahren im 

Keime darniederſchlugen.“ 

Allein nicht nur die ſittliche, auch die politiſche Freiheit 

mußte den Wechſel der Dynaſtie bezahlen. So ſehr man ſich 

bemüht hatte, die Rechte des Volkes gegenüber der Krone zu 
wahren, ſo ſehr man ſich glücklich geprieſen hatte, der katho— 

liſchen Thronfolge ledig zu ſeyn, ſo ſehr ſah man ſich jetzt ge— 

täuſcht, und ſo ſehr ſehnte man ſich nach der guten alten Zeit 

zurück; aber die Sehnſucht war vergeblich; holländiſche Trup— 

pen hatten den rechtmäßigen König vertrieben, holländiſche Trup— 

pen mußten den unrechtmäßigen erhalten und ihm einen Nach— 

folger in dem Gründer einer neuen Dynaſtie, der Dynaſtie 

Hannover ſichern, vor welchem 45 Perſonen nähere Rechte auf 

die dreifache Krone hatten. Wie viel man bei der aberma— 

ligen Ausſchließung der Familie Stuart gewann, zeigte ſich 
gleich im erſten Jahre der neuen Regierung, 1715. Wir ha— 

ben geſehen, wie der holländiſche Befreier ſeine Krone durch 

Suſpenſion der Habeas - Corpus - Afte einweihte, die unter dem 
katholiſchen König Jakob nicht einen Augenblick außer Kraft 

geſetzt war. Durch die reformatoriſche Revolution wurde ein 

Geſetz gegeben, vermöge deſſen kein Kronpenſioniſt und kein 
Beamter im Unterhauſe ſitzen durfte. Wilhelm III. küm⸗ 

merte ſich wenig um ſeine Zuſagen. Er hatte alle beſchworen, 

aber er wußte alle zu umgehen; er ſah ſich kaum ſeines Thro— 
nes verſichert, ſo ſetzte er Kronpenſioniſten und Beamte ins 

Unterhaus. Durch die reformatoriſche Revolution war ein 

Geſetz gegeben worden, vermöge deſſen die Parlamentsmitglie— 

der nur auf drei Jahre gewählt werden ſollten. Es war ein 

wichtiges Geſetz, ein Kleinod der Freiheiten des Volkes, aber 

Wilhelm konnte unmöglich alles thun. Er hatte die Nation auf 

ewige Zeiten beſteuert und ſo um das erſte aller Volksrechte, 

das Recht der Selbſtbeſteuerung betrogen; er mußte ſeinen 

Nachfolgern auch etwas übrig laſſen, ſonſt hätte er ſie ja der 

Mittel beraubt, ſich auf ihrem wankenden Throne zu behaupten. 

Georgl. hatte feinen Szepter nicht jo feſt in der Hand, als 
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ſein Vorgänger, er mußte dieſe große Schutzwehr des Volkes nie— 

derreiſſen oder vielmehr unter dem Schirmdache der „Bürger— 

freundlichkeit,“ abtragen. Im Jahr 1715 erſchien die Parlaments— 

akte: „Sintemal in einer, im ſechsten Jahre der Regierung 

Ihrer verſtorbenen Majeſtäten, König Wilhelm und Königin 

Maria (ewig geſegneten Andenkens), erlaſſenen Akte im Betreff 
des oftmaligen Zuſammentritts und Berufung des Parlamen— 

tes unter Anderem verordnet worden, daß binfüro kein Parla— 

ment, das zu irgend einer Zeit von nun an berufen, verſam— 

melt oder gehalten würde, längere Dauer haben ſolle, als läng— 

ſtens drei Jahre, von dem Tage an gerechnet, wie beſagtes 

Parlament durch das Einberufungsſchreiben zuſammen zu tre— 

ten beſtimmt worden, daß ſich dieſe Klauſel ſehr drük— 

kend und beſchwerlich erwieſen, indem ſie wegen der 

Wahl von Mitgliedern für das Parlament viel größere und 
mehr continuirliche Auslagen, auch zwiſchen den Unterthanen 

dieſes Königreichs heftigere und anhaltendere Erbitterungen 

und Gehäſſigkeiten verurſacht hat, als vor Verordnung dieſer 

Klauſel je erhört worden; und ſintemal die beſagte Verfügung, 
wenn fie fortdauern ſollte, unter den gegenwärtigen 
Umſtänden, wo eine raſtloſe papiſtiſche Faktion beabſichtigt 

und verſucht, die Empörung in dieſem Königreiche und einen 

fremden Einfall zu erneuern, wahrſcheinlicher Weiſe nachthei— 

lig für den Frieden und die Sicherheit der Regie— 
rung ſeyn müßte: — ſo ſey hiemit durch des Königs aller— 

glorreichſte Majeſtät, durchaus mit Rath und Zuſtimmung der 

im Parlamente verſammelten geiſtlichen und weltlichen Lords 

und der Gemeinen und durch derſelben Auctorität verordnet: 

daß das gegenwärtige Parlament und alle Parlamente, ſo hin— 

füro zu irgend einer Zeit berufen, verſammelt oder gehalten 

werden, ihre reſpective Dauer durch ſieben Jahre und nicht 

länger, von dem Tage an gerechnet, an dem das jeweilige 
Parlament durch das Einberufungsſchreiben zuſammen zu tre— 

ten beſtimmt werden wird, haben ſollen und mögen, inſofern 

nicht das gegenwärtige oder irgend ein in Zukunft berufenes 
re 27 
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Parlament durch Seine Majeſtät, Ihre Erben oder Nachfolger, 

früher aufgelöst wird.“ 
Dieſe verhängnißvolle Septennalitätsbill wurde gegen den 

feierlichen Vertrag zwiſchen der Nation und der neuen Dyna— 

ſtie von einem Parlamente gegeben, das ſelbſt nur auf drei 

Jahre gewählt war! Das engliſche Volk nennt ſich das freieſte 

unter der Sonne und hält ſeinen Monarchen für eine bloße 

Figur, aber wenn dieſe Figur ſeine Druckmaſchine in Bewe— 

gung ſetzt, ſo erſtickt ſie jede freie Bewegung, jedes Leben, und 

wenn das Volk an ſeinem Fürſten keinen Tyrannen hat, ſo 

hat es einen Tyrannen an ſeinem Parlament. Und was war 

von einem Parlamente zu erwarten, das ſich unter Georg Ill. 

ſelbſt die beſtechlichſte Verſammlung in ganz Europa nannte. 
Von nun an mußte das Volk ſieben Jahre lang warten, 

bis es auf neue Vertreter hoffen konnte. Dadurch wurde 

ihm die Möglichkeit und das Recht, den Steuerforderungen der 

Regierung entgegen zu treten, vollends aus der Hand gewun— 
den, und die Abgaben und Nationalſchulden erreichten eine 

furchtbare Höhe. Endlich wußte ſich das Parlament nicht 

mehr anders zu helfen, als die Laſt, die das engliſche Volk 

nicht mehr zu tragen vermochte, auf die Colonien zu wälzen; 

allein ſo behutſam man bei dieſer zarten Angelegenheit zu Werke 
gieng, indem man nur auf gewiſſe Gegenſtände Zölle und 

Stempelgebühr legte, fo hatte das Beiſpiel des Mutterlandes 

den Tochterſtaaten die Augen ſo weit geöffnet, daß ſie ſeine 

chlauen Pläne durchſchauten, den Thee, den ſie verzollen 

ſollten, über Bord warfen, und ſich durch Trennung vom Mut— 

terlande für immer gegen dergleichen Verſuche verwahrten. 

Im Jahr 1778 proklamirte Amerika ſeine Unabhängigkeit und 

gieng auf ewige Zeiten für die britiſche Krone verloren. Es 

war die unabwendbare Folge der reformatoriſchen Revolution; 

und die neue Ordnung der Dinge wurde auf dieſelbe Weiſe, 

in derſelben Form und durch dieſelbe Anzahl von Beſchwerden 

gerechtfertigt. Der einzige Unterſchied beſtand darin, daß die 

Amerikaner Recht hatten, als ſie ſich pon ihrem Könige los— 



— 101 — 

ſagten, die Engländer aber Unrecht, und daß jene das Schlech— 
tere gegen das Beſſere, dieſe aber das Beſſere gegen das Schlech— 

tere vertauſchten. Es konnte nicht anders kommen. Die mora— 

liſche Weltordnung bleibt ewig gerecht. Die Congreßakte, welche 
am 4. Juli 1776 erſchien, lautete, wie folgt: 

„Die Geſchichte des gegenwärtigen Kriegs von Groß— 
britannien iſt eine Geſchichte wiederholter Unbilden und Anmaſ— 

ſungen, welche ſämmtlich die Begründung einer abſoluten Ty— 

rannei in dieſen Staaten zur offenbaren Abſicht haben. Dies zu 

beweiſen, ſollen der rechtlichen Welt Thatſachen vorgelegt werden. 

1. Es hat verweigert, Geſetze zum Wohl ausgedehnter Di— 
ſtricte zu erlaffen, wenn deren Bevölkerung nicht dem Recht 
entſagte, in der Geſetzgebung repräſentirt zu werden; ein Recht, 

welches für ſie unſchätzbar, und nur allein für Tyrannen furcht— 

bar iſt. 

2. Es hat die geſetzgebenden Körper an ungebräuchlichen, 

beſchwerlichen, von ihren Archiven entfernten Orten zuſammen— 

berufen, in der alleinigen Abſicht, ſie durch Ermüdung zur Nach— 

giebigkeit gegen ſeine Maaßregeln zu bringen. 
3. Es hat mehrmals Häuſer der Repräſentanten aufge— 

löst, weil ſie ſich ſeinen Eingriffen in die Rechte des Volkes 

mit Feſtigkeit widerſetzten. 
4. Es hat die Gerechtigkeitspflege gehemmt, indem es Ge— 

ſetzen zur Einrichtung von Gerichtsſtellen ſeine Zuſtimmung 

verweigerte. 
5. Es hat Richter hinſichtlich der Gerechtſame ihres Am— 

tes, ſowie des Betrages und der Bezahlung ihrer Beſoldungen, 

abhängig von ſeinem alleinigen Willen gemacht. 
6. Es hat eine Menge neuer Aemter creirt, und Schwärme 

von Beamten hieher geſchickt, um unſer Volk zu plagen und 
ſeinen Unterhalt zu verzehren. 

7. Es hat bei uns in Friedenszeiten ſtehende Heere ohne 

die Einwilligung unſerer geſetzgebenden Körper gehalten. 
8. Es hat getrachtet, die Militärgewalt unabhängig von 

der Civilgewalt zu machen, und ſie höher zu ſtellen als dieſe. 
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9. Es hat ſich mit Andern dadurch, daß es den Akten ihrer 
angemaßten Geſetzgebung ſeine Zuſtimmung ertheilte, verbun— 
den, um uns einer, unſerer Conſtitution fremden, und durch 

unſere Geſetze nicht anerkannten Gerichtsbarkeit zu unterwerfen. 
10. Es hat uns beſteuert ohne unſere Ein— 

willigung. 

11. Es hat uns in vielen Fällen der Wohlthat der Ge— 

ſchworenengerichte beraubt. 
12. Es hat ſeiner Regierung entſagt, indem es uns außer 

ſeinem Schutze erklärte und Krieg gegen uns führte. In jeg— 
lichem Zeitraume dieſer Bedrückungen haben wir in den ehrer— 

bietigſten Ausdrücken um Abhülfe gebeten, unſere wiederholten 

Bitten ſind durch wiederholte Unbilden beantwortet worden. 

Ein Fürſt, deſſen Charakter dergeſtalt durch Alles, was einen 

Tyrannen bezeichnet, befleckt iſt, iſt nicht geeignet, der Regent 

eines freien Volkes zu ſeyn.“ 
Die Reformation hatte das Beiſpiel gegeben, wie man 

ſich von der Kirche des Erlöſers loszuſagen habe, die Refor— 

mation der Reformation hatte das Beiſpiel gegeben, wie man 

den Geſalbten des Herrn ſeiner Krone berauben und auf das 

Blutgerüſte bringen könne, die reformatoriſche Revolution hatte 
das Beiſpiel gegeben, wie man das Regentenhaus um ſein 

rechtmäßiges Erbe und das Volk um ſeine Freiheit betrügen 
müſſe; die republikaniſche Revolution hatte das Beiſpiel gege— 

ben, wie man ſich aus ſeiner eigenen Mitte eine Regierung zu 
ſchaffen und ſich ſelbſt Geſetze zu geben vermöge. Der Cyelus 

war noch nicht geſchloſſen, aber ſeine Vollendung war nahe. 

Die Amerikaner verdanften ihre Freiheit nicht allein ihrem 
eigenen Hochſinn und Muth, ſondern großentheils auch dem 

Mitgefühle und der Mitwirkung Frankreichs. Mittlerweile 

waren die Kopfſchmerzen des franzöſiſchen Volkes ſelbſt auf 

eine ſolche Höhe geſtiegen, daß es nur noch der Entbindung 

durch die Axt des Hephäſtos bedurfte, um eine bewaffnete Mi— 

nerva, die Revolution im eigenen Lande, aus ſeinem Schädel 
bervorſpringen zu machen. Der Streich erfolgte, und die fran— 
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zöſiſche Revolution war geboren mit all ihren gigantiſchen 

Schrecken und Gräueln. Mit Rieſenſchritten durchlief ſie die 

vorgezeichnete Bahn, um den Kreis zu vollenden und an den— 

jenigen Punkt zu gelangen, von welchem ſie ausgegangen war. 

Sie hob Klöſter und Abteien auf, jagte Mönche und Nonnen 

auseinander, trieb Biſchöfe und Prieſter aus dem Lande und 

ſchaffte die Kirche Chriſti ab; aber ſie blieb nicht dabei ſtehen, 

ſie wollte die gegebenen Prämiſſen bis in ihre letzten Conſequen— 

zen verfolgen, ſie ſchaffte Chriſtum ab, ſie entſetzte den Allmäch— 

tigen ſeiner Weltregierung. Konnte ſie die „Reformation“ 

auf dieſen Culminationspunkt erheben, ſo war es ihr eine Klei— 
nigkeit, auch die Reformation der Reformation zur Vollendung 
zu bringen, und nicht nur den König zu ermorden, ſondern 

auch ſein ganzes Haus zu vernichten; und eben ſo leicht war 
es ihr, nach dem Vorgange der reformatoriſchen Revolution, das 

Volk um ſeine Freiheit zu betrügen, um deren willen es aus 

allen Poren geblutet hatte. Schwerer wurde es ihr, ſich ſelbſt 

Geſetze zu geben und die Verfaſſung zu halten, die ſie von der 
republikaniſchen Revolution gelernt hatte. Allein die fieberiſche 

Aufregung ſteigerte ihre Kraft, und der Terrorismus ſetzte die 
Republik durch. Doch auf jede Ueberreizung folgt eine Abſpan— 

nung, und die Tangentialkraft wird von der Centripetalkraft 

überwunden. Die franzöſiſche Republik war das Erzeugniß 

eines Paroxysmus und ſank eben fo ſchnell zuſammen, als fie 

erſtanden war. Der Beſchützer der Republick wurde ihr Mör— 

der, und die Revolution ſtürzte ſelbſt ihr Gebäude. Das Volk 
kehrte zur Monarchie, zum Glauben an Gott, zur Lehre des 

Chriſtenthums, zur Kirche des Erlöſers zurück. Es hatte die 
dreihundertjährigen Leiden Englands in den kurzen Zeitraum 

von fünfundzwanzig Jahren zuſammengedrängt, und gieng, ein 
verjüngter Phönir, aus der Aſche ſeiner Reformation hervor. 

Möchte auch das engliſche Volk endlich einmal auf die Rück— 
kehr denken! Doch es denkt daran, und die Gnade des Höch— 

wird ſie beſchleunigen. 



Viertes Kapitel. 

Die Reform. 

Der Strafeoder gegen die Katholiken. — Wiederholte Milde— 

rung desſelben in Folge der beiden genannten Revolutio— 

nen. — Die Emaneipation der Katholiken. — Die Reform 

des Parlaments. — Nothwendigkeit einer tieferen Reform. 

— Hoffnungen für die Zukunft. 

— en. 

Die Losreiſſung Amerika's vom Mutterlande und die fran— 

zöſiſche Revolution hatten den entſchiedenſten Einfluß auf die 

Verhältniſſe der engliſchen und iriſchen Katholiken. Im Jahre 

1778, wo ſich die vereinigten Staaten für unabhängig erklär— 

ten, weil ſie vergeblich an das Gerechtigkeitsgefühl des Mutter— 

landes appellirt hatten, glaubte man durch Entgegenkommen 

einem ähnlichen Akte in Irland vorbeugen zu müſſen und ließ 

die erſte Milderung des oben geſchilderten Strafgeſetzbuches ein— 

treten. Sie beſtand in der Zurückgabe der Gewalt über das 

Eigenthum, wie ſie die Proteſtanten von jeher gehabt hatten, 
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und in der Befähigung, Grundſtücke zu kaufen oder auf ewige 
Zeiten zu pachten, wovon jedoch die Freigüter ausgenommen 

waren. Im Jahr 1782, wo die feindlichen Flotten ungehin— 

dert den Kanal durchſchifften, glaubte man die Herzen und 
Hände der Iren für die engliſche Marine gewinnen zu müſſen, 

und geſtattete die zweite Milderung des barbariſchen Codex. 

Sie ergänzte die erſte, indem ſie die in derſelben gemachte Aus— 

nahme aufhob, und bewilligte den Katholiken, nach einer neun— 

zigjährigen Unterdrückung des Unterrichts, die Eröffnung von 
Schulen für Wiſſenſchaft und Religion t). Zum Danke für dieſe 
unerhörte Großmuth ſtellte das iriſche Parlament zwanzigtau— 

ſend Matroſen und aktive Landſoldaten zur britiſchen Marine, 

und machte es ihr durch dieſe außerordentliche Verſtärkung 

möglich, die franzöſiſche Flotte bis nach Weſtindien zu verfol— 

gen und durch Vernichtung der feindlichen Seemacht die weſt— 

indiſchen Colonieen zu retten. Im Jahr 1795, wo die Armeen 

der franzöſiſchen Republik beinahe ganz Europa zu überſchwem— 
men drohten, um „den Paläſten Krieg und den Hütten Frie— 

den“ zu bringen, wurde die dritte Milderung der Strafgeſetze 
bewilligt, welcher ſchon im Anfange des nächſten Jahres eine 
vierte folgte. Durch die neuen Verfügungen wurde den Ka— 

tholiken der Zutritt zu den Gerichtsſchranken als Sachwalter 
und Anwälte bei Ober- und Untergerichtshöfen, zu obrigkeit— 

lichen Aemtern und dem großen Geſchworenengerichte, ſowie 
zu den Offiziersſtellen bis zum Rang eines Oberſten geöff— 
net, und, was die Hauptſache iſt, Wahlfreiheit bewilligt. Zum 

Danke für dieſe Zugeſtändniſſe blieben die iriſchen Katholiken 

1) Ja, man würde es nicht begreifen, wenn man nicht 
wüßte, daß der iriſche Adel ſeine Kinder meiſtens in 
Frankreich, dem Lande der Schreckensrevolution und der 
Erbfeindſchaft gegen den engliſchen Namen erziehen ließ, 
wie ſich denn eben damals allein zu Paris 180 iriſche 
Seminariſten befanden, — ja auf Staatskoſten ein Col— 
legium für die ausſchließliche Erziehung von Katholiken 
errichtet wurde. 
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der königlichen Sache treu, während die proteſtantiſche und 
namentlich die presbyterianiſche Bevölkerung die republikani— 
ſchen Freiheitsbäume aufpflanzte, und ſich die engliſche Regie— 

rung ſelbſt alle Mühe gab, die iriſchen Katholiken in die Re— 

bellion zu verwickeln, um dem Lande unter einem ſcheinbaren 

Vorwande ſeine legislative Unabhängigkeit zu rauben. Doch 
ehe wir auf dieſes Ereigniß zu ſprechen kommen, wollen wir 
noch einmal zu dem ewigen Denkmal der britiſchen Tyrannei, 

dem Strafgeſetzbuch zurückkehren, von deſſen Milderung wir 

ſo eben geſprochen haben. 
Dieſer in ſeiner Art einzige Coder, größtentheils die Frucht 

der reformatoriſchen Revolution, welche, wie wir bereits wiſſen, 

die Unterdrückung und Ausrottung der katholiſchen Religion 

in Großbritannien zum ausſchließlichen Zwecke hatte, beſtand 

aus zwei Theilen „einem für beide Königreiche, England und 

Irland, und einem bloß für das letztere gültigen Geſetzbuche. 
„In England beraubte dieſer Codex,“ ſagt Cobbett, der 

„alte Radikale,“ der ſpäter noch den Genuß hatte, die Eman— 

cipation der Katholiken und die Reform des Parlaments zu 

erleben, und ſelbſt als Mitglied in das Unterhaus einzutreten, 

„1) die kath. Pairs ihres erblichen Rechtes, im Parlament zu ſitzen, 

2) beraubte er angeſehene Leute ihres Rechtes, zu Mitgliedern 

des Unterhauſes erwählt zu werden; 3) nahm er Allen das 

Recht, bei den Wahlen zu ſtimmen, und obwohl die Magna 

Charta ſagt: Niemand ſolle beſteuert werden ohne ſeine eigene 
Einwilligung, ſo beſteuerte er doch Jeden, der ſeine Religion 
abzuſchwören und ſonach ein Apoſtat zu werden verweigerte, 

doppelt; 4) ſchloß er ſie von allen Aemtern, ſelbſt von den 

unbedeutendſten aus; 5) nahm er ihnen das Recht, Pfründen 

in der anglikaniſchen Kirche zu verleihen, obwohl dieſes Recht 

Quäckern und Juden gegeben ward; 6) legte er ihnen dafür, 
daß ſie aus der Kirche wegblieben, in welche zu gehen ſie für 

Apoſtaſie hielten, monatlich 20 Pfund Buße auf; 7) erklärte 
er ſie unfähig, zu ihrer Vertheidigung Waffen im Hauſe zu 

haben, Rechtshändel zu führen, Vormünder oder Teſtaments— 
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vollſtrecker zu ſeyn, die Rechtsgelehrſamkeit oder Arzneikunde 
auszuüben, fünf Meilen weit von ihrer Heimath zu reiſen, 

und alles das bei ſchwerer Strafe im Falle des Ungehorſames; 

8) wenn eine verheirathete Frau aus der anglikaniſchen Kirche 

wegblieb, ſo verlor ſie zwei Drittheile ihres Witthums, ſie 

konnte nicht Teſtamentsvollſtreckerin ihres Gatten ſeyn, und 

durfte, ſo lange derſelbe lebte, im Gefängniß gehalten werden, 

wenn er ſie nicht mit 10 Pfund monatlich loskaufte; 9) auto— 
riſirte er jegliche vier Friedensrichter, falls Jemand überwieſen 

worden, daß er nicht in die Kirche gehe, ihn vorzuladen, um ihn 

aufzufordern, ſeine Religion abzuſchwören, oder falls er das 

verweigere, ihn (ohne Richter und Geſchworene) zu lebens— 

länglicher Verbannung zu verurtheilen, und wenn er zurück— 

kehrte, ſo hatte er das Leben verwirkt; 10) autoriſirte er jeg— 

liche zwei Friedensrichter, Jeden, den es ihnen gefiel und der 

über ſechszehn Jahre alt war, ohne alle Information vorzu— 

laden, und wenn er ſich weigerte, die katholiſche Religion ab— 

zuſchwören, und ſechs Monate lang in ſeiner Weigerung ver— 

harrte, ſo ward er unfähig, Grund und Boden zu beſitzen, 

und aller Grund und Boden, in deſſen Beſitz er war, gieng 
an den nächſten proteſtantiſchen Erben über, der nicht gehalten 

war, über den Ertrag Rechnung zu ſtellen; 11) machte er ſolche 
Leute unfähig Grund und Boden zu kaufen, und alle durch 

oder für ſie geſchloſſenen Verträge waren null und nichtig; 

12) verhängte er eine Buße von 10 Pfund monatlich, wenn man 

in einem Privathauſe einen katholiſchen Lehrer hielt, und über 

den Lehrer eine Buße von 2 Pfund täglich; 13) verhängte er 
eine Buße von 100 Pfund, wenn man ein Kind in eine aus— 

ländiſche Schule ſchickte, und das dahin geſendete Kind ward 

unfähig auf immer, Grund und Boden, Erträgniſſe, Güter, 
Schuldforderungen, Legate oder Geldſummen zu erben, zu kau— 
fen und zu beſitzen; 14) beſtrafte er das Meſſeleſen mit 120, 
und das Meſſehören mit 60 Pfund; 15) jeden katholiſchen 
Prieſter, der wieder über das Meer zurückkam und ſeine Reli— 

gion nicht binnen drei Tagen abſchwur, und ebenſo jede Per— 
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fon, die zum katholiſchen Glauben zurückkehrte, oder einen An— 
dern bewog, dazu zurückzukehren, beſtrafte dieſer erbarmungs— 
loſe, blutige Coder mit dem Galgen, dem Ausreiſſen der Ge— 

därme und Viertheilen des Körpers. 
„In Irland war der Codex noch grauſamer, noch ſcheuß— 

licher; denn fürs Erſte waren alle Grauſamkeiten des engliſchen 

Codex mittelſt einer einzigen Akte — das Werk einiger weniger 

Stunden, einiger weniger Federſtriche — über das unglück— 

ſelige Irland verhängt worden; und dann enthielt der irlän— 

diſche Coder noch als Zugabe unter vielen andern Verletzun— 
gen aller Gebote der Gerechtigkeit folgende zwanzig höchſt 
grauſame Strafen: 1) Ein katholiſcher Privat- oder öffentlicher 
Lehrer, und ſogar der katholiſche Schulgehülfe eines Proteſtanten 

ward mit Gefängniß, Verbannung und endlich als Staates 
verräther beſtraft. 2) Die katholiſchen Geiſtlichen durften nicht 

im Lande leben, ohne gewiſſermaßen als Gefangene gehalten 
und aufgezeichnet zu werden, und von dem zum Theil von den 

Katholiken erhobenen Staatseinkommen wurden Belohnungen 

dafür ausgeſetzt, wenn man ſie ausfindig machte, 50 Pfund 

für einen Erzbiſchof oder Biſchof, 20 Pfund für einen Prieſter 

und 10 Pfund für einen Lehrer oder Schulgehülfen. 3) Jeg— 

liche zwei Friedensrichter konnten jedweden Katholiken vorladen, 

ihm befehlen, eidlich zu erklären, wann und wo er Meſſe 

gehört, wer gegenwärtig geweſen, wie auch Namen und Wohnort 
jedes Prieſters oder Lehrers, den er etwa kenne; und wenn er 

dieſer unmenſchlichen Inquiſition zu gehorchen ſich weigerte, ſo 

hatten ſie Gewalt, ihn (ohne Richter und Geſchworene) zu 

einjährigem Gefängniß in einem Kerker für Miſſethäter, oder 

zu Bezahlung von 20 Pfund zu verurtheilen. 4) Kein Ka— 

tholik konnte ein Landgut kaufen oder auch nur länger als auf 

dreißig Jahre in Pacht nehmen. 5) Jedweder Proteſtant, der 

Jemand beargwohnte, Eigenthum für einen Katholiken in Ver— 

wahrung zu haben, oder für einen ſolchen in irgend einem 

Kauf-, Pfand- oder ſonſtigen Vertrage intereſſirt zu ſeyn, 

konnte gegen den beargwohnten Depoſtteur eine Bill einbrin— 
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gen, und ihm das Gut oder ſonſtiges Eigenthum wegnehmen. 

6) Jeder Proteſtant, der einen Katholiken im Beſitz eines 
Pachtgutes ſah, deſſen Ertrag den Pachtſchilling um mehr als 

ein Drittheil desſelben überſtieg, konnte den Katholiken aus 

dem Beſitze treiben, und an ſeiner Statt in den Pacht ein— 

treten. 7) Jeder Proteſtant, der einen Katholiken mit einem 

Pferde ſah, welches mehr werth war, als 5 Pfund, konnte 

ihm gegen Verabreichung von 5 Pfund das Pferd wegnehmen. 

8) Um in dieſen und ähnlichen Fällen auch die geringſte 

Wahrſcheinlichkeit von Gerechtigkeit zu beſeitigen, konnte bei 

allen Fällen ſolcher Art Niemand Geſchworener ſein, als be— 

kannte Proteſtanten. 9) Die Pferde der Katholiken durften 

zum Gebrauche der Miliz in Beſchlag genommen werden, und 

überdem waren die Katholiken gezwungen, für die Miliz dop— 
pelt zu bezahlen. 10) Kaufleute, deren Schiffe während eines 

Krieges mit einem katholiſchen Fürſten gekapert wurden, ſollten 

durch eine Abgabe von den Gütern und Ländereien der Katho— 
liken allein für ihren Verluſt entſchädigt werden, obwohl die 

Katholiken, wohl zu merken, zu derſelben Zeit gewaltſam aus— 

gehoben und gezwungen wurden, ihr Blut in dem Kriege gegen 
jenen nämlichen katholiſchen Fürſten zu vergießen. 11) Das 

Eigenthum eines Proteſtanten, deſſen geſetzliche Erben Katho— 

liken waren, gieng auf den nächſten proteſtantiſchen Verwandten 

über, gerade als ob die katholiſchen Erben todt wären, ſelbſt 

wenn ihnen jenes Eigenthum vermöge Subſtitution zuſtand. 

12) Wenn es keinen proteſtantiſchen Erben gab, ſo wurden — 

um alle katholiſchen Familien zu Grunde zu richten — Sub— 

ſtitution und alles Erbrecht bei Seite geſetzt, und das Eigen— 

thum ward zu gleichen Theilen unter alle katholiſche Erben 

vertheilt. 13) Hatte ein Proteſtant eine Beſitzung in Irland, 
fo war ihm verboten, eine Katholikin in oder aus Irland zu 

heirathen. 14) Alle Ehen zwiſchen Proteſtanten und Katho— 

liken waren null und nichtig, wie viele Kinder auch in ſolchen 

erzeugt worden ſeyn mochten. 15) Jeder katholiſche Prieſter, 

der eine Ehe zwiſchen Katholiken und Proteſtanten einſegnete, 
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ward zum Strange verurtheilt. 16) Ein katholiſcher Vater 
konnte nicht Vormund ſeines eigenen Kindes ſeyn, oder dasſelbe 

unter ſeiner Aufſicht haben, ſobald das Kind, wenn auch noch 
jung, proteſtantiſch zu werden verlangte; ſondern das Kind 
ward ſeinem eigenen Vater weggenommen und der Aufſicht 
eines proteſtantiſchen Verwandten übergeben. 17) Wenn das 

Kind eines Katholiken proteſtantiſch wurde, fo wurden die Kin— 

der augenblicklich vorgefordert und angehalten, den vollen Werth 

ihres ſämmtlichen Eigenthums eidlich anzugeben, und dann 

hatte der Gerichtshof eine ſolche Vertheilung des Eigenthnms 

vorzunehmen, wie er es angemeſſen fand. 16) „Weiber ſeid 
gehorſam euern Männern,“ ſpricht der große Apoſtel, „Weiber 
ſeid ungehorſam euern Mänern,“ ſpricht der proteſtantiſche Co— 

dex; denn wenn die Gattin eines Katholiken proteſtantiſch wurde, 

ſo ſetzte er den Willen des Gatten bei Seite, und machte ſie 

dieſem zum Trotz zur Theilhaberin aller ſeiner Beſitzungen, 

was für eine unmoraliſche, ſchlechte Gattin oder Mutter ſie 

auch geweſen ſeyn mochte. 19) „Du ſollſt Vater und Mutter 

ehren, auf daß du lange lebeſt und es dir wohl gehe auf 

Erden;“ — „du ſollſt Vater und Mutter verachten,“ ſpricht der 

grauſame Codex; denn wenn der Sohn eines katholiſchen Va— 

ters proteſtantiſch wurde, ſo erhielt er Alles, was der Vater 

hatte, und der Vater konnte nichts verkaufen, noch verpfänden, 
noch Legate von ſeinem Vermögen hinterlaſſen, unter welchem 

Rechtstitel er dasſelbe auch beſitzen mochte, wäre es auch die 

Frucht ſeines eigenen Schweißes geweſen. 20) Schließlich 

(d. h. ſchließlich in dieſer Sache, aber dieſe iſt nur eine Ab— 
theilung) geruhte die geſetzlich etablirte Kirche, „in ihrer großen 
Milde, jedem katholiſchen Prieſter, der feine Religion abſchwöre, 

und ſich zu der ihrigen bekenne, nicht nur ihre Arme zu öffnen, 

ſondern ihm auch (vom Ertrage der Taxen) jährlich 30 Pfund 

auf Lebenszeit auszuſetzen!“ 

Und dieſe Geſetze wurden bis gegen das Ende des acht— 
zehnten Jahrhunderts mit aller Strenge gehandhabt, ja ſie 

beſtanden bis zum Jahr 1829, und doch noch gibt es eine 
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ſatholiſche Religion in beiden Reichen, und doch gibt es in 
Irland gegenwärtig ſieben Millionen Katholiken, während es 
im Anfange der Verfolgung zwei Millionen hatte!!! 

Irland hatte ſeine eigene Geſetzgebung, und ſein Parla— 
ment war von dem engliſchen unabhängig; aber da bis zum 
Jahr 1793 kein Katholik das Wahlrecht hatte und eben ſo wenig 

gewählt werden konnte, ſo beſtand dieſes aus lauter Proteſtan— 

ten; folglich hatte das katholiſche Irland wenig von ihm zu 

hoffen und das proteſtantiſche England wenig von ihm zu 

fürchten. Allein auf einmal ſchien es für das Volk zu fühlen, 
deſſen Wohl und Wehe in ſeinen Händen lag, denn in dem 

Zeitraum von fünfzehn Jahren erließ es vier Erleichterungs— 
billen, und die letzte derſelben gab den Katholiken das Wahl— 

recht. War es auch die bloße Furcht, welche ihm dieſe Barm— 
herzigkeit abgepreßt hatte, ſo wurde doch dadurch das Mißtrauen 

der engliſchen Regierung wach, und ſie glaubte nichts Beſſeres 

thun zu können, als dem iriſchen Parlamente die Möglichkeit 
abzuſchneiden, fernere Freiheiten zu bewilligen. Dieſen Zweck 

hoffte ſie am beſten durch eine Vereinigung des iriſchen Par— 

laments mit dem engliſchen zu erreichen, weil von dem letztern 
keine Sympathie für das unterdrückte Nachbarvolk zu befürchten 
war, und das erſtere in dem vereinten Parlamente eine große 
Minorität hatte. Dies war der thatſächliche Zweck der Union, 

der vorgebliche war ein anderer. Man wolle, hieß es, beide 

Nachbarvölker in Eine Nation verſchmelzen, und in denſelben 

Geſetzen, in denſelben Rechten, in denſelben Freiheiten ver— 

einigen. Mit ſolchen Vorſpiegelungen, beſonders aber mit dem 

Verſprechen, der Verfolgung der Religion ein Ziel zu ſetzen, 

ſuchte man das iriſche Volk zu ködern. Aber es ſah die Schlange, 

die unter deu Roſen lag. Man mußte es mit andern Mitteln 

verſuchen. Beſtechung war das nächſte. Man erkaufte ſich 
Stimmgeber für die Union durch Pairſchaften, durch Offizier— 

ſtellen, durch Richterämter, durch erzbiſchöfliche und biſchöfliche 

Stühle, und gab nicht weniger als eine Million, zweimalhundert 

fünfundvierzigtauſend Pf. für Wahlflecken aus, um Engländer 
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und Schotten, die von der Regierung abhängige Stellen be— 
kleideten, ins Parlament wählen zu laſſen. Und dieſe Fremd— 

linge gaben den Ausſchlag zur Majorität. 
Am 2. Juli 1800 kam die Unionsakte zwiſchen Groß— 

brittanien und Irland zu Stande. Die Geſammtſumme der 

Repräſentanten in beiden Parlamenten beträgt 658; davon 

kommen von Rechtswegen wenigſtens 150 auf Irland, mit 
Mühe hat man ihm 100 geſtattet. Was hat Irland von einem 

ſolchen Palamente zu erwarten? Man hatte ihm Freiheit der 

Religion zugeſagt; aber neunundzwanzig Jahre lang wartete 
es vergeblich auf die Löſung des gegebenen Wortes. Dreimal 
war die Emanzipationsbill im Unterhauſe durchgegangen, drei— 
mal wurde ſie vom Hauſe der Lords verworfen. Das vierte 

Mal drohte Irland mit Aufruhr, und die Stimme des Volkes 
forderte ſie als eine unabwendbare Nothwendigkeit der Zeit. 

Das vierte Mal wurde ſie genehmigt. Am 25. April 1829 
erſchien das Geſetz über die Erleichterung der Rechte der Ka— 
tholifen — die Emanzipationsbill. 

Kaum war der katholiſche Glaube frei, ſo giengen dem 

Volke die Augen auf über fein Parlament, das ihn bereits drei 

Jahrhunderte lang mit allen Waffen der Verläumdung und 
der Rache des böſen Gewiſſens aufs blutigſte verfolgte. Die 
Emancipation der Katholiken war das Signal 
zur Reform des Parlaments. Daß das Parlament 

einer Reform bedurfte, können wir unmöglich bezweifeln, nach— 

dem wir geleſen haben, daß es einſt von einem ſeiner eigenen 
Litglieder für die verkäuflichſte Verſammlung in ganz Europa 

erklärt wurde. Zu der Zeit, wo dieſe Erklärung geſchah (im 
Jahr 1782), gab es eine Partei in dieſer ehrenwerthen Ver— 
ſammlung, welche eine allgemeine Reform des Wahlſyſtems 
verlangte, allein Tory's und Whigs vereinigten ſich gegen die— 

ſelbe, und das Volk hatte noch keine Empfänglichkeit für das 

Bedürfniß der Zeit. Die Partei wurde durch Pitt unterdrückt. 

Nach der Erſcheinung der Emanzipationsbill erſcholl aufs Neue 

der Ruf nach Reform, und diesmal ließ er ſich nicht mehr 
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erſticken. Die Iren hatten ſich geändert, die Induſtrie hatte 
den Reichthum an ſich geriſſen, die Fabrikanten und Manu— 

fakturſtädte verlangten Repräſentation, der Adel glaubte, dem 

Volke beitreten zu müſſen, wenn er ſich nicht mit Gewalt ent— 

reiſſen laſſen wollte, was er jetzt noch in Güte bewilligen 

konnte, und der König fand den Zeitpunkt für den geeigneteſten, 
die Monarchie von dem Joch einer drückenden Parteiregierung 

zu befreien. Der Chef des Miniſteriums, Herzog von Wel— 

lington, welcher ſchamlos oder unbedacht genug war, öffentlich 

zu erklären, das Syſtem der Wahl- und verfallenen Flecken ſey 

die Krone aller politiſchen Weisheit, ja nach ſeinem Dafür— 

halten die Eingebung eines göttlichen Geiſtes, ward überſtimmt, 

und die Reform des Parlaments erfolgte den 

25. Juni 1832. Man entzog 56 Wahlflecken das Stimmrecht 
und theilte es bevölkerteren Städten zu, und traf Vorkehrungen 
gegen die Umtriebe des Adels bei den Wahlen, ohne jedoch 

den Einfluß des Volkes gebührender Maßen zu fördern. Es 
hatte ſich gezeigt, daß von 513 Stellen im Hauſe der Ge— 

meinen nicht weniger als 440 durch den Einfluß der Ariſtokratie 

oder Erkaufung der Stimmen beſetzt wurden. Das Torymini— 

ſterium trat ab, und die Whigs ergriffen das Ruder des 
Staates. Sie glaubten auf einmal Alles reformiriren zu müſſen, 
und dachten hauptſächlich auf Erſparniſſe in der Staatsökonomie 

und allmälige Liquidirung der Nationalſchuld, die jetzt auf 

800,000 Millionen angewachſen war. Da ſie aber zugleich die 
Taxen herabſetzten und große Summen für neue Zwecke in 

Anſpruch nahmen, ergab ſich eine jährliche Vermehrung der 

Nationalſchuld von 110,000 Pfund und ein Deficit im Staats— 

haushalte, das von 1837—42 nicht weniger als 7,500,000 Pf. 

betrug. Durch ihre philantropiſchen Abſichten geblendet, ließen 

ſich die Reformers zu Entwürfen hinreißen, die früher oder 

ſpäter ihren Sturz herbeiführen mußten. Anſtatt an das un— 
glückliche Irland zu denken, und ihm, wie Schottland und Wales, 
die Vortheile der parlamentariſchen Reform zuzuwenden, die 

ohne die iriſchen Mitglieder gar nicht zu Stande gekommen 
8 Anglikan. Kirchenzuſtände. 
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wäre, beſchäftigte man ſich mit der gefährlichen Maaßregel der 
Emanzipation der Sklaven, ohne nur daran zu denken, daß 
man dadurch den ſelbſtſüchtigſten Zwecken diente, indem eine 

gewiſſe Partei die Aufhebung bes Sklavenhandels aus keinem 

andern Grunde wünſchte, als um die Pflanzungen in den 

ſüdlichen Staaten der Union zu Grunde zu richten (ſiehe Lester 

the glory and shame of England, London, 1843). Man 

glaubte durch eine ſo menſchenfreundliche Maaßregel den Co— 
lonien Glück, Wohlſtand und Frieden zu bringen, und die 

proteſtantiſchen Religionsvereine, die ſie beförderten, wußten ſie 

von einer Seite darzuſtellen, die ſelbſt dem calculirenden Staats— 

mann das Herz bewegte und den Eingebungen der Politik ver— 
ſchloß, welche ſich mit der Vorſpiegelung abſpeiſen ließ, daß die 

Zudereultur dadurch gehoben werde. Verhängnißvolle Ver— 

rechnung. Es gieng bei der Aufhebung des Sclavenhandels, 
wie bei der Einführung deſſelben. Um das Loos der armen 

Eingebornen zu erleichtern, hatte der Menſchenſreund Las Caſes 

den Vorſchlag gemacht, die ſtärkeren Neger aus Afrika einzu— 
führen, und dadurch auf Jahrhunderte lang Millionen von 

Menſchen ein unſägliches Elend bereitet. Um das Loos der 

armen Negerſclaven zu erleichtern, emancipirte man die Afri— 
kaner und lockte dadurch Tauſende von Europäern nach Weſt— 

indien, wo ſie den Einwirkungen des Clima's unterlagen, ohne 
dem freigegebenen Sclaven auch nur einige Erleichterung zu 
gewähren. Man votirte 20 Millionen zur Entſchädigung der 

Pflanzer und wurde nicht durch die geringſte Zunahme des 

Zuckerertrags dafür belohnt. Im Gegentheile verminderte ſich 
dieſer ſeit der Emancipation der Sclaven um ein ganzes 
Drittheil, indem die weſtindiſchen Pflanzungen dergeſtalt her— 

untergekommen ſind, daß ſie ſich durch das neueſte Syſtem am 

wenigſten emporbringen laſſen. Die Sclavenverhältniſſe find 
dergeſtalt in das ganze Colonialſyſtem verwoben, daß jede au— 

genblickliche Aenderungsmaaßregel eine voreilige und frühreife 
iſt, die ihres Zweckes verfehlen muß. Hier kann nur auf dem 
langen Wege der ſittlichreligiöſen Erziehung geholfen werden, 
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denn die wohlwollendſte Maaßregel führt ins Verderben, wenn 

ſie der gehörigen Vorbereitung und feſten Grundlage erman— 

gelt. Statt daß der Sclavenhandel ſeit der Emancipation auf— 

gehört hätte, ſtieg er dadurch nur auf das doppelte und drei— 
fache, und das Loos der Sclaven verſchlimmerte ſich mehr, 
als je. 

Nach der Emancipation der Sclaven beſchäftigte ſich das 
reformirte Parlament mit den Verhältniſſen der Armen, und 

wir haben ſchon oben geſehen, was das Ergebniß dieſer Bez 

ſchäftigung war. Auch hier rechtfertigte ſich das Wort Göthes 
über das Geſetzweſen: „Vernunft ward Unſinn, Wohlthat 
Plage.“ 

Die belaſteten Gemeinden wurden erleichtert, aber das 

Loos der Armen, deren Erleichterung man beabſichtigte, wurde 

erſchwert. Durch die Errichtung von Arbeitshäuſern wurden 
die Familien zerriſſen und durch den auferlegten Zwang die 
ſittliche Würde mit Füßen getreten und das Bewußtſein der 

angeborenen Menſchenrechte dergeſtalt empört und mißleitet, 
daß ſich die verworrenſten Ideen von Selbſthülfe und Noth— 
wehr erzeugten, die bei der mit der Armuth an ſich ſo nahe 

verwandten und durch die ſchreienden Mängel der engliſchen 

Geſetzgebung unaufhörlich genährten Immoralität zu den trau— 
rigſten Auftritten zu führen drohte, und ohne allen Zweifel 

geſührt haben würde, wenn die neuen Maaßregeln nicht von 

eben den Männern ausgegangen wären, die das Vertrauen des 

Volkes beſaßen. 
Als das neue Miniſterium ſeine philanthropiſchen Entwürfe 

auch auf die Korngeſetze ausdehnte, ſcheiterte es am Conflicte 

zwiſchen den Intereſſen der Grundeigenthümer und der In— 

duſtriellen, und mit den letztern auch derjenigen, welche 
durch die Aufhebung der Gemeindeſteuer für nicht hinlänglich 

oder garnicht beſchäftigte Arbeiter völlig vom Fabrikweſen und 

Handel abhängig geworden waren. Peel hat für den Augen— 

blick die Kornfrage und zwar auf eine bewunderungswürdige 

Weiſe gelöst, aber welche Aenderungen noch in ſeinem Syſteme 
8 % 
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eintreten müſſen, wird die Folgezeit lehren. Noch ſind Berge 

zu ebnen, bis die Reforn nach allen Seiten durchgeführt iſt. 

„Daß faſt alle begonnenen Reformen,“ ſagt ein Schrift— 

ſteller unſerer Tage, „doch nur die Außenſeite und noch nicht 

den Kern der Nation betrafen, daß durch ſie der Hauptſitz des 

Uebels wenig oder gar nicht berührt wurde, iſt wenigſtens allen 

denjenigen klar, welche die Zuſtände Englands ſeit dem Jahre 

1688 reiflich in Erwägung zogen. Man hat im Angeſichte 

des entſetzlichen Elendes zu Hauſe, der vor Hunger ſterbenden 

Armen, der Gefühlloſigkeit der geiſtlichen und weltlichen Ariſto— 

kratie, und der Unfruchtbarkeit und Unzulänglichkeit aller kirch— 

lichen und weltlichen Mittel, dem Elende zu ſteuern, alles Recht, 

gegen die apoſtoliſche Wirkſamkeit, welche das proteſtantiſche 

England für ſich in Anſpruch nimmt, einige billige Zweifel zu 

erheben. Andererſeits iſt es aber eben ſo wahr, daß wohl kein 

Staat der Erde eine ſolche unendliche Möglichkeit beſitzt, günſtig 

auf den geiſtigen und materiellen Zuſtand zahlreicher halb- oder 

uncultivirter Völker einzuwirken, als England — und keiner 
verhältnißmäßig noch weniger gethan hat. Indem wir kein 

Bedenken tragen, dies im Angeſichte aller Bibel- und Tractät— 

chengeſellſchaften auszuſprechen, erkennen wir bereitwillig die 

wirkliche, unermeßliche Aufgabe an, die die Vorſehung dieſem 

erſten Staate der Welt geſtellt hat. Allein, wenn nun die 

Frage erhoben wird, in wiefern er dieſem erhabenen Berufe 
wirklich nachgekommen ſey, ſo dürfte als Antwort ein ſo un— 

geheures Verſäumniß, eine ſo offene Schuld klar werden, daß 
die Ereigniſſe, welche England auf die rein weltliche, mäkelnde 

und ſchachernde Bahn geſchleudert, die Männer, welche es ſei— 
nem Berufe entfremdet haben, einer furchtbaren Cenſur nicht 
entgehen dürften. Eben deßhalb ſind auch die Vorgänge auf 
dem kirchlichen Gebiete Englands von ſo ungemeiner Bedeu— 

tung, indem hier ein Streit ausgefochten wird, deſſen Reſultate 

über das Wohl und Wehe von nahe an 20 Millionen Men— 

ſchen entſcheidend werden können. Sey es uns vergoͤnnt, gerade 
hierin, in Vorgängen, für welche derjenige Theil der Deutſchen, 
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welcher am lauteſten das Wort ergreift, am wenigſten Sinn 

zu haben ſcheint, die Bürgſchaft für Englands Zukunft zu er— 

blicken. Wo die weltliche Macht verzweifelnd zurücktritt, beginnt 

die helfende, tröſtende, heilende Bahn der Kirche. Sie allein 

vermag Gegenſätze auszugleichen, welche, von ihrem Hauche 

nicht berührt, im grimmigſten Haſſe auflodern, und feine an— 

dere Wahl haben, als ſich gegenſeitig aufzuzehren. Sie nur 

vermag Nationen umzuwandeln, die ſonſt Verderben um ſich 

verbreiten würden, und die Hand zum Gebet emporzurichten, 
welche ſonſt mit dem Dolche ſich bewaffnet, ſich mit dem Bru— 

derblute befleckt haben würde. Nicht am Hoangho und nicht 

am Ganges oder dem Indus, ſondern an der Themſe und der 

Liffey (dem Fluſſe, an welchem Dublin liegt) wird das Ge— 

ſchick Englands entſchieden, der Kampf, zu welchem die rüſtigen 

Streiter nicht bloß alle Kraft des Einzelnen, ſondern die Mächte 
des Himmels ſelbſt aufgeboten haben, und von deſſen Löſung 

die Zukunft China's und Indiens, Afrika's und Oceaniens ab— 

hängt. Die Gefahr iſt übrigens größer als man glaubt, da 

ſelbſt im günſtigſten Falle noch immer die drohende Frage im 
Hintergrunde ſchwebt, ob nicht ſchon, wie einſt im Römerreiche, 

der günſtige Augenblick verſtrichen iſt, in welchem der Puls— 

ſchlag des Herzens auch den Extremitäten neues Leben ver— 

leihen kann.“ 

Doch nein, er iſt noch nicht verſtrichen, der günſtige Au— 

genblick. Die Gnade des Herrn hat die dreihundertjährige 

Proteſtation des anglikaniſchen Proteſtantismus gegen die Kirche 

Chriſti überlebt. Er iſt endlich aus ſeinem langen Fiebertraume 

erwacht, und ſchaudernd ſieht er ſich am Rande des gähnenden 

Abgrunds, an den er in feinen wilden Phantaſien getaumelt, 

In Ehebruch und Blutſchande 1) erzeugt, von der Habſucht 

1) Dr. Baykey verſichert in feinem Leben des Biſchofs 
Fiſher aufs Beſtimmteſte, Anna Boleyn ſey die 
Tochter Heinrichs VIII geweſen, und ihre Mutter 
habe dem Könige geſagt: „Sehet zu, was Ihr thut, 
denn wenn Ihr Euer Gewiſſen erforſcht, ſo iſt ſie Eure 
Tochter, ſo gut als die meinige.“ 
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und Raubgier geboren, von der Willkür und Zwingherrſchaft 
großgezogen, war ſein ganzes Leben ein ununterbrochener blu— 
tiger Kampf gegen die Wahrheit, die, ein furchtbarer Rachegeiſt, 

ſeinem ſchuldbelaſteten Gewiſſen gegenüberſtand, und der er 

nur deßwegen ſo lange ſeine Anerkennung verſagte, weil er 
ſich vor der ungeheuren Rechenſchaft ſcheute, die er ihr ſchuldig 

zu ſeyn bewußt war. Die Vorſehung des Allmächtigen, die 
den Nationen ihre Bahnen vorzeichnet, wie den Sternen, hat 

Ereigniſſe eintreten laſſen, welche dieſe Anerkennung endlich 
erzwangen. Nach einem dreihundertjährigen Krieg erhob ſich 

die Sonne des Friedens, und zeigte dem grauſamen Verfolger 

ſeinen Gegner zum erſten Male am Lichte des Tages. Da 
fiel es ihm von den Augen, wie Schuppen; er erkannte in ihm 
den Engel des Herrn, welcher vom Himmel herabgekommen, 

um ſeine Schritte zu leiten, welcher ihm, der ihn in wildem 

Wahnſinne von ſich geſtoßen, noch immer die liebenden Arme 

entgegengeſtreckt, und nicht vergebens entgegenſtreckte, denn der 

günſtige Augenblick iſt noch nicht verſtrichen, und er wird nicht 
verſtreichen, bis er erfüllt bat, wozu ihn die Gnade des Herrn 

gerufen. 
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Die anglikaniſche Kirche, oder wie ſie vom Staate 

genannt wird, die vom Geſetz aufgeſtellte vereinigte Kirche von 
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England und Irland (the united Church of England and 

Ireland as by law established) iſt eine in ſich ſelbſt abge— 

ſchloſſene organiſche Einheit und zeichnet ſich von den übrigen 

proteſtantiſchen Gemeinſchaften durch eine beſtimmt ausgeſpro— 
chene und feſtgehaltene Continuität aus. Sie macht als 
ſolche nicht nur ihre gebietende und ordnende Macht auf die 
Gliederung ihrer Diener und Werkzeuge, die Geiſtlichkeit, gel— 

tend, ſondern repräſentirt durch die vom Biſchof verrichtete Con— 

firmation ihren Charakter als Familie auch an jedem einzelnen 

Mitgliede, das durch dieſe feierliche Handlung nicht nur in die 

chriſtliche Gemeinde, der es unmittelbar angehört, ſondern auch 
in ganz beſonderem Sinne in die über das ganze Land ausge— 
breitete chriſtliche Staatskirche aufenommen wird. Aus dieſem 

Grunde nennt ſie ſich auch die katholiſche, und alle Sonn— 

tage betet man in den Kirchen for the good estate of the 
catholik Church, und verſteht darunter keineswegs die unter 

dem Statthalter Chriſti ſtehende Kirche, welche man entweder 

die römiſch-katholiſche oder ſchlechthin die römiſche Kirche nennt. 

Das Oberhaupt der anglikaniſchen Kirche iſt der König; 
allein die Monarchen ſind zur Einſicht gekommen, daß nicht ſie 

es find, zu welchen Jeſus Chriſtus geſagt hat: „Wer euch 

höret, der höret mich, wer euch verachtet, der verachtet mich; 

wie mein Vater mich geſandt hat, ſo ſende ich euch; weidet 
meine Schafe, weidet meine Lämmer; es ſoll Eine Heerde ſeyn 

und Ein Hirte.“ Darum überlaſſen ſie die meiſten Befugniſſe, 

welche ſonſt dem Papſte zuſtanden, dem faktiſchen Oberhaupt 

der Kirche, dem Erzbiſchof von Canterbury, der 

deßhalb auch Primas von ganz England (Primate and Me— 
tropolitan of all England) heißt, während der Erzbiſchof 

von Nork, der ihm jedoch de jure coordinirt, nicht ſubordinirt 

iſt, bloß den Titel Primas von England führt. Der Primas 
von England iſt zugleich Biſchof von Canterbury und 

ſteht in dieſer Eigenſchaft in gleichem Range mit den übrigen 
Biſchöfen. Die biſchöfliche Gewalt iſt übrigens de facto eine 

beinahe völlig unabhängige; denn die früher beſprochenen Con— 



— Bi 

vocationen, denen ſonſt die oberſte Leitung der anglikaniſchen 
Kirche und die Obhut über ihre organiſchen Statuten zukam, 
ſind abgegangen, und eine Aenderung in der Kirchenordnung 
könnte nur vom Staate, d. h. vom König oder Parlament 
ausgehen. 

Der Erzbiſchof von Canterbury krönt den Monar— 

chen. Er hat die Aufſicht über ſämmtliche Biſchöfe und übrigen 

Kirchendiener ſeiner Provinz (nicht des ganzen Landes, denn 

die Biſchöfe der Provinz York ſtehen unter dem Erzbiſchofe der 

letztern), hat das Recht, Dispenſationen zu ertheilen, welches 
früher der Papſt gehabt hatte, und kann endlich akademiſche 

Grade verleihen. Die geiſtlichen Stellen, die nicht unter einem 

beſondern Patronat ſtehen, werden vom Biſchofe beſetzt, aber 

wenn ſie ſechs Monate nach der Erledigung noch nicht vergeben 

ſind, hat der Erzbiſchof die Befugniß, ſie zu beſetzen, wie er ſich 

auch bei der Wahl eines neuen Biſchofs eine von dieſem zu 

vergebende Pfründe zur eigenen Beſetzung auswählen darf. 
Die Biſchöfe werden de jure durch das bei jedem Bisthum 

befindliche Kapitel gewählt, welches ſelbſt bald vom Könige, 

bald vom Biſchofe ernannt wird, oder die erledigten Stellen 
ſelbſt ergänzt und aus 4—13 Präbendarien (prebendaries) 
oder Canonikern (Canons) beſteht. Es hat die Beſtimmung, 

dem Biſchof ſowohl in den kirchlichen Angelegenheiten, als auch 

in den weltlichen Geſchäften ſeines Amtes als berathende Be— 

hörde zur Seite zu ſtehen, und die Mitglieder desſelben wirken 

beim Gottesdienſt in der Kathedrale mit, indem ſie als Chor 
den ſonſt von der Gemeinde geſprochenen Theil der Liturgie 

ſingen. An der Spitze des Kapitels ſteht der Dechant 

(dean), welcher bei den ſchon vor der Reformation beftandenen 

Kapiteln auf ein Ausſchreiben der Krone, dem fogenannten - 

Conge d’elire, vom Kapitel, bei den durch Heinrich VIII 

geſtifteten aber unmittelbar vom König durch ein offenes Schrei— 
ben (by letter patent) ernannt wird. Wenn ein Biſchofsſitz 
erledigt iſt, verſammelt ſich das Kapitel auf einen Conge d'élire 

der Krone, in welchem der Monarch den Mann beſtimmt, den 
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genen wählen oder verfällt der Strafe des Prämunire, es 

müßte denn zu gar keiner Wahl kommen, in welchem Falle der 

König nach Verfluß von 12 Tagen durch ein offenes Schreiben 

unmittelbar einſchreitet, ſo daß alſo de facto immerhin der 

Monarch wählt. Nachdem die Wahl vor ſich gegangen iſt, 

wird Jedermann öffentlich aufgefordert, ſeine etwaigen Ein— 
würfe gegen dieſelbe einzubringen, und wenn dieſes geſchehen 

iſt, wird ſie durch den Erzbiſchof beſtätiget, worauf dann die 

Conſecration folgt, die jedesmal an einem Sonntage nach 

dem Vormittagsgottesdienſte ſtattfindet. Bei Gelegenheit dieſer 

feierlichen Handlung dienen als Epiſtel entweder 1 Tim. 3, 1—8. 

oder Apoſtelgeſch. 20, 17—26., und als Evangelium Joh. 5, 

19—24., oder 21, 15—18., oder Matth. 28, 18—20. Hierauf 

werden dem zu Conſecrirenden von Seiten des Erzbiſchofs die 
Pflichten ſeines Amtes ans Herz gelegt und endlich die Conſe— 

eration ſelbſt vorgenommen, welche in der Handauflegung be— 
ſteht, wobei die Worte geſprochen werden: „Nimm hin den 

heiligen Geiſt zum Amt und Beruf eines Biſchofs in der Kirche 

Gottes, welche dir ſofort durch Auflegung unſerer Hände an— 

vertraut worden, im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geiſtes, Amen. Gedenke daran, daß du die Gna— 

dengabe erweckeſt, welche dir durch unſere Handauflegung ver— 

liehen wird; denn Gott hat uns nicht den Geiſt der Furcht 
gegeben, ſondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.“ 
Nach dieſen Worten reicht ihm der Erzbiſchof eine Bibel und 

ſpricht: „Halt an mit Leſen, mit Ermahnen, mit Lehren. 

Denke reiflich über das nach, was in dieſem Buche geſchrieben 

ſteht. Sey fleißig darin und getreu, auf daß du zunehmeſt, 

und dein Wachsthum kund werde allen Menſchen. Habe Acht 

auf dich ſelbſt und auf die Lehre, und ſey fleißig in Vollbrin— 

gung derſelben; denn ſo du ſolches thueſt, wirſt du ſelig machen 

dich und Alle, die deine Simme hören. Sey ein Hirte der 

Heerde Chriſti und nicht ein Wolf; weide dieſelbe und verzehre 

ſie nicht. Stehe den Schwachen bei, heile den Kranken, ver— 
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binde den Verwundeten, führe zurück den Verirrten, ſuche den 

Verlorenen. Sey barmherzig, aber nicht zu nachſichtig; halte 

auf Zucht, aber vergiß nicht die Barmherzigkeit, auf daß du, 

wenn der Oberhirte kommen wird, die unverwelkliche Krone 
der Ehre empfangen mögeſt durch Jeſum Chriſtum, unſern 

Herrn, Amen!“ Nach der Conſecration findet, gewöhnlich an 

einem Wochentage, in der Kathedrale des Biſchofs die In— 

throniſation ſtatt. Der Dechant führt den neuen Biſchof 
auf feinen Stuhl und erklärt ihn für inthroniſirt. Nachdem 

dieſes Alles geſchehen iſt, hat der Biſchof endlich noch bei der 

Krone die Beſtätigung in den Temporalibus nachzuſuchen und 

wird, wenn er den üblichen Lehenseid geleiſtet, in den Pairsſtand 

erhoben. Dieſelben Feierlichkeiten finden bei der Einführung 

ein Erzbiſchofs ſtatt. 

Die Obliegenheiten des Biſchofs find die Prüfung und 

Ordination der Diakonen und Prieſter feines Sprengels, 

die Confirmation, die Viſitation und die geiſtliche 

Jurisdiction. 
1) Die Prüfung und Ordination. Um ſich ordi— 

niren zu laſſen, muß der Candidat der Seelſorge beim Bi— 
ſchofe eine Meldung zur Prüfung einreichen, worin er ſeine 

Studienlaufbahn beſchreibt, ſeinen Aufenthaltsort angiebt, und 

wenigſtens drei Geiſtliche ſeiner näheren Bekanntſchaft nennt, 

bei denen der Biſchof nöthigenfalls Erkundigungen über ihn 
einziehen kann. Hierauf hat er ſich beim Biſchofe perſönlich zu 

ſtellen, von welchem ihm das Nähere mitgetheilt wird. Einen 

Monat vor der Ordination wird ſodann im Aufenthaltsort des 

Candidaten beim öffentlichen Gottesdienſte bekannt gemacht, daß 

ſich der und der zur Ordination zu melden gedenke, und wer 

immer etwas dagegen einzuwenden wiſſe, hiemit aufgefordert 

ſei, ſeine Einwürfe beim Biſchof einzubringen. Hierauf hat 

der Candidat das Meldungsgeſuch einzugeben, welches von 
einer Beſcheinigung dieſer Proklamation, einer Erklärung der 

bei der erſten Meldung angeführten Geiſtlichen und einem Stu— 

dienzeugniſſe begleitet ſein muß. Wenige Tage vor der Ordi— 
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nation findet dann unter Leitung des Biſchofs die Prüfung ſtatt, 
bei welcher ein Archi-Diakonus feines Bezirks, der Dechant 

des Kapitels, nebſt einigen Canonikern und Kaplänen mitwir— 

ken. Nach der Prüfung hat der Candidat die 39 Artikel und 

die drei Artikel des ſechsunddreißigſten Canons, worin die Su— 
prematie des Monarchen ausgeſprochen und das Common- 

Prayer - book, ſowie die 39 Artikel als ſchriftgemäße Norm 
erklärt ſind, zu unterſchreiben. Wenn das geſchehen iſt, gibt 

der Candidat eine Erklärung ab, daß er die Liturgie der angli— 
kaniſchen Kirche annehme und in allen Theilen beobachten wolle, 

und unterſchreibt endlich den vierfachen Eid des Gehorſams 

gegen den König, als dem Oberhaupt von Kirche und Staat, 

der Abſchwörung der päpſtlichen Excommunication, des cano— 

niſchen Gehorſams gegen den Biſchof und der Enthaltung von 

der Simonie. 

Die Ordination iſt eine doppelte, zum Diakonus und zum 

Prieſter. Sie findet gewöhnlich in jeder Diöceſe jährlich zwei— 

mal, und zwar ſtets an einem Sonntage ftatt t). Nachdem 
die Liturgie und Predigt vorüber iſt, werden die Candidaten 

vom Archi-Diakonus am Altare dem Biſchofe mit der Erklä— 

rung vorgeſtellt, daß ſie zum Amte befähigt ſeien. Der Bi— 
ſchof fordert ſodann die Gemeinde auf, ſich zu erklären, ob fie 
gegen den einen oder andern derſelben irgend etwas einzuwen— 
den habe, ſpricht nach geſchehener Verleſung der Litanei und 
Vorbereitungsliturgie zur Communion ein Gebet und verliest 
die Epiſtel, die entweder in 1. Tim. 3, 8— 12 oder Apoſtelg. 
6, 2— 7 beſteht. Hierauf nimmt er dem Candidaten den Su— 

prematieeid ab und fragt ihn, ob er ſich wirklich für berufen 

zum Amte der Seelſorge halte und den canoniſchen Schriften 

des alten und neuen Bundes mit aufrichtigem Glauben zuge— 

than und ſie der Gemeinde fleißig vorzuleſen geſonnen ſei. 

Dann erklärt er ihm die Obliegenheiten des Diakonus, welche 

) Wir reden zuerſt von der Ordination zum Diakonus. 
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darin beſtehen, dem Prieſter bei der Austheilung des Abend— 

maͤhls beizuſtehen, die heilige Schrift und die Homilien in der 

Kirche zu verleſen, Chriſtenlehre zu halten, nach erhaltener Er— 

laubniß vom Biſchofe zu predigen und in Abweſenheit des Pres— 
byters Taufhandlungen vorzunehmen, endlich die Kranken zu 

beſuchen und der Armen zu gedenken. Nachdem der Candidat 

hierauf gelobt hat, daß er dieſen Obliegenheiten nach Pflicht 

und Gewiſſen nachzukommen und ſein Leben nach der Lehre 

Chriſti einzurichten ſich bemühen wolle, ertheilt er ihm durch 

Handauflegung die Weihe mit den Worten: „Nimm hin die 

Vollmacht, das dir in der Kirche Gottes anvertraute Amt eines 

Diafons zu verwalten, im Namen des Vaters, des Sohnes und 

des heiligen Geiſtes, Amen.“ Nach dieſen Worten reicht er 
ihm ein neues Teſtament und ſpricht: „Nimm hin die Voll— 

macht, das Evangelium in der Kirche Gottes vorzuleſen und 

zu predigen, wenn du die biſchöfliche Erlaubniß dazu erhalten 

haſt.“ Endlich folgt noch als Evangelium Luc. 12, 35 — 38, 
die Feier des heiligen Abendmahls und ein Schlußgebet. 

Die Ordination zum Prieſter, welche nie früher als ein 

Jahr nach derjenigen zum Diakonus ertheilt wird, weicht in 

einigen Punkten von der letzteren ab. Als Epiſtel dient Eph. 
4, 7 13, als Evangelium Matth. 9, 36 - 38 oder Joh. 10, 

1— 16. Nach der Epiſtel und den darauf folgenden Gebeten 
wird das veni, Creator Spiritus geſungen. Dann ſtellt der 

Biſchof Fragen an den Candidaten über die Pflichten des Pre— 

digers, Lehrers und Verwalters der Sakramente, beſonders 

auch über das Verhalten gegen widerkirchliche Doctrinen u. 

dgl.; und nachdem dieſe Fragen beantwortet ſind, ruft er die 
Gemeinde zur Sammlung in ſtiller Andacht auf und ſpricht 

ſodann noch ein lautes Gebet. Hierauf legt er mit einigen 

Presbytern, die der Feierlichkeit beiwohnen, dem Candidaten 
die Hand auf und ſpricht: „Nimm hin den heiligen Geiſt zum 

Amt und Beruf eines Prieſters in der Kirche Gottes, welche 

dir ſofort durch Auflegung unſerer Hände anvertraut worden. 

Welchen du die Sünden erläſſeſt, denen ſind ſie erlaſſen, und 
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welchen du die Sünden behältſt, denen ſind ſie behalten. Sey 

ein treuer Verwalter des Wortes Gottes und ſeiner heiligen 
Sakramente. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

heiligen Geiſtes, Amen.“ Nach dieſen Worten reicht er ihm 

eine Bibel und ſpricht: „Nimm hin die Vollmacht, das Wort 

Gottes zu predigen und die heiligen Sakramente auszuſpenden 
in der Gemeinde, welcher du wirſt vorgeſetzt werden.“ Nach 

dieſem folgt die Verleſung des Evangeliums und die Feier des 
heiligen Abendmahls. 

Noch haben wir zu bemerken, daß der Biſchof auch die 

Ordination verweigern, und da er keine kirchliche Behörde mehr 

über ſich hat, die ihn dazu nöthigen könnte, die Wahl eines 

Candidaten für eine beſtimmte Seelſorge annulliren kann. 

2) Die Confirmation wird vom Biſchofe bei ſeiner, 
alle drei Jahre ſtattfindenden, Viſitation des Sprengels, ge— 

wöhnlich in jedem Kirchſpiele beſonders, vorgenommen. Zuvor 

verkündigt ſie der Geiſtliche auf der Kanzel und fordert ſeine 

Gemeinde auf, die Konfirmanden zu ihm in den Vorbereitungs— 

unterricht zu ſchicken, der von einem halben bis zu einem gan— 

zen Vierteljahre dauert. Um zu dieſem Unterrichte zugelaſſen 

zu werden, müſſen die Kinder den gewöhnlichen Katechis— 

mus, der die fünf Hauptſtücke des lutheriſchen Katechismus 

enthält, aber weit kürzer und unbeſtimmter iſt, als dieſer, aus— 

wendig wiſſen und werden in demſelben geprüft. Hierauf 

ertheilt ihnen der Geiſtliche ein Fähigkeitszeugniß für die Kon— 

firmation, zu welcher ſie ſofort zugelaſſen werden. Bei der 

Feier der Konfirmation, welcher mehrere Geiſtliche beiwohnen, 

fragt der Biſchof die Katechumenen: „Erneuert ihr hier in 

der Gegenwart Gottes und dieſer Gemeinde das feierliche Ver— 

ſprechen und Gelübde, das bei eurer Taufe in eurem Namen 

gemacht wurde; vollziehet und beſtätiget ihr dasſelbe in eurer 

eigenen Perſon und erkennet ihr euch ſelbſt als verpflichtet, 

Alles zu glauben und zu thun, was eure Pathen damals in 

eurem Namen auf ſich genommen haben?“ Die Konfirmanden 

antworten, „ja, das thue ich.“ Hierauf ſpricht der Biſchof: 



„Unſere Hülfe ift im Namen des Herrn,“ und die Gemeinde 

erwidert: „der Himmel und Erde gemacht hat.“ Der Biſchof: 

„Gelobet ſei der Name des Herrn.“ Die Gemeinde: „Von 
nun an bis in Ewigkeit.“ Der Biſchof: „Herr erhöre unſer 
Gebet.“ Die Gemeinde: „und laß unſer Schreien vor Dich 

kommen!“ Der Biſchof: „Laſſet uns beten! Allmächtiger und 

ewiger Gott, der Du dieſen Deinen Dienern verliehen haſt die 

Wiedergeburt durch das Waſſer und den heiligen Geiſt und die 

Vergebung aller ihrer Sünden, ſtärke ſie, wir bitten Dich, o 

Herr, mit dem heiligen Geiſt, dem Tröſter, und mehre täglich 
an ihnen die mannigfachen Gaben der Gnade, den Geiſt der 
Weisheit und des Verſtändniſſes, den Geiſt des Rathes und 

der Stärke, den Geiſt der Erkenntniß und wahren Gottſelig— 

keit, und erfülle ſie, o Herr, mit dem Geiſte Deiner heiligen 

Furcht, jetzt und immerdar, Amen.“ Nun treten die Konfir— 
manden an den Altar, vor welchem der Reihe nach eine ge— 

wiſſe Anzahl hinkniet, und der Biſchof legt jedem Einzelnen 

die Hände auf mit den Worten: „Bewahre, o Herr, dieſes 

Dein Kind, mit Deiner himmliſchen Gnade, daß es fortfahren 

möge, Dein zu ſeyn für immer, daß es täglich wachſe in Dei— 

nem heiligen Geiſte mehr und mehr, bis es komme in Dein 

ewiges Reich, Amen.“ Hierauf ſpricht er: „Der Herr ſei mit 

euch,“ und die Gemeinde antwortet: „und mit Deinem Geiſte.“ 
Dann folgt das Vaterunſer, das Schlußgebet und der Segen. 

3) Die Viſitation findet in jeder Gemeinde gewöhn⸗ 

lich alle drei Jahre Statt, und nach derſelben hält der Biſchof 

eine Rede (Charge) an ſeine Geiſtlichkeit, worin er ſich über 

die Paſtoralpflichten und die kirchlichen Erſcheinungen und Zu— 

ſtände ſeines Sprengels ausſpricht. Dieſe Reden, welche ſehr 
häufig gedruckt werden, regen das kirchliche Leben ungemein 
an, und ſind eines der wirkſamſten Förderungsmittel des brü— 

derlichen Verkehrs unter den Geiſtlichen und der kirchlichen 

Einheit. 
4) Die geiſtliche Jurisdietion ſteht unter der Lei— 

tung des erſten Geiſtlichen des Bezirks, dem ein Kanzler, oder 
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Official zur Seite ſteht. Jede Provinz, jede Diöceſe, iedes 
Archidiakonat iſt mit einem geiſtlichen Gerichtshofe verbunden. 

Die Archidiakonatshöfe, die unter dem Archidiakonus ſtehen, 

welchem ein Official beigegeben iſt, ſind gewöhnlich den diöce— 

ſan- oder biſchöflichen Gerichtshöfen untergeordnet, ſeltener coor— 

dinirt, und entſcheiden in erſter Inſtanz in Erbſchafts- und 

Eheſachen, ſowie in Angelegenheiten des Kircheneigenthums und 

der kirchlichen Disciplin, welche letztere in Beziehung auf die 

Geiſtlichkeit gewöhnlich vom Archidiakonus oder vom Biſchof 

ohne gerichtliches Einſchreiten gehandhabt wird. Was die Laien 

betrifft, fo übt die Kirche keine Disciplin über fie aus, wenn 

es ſich nicht um Störungen der Ordnung bei gottesdienſtlichen 

Verrichtungen, oder um Vergehen gegen das Kircheneigenthum, 

oder Angelegenheiten der Ehe betrifft. Von den Archidiakonats— 

gerichtshöfen appellirt man an die biſchöflichen, welche jedoch, 

eben ſowohl- als jene, in erſter Inſtanz entſcheiden können. Ue— 

ber den Diöceſanhöfen endlich ſtehen die Provincial- oder erz— 

biſchöflichen Gerichtshöfe, welche wieder in den eigentlichen 
Appellationsgerichtshof (Supreme Court of Appeal) und in 
den Teſtamentargerichtshof (Prerogative or Jestamentary 

Court) zerfallen, welch letzterer hauptſächlich die Erbſchafts— 

angelegenheiten verhandelt. Die beiden Provincialgerichtshöfe 

von Canterbury und Jork find unabhängig von einander, und 

Appellationen gelangen von ihnen unmittelbar an den Monar— 
chen, der die Sache der gerichtlichen Committee geheimen Ra— 

thes überweist. Der Appellationshof der Provinz Canterbury 
wird Court of Arches genannt, weil er ehemals in der Kirche 

Sancta Maria de arcubus (St. Mary le bow) gehalten 

wurde, und der Official des Erzbiſchofs von Canterbury heißt 

Dean of Arches. Außer den drei genannten Klaſſen von geiſt— 
lichen Gerichtshöfen gibt es noch ſogenannte Peculiar Courts 

für exemte Pfarreien oder Orte, wie namentlich ein ſolcher für 

die eremten Pfarreien der Provinz Canterbury beſteht. Sie 

ſtehen unter den Provincialgerichtshöfen. Die Kanzler und 

Officialen ſind entweder Theologen oder Juriſten. Die Richter 
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bei den kirchlichen Gerichtshöfen werden vom Erzbiſchofe, Bi: 

ſchofe oder Archidiakonus ernannt, und bilden in ihrer Ge— 
ſammtheit eine eigene Corporation, das Collegium der Docto— 
ren der Rechte für die kirchlichen und Admiralitäts-Gerichtshöfe, 
the College of Doctors of Law exercent in the Eecle— 

siastical and Admiralty Courts), und müſſen ſämmtlich den 

Doctorgrad erworben haben und vom Erzbiſchof von Canter— 

bury beſtätigt ſeyn. Sie ſtehen unter einem Präſidenten, dem 
Dean of Arches. 

Die Erzbiſchöfe und der Biſchof von London find Mitglie— 

der des geheimen Rathes. Die Biſchöfe ſitzen wegen der, mit 

dem Biſchofsſtuhle verbundenen, Baronien im Oberhauſe. Nur 

der Biſchof von Sodor und Man bildet eine Ausnahme, weil 
dieſes Bisthum, das aus der, wenig über 40,000 Einwohner 

zählenden, Inſel Man beſteht, wegen dieſer geringen Bevöl— 

kerung eigentlich als bloßes Archidiakonat betrachtet wird, und 

die Inſel, die bis zum Jahre 1765 ihre eigenen Souveräne 

hatte, bei der Abtretung ihrer Rechte ſich das Patronat über 

die Ernennung ihres Biſchofs vorbehalten hat. Außer den 

Biſchöfen darf kein Geiſtlicher Mitglied des Parlaments ſeyn. 

Was den Rang betrifft, fo ſteht der Erzbiſchof von Ganz 
terbury zunächſt unter den Mitgliedern der königlichen Familie 
und über dem Großkanzler von England, auf welchen der Erz— 

biſchof von Jork, dann die Großwürdenträger und Pairs, zus 

erſt die Herzoge, dann die Marquis, dann die Grafen, dann 

die Viscounts, dann die Biſchöfe und endlich die Barone fol— 

gen. Unter den Biſchöfen ſelbſt hat den erſten Rang der Bi— 

ſchof von London, welcher zugleich Biſchof derjenigen Colonien 

iſt, die keine eigenen Biſchöfe haben, den zweiten der Biſchof 

von Durham, welcher zugleich Pfalzgraf in feiner Diöcefe iſt 

und als ſolcher beſondere Rechte beſitzt, den dritten der Bi— 

ſchof von Wincheſter, welcher Prälat des Hoſenbandordens iſt, 

den vierten endlich die übrigen Biſchöfe, je nach der Anciennität 

ihrer Conſecration. Der Titel eines Erzbiſchofs iſt: „Höchſt⸗ 

ehrwürdiger Vater in Gott, durch göttliche Vorſehung Erz⸗ 

Anglikan. Kirchenzuſtände. 9 
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biſchof von — (Most Reverend Father in God by divine 

Providence Archbishop of — ), der Titel eines Biſchofs: 

„Sehr ehrwürdiger Vater in Gott, durch göttliche Fügung Bi— 
ſchof von — (Rigbt Reverend Father in God by divine 

Permission Bishop of —), und wenn er Mitglied des ge— 

heimen Natbes iſt, „Sehr Ehrenwerther und ſehr Ehrwürdiger 

(Right lHonourable and Right Reverend). Untergeord— 

nete Geiſtliche, welche jüngere Söhne von Pairs ſind, führen 

den Titel: „Ehrenwerth und Ehrwürdig (IIonourable and 

Reverend). Die Erzbiſchöfe werden mit Seiner Gnaden 

(His Grace) und mit Mylord, die Biſchöfe nur mit Mylord 

angeredet. Sie unterzeichnen ſich mit ihrem Vornamen und 

Biſchofsſitz, z. B. Richard Oxford. Ein Dechant führt das 
Prädikat Very Reverend, ein Archidiakonus Venerable und 
jeder ordinirte Geiſtliche Reverend. 

Die Bisthümer ſind je nach ihrem Umfang in zwei oder 

oder mehr Archidigakonate geibeilt. Der Archidiakonus 

(Archdiacon) wird vom Biſchofe aus den Geiſtlichen feines 

Sprengels ernannt, und iſt urſprünglich der Stellvertreter des— 

ſelben. Er hält jedoch ſeine eigene Viſitation, wie der Biſchof, 

und hat ſeinen beſondern Gerichtshof. 

Unter den Archidiakonaten ſtehen die Landdecanate 

oder die Stellen der rural deans, welche fo ziemlich den wür— 

tembergiſchen Decanatämtern oder ſächſiſchen Superintendenturen 

entſprechen und unmittelbar die Pfarrämter unter ſich haben. 

England iſt in zwei erzbiſchöfliche Provinzen, Canterbury 

und Nork, eingetheilt. Erſtere zerfällt in 20 Bisthümer: Can— 

terbury, Chicheſter, Wincheſter, Salisbury, Bath und Wells, 

Exeter, Rocheſter, London, Orford, Glouceſter und Briſtol, Nor— 

wich, Ely, Peterborough, Woreefter, Hereford, Lincoln, Lichfield, 

Llandaff, St. Davids, St. Aſſaph und Bangor z letztere in 7: Nork, 

Durham, Carlisle, Ripon, Mancheſter, Cheſter, Sodor und Man. 

Irland zerfällt ebenfalls in zwei erzbiſchöfliche Provin— 

zen, Armagh und Dublinz erſtere hat die fünf Bisthümer, 

1) Meath, 2) Derry und Rophoe, 3) Dowa, Connor und 
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Dromore, 4) Kilmore, Ardaph und Elphin, 5) Tuam, Kit: 

lala und Achonry; letztere 1) Oſſory, Leighlin und Ferns, 

2) Caſhel, Emly, Waterford und Lismore, 3) Cloyne, Cork 
und Roſt, 4) Killaloe, Kilfenora, Clonfent und Kilmacduagh, 
5) Limerick, Ardfent und Aphondor. 

Der Seelſorger und geiſtliche Vorſteher einer Gemeinde, 

welcher ſelbſtſtändig, d. h. durch einen Patron, erwählt iſt, wird 

im Allgemeinen Incumbent ganannt. Er iſt entweder Ree— 
tor, Vicar, Perpetual-Curate: das erſte, wenn der große 

Zehnte unmittelbar zu ſeiner Pfarre gehört; das zweite, wenn 

er irgend einer andern Stelle oder Herrſchaft entrichtet wird, 

wie früher einem Kloſter »der geiſtlichen Stifte, als deren 

Stellvertreter oder Vicarius der Pfarrer eingeſetzt war; das 

letzte endlich, wenn gar kein Zehnte mit der Stelle verbunden 

iſt, was hauptſächlich bei denjenigen Pfarreien ſtattfindet, welche 

nach der Reformation errichtet wurden. Die drei Klaſſen von 

Incumbents find einander coordinirt und ſtehen unmittelbar 

unter den Landdecanaten oder Archidiakonaten oder Biſchöfen. 

Der Incumbent iſt berechtigt, ſelbſt einen Stellvertreter oder 

Amtsgehülfen anzuſtellen, und dieſer heißt dann stipendiary 

Curate oder Curate ſchlechtweg, und wird gewöhnlich nur für 

eine gewiſſe Zeit angenommen. Solche Curacies entſprechen 

unſern Vicariaten und werden beſonders deßhalb geſucht, weil 

die Ordination nicht ohne einen ſogenannten titulus menseæ 

oder title ertheilt wird, welchen man ſich meiſtens durch eine 

ſolche Hülfsſtelle eysirbt. Filialkirchen oder Chapels of Case 

werden gewöhnlich von Curates beſorgt. Solche Chapels of 
Case werden oft ohne Rückſicht auf eine Mutterkirche, beſon— 

ders in den größeren Städten, namentlich in London, von unter— 

nehmenden oder eifrigen Geiſtlichen errichtet, und hängen in 

Betreff der Beſoldung lediglich von der Vermiethung der Kir 
chenſtühle ab. Sie ſind von keiner Pfarrei abhängig, ſtehen 

aber unter der Aufſicht und Gerichtsbarkeit des Biſchofs. 

Geiſtliche, welche zur Armee oder Marine gehören, oder 

an Gefängniſſen und Krankenhäuſern angeſtellt ſind, heißen 
9 * 
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Kapläne, Chaplains. Den gleichen Titel führen 48, von dem 
Manarchen auserſehene, Prediger der königlichen Kapelle, welche 

jedoch außer dieſer Stelle eine Pfründe beſitzen, was vor der 

Reformation nicht unumgänglich nothwendig war, indem ſie ſo 

lange von den Klöſtern Penſionen erhielten, bis ſie eine Pfründe 

erhielten. Auch die Pairs und Großwürdenträger des Reiches 
könne ſolche Hauskapläne anſtellen, und zwar ein Erzbiſchof 

acht, ein Biſchof und ein Herzog ſechs, ein Marquis und ein 

Graf fünf, ein Viscount vier, der Großkanzler, ein Baron und 
ein Ritter des Hoſenbandordens drei, eine Peereß als Wittwe 

und die erſten Staatsbeamten zwei. 
Die Geſammtzahl der Parochieen Englands beträgt unge— 

fähr 11,000. Die Stellen werden entweder von Corporationen 
oder Privatperſonen beſetzt. Die Corporationen ſind entweder 

wirkliche Körperſchaften, wie die Univerſitäten, Kapitel u. dgl., 

und werden in dieſem Falle Corporations agregate genannt, 

oder ſie ſind in einer Perſon als ihrem Repräſentanten ver— 

einigt, und heißen dann Corporatious sole; letzteres iſt haupt— 

ſächlich bei Beſitzern gewiſſer Aemter der Fall, in deren Namen 

ſie das Patronatsrecht ausüben. Was das Patronat von ein— 

zelnen Perſonen betrifft, ſo iſt es gewöhnlich perſönliches Ei— 
genthum nnd kann als ſolches durch teſtamentariſche Verfügung 
vererbt oder in irgend beliebiger Weiſe, z. B. in Auffſtreich, 

verkauft, überhaupt zu jeder beliebigen Zeit (nur nicht wäh— 

rend der Vakanz der Stelle) und auf jede beliebige Zeit, an 
wen immer, einen Quäker, einen Juden, und (man ſtaune!) 
ſeit der Emanzipationsbill von 1829 ſogar an einen Katholiken, 
übertragen werden. Die Gemeinde muß den Gewählten anneh— 
men, aber der Biſchof kann ihm die Ordination verweigern, und 

er muß Alles, was die anglikaniſche Kirche von ihren Dienern 

verlangt, erfüllt, alſo namentlich auch den Eid gegen Simonie 

unterſchrieben haben. 

Nach einem, 1831 an das Unterhaus abgeſtatteten, Berichte 

war das Palronatsrecht in 5096 Gemeinden bei Privatper— 

ſonen, in 4851 bei Corporations sole, und zwar in 1248 
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bei Erzbiſchöfen und Biſchoͤfen und in 952 bei der Krone; in 

1561 bei Corporations aggregate, und zwar in 787 bei 
kirchlichen Corporationen, namentlich Kapiteln, in 774 bei nicht 

kirchlichen Corporationen, wovon in 721 bei Univerſitäten, Col— 

legien, Hoſpitälern, in 53 bei Municipalbehörden. Von 264 

Gemeinden fehlten die Berichte über das Patronatsrecht. 

Die gottesdienſtlichen Pflichten des Seelſorgers oder Prie— 

ſters ſind hauptſächlich die Verwaltung des Wortes und der 

Sakramente. Die Predigt hat in der anglikaniſchen Kirche 

bei weitem die Bedeutung nicht, wie bei den deutſchen Pro— 

teſtanten. Sie wird nicht nur durch das liturgiſche Element 

in den Hintergrund gedrängt, ſondern beſteht, hauptſächlich in 

Folge der früheren Verleſung der vorgeſchriebenen Homilien, 
an der Stelle der freien Rede bei ſehr vielen Geiſtlichen weni— 

ger in lebendigem Vortrag des ſelbſterzeugten Gedankens, als 
in einförmiger Recitation oder Wiederkauung fremder Ideen 

und Worte; während diejenigen, welche ſelbſtſtändig predigen, 

ſelten auf eine gehörige Vorbereitung bedacht ſind, ſondern auf 

Gerathewohl extemporiren, wobei denn freilich wegen der regen 

Theilnahme des Engländers am öffentlichen Leben und der, 

für die Beredtſamkeit ſo außerordentlich förderlichen, Verfaſſung 
ſeines Landes, ſowie wegen der ſo leichten und fließenden Wort— 

fügung ſeiner Sprache, beſſere Produkte, als bei uns, ja oft 

ausgezeichnete Reden zum Vorſchein kommen. Beim täglichen 

Gottesdienſt, der an einigen Orten eingeführt iſt, ſo wie bei 

den Amtsverrichtungen wird nicht gepredigt, ſondern bloß die 

Liturgie verleſen, welche auch beim Sonntagsgottesdienſte eine 
gute Stunde in Anſpruch nimmt. Nachdem die Liturgie ver— 

leſen iſt, worauf die Gemeinde gewöhnlich noch einen hymne 

ſingt, beſteigt der Geiſtliche die Kanzel, ſpricht das Vaterunſer 
und ein anderes kurzes Gebet, und beginnt ſodann nach Ver— 
leſung des Tertes ſeine Predigt, welche mit dem Gebete des 

Herrn und dem Segen ſchließt. 

Was die Sakramente betrifft, fo werden in der anglikani— 

7 
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ſchen Kirche deren zwei, die Taufe und das Abendmahl, ange— 
nommen und verwaltet. 

1) Die Taufe. Der Prieſter verliest, nachdem er 

einige Gebete geſprochen hat, das Evangelium Marci 10, 
13—16., hält eine kurze Anrede an die Anweſenden und beſon— 

ders die Taufpathen und fragt die letzteren, ob ſie im Namen 

des Kindes dem Teufel und allen ſeinen Werken, den Begier— 

den und Lüſten der Welt und des Fleiſches entſagen, ob ſie den 

apoſtoliſchen Glauben bekennen, ob ſie in dieſem Glauben die 
Taufe wünſchen, und ob ſie nach Gottes Geboten wandeln wol— 

len.“ Nachdem dieſe Fragen mit Ja beantwortet find, folgen 

einige Gebete und nach dieſen die Taufe, im Namen des Va— 

ters, des Sohnes und des heiligen Geiſtes. Hierauf ſpricht 

der Geiſtliche, indem er bei den betreffenden Worten das Zei— 

chen des Kreuzes auf die Stirne des Kindes macht: „Wir 

nehmen dieſes Kind in die Gemeinde der Heerde Chriſti auf 

und zeichnen es mit dem Zeichen des Kreuzes zum Merkmal, 
daß es ſich einſt nicht ſchämen ſoll, den Glauben an den ge— 

kreuzigten Chriſtus zu bekennen, unter deſſen Fahne männlich 

gegen die Sünde, die Welt und den Teufel zu kämpfen und 

als getreuer Streiter und Diener Chriſti zu verharren bis an 

ſeines Lebens Ende, Amen. Da wir nun ſehen, theure, geliebte 

Brüder, daß dieſes Kind wiedergeboren und dem Leibe der 
chriſtlichen Kirche eingepflanzt iſt, ſo laſſet uns dem allmäch— 

tigen Gott für dieſe Wohlthaten danken und einſtimmig unſer 

Gebet zu ihm erheben, daß dieſes Kind ſein Leben fortführen 

möge, wie es dasſelbe begonnen: Unſer Vater u. ſ. w. Wir 
ſagen Dir herzlichen Dank, barmherziger Vater, daß es Dir 

gefallen hat, dieſes Kind durch Deinen heiligen Geiſt wieder— 

geboren werden zu laſſen, es zu Deinem Kinde anzunehmen 

und Deiner heiligen Kirche einzuverleiben. Wir bitten Dich 
demüthiglich, Du wolleſt gewähren, daß es, abgeſtorben der 

Sünde, lebend der Gerechtigkeit und begraben mit Chriſto in 

ſeinem Tod, den alten Menſchen kreuzigen und den ganzen Leib 

der Sünde völlig vernichten möge; daß es, wie es theilhaftig 
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geworden iſt am Tode Deines Sohnes, ſo auch theilhaftig 

werden möge an feiner Auferſtehung, auf daß es am Ende mit 

den übrigen Gliedern Deiner heiligen Kirche ein Erbe Deines 
ewigen Reiches werde durch Chriſtum, unſern Herrn, Amen.“ 

Die heilige Handlung ſchließt ſich mit einer Ermahnung an die 
Taufpathen, worin unter Anderem geſagt wird: „Ihr habt 

dafür zu ſorgen, daß dieſes Kind zu dem Biſchofe gebracht 

werde, damit er es confirmire, nachdem es den Glauben, das 

Gebet des Herrn und die zehn Gebote in der Mutterſprache 
herſagen kann und in dem dazu angefertigten Katechismus 
unterrichtet iſt.“ N 

2) Das heilige Abendmahl wurde früher in der 
anglikaniſchen Kirche wenigſtens alle Wochen gefeiert, wie es 

wirklich vorgeſchrieben iſt; gegenwärtig wird es in den meiſten 

Kirchen bloß alle Monate, in einigen ſogar nur alle Viertel— 
jahre, ausgetheilt. Unter Eduard VI war es ſogar als das 
tägliche Brod vorgeſchrieben (ſ. die Tracts for the times, 

Tract 81, Vorrede p. 18); und Archidiakonus Grenville, 
welcher Wilhelm dem Dritten den Eid verweigerte und als 
Non-Juror in Verbannung gieng, ſchreibt im Leben und Brief— 

wechſel Sir William Dugdale's (Life and Correspondence 
of sir W. Dugdale) p. 429 und 30 im 47ſten Brief d. d. 

1683 an dieſen Dugdale: „Ich erhielt die Mittheilung, daß 

Seiner Gnaden, Mylord von Canterbury beſchloſſen hat, dem 

Geſetz gemäß in die Kirche von Canterbury die wöchentliche 

Feier des heiligen Abendmahls wieder einzuführen, daß Mylord 
Erzbiſchof von York das Gleiche in feiner Kathedrale geſonnen 

iſt, und daß Beide Schreiben an die Biſchöfe ihrer Provinzen 

erlaſſen, um ſie zur Nachahmung ihres Beiſpiels zu ermah— 

nen: ein edles Werk der Frömmigkeit, welches ihnen auf Kinder 

und Kindes Kinder zur Ehre gereichen und die Conformität im 

ganzen Lande außerordentlich erleichtern wird, welche durch das 

ſchlechte Beiſpiel von Kathedralen ſo ſehr gelitten hat, die 

größtentheils die geſetzwidrige Unterlaffung der wöchentlichen 

Feier des Abendmahls ſanctionirt haben, welches in keiner an 
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dern Kathedrale mehr, als in der Chriſtuskirche und in den 

Kirchen von Ely und Worceſter, alle Sonntage gehalten wurde.“ 
Grenville ſelbſt behielt die wöchentliche Feier, nachdem ſie von 

ſeinem Biſchof Coſin wieder eingeſetzt worden, bis zu ſeiner 
Verbannung 1688 bei. In neueſter Zeit wurde ſie auch in 
einer Kirche von Oxford wieder eingeführt, und Dr. Puiſey 

hat dieſe Rückkehr zur früheren Ordnung in der bekannten 
Abendmahlspredigt, wegen der er als Univerſitätsprediger an 

der Chriſtuskirche in Oxford auf zwei Jahre ſuspendirt wurde, 

auf das Nachdrücklichſte, aber zugleich auch auf das Schonendſte 
empfohlen. 

Nachdem der Prieſter im ſonntäglichen Morgengottesdienſte 

vom Leſepulte, welches entweder unten oder gegenüber der 

Kanzel ſteht, die Liturgie und Litanei verleſen und den Segen 

geſprochen hat, worauf die Gemeinde noch einen Geſang aus— 
führt, tritt er an den Altar, um die Communion einzuleiten. 

Er liest das Gebet des Herrn und eine eigens für das Abend— 
mahl beſtimmte Kollekte, nach welcher die zehn Gebote verleſen 

werden, auf deren jedes die Gemeinde antwortet: „Herr, er— 

barme dich unſer und neige unſere Herzen, dieſes Gebot zu 

halten.“ Hierauf folgt ein Gebet für den König, die Kollekte, 

die Epiſtel und das Evangelium des Sonntags, das nicäniſche 

Glaubensbekenntniß und endlich die Predigt, nach welcher Die— 

jenigen von den Anweſenden, welche das heilige Abendmahl nicht 

empfangen wollen, die Kirche verlaſſen. Hierauf wird für die 

Armen des Kirchſpiels geſammelt, und mittlerweile liest der 

Prieſter einige Sprüche aus der heiligen Schrift, welche die 

Mildthätigkeit empfehlen. Nach dieſem ſpricht der Geiſtliche 

ein Gebet für die ſtreitende Kirche und, nach einer kurzen Er— 

mahnungsrede an die Gemeinde, mit dieſer das Sündenbekennt— 
niß, worauf die Abſolution folgt. Nachdem er ſodann das 

Sursum Corda „Erhebet eure Herzen,“ geſprochen, findet die 

Conſecration ſtatt, welche hauptſächlich in Wiederholung der 
Einſetzungsworte unſeres Erlöſers, „dies iſt mein Leib, und 

dies iſt mein Blut“ beſteht. An dieſe ſchließt ſich die Austhei— 



ua 137 — 

lung des Brodes und Weines mit den Worten: „Der Leib 
unſeres Herrn Jeſu Chriſti, welcher für dich dahingegeben 
wurde, bewahre deinen Leib und deine Seele zum ewigen Leben,“ 

worauf der Kommunikant mit „Amen“ antwortet. Desgleichen: 
„Das Blut unſeres Herrn Jeſu Chriſti, welches für dich ver— 

goſſen wurde, bewahre deinen Leib und deine Seele zum ewigen 

Leben.“ Während des Genuſſes der heiligen Euchariſtie kniet 

der Kommunikant, und das Common-Prayer-book ſpricht 
ſich folgendermaaßen hierüber aus: „Es iſt hier für die Ver— 
waltung des Abendmahls angeordnet, daß es die Kommuni— 
kanten knieend empfangen ſollen (und dieſe Anordnung iſt ge— 
troffen, ſowohl zum Zeichen unſerer demüthigen und dankbaren 

Anerkennung der Wohlthaten Chriſti, welche ſo Allen mitgetheilt 
werden, die es würdig empfangen, als auch zur Vermeidung 
einer Entweihung und Unordnung bei der heiligen Kommunion, 
welche ſonſt ſtattfinden könnte). Damit jedoch dieſes Knieen nicht 

von irgend Jemanden, ſey es aus Unwiſſenheit und Schwach— 

heit oder aus Bosheit und Eigenſinn, nicht verſtanden und 

verkehrt werde, ſo wird hiemit erklärt, daß dabei keine Ver— 

ehrung beabſichtigt iſt oder geſchehen ſolle, es ſey dem hier 

leiblich empfangenen ſaeramentalen Brod oder Wein oder irgend 

einer körperlichen Gegenwart des natürlichen Leibes und Blutes 
Chriſti. Denn ſacramentales Brod und Wein bleiben immer 
in ihrer ganz natürlichen Subſtanz und können daher nicht 
angebetet werden (denn dies wäre Götzendienſt, der von allen 

gläubigen Chriſten zu verabſcheuen iſt), und der natürliche Leib 

und das natürliche Blut unſeres Heilandes Chriſti ſind im 

Himmel und nicht hier; es wäre gegen die Wahrhaftigkeit des 
natürlichen Leibes Chriſti, daß er ſollte zu gleicher Zeit an 

manchen Orten ſeyn.“ Ich kann nicht umhin, bei dieſen Wor— 

ten eine Stelle aus den Schriften des ſchon erwähnten Biſchofs 

Co ſin, und eine andere aus den Werken des Biſchofs Rid— 
ley anzuführen. Der erſtere ſagt in ſeiner History of 
Transubstantiation p. 53: „Wenn es uns unmöglich ſcheint, 

daß der Leib Chriſti aus einer fo weiten Entfernung herabkom⸗ 
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men ſollte, um unfere Speiſe zu werden, jo müſſen wir bes 
denken, wie weit die Macht des heiligen Geiſtes unſere Sinne 

und Begriffe überſteigt, und wie widerſinnig es iſt, an ſeine 
Unendlichkeit den Maaßſtab unſerer ſchwachen Faſſungskraft zu 

legen, wir müſſen mit dem Glauben hinnehmen, was unſere 

Vernunft nicht zu begreifen vermag.“ Biſchof Ridley ſagt 
(Works, edit. 1843, p. 274): „Wir ſtimmen beide darin 

überein, daß im Sakramente das wahre, wirkliche und natür— 

liche Fleiſch und Blut Chriſti gegenwärtig iſt, daſſelbe, in wel— 
chem er von Maria der Jungfrau geboren wurde; in welchem 

er gen Himmel fuhr; in welchem er ſitzt zur Rechten Gottes 

des Vaters; in welchem er wieder kommen wird, zu richten die 

Lebendigen und die Todten; nur in Beziehung auf die Art 

und Weiſe dieſer Gegenwart ſind wir verſchiedener Anſicht.“ 
Nach der Austheilung des heiligen Abendmals ſpricht der 

Prieſter noch ein Vaterunſer und einige Dankgebete und ent— 

läßt die Verſammlung mit dem Segen. 
Noch müſſen wir einer beſonderen Eigenthümlichkeit der 

anglikaniſchen Kirchenfeier, des großen Buß- und Bettages, 

gedenken. Weil die etablirte Kirche gleich bei ibrer Entſtehung 
erklärt hat, daß ſie keine Disciplin ausübe, wurde ſtatt einer 

allgemeinen Buße am Aſchermittwoch eine beſondere Feier ein— 

geſetzt, the commination or denouneing of God's Anger 
and Judgements against Sinners, die Androhung oder An— 
kündigung des Zornes und der Gerichte Gottes über die Sün— 
der. Es findet zu dieſem Behufe ein Morgengottesdienſt ſtatt, 
bei welchem der Prieſter nach Verleſung der Liturgie und Li— 

tanei folgende Rede hält: „Brüder, in der erſten Kirche beſtand 

eine heilige Zucht, daß am Anfange der Faſten die Perſonen, 

welche offenkundiger Sünden überwieſen waren, öffentliche Buße 
thun mußten und in dieſer Welt beſtraft wurden, damit ihre 

Seelen gerettet würden auf den Tag des Herrn, und damit 

Andere, durch ihr Beiſpiel ermahnt, ſich um ſo mehr ſcheuen 
möchten vor den Uebertretungen. Bis die gedachte Kirchenzucht 
wieder hergeſtellt werden kann, was ſehr zu wünſchen iſt, hat 
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man ſtatt deſſen für gut befunden, daß zu dieſer Zeit die all— 

gemeinen Ausſprüche von Gottes Fluch über die Sünder in 

eurer Aller Gegenwart geleſen werden ſollten, welche genom— 

men ſind aus dem ſiebenundzwanzigſten Kapitel des fünften 

Buches Moſis und andern Stellen der heiligen Schrift, und 

daß ihr auf jeden Spruch antworten ſollt, „Amen.“ Dies ge— 
ſchiehet zu dem Ende, daß ihr euch alſo erinnert an den großen 

Zorn Gottes über die Sünder, um ſo mehr angeſpornt werdet 

zu ernſter und aufrichtiger Reue, daß ihr wachſamer wandelt in 

dieſen gefährlichen Tagen und ſolche Laſter meidet, welche den 

Zorn Gottes verdienen, wie ihr es mit euerem eigenen Munde 

bekräftiget. „Verflucht iſt, wer ein geſchnitzt oder gegoſſen Bild 
macht, ihm zu dienen (5 Moſ. 27, 15.), und alles Volk ſoll 

antworten und ſprechen, Amen“ — „Amen.“ — „Verflucht 
it, wer feinem Vater oder feiner Mutter fluchet.“ (5 Moſ. 

27, 16.) — „Amen.“ — „Verflucht iſt, wer feines Nächſten 

Grenze ſchmälert.“ (5 Moſ. 27, 17.) — „Amen.“ — „Verflucht 

iſt, wer einen Blinden irre führt auf dem Wege.“ (5 Moſ. 

27, 18.) — „Amen.“ — „Verflucht iſt, wer das Recht der 
Fremden, Waiſen und Wittwen beuget.“ — (5 Moſ. 27, 19.) 
— „Amen.“ — „Verflucht iſt, wer feinen Nächſten heimlich 

ſchläget.“ (5 Moſ. 27, 24.) — „Amen.“ — „Verflucht iſt, wer 
bei ſeines Nächſten Weibe lieget.“ (3 Moſ. 20, 10.) — „Amen.“ 

— „Verflucht iſt, wer Geſchenke nimmt, daß er die Seele des 

unſchuldigen Blutes ſchläget.“ (5 Moſ. 27, 25.) — „Amen.“ 
— „Verflucht iſt, wer ſich auf Menſchen verläßt und hält Fleiſch 

für ſeinen Arm und weicht mit ſeinem Herzen vom Herrn.“ 

(Jerem. 17, 5.) — „Amen.“ — „Verflucht find die Unbarm— 
herzigen, Hurer, Ehebrecher, Geizigen, Abgöttiſchen, Läſterer, 

Trunkenbolde und Räuber.“ (Matth. 25, 41. 1 Kor. 6, 9 u. 10.) 
— „Amen.“ Auf dieſes hält der Prieſter eine Ermahnungs— 
rede an ſeine Gemeinde, worin er ſie auf das jüngſte Gericht 

hinweist und zur Buße auffordert. Dann fallen die Zuhörer 

auf die Kniee und ſprechen den neunundfünfzigſten Pſalm und 

das Gebet des Herrn. Hierauf ſagt der Prieſter: „O Herr, 



— 140 — 

hilf deinen Dienern,“ und die Gemeinde antwortet: „die ihr 
Vertrauen auf dich ſetzen.“ — „Sende ihnen Hülfe von oben.“ 

— „Und beſchütze ſie allezeit mächtiglich.“ — „Hilf uns Gott, 

unſer Heiland,“ — „Und erlöſe uns um der Ehre deines Na— 
mens willen.“ — „O Herr, erhöre unſer Gebet,“ — „Und 
laß unſer Schreien zu dir dringen.“ Auf dieſes Reſponſorium 

folgen noch drei Gebete, von denen das letzte von der Gemeinde 
nachgeſprochen wird und alſo lautet: „Bekehre Du uns, All— 

gütiger, ſo werden wir bekehret werden. Sey gnädig, o Herr, 
ſey gnädig Deinem Volke, welches ſich zu Dir wendet in 
Weinen, Faſten und Beten; denn Du biſt ein gnädiger Gott, 
barmherzig, langmüthig und von großer Treue. Du ſchoneſt, 

wo wir Strafe verdienen, und gedenkeſt der Gnade in Deinem 
Zorne. Schone Deines Volkes, Allgütiger, ſchone ſein und laß 

dein Erbtheil nicht zu Schanden werden. Höre uns, o Herr, denn 

deine Barmherzigkeit iſt groß, und ſiehe uns an nach Deiner 

großen Güte durch das Verdienſt und die Fürbitte Deines 

hochgelobten Sohnes Jeſu Chriſti, unſeres Herrn, Amen.“ 

Den Schluß der Feier bildet der Segen nach 4 Moſ. 6,2426. 
Wir gehen nun zu dem gewöhnlichen Gottesdienſt über. 

In einigen Kirchen wird täglich Gottesdienſt gehalten, wobei 

die Liturgie und Litanei geleſen, aber nicht gepredigt wird. 

Sonntags finden in allen Orten zwei, in einigen drei gottes— 
dienſtliche Verſammlungen ſtatt, und zwar die erſte, der Mor— 

gengottesdienſt (the morning service), gewöhnlich um 11 Uhr 
Vormittags, der zweite, der Nachmittagsgottesdienſt (the evening 
service), um 3 Uhr Nachmittags, der dritte endlich, der Abend— 

gottesdienſt, um 6 oder 7 Uhr Abends. Die Ordnung für dieſe 

Gottesdienſte (the order for the services) beſteht aus drei 
Abſchnitten, wovon der erſte die Abſolution, der zweite die Vor— 
leſung aus der heiligen Schrift, der dritte die Gebete enthält. 

Den Anfang bilden gewiſſe Sprüche, wie namentlich Ezech. 

18, 27., Matth. 3, 2., Luc. 15, 18 u. 19., 1 Joh. 1,8 u. 9. 

Hierauf folgt eine kurze Anrede an die Gemeinde, worin geſagt 

wird, daß uns die Schrift immer zum Bekenntniſſe unſerer 



— 141 — 

Sünden ermahne, dieſes beſonders nahe gelegt werde, wenn wir 

uns zur gemeinſchaͤftlichen Verehrung Gottes verſammeln. 
„Deßhalb bitte ich euch,“ ſchließt dann der Prieſter dieſe Er— 
innerung, „und fordere euch auf, ſo viel euer hier gegenwärtig 

ſind, nur mit reinem Herzen und demüthiger Stimme zum 

Throne der himmliſchen Gnade zu folgen und nachzuſprechen.“ 
Auf dieſe Aufforderung fallen die ſämmtlichen Anweſenden auf 
die Kniee und ſprechen das Sündenbekenntniß nach, welches der 

Prieſter vorliest, worauf der Letztere, der ſelbſt auf den Knieen 

liegt, zur Ertheilung der Abſolution aufſteht, um zum Vater— 

unſer wieder niederzuknieen, welches von der Gemeinde nach— 

geſprochen wird. Wenn das geſchehen iſt, findet folgendes 
Reſponſorium ſtatt. Der Prieſter: „O Herr, öffne unſere Lip— 

pen.“ Die Gemeinde: „Und unſer Mund ſoll Deinen Ruhm 

verkünden.“ — „O Gott, errette uns bald.“ — „O Herr, eile 
uns zu helfen.“ — Auf dieſes erheben ſich Alle und der Prie— 

ſter ſpricht: „Ehre ſey dem Vater und dem Sohne und dem 

beiligen Geiſte,“ worauf die Gemeinde antwortet: „wie Er war 
im Anfange, jetzt und allezeit und in Ewigkeit, Amen.“ — 

„Preiſet den Herrn.“ — „Der Name des Herrn ſey geprieſen.“ 
Nach dieſem Reſponſorium wird ein Abſchnitt aus den Pſalmen 

geleſen, welche auf die 60 Morgen- und Abendgottesdienſte 

des Monats vertheilt ſind. Hiebei ſpricht der Prieſter den 

erſten Vers, die Gemeinde den zweiten, der Prieſter den dritten 

u. ſ. f. Die Verleſung des Pſalmes wird durch das obige Re— 

ſponſorium geſchloſſen; dann folgt die Verleſung eines Ab— 

ſchnittes aus dem alten Teſtamente, der für den betreffenden 

Tag beſtimmt iſt, hierauf ein kleinerer Lobgeſang, wie der Lob— 

geſang Marias, das Te Deum und ähnliche, nach dieſem die 

Vorleſung des für den betreffenden Tag feſtgeſetzten Abſchnittes 

aus dem neuen Teſtament, dann wieder ein Lobgeſang und 

endlich das Glaubensbekenntniß, welches den zweiten Theil des 

Gottesdienſtes ſchließt. Die Lobgeſänge werden in der Form 

von Reſponſorien geleſen. Nach dem Glaubensbekenntniſſe, 

welches die Gemeinde ſtehend nachſpricht, fallen wieder ſämmt— 
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ſey mit euch,“ worauf die Gemeinde antwortet: „und mit Dei— 

nem Geiſte.“ Dann ſagt der Prieſter: „Laſſet uns beten. 

Herr erbarme Dich unſer. Chriſte erbarme Dich unſer. Herr 

erbarme Dich unſer.“ Auf dieſes folgt das Gebet des Herrn, 

welches von der Gemeinde nachgeſprochen wird, und der Prie— 

ſter fahrt fort: „Herr zeige uns Deine Gnade,“ worauf die 

Gemeinde antwortet: „Und verleihe uns Dein Heil.“ — „O 

Herr, erhalte den König!“ — „Und erhöre uns gnädiglich, 

wenn wir Dich anrufen.“ — „Kleide Deine Diener mit Ge— 

rechtigkeit.“ — „Und mache fröhlich Dein auserwähltes Volk.“ 

— „O Herr, erhalte Dein Volk.“ — „Und ſegne Dein Erbe.“ 
— „O Herr, gieb Frieden zu unſerer Zeit.“ — „Denn es iſt 

kein Anderer, der für uns ſtreiten könnte, als Du allein, o 

Gott.“ — „O Gott, reinige in uns unſere Herzen.“ — „Und 

nimm nicht von uns Deinen heiligen Geiſt.“ Auf dieſes Re— 

ſponſorium folgt das Kirchengebet, das aus vielen Abſchnitten 

beſteht, von denen jeder von der Gemeinde mit einem Amen 

bekräftiget wird; zuerſt die Tageskollekte, dann ein Gebet um 

Frieden, und endlich ein Gebet um den göttlichen Beiſtand in 

allen Gefahren, worauf in Kirchen, wo geſungen wird, noch 

ein Hochgeſang (ar authem) folgt, und zuletzt das Gebet für 

den König, die königliche Familie, die Geiſtlichkeit und die Ge— 

meinde geſprochen wird. Nur kommt beim Morgengottesdienſte 
die Litanei, welche bei den übrigen Gottesdienſten wegfällt. 
Sie beſteht in Anrufungen der Barmherzigkeit Gottes, welche 
von der Gemeinde Wort für Wort nachgeſprochen werden, und 

ſchließt mit dem Vaterunſer und einigen Reſponſorien und all 

gemeinen Gebeten. Statt der Litanei werden in andern Got— 
tesdienſten bei beſonderen Gelegenheiten beſtimmte Gebete und 

Dankſagungen geſprochen. Dann folgt noch ein Gebet des 

heiligen Chryſoſtomus um Erkenntniß der Wahrheit in dieſer, 

und das ewige Leben in jener Welt, und nach dieſem der 
Segenſpruch aus 2 Kor. 13, 13., worauf geſungen und gepredigt 

wird, nachdem zuvor die Epiſtel und das Evangelium des 
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Sonntags geleſen worden ſind. Die Predigt wird mit dem 
Vaterunſer und einem Dankgebete beendigt, und ſodann die Ge— 

meinde mit dem Segen entlaſſen. 

Außer den Sonntagen werden in der anglikaniſchen Kirche 
nur drei Tage gottesdienſtlich gefeiert, der Chriſttag (the 
Chrismasday), der Charfreitag (the good Friday) und der 

Aſchermitlwoch, welcher letztere jedoch nicht als Feſttag betrachtet 

wird. Indeſſen finden ſich im Common-Prayer-book die 

Epiſteln und Evangelien ſo wie beſondere Lectionen für alle 

früher von den Lutheranern gefeierte Feſte. 

Der Sonntag wird ſehr ſtreng gefeiert; denn man geht 

in England von der Anſicht aus, der Sonntag ſei unmittelbar 

von Gott, und zwar ſchon vor dem Sündenfalle, die übrigen 

Feſte aber von Menſchen eingeſetzt, und jener folglich der Hei— 

ligſte Tag, den es geben konne. Dieſe Theorie erhält ein ſehr 
bedeutendes Gewicht durch den praktiſchen Einfluß, den ſie auf 

die Verhältniſſe der dienenden Klaſſen ausübt, indem ſie ihnen 

durch die Anwendung auf das Leben dieſen Tag als Eigen— 
thum zuſpricht. Durch den Sonntag wird das Geſchäftsleben 

völlig unterbrochen. Es wird nicht einmal gebacken und in 
manchen Häuſern ſogar nicht gekocht. Alle Comptoirs und Bu— 

reaus, alle Theater und öffentliche Vergnügungsplätze, alle 
Kaufläden, alle geſelligen Kreiſe ſind geſchloſſen. Wer irgend 

auf Religion Anſpruch macht, beſucht den Gottesdienſt, und 

zwar gewöhnlich beide, die Morgen- und Abendkirche; ja die 
von den Zeiten Eliſabeths herſtammenden Geldbußen für Unter— 

laſſung des Kirchenbeſuches ſtehen noch in Wirkſamkeit, wiewohl 

ſie freilich bei weitem nicht mehr ſo häufig verhängt werden. 

In der Nähe der Kirchen ſind während des Gottesdienſtes die 

Straßen für Fuhrwerke abgeſperrt. Der Engländer, darf man 
ſagen, iſt auf ſeinen Sonntag eiferſüchtig und hält ihn ſo feſt 

und heilig, als irgend eine ſeiner politiſchen Freiheiten, deren 

er ſich rühmt, und darum ließ er ſich auch nach der Reſtau— 

ration das Recht auf die ſtrenge Feier deſſelben nicht mehr 

nehmen, nachdem er dasſelbe durch die Revolution erobert hatte. 
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Außer den kirchlichen Feſten werden noch einige politiſche 

Feſte begangen, die gleichfalls gottesdienſtlich gefeiert werden: 
nämlich der 30ſte Januar, als der Tag des Märty— 

rerthums des geſegneten Königs Karls des Er— 
ſten, wofür die Epiſtel 1. Petr. 2, 13 — 22, und das Evan— 

gelium Matth. 21, 33 — 41 feſtgeſetzt iſt, und worüber das 

betreffende Gebetsformular u. a. ſagt: „Hochgelobter Herr, vor 
deſſen Angeſichte der Tod Deiner Heiligen koſtbar iſt, wir prei— 
ſen Deinen Namen für Deine überſchwängliche Gnade, welche 
auf unſern König, den Märtyrer, gekommen iſt, durch welche 

er befähigt wurde, ſo freudig den Fußtapfen ſeines hochgelob— 

ten Herrn und Heilaͤndes zu folgen, indem er beſtändig in 

Sanftmuth alle grauſamen Martern litt und endlich bis aufs 
Blut kämpfte und auch dann nach demſelben Beiſpiele für ſeine 

Mörder betete. Laß ſein Andenken, o Herr, allezeit unter uns 

geſegnet ſeyn, daß wir folgen mögen dem Beiſpiele ſeines Mu— 

thes und ſeiner Standhaftigkeit, ſeiner Sanftmuth, Geduld und 

großen Liebe. Und gewähre es, daß dieſes Land befreit ſein 
möge von der Rache ſeines gerechten Blutes, und daß Deine 

Barmherzigkeit verherrlicht werde in der Vergebung unſerer Sün— 

den; und das Alles um Jeſu Chriſti willen, unſeres einzigen 

Fürſprechers, Amen.“ Ein zweites politiſches Feſt iſt der Tag 
der Reſtitution des Königs im Jahre 1660, der 29fte 

Mai; ein drittes der Tag der Landung Wilhelms III., 

„des Befreiers“ (1688) und zugleich der Entdeckung 

der Pulververſchwörung unter Jakob J. (1605), der 
Hte November, wobei es in Bezug auf die erſtere in einem 

Gebete heißt: „Empfange auch, o gnädigſter Gott, unſern 
ungeheuchelten Dank dafür, daß Du unſere Herzen wieder mit 

Freude erfüllt haſt, nachdem Du uns heimgeſucht hatteſt, daß 

Du uns einen neuen Geſang in den Mund legſt, da Du uns 

an dieſem Tage Seine Majeſtät, den König Wilhelm, brachteſt 

zur Befreiung unſerer Kirche und Nation vor 
päpſtlicher Tyrannei und wilkürlicher Gewalt.“ 
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Ein viertes politiſches Feſt endlich iſt der Tag der Thron— 
beſteigung des jedesmaligen Monarchen. 

Die Bücher, welche beim Gottesdienſte gebraucht werden, 

find das Common-Prayer- book, oder das allgemeine Kir— 
chengebetbuch, gewiſſe hymn-books oder Geſangbücher, und 
(wenigſtens in früherer Zeit) die ſogenannten Homilien. 

1) Das Common - Prayer- book 

iſt eine höchſt gelungene Compilation aus dem römiſchen Miſ— 
ſale, den Liturgien der griechiſchen Kirche, dem Sakramentarium 

Gregors des Großen, und, wo die katholiſchen Liturgien den 
Ideen der neuen Kirche widerſprechen, aus lutheriſchen und cal— 

viniſtiſchen Formularen, unmittelbar aber aus den bereits vor— 

handenen fünf Liturgien Englands, nämlich der von Sarum 

oder Salisbury für den Süden, der von Nork für den 

Norden von England, dann der von Hereford für den Sü— 

den, der von Bangor für den Norden von Wales und end— 
lich der von Lincoln für das Bisthum dieſes Namens. Es 

zeichnet ſich durch den ihm innewohnenden Geiſt ächt chriſtlicher 

Frömmigkeit, durch eine reine, erhabene und würdevolle Sprache 
ſehr vortheilhaft vor den übrigen proteſtantiſchen Leiſtungen 

dieſer Art aus, und die Engländer preiſen es als ihren größ— 
ten kirchlichen Schatz, als ein koſtbares, aus dem Schiffbruche 

der alten Kirche herüber gerettetes, Ueberbleibſel, als das eigent— 

liche Palladium ihrer Religion. 

Im Jahr 1548 veröffentlicht, hat das Common-Prayer— 

book ſeit dieſer Zeit beinahe gar keine Veränderungen erlit— 
ten. Nur wurden unter Eliſabeth die Gebete für die Verſtor— 
benen und die Anrufung Gottes über Erlöſung von der Tyran— 
nei des römiſchen Biſchofs, welch letztere in der Litanei vor— 

kam, geſtrichen, ſowie 1 den Einſetzungsworten beim Abend— 

mahle noch hinzugeſetzt: „Der Leib unſeres Herrn Jeſu Chriſti, 

welcher für dich dahingegeben wurde, bewahre deinen Leib und 

deine Seele zum ewigen Leben; das Blut unſeres Herrn Jeſu 
Chriſti, welches für dich vergoſſen wurde, bewahre deinen Leih 

Anglikan. Kirchenzuſtände. 10 
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und deine Seele zum ewigen Leben.“ Im Jahr 1642 mußte 

das Common-Prayer-book zwar dem Directory weichen, 

wurde aber bei der Reſtauration unbedingt wieder hergeſtellt, 
und die Verhandlungen, die im Jahr 1661 zwiſchen den Epi— 

ſcopalen und Presbyterianern über eine Veränderung deſſelben 

eingeleitet wurden, zerſchlugen ſich unverrichteter Dinge wieder. 

In der neueſten Zeit wurde dieſer Wunſch von verſchiedenen 

Seiten wieder angeregt, fand aber beſonders durch das Organ 

der Tracts of the times, deren Herausgabe er ſogar als mit— 

wirkende Urſache veranlaßt hatte, den entſchiedenſten Wider— 

ſpruch, und die geringſte Veränderung der „Tochter der Bibel,“ 

wie der Anglikaner fein Prayer-book nennt, würde beim Volke 

ein ſo großes Aergerniß erregen, als eine Veränderung der 
heiligen Schrift ſelbſt. 

Das Common - Prayer-book iſt für den anglikaniſchen 

Chriſten eine „Mitgabe für das ganze Leben,“ der unveränder— 

liche Freund, der, ſein treueſter Führer auf ſeinem Wege zur 

Ewigkeit, ſein ganzes Schickſal mitlebt. Indem er beim Got— 
tesdienſte ſelbſt mitſpricht und tagtäglich einen Abſchnitt aus 

dieſem Buche liest, legt er den ganzen Schatz, den es enthält, 
in ſeinem Gedächtniſſe nieder, und ein jedes Wörtchen, das 

anders lauten würde, als er es gelernt hat, würde ihm nicht 

nur ſogleich auffallen, ſondern als eine Entweihung des Hei— 

ligthums ſeines Herzens erſcheinen. Die vertraute Bekannt— 

ſchaft mit der Bibel, welche wir an den Engländern bewun— 
dern, verdankt er hauptſächlich feinem Common-Prayer-book, 

Gleich im Anfange gibt es das ſogenannte Lectionarium, 
welches, auf einen täglichen Gottesdienſt berechnet, für jeden 
Morgen und Abend ſowohl einen altteſtamentlichen, als auch 
einen neuteſtamentlichen Abſchnitt enthält, worauf die Evange— 

lien und Epiſteln für alle früher in der lutheriſchen Kirche ge— 

feierten Feſte und Feiertage, ſogar die Apoſteltage, folgen. Die 

Liturgie für den Gottesdienſt enthält: 1) die Ordnung für den 
torgendienft täglich durch das ganze Jahr (the order for 

morning-prayer daily throughout the year), 2) die Ord— 
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nung für den Abenddienſt täglich für das ganze Jahr (the or— 
der for evening prayer daily throughout the year), 3) 

das athanaſianiſche Glaubensbekenntniß, ſtatt dem im morning— 

prayer befindlichen apoſtoliſchen an den Feſttagen zu leſen, 

4) die Litanei, 5) Gebete und Dankſagungen bei verſchiedenen 
Gelegenheiten (prayers and thanksgivings upon several 
occasions), 6) Kollekten, Epiſteln und Evangelien, 7) die 
Verwaltung des heiligen Abendmahls (the ministration of 

the holy communion), 8) den Pſalter nach der, 1611 unter 

Jakob I. herausgegebenen, von der anglikaniſchen Kirche reci— 

pirten, Bibelüberſetzung, in 60 Abſchnitte, für die Morgen- und 
Abendgottesdienſte des Monats eingetheilt, 9) Gebetsformu— 

lare zum Gebrauche auf der See. Den Schluß des Common— 

Prayer-book bilden die 39 Artikel, denen in einigen Ausga— 
ben noch die unter Eduard VI. gegebene Ordinationsformel 

folgt, von welcher wir früher geſprochen haben. 

2) Hymn-books, oder Geſangbücher. 

In den Kathedralen iſt die Sitte eingeführt, daß der ſonſt 

von der Gemeinde geſprochene Theil der Liturgie von einem 
Chor, z. B. von den Mitgliedern des Kapitels geſungen wird. 
Um den Geſang zu erleichtern, ſtellte man in der früheren Zeit, 

wie in den reformirten Kirchen der Schweiz, ſo auch in Eng— 

land vielfache Verſuche an, die Pſalmen in eine metriſche Form 

zu bringen, aber ſie fanden nie einen allgemeinen Anklang, 
wiewohl fie vielen Ausgaben des Common-Prayer-book's 
als Anhang beigegeben ſind. Dagegen ſind in neuerer Zeit 
beſondere Kirchenlieder nach Art der lutheriſchen in Gebrauch 
gekommen, wozu hauptſächlich die ſchönen geiſtlichen Lieder eines 

Pfarrers der Congregationaliſten in London, Iſak Waat, 
der in der zweiten Hälfte des verfloſſenen Jahrhunderts lebte, 

und der berühmten Brüder John und Charles Wesley das 
Meiſte beigetragen haben. Uebrigens ſind ſolche Liederſamm— 

lungen keineswegs allgemein angeführt, ſondern bloß in vier 
10,* 
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einzelnen Gemeinden gebräuchlich, wo der Geiſtliche beſonders 

dafür eingenommen iſt. 

3) Die Homilien. 

Unter der Regierung Eduards VI. wurden von feinem 

Erzbiſchofe, Cranmer, ſogenannte Homilien herausgegeben, 

tiber deren Zweck ſich die Vorrede derſelben folgendermaaßen 

ausſpricht: „Die Majeſtät des Königs hat nach dem weiſen 

Vorſchlage ſowohl ihres theuern und geliebten Oheims, Eduards, 

Herzog von Somerſet, Vormund der Perſon feiner Majeftät 
und Protector aller Reiche, Herrſchaften und Unterthanen ſei— 

ner Hoheit, als auch der übrigen Mitglieder ihres höchſt ehren— 

werthen geheimen Nathes, allergnädigſt die mannigfachen grän— 

zenloſen Verirrungen erwogen, welche ſich bisher durch die fal— 

ſche, uſurpirte Gewalt des römiſchen Biſchofs und durch die 

gottloſe Lehre ſeiner Anhänger im Reiche ſeiner Gnaden ein— 

geſchlichen haben, nicht allein zum großen Verfalle der chriſt— 

lichen Religion, ſondern auch (wenn Gottes Barmherzigkeit 

nicht wäre) zum äußerſten Verderben unzähliger Seelen, welche 

durch Heuchelei und ſchädliche Lehren verführt waren und ver— 
leitet von der Verehrung des Einen, wahren, lebendigen und 

ewigen Gottes zur Anbetung von Creaturen, ja von Holz und 

Stein; verleitet von der Beobachtung der Gebote Gottes zu 
willkürlichen Werken und menſchlichen Erdichtungen, von der 

wahren Religion zu papiſtiſchem Aberglauben; — der König hat 

ferner erwogen, wie ernſtlich und dringend ſeine theuern und 

getreuen Unterthanen wünſchen, von allem Irrthume und Aber— 

glauben befreit und wahrhaft und getreulich in dem Worte 

Gottes ſelbſt unterrichtet zu werden, dem lebendigen Brode für 

die Seele des Menſchen, wodurch ſie lernen können, aufrichtig 

und dem Antriebe des heiligen Geiſtes gemäß, wie er ſich kund 

thut in der Schrift, Gott zu ehren, ihrem Könige in aller 

Demuth und Unterwerfung zu dienen, und gegen alle Men— 

ſchen fromm und ehrbar zu handeln; ferner hat der König be— 

dacht, daß der nächſte und geeigneteſte Weg, ſowohl alles ver— 
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derbte, laſterhafte und ungöttliche Leben, als auch die irrthüm— 

liche, auf Aberglauben und Götzendienſt gerichtete, Lehre zu ent— 
fernen und zu vermeiden, ſo wie allem bisher durch die Ver— 

ſchiedenheit des Predigens entſtandenen Streit gänzlich zu begeg— 

nen, der ſeye, wahr darzulegen und rein zu erklären das Wort 

Gottes, welches iſt der hauptſächlichſte Führer und Leiter zu 

aller Frömmigkeit und Tugend; endlich ſollen alle Pfarrer, ſo 

gelehrt ſie auch immer ſeyn mögen, einige fromme und frucht— 

bare Lectionen bei der Hand haben, um ſie ihren Pfarrkindern 

zu deren Erbauung, Unterricht und Troſt vorzuleſen und zu 

erklären; daher hat der König ein Buch von Homilien machen 

und herausgeben laſſen, in welchen gewiſſe heilſame und fromme 

Ermahnungen enthalten ſind, um das Volk zu bewegen, daß 
es den allmächtigen Gott ehre und anbete und ihm fleißig 

diene, ein Jeglicher nach feinem Range, Stande und Berufe. 

Seine Majeſtät befiehlt allen Pfarrern, Vicaren, Curaten und 

allen Andern, welchen geiſtliche Seelſorge anvertraut iſt, und 

legt es ihnen ernſtlich auf, dieſe Homilien jeden Sonntag im 

Jahre beim Hochamt (in der ſpäteren Ausgabe von 1549 heißt 

es: „bei der Communion“), wo das Volk ſich am zahlreichſten 

verſammelt, ihren Pfarrkindern klar und deutlich vorzuleſen 

und zu erklären, in der Ordnung, wie ſie im Buche ſtehen, 

ausgenommen, wenn eine Predigt gehalten wird; und dann 

ſoll nur wegen dieſer Urſache und aus keiner andern das Vor— 

leſen der betreffenden Homilien bis zum folgenden Sonntage 

aufgeſchoben werden. Und wenn das genannte Buch der Ho— 

milien zu Ende geleſen iſt, ſo ſoll daſſelbe nach dem Willen 
ſeiner königlichen Majeſtät wiederholt und von Neuem geleſen 

werden, in gleicher Weiſe, wie oben vorgeſchrieben iſt, ſo lange, 

bis ſeiner Gnaden Wille in dieſer Beziehung ferner kund ge— 

geben wird. Auch befiehlt ſeine Majeſtät, daß die genannten 
kirchlichen Perſonen am erſten Feſttage, der in die Wochenzeit 

eines jeden Vierteljahres fällt, feine Verordnungen (die ſoge— 

nannten Viſſtationsartikel vom Jahr 1547, welche gewiſſe Be— 

ſtimmungen enthielten, die bis zur Erſcheinung des Common— 
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Prayer- book und der Artikel vorläufig gelten ſollten) offen 
und deutlich in der dabei vorgeſchriebenen Weiſe und Form 

vorleſen; an jedem andern Feſttage das Jahr hindurch, wel— 

cher in die Woche fällt, ſollen ſie das Pater noster, die Ar— 

tikel des Glaubens und die zehn Gebote engliſch offen vor 

dem Volke ausſprechen; wie es in den genannten Verordnun— 

gen angegeben iſt, damit jeder Stand und jedes Alter lernen 

möge, Gott zu erkennen und ihm nach ſeinem heiligen Worte 
zu dienen. Amen.“ 

Unter Eliſabeth wurden dieſe Homilien mit einem zweiten 

Theile vermehrt, und mit dieſem im Jahr 1562 neu heraus— 
gegeben und mit einer Vorrede begleitet, worin u. a. geſagt 
wird: „da nicht alle diejenigen, welche als Geiſtliche angeſtellt 

ſind, die Gabe des Predigens in hinreichendem Maaß beſitzen, 

um die ihnen anvertraute Gemeinde zu unterweiſen, wodurch 

große Mißſtände veranlaßt und die Unwiſſenheit fortgepflanzt 
werden könnte, wenn nicht eiligſt irgend ein zweckmäßiges Mit— 
tel gefunden und beſorgt würde, ſo u. ſ. w.“ Der Hauptbe— 

weggrund zur Herausgabe und Einführung der Homilien lag 
für Eliſabeth in dem Mißtrauen, das ſie in ihre Geiſtlichkeit 
ſetzte, weßwegen ſie auch das Predigen ohne beſondere Licenz 

gänzlich unterſagte. Im Uebrigen betrachtete man dieſelben 
hauptſächlich als Muſter und Vorbilder für den Prediger, wie 

ſich auch Jakob I. in einem Briefe an den Erzbiſchof von Can— 
terbury ausdrückt: „die Homilien, herausgegeben unter der 
Auctorität der Kirche von England, nicht allein als Hülfsmit— 

tel für die nichtpredigenden, ſondern beſonders als Muſter und 

gleichſam als Gränzlinie für die predigenden Geiſtlichen.“ Im 
Jahr 1571 wurden die zwanzig Homilien des zweiten Theiles 

noch mit einer einundzwanzigſten, „gegen Rebellion,“ vermehrt. 

Seitdem ſind ſie geblieben, wie ſie waren, und heutzutage wer— 

den ſie nur noch als Bekenntnißſchrift betrachtet. Ihr Charak— 

ter iſt polemiſch, und dieſer Charakter theilte ſich auch der an— 

glikaniſchen Predigt mit. Wie es überhaupt in England ein 
Ehrenpunkt iſt, zu irgend einer Partei zu gehören, ſo läßt ſich 
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auch aus einer einzigen Predigt erſehen, welcher Richtung der 

Prediger angehört. 

Noch wollen wir kurz der anglikaniſchen Bibel erwähnen. 

Die erſte engliſche Bibelüberſetzung erſchien im Jahr 1526 und 

war von Will. Tyndal; ſie kam 1534 und 1536 in Antwerpen 

neu heraus. Im Jahr 1534 wurde von Miles Corendale eine 

neue herausgegeben, die dem König Heinrich VIII gewidmet 

war und 1550 und 1553 wieder abgedruckt wurde. Im Jahr 

1537 erſchien eine dritte von Thom. Matthew, Tyndal, Co— 

rendale und Rogers; ſie wurde 1539 von Cranner revidirt 
und 1541 und 1548 aufs Neue abgedruckt. Im Jahr 1557 

gaben die engliſchen Flüchtlinge in Genf das neue Teſtament 

heraus, und die ganze Gene va-bible, welche der Königin 

Eliſabeth gewidmet wurde, erſchien 1559 und erlebte noch un— 

ter dieſer Regierung über zwanzig Auflagen; Cranmers Bibel 
wurde 1562 und 1566 wieder abgedruckt und erſchien Durchs 

gefeben und verbeſſert aufs Neue 1568 und 1572; fie wird 
die Biſchofsbibel genannt. Mit Zugrundlegung dieſer ſämmt— 

lichen Ueberſetzungen wurde 1611 unter Jakob J eine neue 

herausgegeben, welche die kirchlich autoriſirte und recipirte iſt. 
Im Jahr 1582 gaben auch die vertriebenen engliſchen Katho— 
liken in Rheims das neue Teſtament (the Rhemish new Te- 

stament) heraus, und 1609—10 erſchien dort die ganze Bibel 
für Katholiken. 

Der Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth, ſagt der heilige Apo— 

fiel. Nachdem wir von der Geiſtlichkeit und ihren Verrichtun— 

gen geſprochen haben, müſſen wir auch ihrer Einkünfte geden— 

ken. Die erſten Lehrer des Chriſtenthums wurden durch frei— 

willige Gaben unterhalten, welche hauptſächlich in Früchten des 
Feldes beſtanden. Grundeigenthümer, die ſich zum Chriſten— 
thum bekehrten, zogen Geiſtliche in ihre Nähe, um für ihre 
Familien und ihre Lehensträger und Pächter die Seelſorge zu 

übernehmen. Zur Ausübung des Gottesdienſtes bauten ſie eine 
Kirche und neben dieſelbe eine Wohnung für den Geiſtlichen, 

wozu gewöhnlich etwas Feld geſchlagen wurde, das ihre Bauern 
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für den Seelſorger beſtellen mußten. Ueberdies wieſen ſie ihm 
den Zehnten vom Ertrage ihrer Güter an, und dieſer Gebrauch 

wurde nach und nach zum Herkommen und endlich zum Geſetz. 

Andere gaben dieſen Zehnten an irgend ein Kloſter in ihrer 

Nähe, und dieſes verſorgte ſie dagegen mit einem Geiſtlichen 
(Vicarius, Vicar), dem ſie auf die eine oder die andere Weiſe 
ſeinen Unterhalt zuwieſen. Die damalige Geiſtlichkeit betrachtete 
ſich als die Mutter und Pflegerin der Armen und wurde auch 

von Andern als eine ſolche betrachtet. Darum trug man um 

ſo weniger Bedenken, ihr reiche Einkünfte zu ſichern, als de— 
ren Glieder durch keine Familienbande an Zwecke der Selbſt— 

ſucht gefeſſelt wurden, die einen Mißbrauch beſorgen ließen. 

Ein Biſchof von Jork erließ eigens die Verordnung: „Die 

Geiſtlichen ſollen vom Volke den Zehnten empfangen, es ſoll 
über Alles, was ſie beziehen, eine ſchriftliche Rechnung geführt, 

und dasſelbe der kanoniſchen Vorſchrift gemäß in Gegenwart 

von gottesfürchtigen Männern getheilt werden. Den erſten 
Theil ſollen ſie bei Seite legen für die Unterhaltung und Ver— 

zierung der Kirche; den zweiten ſollen ſie demüthig und um 

Gottes willen mit eigener Hand unter die Armen und Frem— 
den vertheilen, und den dritten Theil für ſich behalten.“ Als 

ſich der gekrönte Reformator und Räuber des Kirchengutes be— 
mächtigte, zog er auch die Zehnten an ſich, und die Krone 

oder der Staat, Worte, die damaliger Zeit ſo ziemlich gleich— 
bedeutend waren, verſprach, ſelbſt für den Unterhalt der Geiſt— 

lichen zu ſorgen; und Kirchen und Geiſtliche und Arme und 
Fremde wurden um ihr Eigenthum betrogen. Um ſich die 

Sorge für die Geiſtlichkeit zu erleichtern, wurden 1100 Pfar— 

reien aufgehoben. Der Raub kam in verſchiedene und ver— 
ſchiedenartige Hände, und er wurde von Einigen ganz, von An— 
dern zum Theil, von den Meiſten gar nichts davon zurückge— 

geben. Gegenwärtig ſind die Zehnten in 38 Fällen bei der 
Krone, in 702 bei geiſtlichen Corporations aggregate, in 
324 bei weltlichen Corporations aggregate, und zwar in 

281 bei Univerſitäten, Collegien und Hoſpitälern, und in 43 — 
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bei Municipalkorporationen, in 438 bei geiſtlichen Corpora— 
tions sole, in 385 bei Erzbiſchöfen und Biſchöfen, in 2252 
bei Privateigenthümern. Bei einigen Pfarreien iſt der Zehnte 

geblieben, es find dies die ſogenannten Rectories; bei andern 

iſt zwar ein Zehnte, aber er gehört nicht zum Einkommen des 

Geiſtlichen, es find dies die Vicarages, und wieder bei andern 

iſt gar kein Zehnte, es ſind dies die Perpetual Curacies. 
Vor der Reformation zahlte der Geiſtliche das Einkom— 

men des erſten Jahres, die ſogenannten primitiæ, ſowie den 

Zehnten des Zehntens, die decim& , an den Papſt; als aber 

Heinrich VIII die Suprematie an ſich riß, nahm er dieſe Ab— 
gabe ſelbſt in Anſpruch, erließ ſie jedoch denjenigen Rectories, 

die weniger als 10 Mark, und denjenigen Vicarages, die 

weniger als 10 Pfund Einkommen hatten. Die Königin Anna 

leiſtete gänzlich darauf Verzicht, und traf die Beſtimmung, daß 

alle Pfarreien von 50 Pfd. und darunter ganz frei davon ſeyn, 

die deeime und primitiæ der übrigen aber zur Aufbeſſerung 
der weniger begabten Stellen verwendet werden ſollten. Zur 
Verwaltung dieſer Einkünfte, die den Namen Queen Anne’s 
bounty bekamen, wurde eine eigene Commiſſion aufgeſtellt, 

welche immer wieder ergänzt wird und noch heute beſteht. Und 

durch dieſe Maaßregel wurde das Einkommen der Pfarreien 

bedeutend erhöht, ſo daß es im Jahr 1831 nur 297 Pfründen 

gab, welche weniger als 50 Pfund trugen. Das durchſchnitt— 
liche Einkommen der 10,533 Beneficien in England belief ſich 

auf 285 Pfd., und zwar bei 2 über 4000 (nämlich Stanhope 
in der Grafſchaft Northumberland mit 4843 und Doddington 

in der Grafſchaft Cambridge mit 7306 Pfd.), bei 3 auf 3000 

— 4000, bei 18 auf 2000 — 3000, bei 32 auf 1500 — 2000, 
bei 134 auf 1000 — 1500, bei 323 auf 750 - 1000, bei 754 

auf 500 — 750, bei 830 auf 400 — 500, bei 1326 auf 300 
— 400, bei 1919 auf 200 — 300, bei 1354 auf 150 — 200, 
bei 1602 auf 100 — 150, bei 1629 auf 50 — 100 und bei 
297 unter 50. Was die Erzbisthümer und Bisthümer betrifft, 

fo trug nach dem Parlamentsberichte von demſelben Jahre, in 
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welchem die gegenwärtige Eintheilung noch nicht getroffen war, 

Canterbury 19,182, Durham 19,066, London 13,929, 
Jork 12,629, Wincheſter 11,151, Ely 11,105, Worceſter 6569, 

St. Aſſaph 6301, Bath und Wells 5946, Norwich 5395, Lin⸗ 

coln 4542, Bangor 4464, Chicheſter 4229, Salisbury 3939, 

Lichfield und Coventry 3923, Cheſter 3261, Peterborough 3103, 

Exeter 2713, Oxford 2648, Sodor und Man 2555, Hereford 
2516, Briſtol 2351, Glouceſter 2282, Carlisle 2213, St. Das 

vids 1897, Rocheſter 1459, Llandaff 924 Pfund Sterling. 

Viele Kirchen beſitzen auch Grundeigenthum, und die Com— 

miſſion der Queen Anne's bounty iſt beſonders darauf bes 

dacht, ſolches mit den Pfarreien zu verbinden. Eine beſondere 

Einnahme für den Geiſtlichen bildet an manchen Orten die 

Vermiethung der Kirchſtühle (die pew-rente), welche beſon— 
ders bei den ſchon früher erwähnten Chapels of Case ſtattfin— 

det. Etn Sitz koſtet häufig 6 — 8 Pfd. Miethe jährlich und 
ſteigt im Verhältniß mit der Beliebtheit des Predigers im Preiſe. 

Diefe pew rents bezahlen nicht nur den Geiſtlichen und Kü— 
ſter, ſondern auch die Zinſen des Kapitels, womit die Kirche 

erbaut wurde, und die Unterhaltungskoſten derſelben. 

Bei den Diſſenters werden die Geiſtlichen von den Gemein— 

den oder durch außerordentliche Unterſtützung beſoldet, inner— 

halb der Kirche muß der Staat dafür ſorgen, und hat vor 
einigen Jahren in dieſer Beziehung ſehr viel geleiſtet. Die iri— 

ſche proteſtantiſche Geiſtlichkeit mäſtet ſich vom Zehnten, den 

ihr die Katholiken entrichten, welche ſelbſt vier Erzbiſchöfe, fünf 
und zwanzig Biſchöfe, viele Dekane, Generalvikare und über 
dreitauſend Prieſter und Pfarrer zu unterhalten hat, welchen 

die Seelſorge von mehr als ſieben Millionen Chriſten obliegt. 



Dritter Abſchnitt. 

Stellung und Ausſicht 
der 

anglikaniſchen Kirche. 

Erſtes Kapitel. 

Die verſchiedenen Elemente des engliſchen 

Proteſtantismus. 

Die Freimaurerei. — Der Methodismus. — Die evangeliſche 

Partei. — Die hochkirchliche Partei. — Die ſtaatskirchliche 

Partei. — Die Congregationaliſten und Baptiſten. — Die 

Unitarier. — Die Socialiſten. 

. Me 

Die anglikaniſche Kirche geht nach dem Ausdrucke ihrer 
Bekenner auf der Via Media oder Mittelſtraße zwiſchen dem 
Katholicismus und Proteſtantismus einher, und wird auf ihrer 

Lebensreiſe bald auf die eine, bald auf die andere Seite ge— 
zogen. Wir haben geſehen, wie ſie von der Höhe der katho— 
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liſchen Wahrheit herabglitt und nach den Geſetzen der Pendel— 
ſchwingung auf der entgegengeſetzten Seite, dem proteſtantiſchen 

Irrthum, zum Gipfel emporſchlug, um von dort aus wieder 
zurückzukehren nach ihrem gegenüberſtehenden Ausgangspunkte. 

Die Bögen, welche ſie beſchrieb, wurden allmälig kürzer und 
kürzer, und nachdem die bewegende Kraft erſchöpft war, ſtand 
ſie auf dem tiefſten Punkte, dem Punkte des Indifferentismus 

ſtill. Dieſer Stillſtand fiel in den Anfang des achtzehnten 

Jahrhunderts, und ſanctionirte ſich durch die Freimaurerei. 

„Der Proteſtantismus,“ ſagt der Verfaſſer eines Aufſatzes über 

dieſen Gegenſtand in den hiſtoriſch-politiſchen Blättern Bd. VIII, 
Nummer VII, „der Proteſtantismus hatte gegen das Ende 

des ſiebenzehnten Jahrhunderts (in England zuerſt, und früher 

als in andern Ländern) das letzte naturnothwendige Ziel und 
Ende der Reformation in der Losſagung von aller und jeder 
poſititiv-chriſtlichen Baſis erreicht. Da dort der alte Glaube 

bis auf die letzte Spur aus vielen Gemüthern entwichen war, 

und andererſeits dennoch die ganze Zeit der chriſtlichen Erin— 

nerungen des Mittelalters zu nahe ſtand, um ſich in heutiger 

Weiſe ohne alle kirchengeſellſchaftliche Form behelfen zu kön— 

nen, — fo entſtand in jenem alten Heimathlande der Corpora— 

tionen, begünſtigt und hervorgerufen durch die allgemeine, ſo 

kirchliche, als politiſche Zerrüttung Englands, das Bedürfniß 

nach einem Surrogate der allgemeinen, alle Stände und Völker 
umfaſſenden Kirche. — Das iſt die Freimaurerei, die 
ſonach am kürzeſten definirt werden kann, als Kirche des 

Indifferentismus, als geſellige Form der Häreſie des 

achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, in welche der Pro— 

teſtantismus des ſechszehnten verſchwommen iſt.“ 

Die Freimaurerei that jedoch, um mich dieſes Ausdrucks 

zu bedienen, viel zu arm mit ihrer, durch alle möglichen Flitter 

nicht nur aufgeputzten, ſondern auch vermummten Perſon, als 

daß ſie je zu irgend einer Popularität gelangen konnte; und es 
iſt ein Glück für die Menſchheit, daß ſie ſich nie über die „ein— 

fältigen“ Herzen des Volkes ausdehnte. Sie hätte ſie doch nie 
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und nimmer befriedigen können, und Befriedigung war das 
Bedürfniß, welches ſich immer lauter ausſprach. Beſonders 
waren es die Methodiſten, die das religiöſe Leben wieder 

anregten. Sie hatten urſprünglich gar keinen andern Zweck, 
als dem herrſchenden Latitudinarismus in der Kirche entgegen— 

zutreten, und ſuchten denſelben hauptſächlich durch das lebende 

Wort zu erreichen. Ihre Predigten waren voll Kraft und 

Wärme, und wurden bald von Perſonen aller Stände und 

Richtungen beſucht. Die Brüder John und Charles Wes— 
ley zeichneten ſich durch ihren Eifer für Religion und Reli— 

gioſität aus; aber zum Unglücke wurde der erſtere, welcher am 
meiſten erweckte, ſchon in London und noch mehr auf einer 

Reiſe nach Amerika mit den Herrnhutern, die er ſpäter auch 

in Deutſchland beſuchte, und dadurch mit dem pietiſtiſchen 

Sectenweſen bekannt. Doch blieb er im Schooße der Kirche, 

welche ihn geboren hatte, und neigte ſich ſelbſt zur Lehre von 

der apoſtoliſchen Nachfolge hin. Er geftattete die Verwaltung 

der Sakramente Niemanden, der nicht regelmäßig ordinirt war, 
und erlaubte den Laien nur das Predigen. Der Methodismus 
fand hauptſächlich in Amerika Anklang, allein auch bier hielt 

er ſich ſtreng an die Beſtimmungen der Kirche. Auf einmal 
wurde durch die Revolution die Verbindung mit dem Mutter— 
lande abgeriſſen, und dadurch den Methodiſten die Möglichkeit 
geraubt, ordinirte Prieſter von dorther zu erhalten. Da ent— 

ſchloß ſich ihr Stifter, John Wesley, nach langem Sträuben, 

gegen die von vielen Seeten an ihn gerichtete Bitte, eine eigene 
Ordination zu ſchaffen, und trennte ſich dadurch natürlich von 

der Kirche. Nun war er genöthigt, ſeine Geſellſchaft zu orga— 

niſiren. Er bildete zur Leitung derſelben eine Konferenz von 
100 Mitgliedern, die ſich nach ſeinen in der engliſchen Kanzlei 

niedergelegten Beſtimmungen immer ſelbſt ergänzen und in 
einer alle Jahre zu haltenden Verſammlung einen neuen Prä— 

ſidenten wählen ſollte. Sie leitet und beaufſichtigt nicht nur 

die ganze Geſellſchaft, ſondern ernennt auch alle Geiſtlichen 

und verſetzt ſie je nach den Jahren zu einer andern Gemeinde. 
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Wesley iſt am Ende des verfloſſenen Jahrhunderts geſtorben, 
allein feine Schöpfung beſteht noch, und die Wesleyaner ſelbſt 

läugnen es aufs Beſtimmteſte, daß ſie ſich je wieder mit der 

anglikaniſchen Mutterkirche vereinigen werden, wiewohl einzelne 

Fälle des Rücktritts in dieſelbe vorkommen und ſich aus früherer 
Zeit die Sitte erhalten hat, daß ſie zum Theil in der angli— 

kaniſchen Kirche communiciren. Sie zählen ungefähr eine 

Million in 3000 Gemeinden und haben über ſehr bedeutende 

Mittel zu gebieten, die auf dem Wege der Subſcription zuſam— 
mengebracht werden. Ihre Thätigkeit für Miſſionen iſt außer— 

ordentlich, und die heutige Religioſität der Engländer und Nord— 

amerikaner iſt großentheils ihr Werk. Sie ſtehen mit den 

übrigen Diſſenters in keiner Verbindung und haben nicht ein— 
mal ein beſonderes Prinzip aufgeſtellt. 

Nachdem dieſe ſchönen Hoffnungen für die anglifanifche 

Kirche verloren waren, erhob ſich eine neue Partei in ihrer 

Mitte, welche denſelben Zweck: Belebung des religiöſen Sinnes 
und hauptſächlich Belebung des Glaubens an die Wahrheiten 
des Heils, verfolgte, und ſich deßhalb die evangeliſche 
(Evangelical party) nannte. Durch ſie wurden jene verſchie— 

denen religiöſen Vereine gebildet, welche ſich ſeitdem ſo groß 

entfaltet, und den brittaniſchen Inſeln eine ſo bedeutende Rolle 

auf dem Gebiete der Bekehrung der Heidenwelt zugetheilt haben. 

Wir nennen nur die engliſche und auswärtige Bibelgeſellſchaft, 

die ſeit ihrer Entſtehung 1804 nicht weniger als vierzehn Mil— 
lionen Bibeln ausgetheilt hat, und das Wort Gottes in 136 
Sprachen verbreitet, die Miſſionsvereine, die Geſellſchaften für 
Erziehung und Unterricht u. ſ. w. Dieſe Geſellſchaften waren 

jedoch in ihrer Entſtehung und Fortbildung unabhängig von 

jeder kirchlichen Gemeinſchaft und zählten viele Mitglieder unter 

den verſchiedenen Klaſſen von Diſſenters. Sie ftanden daher 

auch außerhalb der Sphäre der Kirchenverfaſſung, und konnten 

weder von dieſer beeinträchtigt werden, noch ſie ſelbſt beein— 

trächtigen. Allein eben dadurch übten ſie auch auf die Partei, 

aus der ſie hervorgegangen waren, auf dem Wege der Rück— 
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wirkung den Einfluß aus, daß die Kirche Nebenſache wurde, 
welche der Bekenner des Evangeliums auch entbehren könne. 

Nichtsdeſtoweniger blieb ſie in derſelben, und zwar eben deß— 

wegen, weil ſie die Frage für adiaphoriſtiſch hielt, welcher reli— 
giöſen Gemeinſchaft der Chriſt angehöre, wenn er ſich nur an 

die Lehre des Evangeliums halte. Aus dieſem Grunde wurden 
ihre Anhänger bald auch mit dem unüberſetzbaren Wort Low 
Churchmen 1) bezeichnet. In Beziehung auf ihre Doctrin 
huldigen fie den ſtreng-calviniſtiſchen Grundſätzen, ſie ſtellen den 
Glauben als ausſchließliche Bedingung der Rechtfertigung ſo 

hoch, daß ſie ſich ſchon vor dem Wort „Verdienſt“ entſetzen. 
Sie läugnen die Wiedergeburt durch die Taufe, und huldigen 
ſo ſehr dem abſtracten Spiritualismus, daß ſie jede äußere 

Form des Cultus verbannt wiſſen möchten. Deßhalb ſind ſie 
auch die abgeſagteſten Feinde von Allem, was katholiſch iſt, 

1) In einem, von Dr. Hook, deſſen wir ſpäter noch 
gedenken werden, herausgegebenen, Kirchenwörterbuch 
(Church Dictionary) finden wir folgende Erklärung: 
„Low Churchmen find diejenigen, welche bloß deßwegen 
der anglikaniſchen Kirche angehören, weil fie im füdlichen 
Theile unſerer Inſel geſetzlich beſteht, welche aber keine 
hohen Begriffe von ihrem Weſen, ihren Inſtitutionen 
und den Sakramenten des Evangeliums haben. Was 
die Doctrin betrifft, fo dringen fie im Allgemeinen auf 
das, was ſie als Grundprinzipien der chriſtlichen Lehre 
betrachten, anſtatt nach der Vollkommenheit zu ſtreben, 
die der heilige Geiſt fordert (Hebr. VI, 1). Sie kennen 
bei vielen geiſtigen Dingen ihre geiſtige Tiefe nicht. 

„Igh Churchmen iſt ein Name, womit diejenigen 
bezeichnet werden, welche verlangen, daß man glaube, 
und thue, was die Kirche lehrt, welche die Kirche nicht 
als ein Geſchöpf des Staates, oder als ein Organ der 
Polizei, ſondern als die Inſtitution unſeres Herrn be— 
trachten, nicht als eine bloße Anſtalt, wie ſie jede Secte 
ſeyn kann, ſondern als den Leib Chriſtt, einen ſichtbaren, 
mit unſichtbaren Privilegien ausgeſtatteten Körper, den 
Tempel des heiligen Geiſtes, die Niederlage der Wahr— 
heit Gottes und ſeiner Gnade.“ 
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Sie nennen ſich unter ſich ſelbſt die „Heiligen Gottes“ oder 
„die Mitglieder der religiöſen Welt.“ 

Ohne Zweifel hätten ſie ſich ſchon lange als ſelbſtſtändige 

Religionspartei organiſirt, wie die Wesleyaner, hätte ihnen 

bis jetzt nicht die hervorragende Perſönlichkeit gefehlt, welche 
die genante Gemeinſchaft geſtaltete. 

Durch die Evangelical party entwickelte ſich ſelbſt wieder 

ein Gegenſatz gegen die Low Churchmen. Mit der Wieder— 
erweckung des religiöſen Lebens erwachte auch die Anhänglichkeit 
an die Formen und Organe wieder, an welche es die Ge— 
ſchichte geknüpft hatte. Beſonders war es die Liturgie, welche 

das kalte Herz erwärmte und für die Kirche beſeelte, der ſie 

ihr Daſein verdankte. Je gleichgültiger man bisher gegen die 
Inſtitutionen der Kirche geweſen war, deſto inniger umfaßte 
man ſie jetzt, wie ſich das Kind, das ſeine Mutter verlaſſen, 

ſobald es wieder zu ſich ſelbſt gekommen iſt, mit erneuerter 

Liebe und Innbrunſt in die Arme wirft, die ſich ihm zärtlich 

entgegenſtrecken. Zurückgekehrt in die heimathliche Wohnung, 
fand man auch in derſelben das heimathliche Bewußtſeyn wies 

der, und trat in einen beſtimmten Gegenſatz gegen die Außen— 

ſtehenden, mit denen man ſich unbegreiflicher Weiſe einige Zeit— 

lang zuſammengefunden hatte. Sobald man ſich wieder in 

ſeinem Eigenthum ſah, ſuchte man es nach außen und innen 

zu ſichern und zu befeſtigen. Die biſchöfliche Verfaſſung, in 

der man zur Zeit der religiöſen Erſtarrung nur noch eine Ein— 

richtung des Staates, eine Tochter der gegebenen Verhältniſſe 
erblickt hatte, wurde wieder zur Inſtitution der Kirche, zur 

Tochter der Schrift erhoben, und damit nicht nur die apoſtoliſche 

Succeſſion, ſondern auch die Tradition überhaupt anerkannt. 

Dieſe Betrachtungsweiſe, die man die hochkirchliche, wie 

ihre Anhänger die Hochkirche (High Churh se. men) nannte, 
beſtimmte auch das Verhältniß der Kirche zum Staate in an— 

derer Weiſe, als man es bisher aufgefaßt hatte. Durch die 

Reformation war die Kirche zu einem Werkzeuge des Staates 

herabgewürdigt worden, deſſen er ſich zur Erreichung ſeiner 
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Zwecke nach Gutbefinden bedienen konnte. Sie war in ihrer 

Entſtehung nichts anderes, als ein Geſchöpf des Monarchen, 

und mit vollem Rechte konnte ſie Eliſabeth „meine Kirche“ 

nennen. Auch das Episkopat blieb lediglich deßwegen beſtehen, 

weil es der Königin ſo beliebte. Jetzt, wo man es wieder 

unter den Schutz der Rechte einer göttlichen Inſtitution ſtellte, 

ſprach man damit auch die Emancipation der Kirche vom 
Staate aus, und ſie wurde wieder, was ſie ihrem Urſprunge 

nach ſeyn ſoll, die ſelbſtſtändige göttliche Anſtalt, von welcher 
der Staat, wie das Endliche vom Unendlichen, durchdrungen 

und getragen wird. Auf dieſem Standpunkte aber iſt es die 
Kirche, welche dem Staat, nicht der Staat, welcher der Kirche 

die Richtung des Glaubens und des Lebens im Glauben vor— 
ſchreibt. Darum verzichtete denn auch der engliſche Staat 

wirklich auf die Rechte, die er ſich über die Gewiſſen ſeiner 

Mitglieder angemaßt hatte, und überließ dieſelben der Kirche. 

Die Geſetze gegen die Katholiken und Diſſenters wurden außer 
Kraft erklärt; aber da die Kirche zur Vollziehung ihres äußeren 
Willens kein anderes Organ hatte, als den Staat, ſo wurde 

ihr eben dadurch die Möglichkeit geraubt, ihren Prinzipien Folge 

zu geben, ſomit allen Spaltungen Thüre und Thor geöffnet. 
Unter dieſen Verhältniſſen kann ſich die Partei der High— 

Churchmen keine andere Aufgabe ſtellen, als dem Rumpfe 

ihres Episkopats einen neuen Kopf aufzuſetzen, und iſt ſie ſich 

dieſer Nothwendigkeit auch noch nicht deutlich bewußt geworden, 

ſo muß dieſelbe dennoch früher oder ſpäter über ſie kommen, 

und wenn ſie auch jetzt noch wie vor der Erſcheinung eines 

Geſpenſtes vor ihr zurückbebt. 

Weſentlich verſchieden von dieſer Partei iſt die hohe Ari— 

ſtokratie der Kirche, welche man beſonders in Deutſchland eben— 

falls mit dem Namen der Hochkirche bezeichnet, während ihr 

eigentlich der Name der Partei des Church and State 

Principle oder der hochkirchlichen zukommt. Sie iſt 

durch das rege Leben, das ſeit neuerer Zeit im kirchlichen Ge— 

biete kreist, hinter die Berge zurückgeſcheucht worden, wo ſie 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 11 
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ihr Weſen nur noch in der Dunkelheit treibt. Wir können ſie 
nicht beſſer ſchildern, als wenn wir die Farben eines Artikels 

aus den hiſtoriſch-politiſchen Blättern entlehnen, wo es heißt: 

„Eine zweite Abtheilung des durch das Geſetz geſchaffenen 

ſtaatsrechtlichen Inſtituts iſt die hohe Kirche, erzeugt in der 

Umarmung eines gottvergeſſenen Abſolutismus mit der prote— 

ſtantiſchen Recht- und Strenggläubigkeit des 17ten Jahrhun— 

derts. Heinrich VIII und die „jungfräuliche Königin“ haben 

ihr die Verfaſſung gegeben, und ihrer Wirkſamkeit nach außen 
und innen den Stempel ihres Geiſtes aufgedrückt, — deſſen 

kürzeſter Ausdruck Hobbes und Spinoza's politiſche Syſteme 

ſind. Hienach ſind, wie natürlich, König und Parlament die 

alleinige und oberſte Quelle aller Kirchengewalt. Verwahrun— 
gen und Einſprüche der Geiſtlichkeit gegen dieſe ſind Auflehnung 

und Hochverrath, Dunſtan und Thomas Becket ſtrafbare Agi— 

tatoren. Daß die Kirche erſt durch die Unterjochung, die ſie 

zur Zeit der Glaubensſpaltung erlitten, in das rechte Verhältniß 
zum Staate gerückt ſey, dieſe Vorausſetzung iſt innerhalb dieſes 

Syſtemes der Schlußſtein und Anfangspunkt des geſammten 

Kirchenrechts, der Zweck des ganzen Religionsmechanismus 

aber kein anderer, als, um des gemeinen Nutzens willen, der 

öffentlichen Moral eine reſpectable Grundlage zu leihen. — 

Was bedarf es der weitern Schilderung. Diejenige Glaubens- 

form, mit welcher dieſes Staatsweſen ſich am innigſten bes 

freunden konnte, iſt der praktiſche Atheismus, und in der That 

hat das Unkraut der Heuchelei und bewußten Lüge nicht leicht 

einen Boden gefunden, auf dem es üppiger wuchern und in 
gigantiſcheren Dimenſionen emporſchießen konnte. Es darf nicht 
vergeſſen werden, daß dieſe hohe loyale Spielart des Prote— 

ſtantismus mit ihren 39 Artikeln und ihren Pfründen von 

zwölftauſend Pfund Sterling es war, welche unter der Hand 

und in aller Stille den modernen Unglauben bis zur entſchiede— 

nen Chriſtusläugnung durchbilden half. In dieſer Schule haben 

bekanntlich Voltaire und die Männer der Eneyklopädie das 

Gift kochen gelernt, womit ſie ſpäterhin, nachdem ſie es durch 
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die Retorte ihres Witzes getrieben, ganz Europa angeſteckt 

haben.“ 
Mit den Repräſentanten der Kirche, als eines ſelbſtſtän— 

digen Organismus, welcher nicht nur die ſtaatliche, ſondern 

auch alle im Staate befindlichen Gemeinſchaften als niederere 

Einheiten in ihrer höheren trägt und vereinigt, ſtehen in direk— 

tem Gegenſatze die Vertreter des ſogenannten Voluntary Prin— 

ciple, welche nicht nur für jede einzelne Gemeinde die Unab— 

hängigkeit der Verfaſſung, ſondern auch für jedes einzelne In— 

dividuum die freie Wahl der religiöſen Gemeinſchaft, der es 
angehören will, in Anſpruch nehmen und deßhalb Indepen— 

denten genannt werden. Sie giengen urſprünglich aus den 
Puritanern hervor, indem ſie nicht nur mit dieſen die biſchöf— 

liche, ſondern, einmal in der Negation befangen, auch die pres— 

byterianiſche, überhaupt jede kirchliche Verfaſſung verwarfen. 
Wegen dieſer Grundſätze aus England vertrieben, ſiedelten ſie 

ſich zuerſt in Holland, und da ſie ſich völlig zu iſoliren wünſch— 

ten, bald darauf in dem neuentdeckten Neu-England an, wo fie 
die Colonien an der Maſſachuſetsbai und am Connecticut 

gründeten. Hier ließen ſie ihre Prinzipien völlig ins Leben 

treten. Sie erklärten die einzelnen Gemeinden, welche ſie grün— 

deten, für völlig unabhängig, geſtanden aber nur denjenigen 

das Bürgerrecht in einer ſolchen zu, welche aus freier Wahl 
ihre ſämmtlichen Grundſätzen anerkannten, und eine Prüfung 

ihres Glaubens und ihrer Geſinnung beſtanden. Dieſe Be— 

ſtimmung aber trennte ſie bald in zwei Parteien, indem die 

einen die Neugeborenen tauften, die andern aber die Taufe nicht 
früher zuließen, als wenn der Täufling ſo weit herangewachſen 

und erſtarkt war, daß er ſelbſt wählen konnte. Die erſtern 

rechtfertigten ihr Verfahren durch die Erklärung, daß ſie die 

Kinder bloß überhaupt in die Chriſtenheit aufnähmen, und ſich 

ſpäter jeder Einwirkung auf die Leitung ſeiner Wahl der be— 
ſtimmten Gemeinſchaft, der er angehören wolle, und namentlich 

auch der Confirmation enthielten; die letzteren behaupteten, daß 

man vorher Chriſtum bekennen, alſo ſeinen Glauben darlegen 
11 * 
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müſſe, ehe man dieſes Gnadenmittel des Chriſtenthums erhalten 

könne. Jene nannten ſich Congregationaliſten, dieſe 

Baptiſten. Vor Ablegung des Glaubensbekenntniſſes ſtand 

es Jedem frei, welche gottesdienſtliche Verſammlung (Con— 

gregation) er immer wollte, zu beſuchen, nur mußte er ſich 

einen Kirchenſtuhl darin miethen, weil die Unterhaltung der 

Kirchen und Geiſtlichen aus dieſer pew-rents beſtritten wurde. 

Als ein ſolch außerordentlicher Zuhörer wurde er Mitglied der 

Congregation genannt, genoß aber durchaus keine weiteren Rechte 

in der Gemeinde. Wollte er nun aus dieſem Halbzuſtande 

heraustreten, ſo mußte er ſich bei der Gemeinde melden und 

dieſer entweder mündlich oder ſchriftlich ein Bekenntniß ſeines 
Glaubens und eine Schilderung ſeines inneren und äußeren 

Lebens vorlegen, und wurde, wenn ſich die Gemeinde dadurch 

befriedigt und von ſeiner Wiedergeburt überzeugt fand, als 
Mitglied der Kirche förmlich in dieſelbe aufgenommen und zum 

Abendmahl zugelaſſen. An der Spitze der Gemeinde ſtand ein 
geiſtlicher und ein weltlicher Vorſtand, welche beide von ihr 

gewählt wurden, und wo es ſich um gemeinſchaftliche Ange— 

legenheiten handelte, verſammelten ſich die Geiſtlichen zu Sy— 
noden, welche der beſtehenden Verhältniſſe wegen eine gewiſſe 
geſetzgebende Kraft haben mußten. Durch den canadiſchen Krieg 

und die nordamerikaniſche Revolution loͤste ſich der theokratiſche 

Staat auf, aber fein Voluntary Principle dehnte ſich erſt 

jetzt in ſeiner ganzen Conſequenz aus, und wurde von der 

nordamerikaniſchen Union als Grundgeſetz der Verfaſſung auf— 

geſtellt, indem ſie keinerlei Staatskirche anerkannte. 

In England geſtalteten ſich die Verhältniſſe der Indepen— 

denten etwas anders. Aus den Presbyterianern hervorgegangen, 
kamen ſie nach der Auswanderung ihrer meiſten Glaubens— 

genoſſen auch jenen wieder näher; denn wenn ſie auch in 

Bezug auf das Kirchenregiment ſtets in einem gewiſſen Ge— 

genſatze blieben, ſo waren ſie doch im gemeinſchaftlichen Ge— 

genſatz gegen die Staatskirche und in der Prüfung des Glau— 

bens, welche auch die Presbyterianer der Aufnahme in ihre 
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kirchliche Gemeinſchaft vorausgehen ließen, mit ihnen vereinigt. 

In dem richtigen Gefühl des gemeinſchaftlichen Intereſſes ſchloſſen 

die drei Geſellſchaften: Presbyterianer, Congregationaliſten und 
Baptiſten, 1692, einen Bund, ſtellten in den heads of agreement 

die Hauptpunkte zuſammen, in welchen ſie übereinſtimmten, und in 

den Deputirten der drei Parteien (deputies of the three deno- 

minations) in London eine Commiſſion auf, welche ſeitdem ihre 

gemeinſchaftlichen Angelegenheiten leitet. In der Zeit der reli— 

giöſen Indifferenz traten natürlich die Gegenſätze immer in den 

Hintergrund, und als die Lehren des Chriſtenthums wieder aus 

ihrem Grabe hervorgerufen wurden, war es zunächſt der gemein— 

ſame Glaube an die Grundwahrheiten der Offenbarung, um wel— 

chen es ſich handelte. Darum haben wir alle Parteien des chriſt— 

lichen Glaubens zu einem Bunde zuſammentreten ſehen, der 

ſich die Verbreitung deſſelben zur Aufgabe ſtellte; aber kaum 

hatte man ſich der fügen Hoffnung hingegeben, die religioſen 

Gegenſätze ſeyen auf immer verſöhnt, als ſie durch dieſelbe 

Erſcheinung, welche dieſe ſcheinbare Verſöhnung herbeigeführt 

hatte, wieder ans Licht gerufen wurden; jetzt ſtehen ſich Kirche 

und Diſſenters wieder ſchroffer gegenüber als je, und alle 

Parteien machen ſich ſchlagfertig. So hat ſich namentlich die 

bedeutendſte unter den Diſſenters, die Partei der Congregatio— 

naliſten durch die ſogenannte Congregational Union of Eng- 

land and Wales gekräftigt, welche jedoch nur ein Verein der 

Geiſtlichen, nicht der Gemeinden iſt, und im erſten Artikel ihres 

Grundriſſes ausdrücklich ſagt: „der Verein der congregationa— 

liſtiſchen Kirchen und Geiſtlichen in England und Wales iſt 

auf einer vollen Anerkennung ihres eigenthümlichen unterſchied— 

lichen Prinzips gegründet, nämlich des ſchriftgemäßen Rechts 

jeder beſondern Kirche auf vollkommene Unabhängigkeit in der 

Regierung und Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten; 

daher ſoll der Verein in keinerlei Weiſe irgend eine legislative 

Auctorität annehmen oder eine Behörde für Apellationen wer— 

den.“ Ja die Union geht hierin ſo weit, daß ſie ſich längſt 

beſtehenden Verhältniſſen entgegenſtemmt, welche dieſe Unab— 
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hängigkeit beeintraͤchtigen. Es gibt einige congregationaliſtiſche 
Gemeinden, welche durch Geſchenke und Vermächtniſſe ein Ka— 

pital erhalten haben, deſſen Zinſen zur Beſoldung der Geiſt— 
lichen beitragen, andere bekommen ſeit der Gründung der Queen 

Anne's bounty Gehaltszulagen aus dieſer Stiftung für ihre 

Seelſorger. Hiegegen traten in dieſer Zeit der Gegenſätze und 
des Widerſpruchs nicht nur die Gemeinden ſelbſt, ſondern auch 

beſagte Union auf, weil der Geiſtliche dadurch von außen in— 

fluenzirt werde; allein das Prinzip der Unabhängigkeit der Ge— 

meinden macht jedes thätige Einſchreiten für die einzelnen Fälle 
unmöglich. 

Am entſchiedenſten treten gegen die geſetzlich beſtehende 

Kirche die Unitarier auf, die bis zum Jahr 1813 von den 

Toleranzedikten gegen die Diſſenters ausgeſchloſſen waren. Sie 

bilden keine beſondere Gemeinſchaft, ſondern ſind unter allen 

Parteien zerſtreut, wie ſie namentlich die große Mehrzahl in 
den presbyterianiſchen Gemeinden bilden, und nicht nur im 

Parlamente, ſondern in der Staatskirche ſelbſt ihre Vertreter 

haben. 

Gegen das Chriſtenthum überhaupt ziehen die Verkündiger 
einer neuen Vernunftreligion zu Felde, welche ſich Socia— 

liſten nennen, weil ſie aller Socialität entgegenſtreben. Sie 
haben ſich als universal community-society of rational 

religionists conſtituirt, und ihre Statuten öffentlich bekannt 

gemacht. Wir leſen in denſelben wörtlich alſo: 

„Folgendes ſind die Grundprinzipien dieſer Geſellſchaft: 

Bildung des Charakters. Der Menſch iſt ein für 
einen zuſammengeſetzten Charakter gebildetes Weſen; erſtlich 

wie er bei ſeiner Geburt organiſirt wurde, bevor er irgend— 
welche unmittelbaren Eindrücke von äußern Gegenſtänden em— 

pfangen hat, und zweitens wie er in der Folgezeit zu werden 

beſtimmt war durch den Einfluß äußerer Gegenſtände auf ſeine 

Organiſation, beſonders durch die Einwirkung erfahrener Men— 

ſchen oder der Geſellſchaft auf Kinder und Unerfahrene. 

Gefühle. Alle Gefühle des Menſchen ſind für ihn 
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hervorgebracht durch die Wirkung aͤußerer Gegenſtände auf 
ſeine Organiſation und durch die Reaktion der letztern. 

Ueberzeugungen. Alle Ueberzeugungen des Menſchen 

ſind für ihn hervorgebracht durch die Wirkung äußerer Gegen— 

ſtände auf ſeine Organiſation und durch die Reaction der 
letztern. 

Wille. Sein Wille oder ſein Entſchluß zu handeln iſt 
für ihn hervorgebracht, entweder durch Ueberzeugungen oder 

durch Gefühle oder durch beide zuſammen, welche für ihn durch 

die Wirkung äußerer Umſtände auf ſeine Organiſation hervor— 
gebracht ſind. 

Handlungen. Der Menſch iſt ſo organiſirt, daß er 

ſeinen Ueberzeugungen oder ſeinen Gefühlen gemäß handelt, 
wie ſie gerade am ſtärkſten im Momente der Handlung ſind, 

oder daß er den Ueberzeugungen und Gefühlen, wenn ſie über— 

einſtimmen, folgt, zu deren Aufnahme ihn Natur oder Geſell— 

ſchaft veranlaßt haben. 

Der gag 

Allgemeiner Charakter. So iſt der ganze Charakter 
des Menſchen phyſiſch, intellektuell und moraliſch für ihn her— 

vorgebracht. 
Nichtverantwortlichkeit. Es iſt daher klar, daß 

der Menſch nicht geſchaffen iſt, ein verantwortliches Weſen zu 

ſeyn in dem gewöhnlichen Sinne des Worts, ſondern daß ihm 

anheimgegeben iſt, die nothwendigen Folgen ſeiner Handlungs— 
weiſe zu erfahren. Dieſe lehren in der beſtmöglichen Weiſe — 

durch die Erregung von Schmerz oder Freude — die Mittel 

zunehmenden Glückes, und durch dieſe Kenntniß können Er— 
wachſene oder die Geſellſchaft die größte Förderung in dem 
Charakter des Kindes oder des Menſchengeſchlechtes überhaupt 

erwecken. 
Vernünftige Religion. Eine Kenntniß dieſer un— 

fehlbaren und unveränderlichen Geſetze der Natur, hergeleitet 

aus einer genauen und ausgedehnten Beobachtung der Werke 
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der großen ſchöpferiſchen Kraft des Univerſums, und die aus 

ſolcher Kenntniß folgende Ausübung der Liebe zu den Gefüh— 
len, Ueberzeugungen und der Handlungsweiſe aller Menſchen 
conſtituiren die vernünftige Religion.“ 

Daß aus dieſer Schule Schriften hervorgehen können, wie 
„Zergliederung der „„heiligen Schrift““, oder Auszüge aus der 
Bibel, welche die Widerſprüche, Abſurditäten und Unſittlich— 

keiten in derſelben nachweiſen“ (The „holy seriptures““ 
analyzed; or extracts from the bible shewig its contra- 

dictions, absurdities and immoralities, by Robert Cooper. 

2, edit. Manchester, 1840), und daß fie nicht erröthen darf, 

die Bruno-Bauer'ſche Schule der neuen Offenbarung ihre 
Schweſter zu nennen, wird Niemand bezweifeln. Wie dieſe 

Schule mit Chriſtus verfahre, glauben wir nicht beſſer beant— 

worten zu können, als wenn wir hier ein Produkt des neueſten 

deutſchen Proteſtantismus vorlegen, das ihre Richtung völlig 

bezeichnet. Friedrich von Sallet beſingt in ſeinem „Laienevan— 

gelium,“ Leipzig 1842. S. 441. „Judas den Verräther“ alſo: 

„Hab ich euch Zwölf vor Allen nicht erwählt? 

Und Euer Einer iſt der Teufel doch.“ 

Der Ausſpruch wird von Chriſto uns erzählt, 

Und mancher andre gleichen Inhalts noch. 

Wie man nun zum Apoſtel wählen darf 

Solch Einen, den als Teufel man erkannt? — — 

Der Menſchenkenntniß nöthiger Bedarf 

Muß doch dem Heiland bleiben zugewandt. 

Statt zu geſtehn: Er wußte nicht zuvor 

Den ſchlechteſten und feigſten Schurkenſtreich, 

Läßt man ihn lieber wählen, wie ein Thor, 

Und ſich benehmen einem Heuchler gleich; 

Ja dem Despoten gleich, der frech und kalt 

Den Menſchen nur als Sache braucht und bricht. 

Hat er mit ſeines Wortes Allgewalt 

Zu beſſern je geſucht den Vöſewicht? 
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„Einer verräth mich heut aus eurem Kreis.“ 

Johannes flüſtert: „Welcher aus der Schaar?“ 

„Der iſt's, dem ich,“ (erwidert Jeſus leis) 

„Den angetauchten Biſſen reiche dar.“ 

Er taucht ihn ein recht hold und gütig ſchier, 

Und reicht ihn Jenem ſonder Gram und Scham. — 

Wer iſt von Zwei'n der größte Judas hier? 

Der ſo den Biſſen gab, der ſo ihn nahm? — 

Weh dem Verblendeten! wer es auch ſey, 

Der ſolche Züge von dem Herrn erdacht, 

Und ihm das Bischen Menſchenkennerei 

Zu retten, ihn zum Zerrbild uns gemacht 

Darum erſchuf er und erzog ſich den 

So wohl, daß er dem Zwecke ganz entſprach. 

Und als das Werkzeug ſeinen Dienſt verſeh'n, 

Gab er's der Hölle Preis und ew'ger Schmach. 

Das iſt ein ſaub'rer Gott. — Er ſey verflucht! — 

Der mit euch Spott treibt, gebt ihm wieder Spott! 

Bringt die Verruchtheit ihm, der ſelbſt verrucht, 

Und Unvernunft dem unvernünft'gen Gott! 

Ihr habt das Recht. Selbſt wollen muß ers ja. 

Er ſprach: Ihr ſollt gleich mir vollkommen ſeyn! — 

Und jede freche Unthat, die geſchah, 

Iſt nur der höchſten Unthat Wiederſchein.“ 

In dieſem Tone gehts fort. Nicht übel für die Fort— 
ſchritte unſerer Aufklärung. Doch Ein Unterſchied beſteht zwi— 

ſchen dieſem deutſchen Extreme des Proteſtantismus und dem 

engliſchen, der Unterſchied, daß dieſes ſpurlos am Ohre der 

Nation vorüberhallt, während ſich jenes in die Wurzel ihres 

innerſten Lebens hineinfrißt, und daß man in England derglei— 
chen Gottesläſterer entweder ins Irrenhaus oder ins Gefängniß 

ſperrt. Uhden ſagt: „Die Times vom 17. Januar 1842 be— 

richtete, daß ein gewiſſer Charles Southwell, früher einer der 
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hauptſächlichſten Emiſſäre der Socialiſten, wegen Blasphemie 
angeklagt war. Er hatte in einer von ihm ſelbſt verlegten 

periodiſchen Schrift: „das Orakel der Vernunft“ die Exiſtenz— 

des Heilandes in den verletzendſten Ausdrücken geläugnet, die 

heilige Schrift für ein im höchſten Grade gehäſſiges jüdiſches 
Machwerk erklärt, „welches als die Ausgeburt irgend eines 
Teufels erſcheine,“ und ſeine Ueberzeugung ausgeſprochen, daß 
nie ein ſolches Weſen wie ein Gott exiſtirt habe. Die Ver— 

theidigung dauerte 10 Stunden; das Geſchwornengericht ſprach 

das Schuldig gegen ihn aus, und der Richter ſetzte die Strafe 

auf ein Jahr Gefängniß.“ Herrn von Sallet würde eine ein— 

ſame Zelle in einer Irrenanſtalt durchaus nicht geſchadet haben; 

er hätte dort wenigſtens vor ſeinem Tode noch Zeit gefunden, 

wenn auch nicht von ſeiner fixen Idee zurückzukommen, ſo doch 

aufs Mindeſte, beſſere Verſe zuſammenzuſtoppeln. 
So gefährlich die Partei der Socialiſten ſcheint, indem 

ſie alle ihre Kräfte und Werkzeuge aufbietet, um ſich durch 

Predigten, Vorleſungen, Tagblätter und Flugſchriften aller Art 

dem Volke unter allen möglichen Masken aufzudringen, ſo 

bleibt ſie — Dank ſey es dem feſten Charakter der Engländer 

— beinahe ohne Einfluß auf das religiöſe Leben des Volkes, 

und weiß ihre Stimme einzig und allein bei politiſchen Fragen 
geltend zu machen. 

Wenn wir von untergeordneteren Modifikationen und iſo— 

lirteren Erſcheinungen, von den Quäckern, Swedenborgianern 
u. dgl. abſehen, ſo haben wir jetzt die Elemente kennen gelernt, 

welche im engliſchen Proteſtantismus gähren. 



Zweites Kapitel. 

Die katholiſche Bewegung in der 
anglikaniſchen Kirche. 

Das Verhältniß der anglikaniſchen Kirche zum Proteſtantismus 
und zum Katholicismus. — Die Conſtituirung der anglo— 
katholiſchen Partei von Oxford. — Ihr ſtatutariſches Do— 

eument. — Die Grundlage ihres Syſtems. — Ihre lite— 

rariſche Wirkſamkeit. — Ihre Uſurpation des katholiſchen 

Glaubens und ihr Verhältniß zu demſelben. — Kurzer 

Umriß der anglokatholiſchen Theologie, des ſogenannten 

Puſeyis mus: a) ihre Lehre von der Verfaſſung der Kirche, 

b) ihre Lehre von der Idee der Kirche, e) ihre Lehre von 

der Rechtfertigung, d) ihre Lehre von der Taufe, e) ihre 

Lehre vom heiligen Abendmahle, k) ihre Lehre von der 

Anrufung der Heiligen und von den Gebeten für die Ver— 

ſtorbenen. — Die Erfolge der anglokatholiſchen Theologie 
und das in Ausſicht ſtehende Endergebniß derſelben. 

Hatten die Ideen der Socialiſten keinen beſondern Einfluß 
auf die Geſtaltung des veligiöfen Lebens, fo lag der Haupt— 
grund dieſer Erſcheinung nicht nur in der extremen Tendenz 
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dieſer ſondern auch Doctrinen, in einer Apathie dieſes Lebens 

ſelbſt. Die politiſchen und induſtriellen Fragen der letzten De— 

cennien hatten die Theilnahme an der Religion ſo ziemlich 

erſtickt, und ſtatt ſich um kirchliche Intereſſen zu bekümmern, 

ſtritt man ſich um die Kornfrage. Der Indifferentismus hatte 

wieder die Oberhand gewonnen, und es galt, ihn aus dem 

Schlafe zu rütteln. Das proteſtantiſche Element, das in der 

Kirche lag, ſcheiterte bei der Verfolgung in ſeinen Conſequen— 
zen an dieſem Verſuche, weil die Natur des Engländers über— 

haupt eine conſervative iſt; und was hätte man auch auf dies 

ſer Bahn erzielen können? Nichts anderes als die Auflöſung 

des Chriſtenthums, des Sittengeſetzes und der Socialität, eine 

Auflöſung, die ſchon auf dem Wege der Induſtrie und des 

Hungers ſo reiſſende Fortſchritte machte. Man mußte das 

katholiſche Element hervortreten laſſen. Doch ehe wir auf dieſe 

neue Bewegung eingehen, wollen wir eine Stimme aus der 

anglikaniſchen Kirche hören, welche das Verhältniß derſelben 
zum Proteſtantismus wie zum Katholicismus auseinander ſetzt. 
Dr. Hook ſagt in einer Predigt über Sprichw. IV, 25 — 27. 

Ddieſe Worte können höchſt paſſender Weiſe als Ermah— 

nung an die Glieder der Kirche von England gerichtet werden. 
Von der Reformation an bis auf unſere Tage hat ſich der 

Zweig der katholiſchen Kirche, welchem wir angehören, immer 

zur Ehre gerechnet, zwei Extreme zu vermeiden, auf der einen 

Seite das Extrem des Katholicismus, welches der Papismus 
iſt, auf der andern das Extrem des Proteſtantismus, welches 

wir den Ultraproteſtantismus nennen können. . . .. Unüber— 

ſteigliche Hinderniſſe machen es unmöglich, daß ſich die Kirche 

von England für den Augenblick, mit der einen oder der andern 
dieſer extremen Parteien vereinige; und zwar aus keinem andern 

Grunde, als weil ſie eine mittlere Stellung zwiſchen beiden 

einnimmt, und in einigen Punkten mit beiden übereinſtimmt, 

während ſie in andern beiden entgegengeſetzt iſt. 

„Unſere Liturgie (Common -Prayer -book) iſt ein ewi— 

ges Hinderniß unſerer Vereinigung mit den Ultraproteſtanten, 



denn fie iſt entſchieden katholiſch. Man weiß, daß ſich die 

Proteſtanten des Kontinents, wie auch unſere Diſſenters, über 

den antiproteſtantiſchen Charakter dieſer Formulare beſchweren. 

Sie machen uns unſere Ceremonien zum Vorwurf, welche durch 

ſtrenge Beobachtung unſern Tempeln mehr das Anſehen römiſch— 
katholiſcher, als proteſtantiſcher Gotteshäuſer geben; ſie bemer— 

ken mit Recht, daß unſere prieſterliche Kleidung nicht prote— 

ſtantiſch, ſondern katholiſch ſei. Sie tadeln die Abſolutions— 

formel, deren ſich der anglikaniſche Prieſter unter gewiſſen Be— 

dingungen zu bedienen berechtigt iſt: „Mit der Vollmacht Un— 
ſers Herrn Jeſu Chriſti ausgerüſtet, abſolvire ich dich von 

allen Sünden im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und 

des heiligen Geiſtes.“ Sie ſagen, er bediene ſich derſelben Aue— 

torität und derſelben Worte, wie der Prieſter der römiſchen 

Kirche, und ſie haben Recht; der Sinn dieſer Worte kann nicht 

zweifelhaft ſeyn, weil ſich in der Liturgie der Einſegnung der 
anglikaniſche Biſchof, wie der römiſche, die Gewalt beilegt, dem— 

jenigen, welchen er einſegnet, den heiligen Geiſt mitzutheilen, 

und zwar, damit er Sünden vergeben könne. „Nimm hin den 

heiligen Geiſt! Wem du die Sünden erläſſeſt, dem ſind ſie 

erlaſſen, und wem Du fie behälſt, dem find ſie behalten.“ Die 

Ultraproteſtanten werfen uns vor, wir hätten in unſerer Litur— 

gie der Taufe die Wiedergeburt durch den Geiſt mit der Wie— 

dergeburt durch die Taufe identificirt. Sie beklagen ſich ferner 

darüber, daß unſer Katechismus lehre, „der Leib und das 

Blut Chriſti werde im heiligen Abendmahl von 
den Gläubigen wahrhaft und wirklich genommen 

und empfangen,“ eine Behauptung, welche ihren Begrif— 

fen von dieſem Sakramente widerſpricht, u. ſ. w. Man könnte 

noch andere ähnliche Klagen anführen. 

„Aber eben ſo unmöglich iſt eine Vereinigung mit den 
römiſchen Katholiken. Wenn uns unſere Liturgie an einer Ver— 

einigung mit den Ultraproteſtanten hindert, ſo hindern uns die 

neununddreißig Artikel an einer Vereinigung mit denjenigen, 

welche dem Concilium von Trient huldigen und die Oberherr— 



lichkeit des Papſtes annehmen. Wie könnten wir uns mit Rom 
vereinigen, ſo lange Rom bleibt, was es iſt, und wir gegen 

das Fegfeuer, gegen den Ablaß, gegen die Anbetung (1) der 
Bilder und Reliquien und gegen die Anrufung der Heiligen 
proteſtiren (Art. XXII)? Während wir gegen die Ultraprote— 

ſtanten die Lehre von der wirklichen Gegenwart behaup— 
ten, verwerfen wir diejenige von der Tranſubſtantiation, und 

verdammen die Sitte, das Sakrament emporzuheben und anzu— 
beten, als nicht nur dem Gebrauche der urſprünglichen latholiſchen 

Kirche, ſondern auch der Schrift zuwider (Art. XXVII); wir 
erklären, daß man ohne Glauben den Leib und das Blut des 

Herrn nicht empfangen könne (Art. XXIX); wir wollen, daß 

die Communion unter beiden Geſtalten ausgetheilt werde (Art. 
XXX); wir ſprechen für die Biſchöfe, Prieſter und Diakone 

das Recht an, ſich zu verehlichen (Art. XXXII); und wir 

erklären, daß der Biſchof von Rom keinerlei Auctorität im Kö— 

nigreich England beſitzt (Art. XXXVII). . ... Kein Menſch 

von redlichem Herzen kann es läugnen, daß dieſe Artikel nicht 

einige der charakteriſtiſchen Doetrinen der romaniſtiſchen Theo— 

logie verdammen, zu verdammen beſtimmt ſind, und um dieſer 

Verdammung willen unterſchrieben werden; ſo lange das For— 
mulare unſerer Kirche bleibt, kann von einem Frieden mit 

Rom nicht die Rede ſeyn.“ 

Ob jedoch Hook auch anerkennt, daß die anglikaniſche Kirche 

vor der Hand in ihrer Vereinzelung beharren müſſe, ſo hofft 
er doch, ſie könnte in einer vielleicht nicht ſehr fernen Zukunft 
in der Hand des Herrn zum Werkzeug werden, die getrennten 

Zweige ſeiner Kirche zur Einheit zurückzuführen. Wir wollen 

noch die hieher gehörige Stelle ſeiner Rede anführen. 

„Es iſt von hoher Wichtigkeit, daß das menſchliche Herz 

bei einem der ernſteſten, der liebevollſten, der chriſtlichſten Wün— 

ſche, die es nähren kann, nicht irre geleitet werde. Wer iſt 
der wiedergeborene Chriſt, der es nicht bisweilen verlangt hätte, 
ſich mit allen denjenigen vereinigen zu können, welche unſern 

Herrn Jeſum Chriſtum lieben, ſeien ſie nun Ultraproteſtanten, 



oder Katholiken? Wer hat nicht bisweilen einen Blick der Bes 

wunderung und des Bedauerns auf jene glückliche Zeit zurück— 
geworfen, in welcher die Chriſten vereinigt waren in derſel— 

ben Lehre, in derſelben Disciplin, in derſelben brüderlichen 

Liebe, in demſelben Geiſt? Alle Glieder eines und deſſelben 
Leibes (Eph. IV, 4. 1. Kor. XII, 4—12)? Wer fühlte ſich 
nicht vor Freude bewegt, wenn er las, wie eng und innig in 

den erſten Zeiten die Verhältniſſe zwiſchen den verſchiedenen 

Kirchen waren? Damals konnte ein Prieſter der Kirche von 

Afrika, wenn er mit Empfehlungsſchreiben von ſeinem Biſchofe 
verſehen war, reiſen, wohin er wollte; überall war er ſicher, 

eine brüderliche Aufnahme zu finden, in Aſien, in Europa, 

und ſelbſt in Großbritannien! Wohin er immer kam, konnte 

er predigen, oder, was als die ehrenvollſte Verrichtung ange— 
ſehen wurde, das heilige Abendmahl reichen! Wie rührend 

waren jene Briefwechſel zwiſchen den Patriarchen und Metro— 

politanen, wie geeignet, die Häreſie im Keime zu erſticken, und 

die Wahrheit, wie ſie in Jeſu Chriſti ift, mit dem Zeugniß 

und den Entſcheidungen der ganzen Kirche zu bekräftigen! Ach! 
ein ganz anderer iſt der gegenwärtige Zuſtand der Chriſten— 

heit! Die Ultraproteſtanten und die Romaniſten betrachten ſich 

genſeitig, wie zwei Todfeinde, verdammen ſich gegenſeitig als 
Ungläubige, verfolgen ſich gegenſeitig mit Ränken und Lügen, 

als könnte die Glaubenswuth eine Maſſe von Sünden bedek— 

ken; und nie vereinigen ſie ſich, als wenn es gilt, die angli— 

kaniſche Kirche anzugreifen. 

„Soll die Chriſtenheit immer getheilt bleiben? Nein! wir 
glauben es nicht, wir erwarten den Tag, wo „der Ewige wird 
König ſeyn auf der ganzen Erde; an dieſem Tage wird nur 
Ein Einiger ſeyn, und ſein Name wird nur Einer ſeyn,“ 
(Zach. XIV, 9). Und wer weiß, ob nicht unſere mittlere 
Stellung zwiſchen den entgegengeſetzten Extremen eines von 
den Mitteln ſeyn dürfte, deren ſich der Herr der Kirche be— 
dient, wenn er dieſe Vereinigung herbeiführen will? Unſere 
Kirche predigt in ihrer Liturgie den Proteſtanten den Katho— 
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licismus; ſie enthüllt in ihren Artikeln den Romaniſten, die Irr— 

thümer des Papismus; ſie hat in ihrer Liturgie Einiges mit 

andern Katholiken, in ihren Artikeln Einiges mit andern Pro— 

teſtanten gemein; ſie würde die Proteſtanten zum Katho— 
licismus zurückführen, die Romaniſten zu einer Reforma— 
tion veranlaſſen. Statt über dieſe Stellung zu erröthen, 
welche uns die Vorſehung angewieſen hat, laſſet uns bei dem 

Vorwurfe der Ultraproteſtanten, wir ſeien im Werke der Re— 

formation nicht weit genug gegangen, und demjenigen der Pa— 
piſten, wir ſeien zu weit gegangen, dieſen Tadel, weil er von 

zwei entgegengeſetzten Seiten kommt, für das größte Lob anſe— 
hen. Wenn die römiſchen Katholiken des Kontinents, welche, 

jetzt mehr oder weniger im Irrthume ſind, die Bemerkung 

machen werden, daß ſich eine Kirche reformiren kann, ohne 

aufzuhören, eine Kirche zu ſeyn, daß man Neuerungen ab— 

ſchaffen kann, ohne urſprüngliche Gebräuche zu verwerfen; 
wenn ſie ſehen werden, daß unſer Cultus, wenn er vollſtändig 

und nach den Vorſchriften der Liturgie gefeiert wird, das Ge— 

präge der Pracht und Größe trägt, das der Braut Chriſti ge— 

bührt, wo ſie ſich dem König der Könige nahet; wenn ſie 

erkennen werden, daß unſere Formularien alle weſentlichen 

Punkte der urſprünglichen Lehre enthalten: ſo werden ſie beſſer 

darauf vorbereitet ſeyn, unſern Vorſtellungen gegen ihre Irr— 

thümer über die Rechtfertigung, die überflüſſigen Werke, das 
Fegfeuer, den Ablaß, den Bilderdienſt und die Anbetung (J) der 
Heiligen Gehör zu geben. Sie werden finden, daß wir im 

Grunde derſelben Kirche angehören wie ſie, und werden uns 

nicht länger einladen, ihnen aus Liebe zur Einheit in den Irr— 

thum zu folgen, ſondern im Gegentheile, ſie werden uns 

zum Muſter einer Reform nehmen. Auf der andern Seite 

werden ſich die Ultraproteſtanten, welche aus Abſcheu vor dem 

entgegengeſetzten Extreme ihre Brüder von Rom kaum als 
Chriſten betrachten, wenn ſie ſehen werden, daß wir bereit ſind, 

uns mit ihnen zu vereinigen, um gegen die ſchriftwidrigen Miß— 

bräuche der römiſchen Kirche zu proteſtiren, während wir Vie— 
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les mit dieſer Kirche gemein haben, — werden ſich die Ultra— 

proteſtanten, ſage ich, veranlaßt finden, die Differenzen, welche 

ſie von uns trennen, noch einmal zu unterſuchen und nach und 

nach einen katholiſchen Charakter anzunehmen. So werden 

die beiden Extreme, indem ſie ſich dem Mittelpunkt nähern, 
einander ſelbſt näher kommen, und auf die Vereinigung vorbe— 
reitet ſeyÿn, wenn die Stunde ſchlagen wird. 

„Viele Leute glauben ſchon Zeichen einer ſolchen Annähe— 

rung entdecken zu können. Es iſt gewiß, daß die Papiſten end— 

lich ſelbſt zuzugeben anfangen, was ſie lange Zeit aus Politik 
nicht anerkennen wollten, daß zwiſchen der Kirche von England 

und den proteſtantiſchen Gemeinden, von denen wir umgeben 

ſind, eine auffallende Verſchiedenheit ſtattfindet; und werden 

ſie einmal an unſerem Beiſpiel geſehen haben, daß man ſich 

von den Irrthümern des Papismus losſagen kann, ohne darum 

gezwungen zu ſeyn, die Wahrheiten des Katholicismus zu ver— 

laſſen, jo koͤnnen wir hoffen, Zeuge einer Reformation in ihrer 

Mitte zu werden, die, wenn ſie auch nicht in allen Einzelhei— 

ten durchaus mit der unſrigen übereinſtimmt, doch den Geiſt 
mit ihr theilen wird. Ebenſo gewiß iſt, daß mehrere von den 

Proteſtanten, welche ſich von unſerer Kirche in dieſem Lande 

losgeſagt haben, nach und nach Anſichten und Gebräuche anneh— 
men, denen ihre Voreltern entſchieden entgegen waren, und 

daß auch unter den Proteſtanten des Feſtlandes ein Geiſt der 

Forſchung erwacht iſt; daß ſich uns viele von denjenigen, die 

uns noch vor nicht langer Zeit mit Bitterkeit den Vorwurf 

machten, wir ſeien nicht proteſtantiſch genug, jetzt mit Achtung 

nahen, um die Reſultate unſerer Prinzipien kennen zu lernen, 

und unſer Syſtem in ſeiner Anwendung zu beobachten. Die 

Kirche von England iſt vielleicht zu großen Dingen beſtimmt, 

nur müſſen ihre Kinder die Zeit des Herrn abwarten Joh. 

XXX, 18), und, während ſie vom Eifer für die Ehre Gottes 

verzehrt werden, der Ermahnung unſeres Textes Gebör ſchenken.“ 

Die anglikaniſche Kirche zählte ſeit ihrer Entſtehung wenige 

Tage des Friedens, die widerſtreitenden Elemente, welche ſie 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 12 
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conſtituiren, bekämpften ſich unaufhörlich, und ſo viele Verſuche 

man machte, ſie zu verſöhnen, ſo ſcheiterten ſie jedesmal an 

den Widerſprüchen, die in ihrem Weſen liegen. Irrthum und 

Wahrheit laſſen ſich nie vereinigen; der eine oder die andere 

muß weichen. Und wer wird endlich das Feld behaupten? 
Die Wahrheit. Das proteſtantiſche Element muß untergehen; 
eher iſt an keinen Frieden zu denken. Nur in ihrem Grabe 

wartet der anglikaniſchen Kirche die Ruhe. Und dieſem Ziele 

wankt ſie nach einem dreihundertjährigen blutigen Kriege 

erſchöpft entgegen. Die Hand, welche ſich zu ihrer Rettung 

ausſtreckt, führt ſie zu ihrem Untergang. 

Der religiöſe Indifferentismus hatte ſich aller Geiſter be— 

mächtigt. Die anglikaniſche Kirche legte ihren blutgetränkten 

eiſernen Scepter nieder und gab den Glauben frei, weil ſie 

längſt ihre Theilnahme für ihn verloren hatte. „Gewiſſenhaft 

bis zur Erduldung des Aeußerſten,“ ſagt Sibthorp in ſeinem 

Rechtfertigungsſchreiben über ſeinen Rücktritt zur katholiſchen 
Kirche, „getreu bis in den Tod, demüthig unter den härteſten 

Schmähungen und Verläumdungen, gottergeben, bieder, liebe— 

voll verdanken die Katholiken die Gleichheit der Rechte mit den 

übrigen Landeskindern nicht ſowohl der gehörigen Würdigung 
ihrer eigenen Verdienſte, als vielmehr dem religiöſen Indiffe— 

rentismus Anderer.“ Kaum hatte die Kirche ihre Waffen aus 

der Hand gelegt, ſo brachte die periodiſche Preſſe Vorſchläge 

zu ihrer Reform zur Sprache, und weil die Reform an der 

Tagesordnung war, ſo waren die Beſorgniſſe, eine neue Refor— 
mation der Reformation zu erleben, die von andern Seiten 

gehegt wurden, nicht ganz ungegründet. Freunde und Mitglie- 
der der engliſchen Kirche, welche die Unverträglichkeit ihrer bei— 

den Elemente erkannten, hegten und beſprachen ernſte Pläne 

der Umgeſtaltung ihrer ganzen Organiſation, und beſonders 

ihrer Liturgie. Aber alsbald trat ihnen eine andere Partei 
entgegen, welche die Gegenſätze verſöhnen zu können hoffte, 

indem ſie gewiſſe Doctrinen zurückrief, die durch den Indiffe— 

rentismus der Zeit in Vergeſſenheit gerathen waren. Unter 
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ihnen ſtand die Idee der Kirche, als einer organischen Einheit, 
im hochkirchlichen Sinne und die Lehre von der apoſtoliſchen 

Succeſſion oben an. Dieſe Partei gehörte der Univerſität Ox— 

ford an, und verſammelte ſich im Sommer 1833 im Hauſe 
des verſtorbenen Hugh James Roſe, damaligen domestie Chap— 

lain des Erzbiſchofs von Canterbury, zu ihrer Berathung und 

vereinigte ſich zu folgenden Beſtimmungen, welche das thätigſte 

Mitglied, Dr. Newmann, nach der Zuſammenkunft als ſtatu— 
tariſches Document niederſchrieb. 

1) „Der einzige Weg des Heils iſt die Thrilnahme (par— 

ticipation) am Leibe und Blute unſeres geopferten Erlöſers. 

2) Das ausdrücklich von ihm dazu beſtimmte Mittel iſt 

das heilige Sakrament ſeines Abendmahles. 
3) Die nicht minder ausdrücklich autoriſirte Bürgſchaft 

für die Fortdauer und den richtigen Gebrauch des Sakramen— 

tes iſt der apoſtoliſche Auftrag der Biſchöfe und unter dieſen 

der Prieſter der Kirche. 

4) Unter den gegenwärtigen Umſtänden der Kirche von 
England beſteht eine beſondere Gefahr darin, daß dieſe Gegen— 
ſtände gering geſchätzt und praktiſch verläugnet, und ſehr viele 

Chriſten einer unzuverläßigen und nicht autoriſirten Commu— 

nion überlaſſen oder preisgegeben werden, was oft in faktiſche 
Apoſtaſie enden muß. 

Aus dieſem Grunde wünſchen wir uns, mit Vorbehalt unſe— 
res ca noniſchen Gehorſams, gegen einander zu verpflichten, 

wie folgt: 
1) Mit Aufmerkſamkeit jede Gelegenheit zu ergreifen, den 

Perſonen, die unſerer Obhut anvertraut ſind, ein angemeſſenes 

Bewußtſeyn von dem unſchätzbaren Privilegium der Commu— 

nion mit unſerem Herrn durch die Nachfolger der Apoſtel ein— 

zuſchärfen, und ſie zu dem Entſchluſſe zu beſtimmen, daß ſie es 

unter ſeinem Segen unverletzt auf ſeine Kinder gelangen laſſen. 

2) Bücher und Traktate anzuſchaffen und in Umlauf zu 

ſetzen, welche dazu dienen können, die Gedanken der Menſchen 

mit der Idee eines apoſtoliſchen Auftrags vertraut zu machen, 
2 
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ihnen die Anſichten und Grundſfätze vorzulegen, welche in den 
reinſten und älteſten Kirchen aus dieſer Anſicht hervorgiengen, 

und beſonders auf die Früchte aufmerkſam zu machen, welche 

ſich im Leben der erſten Chriſten zeigten, wie ſie, ſo weit ſie 

auch getrennt waren, dieſe Gemeinſchaft mit einander hielten und 
für die Sache der Wahrheit entſchloſſen alle Martern erduldeten. 

3) So viel an uns iſt, die Mitglieder der Kirche wieder zu 
täglichem gemeinſamem Gebete und zu einer häufigeren Theil— 

nahme am Abendmahle des Herrn anzuhalten. Und da gegen— 
wärtig große Gefahr droht, es möchten, wie in andern Din— 

gen, ſo beſonders auch im Gottesdienſte unſerer Kirche, Verſuche 

zu ungeſetzlichen und unüberlegten Neuerungen gemacht wer— 
den, ſo verpflichten wir uns: 

4) Jedem Verſuche Widerſtand zu leiſten, welcher unter 

unzulänglicher Auctorität, d. h. ohne Ausübung des freien und 

überlegten Urtheils der Kirche, zur Aenderung der Liturgie ge— 
macht werden ſollte. 

5) Wird es auch unſere Abſicht ſeyn, den Menſchen ge— 

ſunde und wahre Darſtellungen derjenigen Punkte unſerer Diſci— 

plin und unſeres Gottesdienſtes zu geben, welche je nach dem 

Geiſte der Zeit am leichteſten mißverſtanden oder geringeſchätzt 

werden können, ferner ſolche Maaßregeln anzugeben, welche 

für die Erhaltung derſelben am meiſten Erfolg verſprechen.“ 

(S. A. Collect. of papers connected with the theologi- 

cal muovement of 1833, by the Hon, et Rever. Percival. 

London 1842. p. 13 84.) 

Anfangs hatten die Theilnehmer die Abſicht, ſich als Ver— 

ein zu conſtituiren, aber ſie giengen von dieſem Plane, als 

einem unkirchlichen, wieder ab, und verbanden ſich ſtatt deſſen 

zu gemeinſchaftlicher Thätigkeit durch Wort und Schrift. Als 

beſondere Niederlage ihrer Ideen eröffneten ſie eine Reihe von 

„Abhandlungen für unſere Zeit“ (Tracts for the times). 
Zu gleicher Zeit machten ſie ein kritiſches Journal (British 

Critic) zu ihrem Organe, und Newman und der verſtorbene 
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Froude lieferten viele Beiträge in das „britiſche Magazin“ 

(British Magazine), in welchen fie ihren Plan verfolgten, 

Die erſte von den „Abhandlungen für unſere Zeit,“ welche 

den Titel führt: Gedanken über den Beruf des Geiſtlichen 
(Thoughts on the ministerial Commission), iſt eine Auffor— 

derung an den Clerus zur Thätigkeit und beginnt alſo: 
„Ich nehme in euern Reihen keine höhere Stellung ein, 

als diejenige eines gewöhnlichen Prieſters, und deßhalb finde 

ich es nicht für nöthig, mich zu nennen, ich könnte ſonſt an— 

ſpruchsvoll ſcheinen, wenn ich in meinem eigenen Namen ſpräche. 

Und doch fühle ich mich verpflichtet, zu ſprechen; denn wir 

leben in einer ſchweren Zeit, und Alles iſt verſtummt. 

„Wir ſehen einander an und thun nichts. Wir geſtehen 

es, daß die Kirche in Gefahr iſt, und bleiben müſſig in unſeren 

Klauſeu, als lägen Meere und Berge zwiſchen uns, welche 

jeden brüderlichen Verkehr abſchnitten. So geſtattet mir denn, 

euch aus dieſer ſüßen Ruhe aufzurütteln, um euere Aufmerk— 

ſamkeit auf die Lage und die Bedürfniſſe unſerer heiligen Mut— 

ter zu lenken; laßt uns der verabſcheuungswürdigen Gewohnheit 
entſagen, über das Uebel zu jammern, das wir vor uns ſehen, 

ohne irgend etwas zu thun, um ihm abzuhelfen! . . .. 

„Wenn unſere Regierung und unſer Volk ihren Gott ſoweit 

vergeſſen konnten, um die Kirche zu verwerfen, und ſie ihrer 

zeitlichen Vorrechte zu berauben, auf was wollt ihr euch ſtüz— 

zen, um die Achtung und das Vertrauen eurer Heerden zu 

gewinnen? Bis jetzt ſeid ihr in der Ausübung eurer Functio— 

nen erhalten worden durch eure Geburt, eure Erziehung, euer 

Vermögen, eure Verbindungen, aber wo dieſe zeitlichen Vor— 

theile fehlen, was bleibt den Dienern Chriſti für eine Stütze 

übrig? Iſt dies nicht eine Frage, die eine ernſte Aufmerkſam— 
keit verdient? Ihr wißt, in welch beklagenswerther Lage ſich 

die religiöfen Gemeinden befinden, deren Ausgaben für den 

Cultus nicht vom Staate beſtritten werden; wie abhängig die 

Seelſorger der Diſſenters von ihren Heerden ſind, als wären 

ſie ihre bloßen Creaturen? Wäre es euch gleichgültig, wenn 



man dies auch von euch ſagen könnte? Iſt es nicht bedaurungs— 
würdig, wenn Chriſten die Führer desjenigen werden, der ihr 

Führer ſein ſollte? Wie können wir das Muſterbild der reinen 
Lehre „behalten,“ und „die gute Hinterlage bewahren,“ wenn 

unſer Einfluß einzig und allein von unſerer Popularität abhängt? 

Nein, ſo weit darf es nicht kommen. Und damit ſind wir auf 
die Frage geleitet: Auf was müßten wir unſer Anſehen ſtüz— 
zen, wenn uns der Staat verlaſſen ſollte? 

„Jeſus Chriſtus hat gewiß ſeine Kirche nicht ohne Rechte 
gelaſſen, ſich vor den Menſchen geltend zu machen. Er iſt kein 

harter Gebieter, der uns befohlen hätte, der Welt den Krieg 

anzukündigen, ohne uns Vollmachtsbriefe mitzugeben, mit denen 

wir uns legitimiren könnten. Es gibt Geiſtliche, die ihre Auc— 
torität auf ihre bloße Perſönlichkeit, Andere, die ſie auf ihre 

Popularität; Andere, die ſie auf ihre Erfolge, wieder Andere, 

die ſie auf die ihnen vom Staat übertragenen Rechte ſtützen. 
Ich fürchte, wir haben nur zu lange zu den Letzteren gehört, 

und den wahren Grund unſerer Auctorität vergeſſen: die 
apoſtoliſche Nachfolge. 

„Wir ſind nicht aus dem Fleiſch geboren, noch aus dem 

Blut, ſondern aus Gott. Unſer Herr Jeſus Chriſtus hat den 

heiligen Geiſt ſeinen Apoſteln gegeben; ſie haben wieder ihrer— 

ſeits denjenigen die Hände aufgelegt, die ihnen nachfolgen ſoll— 

ten; diefe haben wieder Andere eingeſegnet, und ſo iſt dieſe 

heilige Gabe auf unſere gegenwärtigen Biſchöfe übergegangen, 

welche uns als ihre Gehülfen und gewilfermaßen als ihre 

Stellvertreter eingeſetzt haben. 
„Und aus demſelben Grunde müſſen wir nothwendiger 

Weiſe diejenigen, welche die Weihe nicht auf dieſem Wege em— 

pfangen haben, als Leute betrachten, die ſie überhaupt nicht 
empfangen haben. Denn wenn die Ordination von Gott ein— 
geſetzt iſt, ſo muß ſie nothwendig ſeyn, und wenn ſie nicht von 

Gott eingeſetzt iſt, wie können wir ſie anwenden? Alſo müſſen 

ſie Alle, welche ſie bewahren und ſich ihr unterwerfen, als 
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nothwendig betrachten; denn wenn Gott Gnadenmittel einſetzt, 
ſo ſind es wirkliche Mittel der Gnade. 

„So handelt denn, meine lieben Brüder, nach den Grund— 

ſätzen, die ihr bekennet. Man ſoll nicht von euch ſagen, daß 

ihr eine Gabe vernachläßigt hättet, denn wenn der Geiſt der 

Apoſtel auf euch ruht, ſo iſt das gewiß eine köſtliche Gabe. 

„Belebe die Gabe Gottes, die in dir iſt“ (II Tim. 1, 6.). 
Zeiget, daß ihr einen Werth darauf legt; achtet ſie höher, als 

jene Wiſſenſchaft, jene Erziehung, jenen Rang, welche euch 

die Achtung der Menge erwerben. Sprechet zu euern Pfarr— 

kindern von dieſer Gabe. Bald werden euch die Zeitverhält— 

niſſe zwingen, es zu thun, wenn ihr euer Anſehen behaupten 

wollt. Gehet zur Quelle eurer Auctorität zurück, aber wartet 

nicht, bis euch die Welt verlaſſen hat. Zeiget von nun an, 

daß ihr euch dieſes Vorrechtes rühmet, und daß es euch geſetz— 

liche Rechte auf die Achtung eurer Gemeinden gibt. Man 

hört da und dort die Behauptung, das Volk könne euch eure 

Gewalt nehmen. Es gibt Leute, welche der Meinung ſind, was 

ſie euch gegeben, können ſie euch auch wieder nehmen; ſie bil— 

den ſich ein, dieſe Gewalt ſey an die Güter der Kirche geknüpft, 

und von dieſen Gütern wiſſen ſie, daß ſie (wenigſtens in po— 

litiſcher Rückſicht) das Recht haben, ſich ihrer zu bemächtigen. 

Mit Einem Wort, ſie haben alle möglichen falſchen Begriffe 

von eurer Stellung, und es iſt an euch, ſie in dieſer Beziehung 

eines Beſſern zu belehren.“ 
Wir führen noch einige Stellen aus der zweiten Nummer, 

welche den Titel führt, die katholiſche Kirche (the ca- 

tholik Church.) 

„Wir ſollten uns ſorgfältiger vor den Eingriffen des 
Staates in das geiſtliche Gebiet hüten, als wir es in der 

neueren Zeit gethan haben. Sollen wir müſſig zuſehen, wenn 

uns der Staat als ſeine Geſchöpfe behandelt, wie er Regenten, 
Soldaten, obrigkeitliche Perſonen oder andere öffentliche Beamte 

behandeln kann? Iſt es der Staat, von dem wir unſere Auc— 

torität haben? Iſt es der Staat, der uns unſere Auetorität 
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rauben kann? Hat der Staat das Recht, Kirchſprengel zu 
organiſiren? Nein, das ſind geiſtliche Verrichtungen, und Laien, 

die ſich dieſelben anmaßen würden, könnten mit dem gleichen 
Rechte predigen und das Abendmahl reichen. 

„Entſchuldiget, wenn ich die Beſorgniß ausſpreche, wir 

begreifen jenen Artikel unſeres Glaubensbekenntniſſes: Eine 

katholiſche und apoſtoliſche Kirche, nicht in ſeiner 

vollen Bedeutung. Dieſer Artikel iſt ſo wichtig, daß wir ihn 
in allen Glaubensbekenntniſſen von Anfang an finden. Er 

wurde in dieſelben aufgenommen, weil er eine Thatſache ent— 

hält, eine Thatſache, die wir glauben, und nach der man 

ſich folglich auch in der Anwendung richten muß. Aber was 

verſtehen wir darunter? Nach den vagen Begriffen des Tages 
will er nichts weiter ſagen, als daß es eine gewiſſe Anzahl 
aufrichtiger Chriſten gebe, die in der Welt zerſtreut ſeyen. 
Verſteht ſich dies nicht von ſelbſt? Wer kann daran zweiſeln? 

Wer kann es läugnen, daß es an verſchiedenen Orten Leute 

gebe, welche aufrichtig glauben? Aber was folgt daraus? oder 

welche Bedeutung kann es haben? Warum ſollte es als Glau— 

bensartikel erwähnt werden, und zwar unmittelbar nach dem 

Artikel von dem heiligen Geiſt? Unſtreitig iſt der einzig wahre 

und befriedigende Sinn, den wir dieſen Worten beilegen kön— 

nen, und den ihnen unſere Theologen von jeher beigelegt haben, 

kein anderer, als daß es eine Geſellſchaft gebe, die wir apo— 

ſtoliſch nennen, weil ſie von den Apoſteln gegründet wurde, 

und katholiſch, weil fie ihre Aeſte über alle ausſtreckt, nämlich 

die ſichtbare Kirche mit ihren Biſchöfen, Prieſtern und Dia— 

konen. Und das iſt unſtreitig eine höchſt wichtige Lehre, denn 

iſt es nicht eine gute Botſchaft für die Menſchheit, daß uns 

Chriſtus, als er gen Himmel fuhr, nicht wollte Waiſen laſſen, 

ſondern ſeine beſondern Stellvertreter für uns aufſtellte? „Die 

Nothwendigkeit, an das Daſein der heiligen katholiſchen Kirche 

zu glauben,“ (ſagt der Biſchof Pearſon in ſeiner Erklärung 

des Glaubensbekenntniſſes) „zeigt ſich vor Allem darin, daß 

uns Chriſtus die Kirche als den einzigen Weg zum ewigen 
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Leben gegeben habe. Chriſtus hat nie zwei verſchiedene Wege 
gegeben, um in den Himmel zu gelangen; er hat feine Kirche 
nicht gegründet, um einen Theil der Menſchen ſelig zu machen, 
und neben ihr eine andere Anſtalt geſtiftet, um die Uebrigen 
ſelig zu machen. Es iſt kein anderer Name unter dem Him— 

mel den Menſchen gegeben, durch den wir können ſelig wer— 

den, als allein der Name Jeſu, und dieſer Name iſt unter 

dem Himmel nirgends gegeben, als in der Kirche. Es iſt noth— 

wendig, die katholiſche Kirche zu glauben, weil ein Menſch, der 

dieſer Kirche nicht angehört, keiner angehören kann. Eine 

Kirche, die ſich einen neuen Anfang beilegt, iſt keine Kirche.“ 

Unſere Theologen ſtimmen in der Erklärung überein, daß die 
Gemeinſchaft mit der Kirche, wenigſtens für diejenigen, denen 

die Möglichkeit gegeben iſt, daran Theil zu nehmen, zur Selig— 
keit eben ſo nothwendig iſt, als die Sakramente.“ 

Außer dem allgemeinen Verfall des religiöſen Lebens und 
dem Indifferentismus gegen die anglikaniſche Kirche waren es 
hauptſächlich auch die Fortſchritte des Katholicismus und die 

ſteigenden Anmaßungen der Diſſenters, welchen die neue Schule 

um ſo mehr entgegenarbeiten zu müſſen glaubte, als ihr der 

Staat nicht nur für die Erhaltung ſeiner Kirche gleichgültig, 

ſondern ſogar für die Unterdrückung derſelben thätig ſchien, 

indem er mit Einer Parlamentsakte zehn proteſtantiſche Bi— 
ſchofsſitze in Irland aufhob, und gegen den Widerſtand, den 

das iriſche Volk dem Zehnten entgegenſetzte, ihrer Meinung 
nach nicht energiſch genug auftrat. Darum waren, wie ein 

ausgezeichneter Theologe von England in einem Bericht über 
den Puſeyismus in der franzöſiſchen Zeitſchrift Ami de la 

Religion ſagt, die urſprünglichen Abſichten der Gründer 

dieſer Schule, dem Anglicanismus, den ſie im Verfall begriffen 

ſahen, wieder neues Leben zu geben und die von demſelben 
abweichenden Secten zu überwinden, oder wenigſtens zu ſchwä— 

chen. Demgemäß machten ſich die Führer derſelben, wie dies 

alle Parteimänner zu thun pflegen, einen Ruhm daraus, die 

Bewegung in einem rein feindlichen Sinne zu leiten. Wir 
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geben hier nach den Tracts und andern Werken eine ollgemeine 

Ueberſicht der Lehren, der Unterrichtsweiſe und der Richtung 

des Puſeyismus während der Zeit, die man ſeine erſte Epoche 

nennen kann. Die alten Reformatoren waren vom Latitudi— 

narism angeſteckt, oder anders geſagt, ſie waren Männer von 

auflöſenden Tendenzen; die neuen jedoch, die es mit Dogmen 

und Disciplin ſtreng wollten gehalten wiſſen, ſagten: „Behaltet 

das Symbol von Athanaſius und alle Formeln der Taufe. 

Keinen Vergleich mit dem Geiſte der Zeit. Zur gelegenen und 
ungelegenen Zeit prägt die Formularien ein, ſtatt fie fallen zu 
laſſen. Vergeſſet die Pflichten nicht, die ihr bei eurer Wieder— 

geburt in Chriſto durch die heilige Taufe gegen die Kirche 
eingegangen habt. Vergeſſet eben ſo wenig, daß die Stimme 
der Biſchöfe die Stimme Gottes ſelbſt iſt. Zeiget, daß un— 

ſere Biſchöfe, weil ſie durch rechtmäßige Nachfolge ſich an die 

Apoſtel anreihen, und ebenſo die durch ſie aufgeſtellten Geiſt— 

lichen allein in geiſtlichen Dingen gehört werden müſſen. Suchet 

die Ueberzeugung zu erwecken, daß die Kirche nicht vom Staate 
abhänge, ſondern daß es im Gegentheile eine Ehre für den 

Staat ſey, die Kirche zur Bundesgenoſſin zu haben. Gebet 

der Disciplin, die ſo ſehr in Verfall gerathen iſt, wieder neue 

Energie, belebet die Geiſter durch die Erinnerung an die Wahr— 
heiten, die unſere Kirche zwar eine Zeit lang vernachläßiget, 

die ſie aber nie ganz aufgegeben hat. Beobachtet die Tage der 

Enthaltſamkeit und die Feſte der Heiligen. Unterwerfet euch 
den Vorſchriften über das regelmäßige Prieſtergebet (Brevier). 

Haltet die Kirchen offen. Thuet dies Alles, und unſere Kirche 

wird als das erſcheinen, was ſie wirklich iſt, als eine reine 

und apoſtoliſche Kirche, die wohlweiſe die Verfälſchungen in der 

Lehre, und die abergläubiſchen, wo nicht götzendieneriſchen Ge— 

bräuche ihrer unglücklichen Schweſter von Rom, ſo wie alle 

Lehren und Uebungen verworfen hat, die durch das Alterthum, 

auf das wir uns mit Vertrauen und Achtung berufen, ganz 
deutlich mißbilligt worden ſind, — eine reine und apoſtoliſche 

Kirche, die das Joch abgeworfen hat, das ihr ſo lange Zeit 
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ganz gegen die Canones der erſten Generalconcilien der Biſchof 
von Rom auferlegt hatte. Dieſe Canones, vor deren Richter— 

ſtuhl wir ihn und ſeine Anhänger fordern, überführen die frem— 

den 1) Biſchöfe, die durch ihn in die Diöceſen Englands ein— 
geführt worden find, als Schismatiker.“ 

Wir ſehen aus dieſem Inbegriffe der neuen Doctrinen, daß 
ſie nur Wiederholungen deſſen waren, was man im Anfange 
des ſiebenzehnten Jahrhunderts behauptet hatte, wo die prote— 

ſtantiſche Kirche von England, wie wir geſehen, eine durchweg 
rückgängige Bewegung zum Katholicismus machte. 

Und wirklich ſchrie man von vielen Seiten, beſonders von 

derjenigen der Diſſenters, über verkappten Papismus, während 

die Anglikaner in ſtummem Erſtaunen der Dinge harrten, die 
noch kommen ſollten, und die Katholiken ſelbſt laut gegen die 

Anmaßung auftraten, die ihr achtzehnhundertjähriges Eigen— 
thum in Anſpruch nahm. Durch dieſe Angriffe wurde der 

Eifer der neuen Schule immer mehr geſteigert und die Auf 

merkſamkeit des Publikums immer höher geſpannt. Ein Trien— 
nium hatte die neue Bewegung erlebt, als im Anfange des 
Jahres 1836 ein, durch rationaliſtiſche Tendenzen bekannter 

Schriftſteller, Dr. Hampden, durch das Miniſterium zum Pro— 

feſſor der Theologie ernannt wurde. Dies ſchien der ortho— 

doren Facultät ein böchſt bedeutſamer Schritt gegen die bes 

ſtehende Kirche zu ſeyn, und ſie forderte den neuen Profeſſor 

vor das Univerſitätsgericht, die ſogenannte Convocation von 

Oxford, wo er cenſurirt wurde. Beſonders heftig opponirten 

1) Wir begreifen nicht recht, welche fremde Biſchöfe die 
Herren von Oxford meinen: apoſtoliſche Vicarien der 
Gegenwart, oder katholiſche Biſchöfe der früheren Zeit? 
Unter dieſen gab es ohne Zweifel wohl einige, die nicht 
geborene Engländer waren, wie der beilige Auguſtin, der 
heilige Anſelm, Lanfrane; aber dieſe hätte man wohl 
mit gutem Gewiſſen, und obne erröthen zu müſſen, als 
Eingebürgerte anerkennen dürfen! — Anm. des Ami de la 
religion, 
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diejenigen Profeſſoren, welche der neuen Schule angehöcten, 
namentlich Newman uud Puſey, welcher den Lehrſtuhl 

der hebräiſchen Sprache inne hatte. Am thätigſten erwies ſich 
der Letztere, der als Mitbewerber um die theologiſche Profeſſur 

genannt wurde, und eine zu eben dieſer Zeit erſchienene Schrift 

zur Vertheidigung des neuen Syſtems „gegen den Hirtenbrief 
Sr. Heiligkeit des Papſtes an gewiſſe Mitglieder der Univerſität 

Oxford“, eine höchſt geiſtreiche und beißende, pſeudonyme Satyre, 
verfaßt hatte. 

Jetzt trat die neue Schule in ihr zweites Stadium, und 

ihre Anhänger, wie ihre Feinde, wurden mit jedem Tage eifri— 

ger und zahlreicher. Bis jetzt war ſie von den Biſchöfen der 

Kirche im Allgemeinen begünſtigt worden, und zwar mit Recht, 

denn ſie vertheidigte ja die Kirche gegen die Angriffe ihrer 
ſämmtlichen Feinde, nicht nur gegen die Indifferentiſten aus 

ihrer eigenen Mitte, ſondern auch gegen die Diſſenters aller 

Formen und Farben, und, was die Hauptſache war, gegen 

die Katholiken. Nun aber trat eine bedenkliche Kriſis ein; 

mit dem Namen, den ihr das Publikum gab, mit dem 

Namen Puſeyismus ſchien ſie ſich als Secte conſtituiren zu 

wollen, und mit ihrer wachjenden Annäherung an das Alter— 

thum neigte ſie ſich immer mehr zum Katholicismus. Sie gab 

alte theologiſche Schriften und Andachtsbücher, welche dem Geiſt 

der Via media oder vielmehr dem Geiſt der Katholicität der 
anglikaniſchen Kirche beſſer geeignet waren, als die Schriften 

der neuen Zeit, wie einen Baxter, Scott, Doddridge und Andere, 

von denen ſich bald das religiöſe Publikum ausſchließlich nährte, 

wieder neu heraus, und namentlich erſchien zu Oxford eine 

Taſchenausgabe der Kirchenväter in engliſchen Ueberſetzungen 
(Library of Fathers of the Holy Catholik Church, an- 
terior to the division of the East and West), worin bis 

jetzt Folgendes ausgegeben wurde: 1) Die Bekenntniſſe des 
heiligen Auguſtin, 2) die Katecheſen des h. Cyrillus von Je— 

ruſalem, 3) die Abhandlungen des h. Cyprian, 4) und 5) die 

Homilien des h. Chryſoſtomus über 1 Cor., 6) über die Ga— 
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later und Epheſer, 7) über die Römer, 8) die Abhandlun— 

gen des h. Athanaſius gegen den Arianismus 1. Theil, 
die Homilien des h. Chryſoſtomus über die Bilder an das 
Volk von Antiochien, 10) Tertullian, 11) die Homilien des 
h. Chryſoſtomus über den h. Matthäus, I. Th., 12) die Ho— 

milien des h. Chryſoſtomus über die Briefe an Timotheus, 

Titus und Philemon. Zu gleicher Zeit gaben Puſey, Keble 

und Newman einen „Commentar über die vier Evangelien, 
zuſammengetragen aus den Werken der Kirchenväter und über— 
ſetzt aus der Catena aurea des h. Thomas von Aquin,“ und 
Newman die Kirchengeſchichte des Abbé Fleury heraus. 

Die Beſorgniſſe von Seiten der Hochkirche wurden durch 

die fünfundſiebenzigſte Abhandlung der Tracts geſteigert, welche 

eine Geſchichte und Lobeserhebung des römiſchen Breviers und 

eine Art von Todtenofficium und von Tagzeiten für das Feſt 

eines Biſchofs und Bekenners, mit einer Legende in drei Lec— 

tionen zu Ehren des anglikaniſchen Biſchofs William Ken gab, 

der 1688 Wilhelm dem Dritten den Eid verweigert hatte. 

Und, wie der Berichterſtatter der Sion ſagt, „die Liebe zum 

Brevier hat ſeitdem immer mehr zugenommen. Man hat die 
Hymnen des römischen Officiums und des Pariſer Officiums 

in lateiniſchen Sprache herausgegeben, und viele dieſer Neu— 

Anglikaner geſtehen, daß ſie jene Hymnen, die ſie in ihre, für 

die Privatandacht beſtimmten, Werke aufgenommen, aus dem 

Breviere entlehnt haben. Im Frühjahr des verfloſſenen Jah— 

res (1841) ließen ſie das Officium der ſtillen Woche mit from— 

men Betrachtungen über die Paſſion erſcheinen, die ſie, wie 

man ſagte, größtentheils aus katholiſchen Quellen geſchöpft 

haben. Ein Buchhändler hat mehrere Homilien des h. Bern— 

hard überſetzen laſſen, die, wie wir glauben, allgemein von 

Laien geleſen werden.“ Und endlich iſt eine eigene Bibliothek 
anglokatholiſcher Theologie eröffnet worden, die unter 

der Leitung des folgenden Committee ſteht: 
R. S. Barter, D. C. L. Warden of Winchester College. 
Edward Churton, M. A. Crayke, Durham. 
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William Gresley, M. A. Prebendary of Lichfield. 

W. F. Hook. D. D. Vicar of Leeds (derſelbe, auf den wir 

uns ſchon zweimal bezogen haben). 

R. W. Jelf, D. D. Canon of Christ Church. 

John Keble, M. A. Professor of Poetry, Oxford. 

W. H. Mill, D. D. Christian Advocate, Cambridge; 
Chaplain to the Lord Archbishop of Canterbury. 

G. Moberly, D. C. L. Head Master of Winchester 

School. 

J. H. Newmann, B. D. Fellow of Orient. College. 
H. H. Norris, M. A. Prebendary of H. Paul's, Hackney. 

William Palmer, M. A. Worchester College, Oxford 

(eines der thätigſten Mitglieder der Schule). 
Arthur V. Perceval, NI. A. East Horsley, Guildford, 

Surrey (nächſt Newmann der Gründer der Schule). 
E. B. Pusey, D. D. Regius Professor of N and 

Canon of Christ Eich, 
Redacteur: 

W. J. Copelard, M. A. Fellow of Trinity College, 

Oxford. 

Kaſſirer und Secretär: 
Charles Crawley, Fsq., Fitzroy Farm, Highgate. 

Herausgeber: 

John Henry Parker, Oxford. 

Hievon ſind erſchienen im Jahre 1841: 

Bp. Andrewe's Sermons, Vols. I. II. III. & IV. Svo. 
ABp. Bramhall's Works, Vol. I. Svo. 

Bp. Bull's Harmony of M. Paul aud II. James on Justi- 

ficalion, Svo. 

Im Jahre 1842: 

Bp. Andrewe's Sermous, Vol. V. 

ABp. Bramhall's Works, Vol. II. u. III. 

Bp. Nicolson on the Catechism. 

Bp. Beveridges Works, Vol. I. 

Bp. Bull's Harmony &e., Parts II. u. III. 
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Im Jahre 1843: 

ABp. Bramball’s Works, Vol. iV. 

Bp. Beveridge's Works, Vol. II. u. III. 

Bp. Cosin's Works, Vol. I. 

Bp. Overall's Convocation Book. 

Thorndike's Works, Vol. I. 

So iſt alſo der Verein wirklich faktiſch conſtituirt, und der 

anglikaniſchen Kirche eine anglokatholiſche entgegengeſtellt. Doch 

wir greifen uns vor und müſſen wieder zurückgehen. 

„Ein anderer Tract“, leſen wir in der mehr erwähnten 

Abhandlung, „(oder vielmehr die beiden Tracts 80 und 87, 
da letzterer nur der zweite Theil des erſteren iſt), der den 

Titel führt: „„Ueber die Behutſamkeit in Bezug auf die Ver— 
breitung religiöſer Kenntniſſe““, brachte die Preſſe, die Kanzel 

und ſelbſt das Epiſcopat in große Aufregung. Der Verfaſſer, 

Williams, ein ſehr bekannter religiöſer Dichter, iſt, wie wir 
wenigſtens glauben, der Ueberſetzer der Hymnen des Pariſer 

Breviers. Gegen dieſen nun erhob ſich ein ſo heftiger Sturm 

von gemeinem Geſchrei und unverſtändigen Anſchuldigungen, 

daß der Verfaſſer darauf verzichten mußte, um den Lehrſtuhl 
der Dichtkunſt an der Univerſität Oxſord als Mitbewerber auf— 
zutreten. Und doch hatten mehrere ſeiner Gegner ſeine Schrift 
nicht nur nicht einmal geleſen, ſondern ſie wußten ſogar den 

Titel nicht richtig anzugeben. Wir ſagen dies aus inniger 

Ueberzeugung. Während des ganzen Streites zwiſchen der 

neuen Schule und ihren Gegnern gab es für die letzteren, ob— 

wohl ſie Sieger blieben, nichts Schändlicheres und für die Er— 

ſtere nichts Ehrenvolleres, als das Schmäh- und Verläum— 

dungsſyſtem, deſſen ſich dieſe Gegner der neuen Schule bedien— 

ten. Was war z. B. das Verbrechen des obengenannten Herrn 

Williams? Er behauptete, daß die evangeliſchen Wahrheiten 

mit verſtändiger Umſicht verbreitet werden müſſen; daß nicht 

alle Lehren für alle Zeiten oder für alle Menſchen gegeben 

worden ſeyen; daß das Beiſpiel unſeres Herrn, ſeiner Apoſtel, 

und der alten Kirche, die Aehnlichkeit der gewöhnlichen und 
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außergewöhnlichen Wege Gottes die Herzen, ſowie die Geiſter, 
auf eine kluge und ſtufenweiſe Art zur Aufnahme der Glau— 
benslehren und der Diſciplin vorbereiten. Uebrigens erhob ſich 
der ganze Lärm ohne Zweifel viel weniger wegen dieſer gewiß 
nicht anſtößigen Sätze, als deswegen, weil man die hohen und 
geheimnißvollen Vorrechte, die der Kirche gebühren, zurückfor— 
derte, und das pſeudo-evangeliſche Syſtem, das in England 

das Uebergewicht hat, ruhigem aber ſcharfem Tadel unter— 

warf.“ 

Es iſt wirklich entſetzlich, wie man von allen Seiten ge— 

gen die „Anglokatholiken“ losſtürmte. „Noch im letzten Jahre“, 

berichtet ein Augen- und Ohrenzeuge, „erbebte der große Saal 

in Exeter-Hall, worin im Monat Mai die Jahresverſamm— 

lungen der verſchiedenen Religionsgeſellſchaften gehalten wer— 

den. So oft dieſe Saite von irgend einem Redner berührt 

wurde, erregte ſie auch die Aufmerkſamkeit und Theilnahme 

des ungeheuren Auditoriums im höchſten Grade. In jedem 

Augenblicke wurden die Verfaſſer der Orforder Abhandlungen 
mit den Titeln Verräther, Semipapiſten, Jefui- 

ten u. ſ. w. genannt, und zwar vor einer Verſammlung 

von mehreren Tauſenden, welche dieſe Schmähungen mit rau— 

ſchendem Beifall aufnahmen.“ 
„Laß dich nicht irren des Pöbels Geſchrei, noch den Miß— 

brauch raſender Thoren.“ Eben dieſes Geſchrei war der 
ſtärkſte Verbündete der Oxforder Union. Hören wir eine un— 

partheiiſche, ruhige Stimme, den Biſchof von Oxford ſelbſt, in 

deſſen Diöeeſe ſich die Bewegung entwickelte, und auf deſſen 

Ermahnung die „Abhandlungen für unſere Zeit“ verſtumm— 

ten. „Dieſe Grundſätze“, ſagt der würdige Prälat in ſeiner 

Viſitationsrede (Charge) vom 23. Mai 1842, „fanden An— 
fangs nicht viele Freunde; ſie wurden nicht mit der Gunſt 
der Erde beehrt, ſie wurden nicht von der Strömung der Po— 

pularität dahingetragen. Im Gegentheil, ſie erſcheinen als eine 

wahre Anomalie in der Mitte eines Zeitalters des Latitudina— 

rismus und der aufs Aeußerſte getriebenen Toleranz. Viele 
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Männer, deren Motive nicht verdächtigt werden können, und 

deren rühmlich bekannter Name meiner Lobſprüche nicht bedarf, 
haben ſie offen und unbedingt verdammt; Andere betrachten 

ſie mit Mißtrauen. Mehrere von denjenigen, welche Stellen 

von Einfluß bekleiden, haben vor der Tendenz dieſer Doctri— 

nen warnen zu müſſen geglaubt, und ich ſelbſt gehöre unter die 
Zahl der Letztern. Den beleidigendſten Ausfällen ſind dieſe 

Grundſätze ausgeſetzt worden, es gibt keinen irrigen Begriff, 

keine verläumderiſche Beſchuldigung, die nicht durch das Organ 

der Preſſe über dieſelben verbreitet worden wäre. Diſſidenten, 

Radicale und Ungläubige haben ſich zum gemeinſchaftlichen An— 

griff die Hände gereicht und haben Ausdrücke als Waffen ge— 
braucht die ich nicht näher zu bezeichnen wage, aber die wir 

als Menſchen, und noch mehr als Chriſten, alle einſtimmig ver— 

dammen müſſen! Ich erlaube mir jetzt kein Urtheil darüber, 

ob dieſe Grundſätze die feindſelige Aufnahme verdienten, die ih— 

nen geworden, ich berichte bloß, was und wie es ſich zu— 

getragen. 
„Ich ſage keineswegs (da ſei Gott vor), daß dieſe Leh— 

ren, wenn fie falſch find, nicht verdammt werden müſſen, und 

daß man in dieſem Fall nicht alle Glieder unſerer Kirche, 

Kleine und Große, Reiche und Arme, gegen dieſelben ſicher— 

ſtellen müſſe. Ich ſage nur ſo viel, daß man den Irrthum 

mit Beweisgründen, nicht mit Schmähungen bekämpfen müſſe. 
Wenn eine Erwiderung nöthig iſt, ſo muß ſie mit dem Ernſte, 
den eine ſolche Sache fordert, mit Ueberlegung, mit Würde, 

mit Wahrheit, aber auch mit Liebe gegeben werden; leiden— 
denſchaftliche Declamationen find durchaus nicht am Ort; von 

der chriſtlichen Rüge zu heftigen und groben Ausfällen, die ſich 

nur zu häufig mit dem Parteigeiſt und der Ignoranz ver— 
ſchwiſtern, iſt es eben ſo weit als vom Licht zur Finſterniß! 
Verfolgung führt nie zum Zwecke. Wir fühlen uns durch eine 

gewiſſe natürliche Sympathie zu denjenigem hingezogen, die 

wir ungerecht behandelt glauben. Und dieſer Satz bewahr— 
heitete ſich auch bei den Doctrinen, von denen ich gegenwär— 

Anglikan. Kirchenzuſtände. 1 
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tig ſpreche. Was auch immer ihr innerer Werth oder Unwerth 

ſeyn mag, ich bin der feſten Ueberzeugung, daß die heftige 

Oppofition, die ſie erfahren haben, mehr als 

alles Uebrige dazu beigetragen hat, ihnen Ans 

hänger zu gewinnen. Nichts iſt bedauernswerther, 

als der Ton, welchen (ich ſpreche natürlich ganz im Allgemei— 

nen) diejenigen angenommen haben, die es, wie ich hoffe, aus 

freiem Antriebe ihres Gewiſſens unternahmen, ſie zu be— 

kämpfen. Was kann in der That der chriſtlichen Liebe mehr 

zuwiderlaufen, als ſich der Tagblätter zu bedienen, um Leute, 

deren Leben wenigſtens untadelhaft iſt, dem öffentlichen Fluche 

preiszugeben, fie als Ketzer zu brandmarken, und als Syna— 
goge des Satans zu bezeichnen, und zwar ohne dieſe 

ſchweren Beſchuldigungen mit Beweiſen zu rechtfertigen. Na— 

mentlich kann ich es nicht genug ſagen, wie ſehr ich das Ver— 
fahren der Geiſtlichen mißbillige, welche ihre Stellung und 

Pflichten als Diener des Gottes des Friedens ſo weit vergeſſen 

konnten, in öffentlichen Verſammlungen und durch das Organ 

der periodiſchen Preſſe in einem Tone gegen dieſe Doetrinen 

loszubrechen, der auf die Vermuthung führen könnte, ihre Ent— 

rüſtung habe ihren Grund in einem Angriff auf ihr perſönli— 

ches Intereſſe, nicht im Eifer für die Sache der Wahrheit! 
Wenigſtens können wir uns der Vermuthung nicht enthalten, 

es fehle ihnen in bohem Grade jene Klugheit, „die da rein 

iſt, und friedfertig, gemäßigt, freundlich, voll Milde und gu— 

ter Früchte“ (Jac. 3, 17), jene Liebe, „die nichts Arges denkt, 

die ſich nicht der Ungerechtigkeit freut, ſondern der Wahrheit“ 

(1 Cor. 13, 5 und 6). Ich wünſche nur, dieſe Leute könnten 

ſelbſt den Eindruck beobachten, den ſie auf Andere machen, 

mit Einem Wort, ſie könnten ſich ſehen, wie ſie ſind. Ich 
wünſche nur, ſie möchten bedenken, daß viele von denjenigen, 

die ſie in ihrem Kriege gegen dieſe Grundſätze zu Bundesge— 

noſſen haben, Leute ſind, welche nichts ſehnlicher wünſchen, 

als den Umſturz unſerer Nationalkirche, an dem ſie auch mit 

beharrlichem Eifer arbeiten. Noch weit mehr wünſchte ich, 
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fie nähmen ſich diejenigen zum Muſter, die fie mit fo viel Bit— 
terkeit und Leidenſchaft verdammen. Was auch die Irrthümer 

und Unklugheiten geweſen ſeyn mögen, die man den Verfaſſern 

der „Abhandlungen für unſere Zeit“ zur Laſt legen konnte, fo 

muß ich das zu ihren Gunſten ſagen, daß ſie Angriffen, welche 

ſo ganz geeignet waren, ſie zu kränken und zum Zorn zu rei— 
zen, eine ſo bewunderungswürdige Mäſſigung, eine wirklich 

muſterhafte Geduld entgegenſetzten, und ich ſchätze mich glück— 

lich, hier Gelegenheit zu haben, öffentlich zu erklären, wie 
ſehr ich die Sanftmuth, den wahrhaft chriſtlichen Geiſt bewun— 
dere, mit dem ſie ſich erfüllt zeigten. Nie haben ſie Beleidigung 

mit Beleidigung vergolten; nie haben ſie ſich der Vortheile 
bedient, welche ihnen häufig die oft wirklich unglaubliche Un— 

wiſſenheit und Schwäche ihrer Gegner gaben. Bemerken Sie, 

daß ich mich nicht mit der Frage beſchäftige, ob ihre Doctri— 
nen falſch waren oder nicht, was ich behaupte, iſt nur das: 

wären ſie auch tauſendmal falſch, fanatiſch und verdammungs— 

würdig, ſo wurden ſie durchſchnittlich mit jenem Geiſte der 

Feindſeligkeit angegriffen, welcher ſo leicht zur Verwechslung 

des Wahren und Falſchen hinreißt, und in welchen wir allen 

Grund haben, Mißtrauen zu ſetzen, da wir ſehen, wie ſehr er 

der chriſtlichen Liebe widerſpricht; denn ohne dem Irrthum 

in irgend einem Punkte nachzugeben, iſt die Liebe voll Nach— 

ſicht gegen diejenigen, welche in Irrthum verfallen.“ 

Die Annäherung an die katholiſche Doetrin wurde immer 

größer, und den Orforder Theologen wurde ſelbſt bange auf 

ihrer ſchwindelnden Höhe. Die Forſchungen im Gebiete des 

antereformatoriſchen Alterthums hatten ſie in alle Wahrheiten 

der katholiſchen Religion geführt; ſie reklamirten das Erbtheil, 

das die Reformatoren weggeworfen hatten, und verfluchten oder 

verläugneten ihr Werk der Zerſtörung. „Fluch dem Prote— 

ſtantismus,“ ruft Palmer, Profeſſor am Worcheſter-Colle— 
gium zu Oxford, in ſeinem Briefe an Golightly, „in allen 

ſeinen Formen, Secten und Benennungen, und vornehmlich 

jenen der Lutheraner und Calviniſten, der evangeliſchen und 
13 * 
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amerikaniſchen Diſſidenten. Und über alle, die dahin trachten 
werden, daß eine Gemeinſchaft beſtehe zwiſchen unſerer angli— 

kaniſchen Kirche und Jenen, rufe ich Anathema aus. Und 

wenn jemals die anglikaniſche Kirche bekennen würde, daß ſie 

eine Form des Proteſtantismus ſey, dann würde ich auch ſie 

verwerfen, und Anathema rufen über die anglikaniſche Kirche. 

Und alſogleich würde ich, mich von ihr trennend, wie von einer 

menſchlichen Secte, den Proteſtanten die Mühe erſparen, mich 
auszuſtoßen,“ Ein anderer Schriftſteller dieſer Schule ſchreibt: 
„die engliſche Kirche verdankt ihren Urſprung weder der Wolluſt 

Heinrichs VIII, noch dem Skepticismus feines Miniſters Crom— 

well, ſondern ſie iſt jener Theil der Kirche Jeſu Chriſti, welcher 
in England gegründet wurde, ſey es unter der Auctorität des 

römiſchen Patriarchats, ſey es vermöge einer noch ältern unab— 

hängigen Verfaſſung.“ 
Allein mit dieſer allgemeinen Verläugnung war es noch 

nicht genug; fie mußten ihre Behauptung, daß die anglikaniſche 
Kirche dieſelbe ſey, die ſie zu Zeiten Lanfranc's, Anſelms und 

Auguſtin geweſen, ſie mußten, ſage ich, dieſe Behauptung auch 
mit Argumenten belegen. Und nun erſchien das Meiſterſtück 

der ſophiſtiſchen Dialektik, die neunzigſte Abhandlung der Tracts, 

worin nicht weniger und nicht mehr behauptet wird, als daß 

die 39 Artikel, welche die Königin Eliſabeth im Jahr 1562 als 
Glaubensnorm dictirte, völlig mit den Entſcheidungen des Con— 

ciliums von Trient übereinſtimmen. Daß mit dieſer Behaup— 
tung die ganze Geſchichte Lügen geſtraft wird, kann nur der 

läugnen, dem ſie nie zu Ohren gekommen iſt; denn wie kann 

der Verfaſſer der fraglichen Abhandlung, Newman, die Be— 

hauptung, daß die 39 Artikel keine geſetzlich beſtimmten Glau— 

benslehren, ſondern nur gewiſſe Mißbräuche der römiſchen 

Kirche verdammt haben, mit der Geſchichte reimen? Seine 

Berufung auf Melanchthon reicht nicht aus, wo er ſagt: „die 
katholiſche Auslegung entſpricht dem Geiſte Melanchthons, aus 
deſſen Schriften die Artikel hauptſächlich gezogen ſind; man 

weiß, daß ihm feine katholiſche Tendenz den Namen eines 
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Papiſten zuzog, mit welchem man auch gegen die Glieder un— 

ſerer eigenen Kirche ſo freigebig iſt.“ Doch wir wollen an 

einigen Beiſpielen ſehen, wie er ſich rechtfertigte. Newman findet 

ein höchſt einfaches Mittel zur Durchführung ſeines Beweiſes 

in der merkwürdigen Behauptung, daß nicht der Glaube der 

Verfaſſer, ſondern der Glaube der katholiſchen Kirche der Aus— 
legung als Prinzip zu Grunde gelegt werden müſſe, denn die 

39 Artikel ſeyen vom heiligen Geiſt dictirt worden, der in der 

Kirche Chriſti wohne, und in England unmöglich anders lehren 

könne, als in Rom! Die proteſtantiſche Sprache der Artikel 

wird dem „antikatholiſchen Zeitalter“ zugeſchrieben, in welchem 

ſie verfaßt wurden, und die Behauptung ausgeſprochen, die 

Verfaſſer hätten nichts feſtgeſetzt, was dem katholiſchen Glauben 

direct widerſpreche, ſie hätten nur einen gewiſſen Schein 

des Proteſtantismus um ſich zu verbreiten ge— 

ſucht! Brave Werkzeuge des heiligen Geiſtes! Artikel XI 

ſagt: „Wir werden nur um des Verdienſtes Jeſu Chriſti willen 

durch den Glauben, und nicht wegen unſerer guten Werke 

und Verdienſte, vor Gott gerecht geachtet. — „Dieſe Behaup— 

tung,“ ſagt Newman, „ſchließt keineswegs aus, daß die guten 
Werke nicht ebenfalls rechtfertigen, wie der Glaube; aber der 

Glaube allein rechtfertigt in einem Sinne, und die guten Werke 

in einem andern, und ſonſt wird hier nichts behauptet.“ Im 

Artikel XIX heißt es: „Wie andere Kirchen zu Jeruſalem, 

Alexandrien und Antiochien geirrt haben, fo hat auch die vös 

miſche Kirche nicht allein in Sachen, die zum Leben und zu 

den Gebräuchen gehören, ſondern auch in Glaubenslehren 

geirrt.“ Dazu meint Newman, „es ſey hier nicht geſagt, daß 

ſie in ſolchen Glaubensartikeln irrte, die das ewige Heil in 

Gefahr ſetzen!“ Der Artikel XX fagt von den Sakramenten: 

„Solche ſind die Taufe und das Abendmahl, nicht aber die 

fünf übrigen Sakramente der römiſchen Kirche.“ Newman iſt 

der Anſicht: dieſelben können doch in „gewiſſem Sinne“ Sa— 

kramente genannt werden, nur ſeyen ſie von der Kirche ein— 

geſetzt. Hat er vielleicht vergeſſen, daß die tridentiniſche Kir⸗ 
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chenverſammlung Jeden mit dem Anathema belegt, der es läugne, 

daß alle Sakramente von Chriſto eingeſetzt ſeyen? Der Arti— 

kel XXXXI lautet: „Das von Chriſto einmal gebrachte Opfer 

iſt eine vollkommene Verſöhnung, Erlöſung und Genugthuung 

für alle, ſowohl erbliche als wirkliche Sünden der ganzen Welt, 
und das Opfer der Meſſen, in welchen, wie man allgemein 

fagt, der Prieſter Chriſtum für die Lebendigen und die Todten 

zur Vergebung ihrer Sünden und Erlöſung von ihren Strafen 
opfert, war eine gottesläſterliche Fabel und ein gefährlicher 

Betrug.“ Newman macht die ſcharfſichtige Entdeckung, daß der 

Artikel hier von Meßopfern in der Mehrheit ſpreche, und folglich 

nicht das heilige Opfer an ſich, ſondern bloß die Privatmeſſen 

gemeint habe, die ohne Beziehung auf das Opfer am Kreuze 

aus bloßer Gewinnſucht geleſen worden ſeyen! 
Daß die Schule von Oxford auf dieſe Art die Identität 

der heutigen Kirche von England mit der antereformatoriſchen 

nachweiſen könne, wird Niemand bezweifeln. Allein warum 

gab ſie ſich ſo unendlich viel Mühe, dieſelbe nachzuweiſen? 

Aus keinem andern Grunde, als weil ſie ihre Bekenner von 

dem Vorwurfe der Häreſie zu reinigen und an der Pforte des 

Katholicismus, an welche fie ihre Schüler gedrängt hatte, von 
dem Eintritte in dieſelbe noch durch die Vorſpiegelung zurück— 

zuhalten ſuchte, daß ſie Alles in ihrer eigenen Kirche beſäßen, was 

ſie in der römiſchen ſuchten, und noch den Vortheil dabei hätten, 

daß es hier nicht mit Irrthümern vermengt ſey, weßwegen denn 
auch in derſelben Abhandlung dieſe ſogenannten Irrthümer und 

Mißbräuche beſonders hervorgehoben werden. Ob ſie aber nicht 

zu ſpät kommen, ob ſie das Rad noch hemmen können, nach— 
dem ſie es einmal in Schwung geſetzt, das iſt eine Frage, die 

ſie ſich ſelbſt nicht zu ſtellen wagen; und ob das Mittel, deſſen 

ſie ſich zu Erreichung dieſes Zweckes bedient haben, nicht gerade 
zum entgegengeſetzten Ziel führe, können diejenigen am beſten 

angeben, welche aus Erfahrung reden, wie ein Sibthorp, ein 

Grant und Andere. Hören wir, was der erſtere in ſeinem 

Antwortſchreiben auf die Frage: Warum ſind Sie katholiſch 
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geworden? hierüber ſagt. „In der neueſten Zeit,“ heißt es 
dort, „haben Männer, die ſo fromm, ſo gelehrt, und in jeder 

Beziehung ſo achtungswerth ſind, daß eine Veränderung 
in ihrer Stellung noch mehr auffallen müßte, einen neuen 

Grund für die Beibehaltung ihrer Confeſſion in den unbeſtreit— 

baren Wahrheiten ihres chriſtlichen Gewiſſens gefunden: näm— 

lich den Glauben, die Lehren der katholiſchen Kirche, von denen 

man allgemein glaube, daß ſie von den Proteſtanten verworfen 

werden, ſeien von der anglikaniſchen Kirche nicht verworfen, 

ſondern ihrem Prinzipe nach wenigſtens ſtillſchweigend aner— 

kannt; ihre ſcheinbare Verwerfung im neununddreißigſten Arti— 
keln betreffe nur gewiſſe praktiſche Mißbräuche, welche im ſechs— 

zehnten Jahrhunderte damit verbunden geweſen ſeyen. Es 

wird, ſage ich, von vielen Männern, über deren Redlichkeit und 

Frömmigkeit, ſowie über ihre Gelehrſamkeit und ihre Talente 
von Keinem, der das Glück hat, ſie zu kennen, auch nur der 

leiſeſte Zweifel erhoben werden kann, öffentlich behauptet, die 

anglikaniſche Kirche ſey in Bezug auf ihre Glaubenslehre wahr— 

haft katholiſch, und Keiner, der die neununddreißig Artikel unter— 

ſchreibe, ſey verbunden, das Fegfeuer, die Transſubſtantiation, 

die Anrufung der heiligen Jungfrau und der Heiligen, die 
Wirkſamkeit des Meßopfers, wie ſie auf dem Concilium zu 

Trient feſtgeſtellt worden ſeyen, zu verwerfen. Mit andern 

Worten: er kann im Herzen ein Tridentiner Katholik und in 
ſeinem Bekenntniſſe und feiner Stellung ein anglikaniſcher Prie— 

ſter ſeyÿFn. Dies iſt eine Staunen erregende Behauptung und 

hat auch wirklich die etablirte Kirche in ihrer ganzen Er— 

ſtreckung von Berwick-upon-Tweed bis Lands-End in Er— 
ſtaunen geſetzt. Von Oxford iſt eine Stimme ausgegangen, 
welche ebenſowohl den Metropolitanen zu Lambeth, als den 

demüthigen Pfarrer in den Gebirgen von Wales beſtürzt hat. 
Sie hat den brittiſchen Senat durchdrungen, iſt vielleicht auch 

in einer andern Kammer nicht ungehört geblieben und ſicherlich 
auch auf dem Vatikane vernommen worden. Daß die angli— 
kaniſche, etablirte Kirche in ihren Lehrſätzen mit Rom eine und 



— 990 

dieſelbe ſey, ſcheint eine der auffallendſten Entdeckungen in die— 
ſem Zeitalter der Entdeckungen. Und dies zu beweiſen iſt der 

Zweck der berühmten neunzigſten Abhandlung in den Track, 

Ich kann mich auf die Wahrheit oder Falſchheit der Behaup— 

tung nicht einlaffen, und will hier nur jo viel darthun, daß 

man ſich nach genauer Prüfung der Beweisgründe und der 
Auctoritäten, auf welche ſich dieſe ſtützen, durchaus nicht in dem 

Falle befindet, ihnen beizuſtehen, und genöthigt iſt, entweder die 
beſtrittenen Lehren ganz zu verwerfen, oder durch die wirkliche 

Vereinigung mit der römiſchen Kirche anzunehmen. Um nun 
von den Meßopfern zu reden, iſt es wohl glaublich, daß der 

Unterſchied zwiſchen einer ſtillen oder Privatmeſſe, wie ſie in 

allen Perioden der Kirche ſtatt fand, und dem öffentlichen ap— 

probirten Gottesdienſte der katholiſchen Kirche ſo groß ſeyn ſoll, 

um die erſtere zur gottesläſterlichen Fabel zu ſtempeln, während 

die letztere ein heiliges Opfer bleibt? Im einunddreißigſten 

Artikel heißt es wörtlich: „das Opfer der Meſſen, in welchen, 

wie man allgemein ſagt, der Prieſter Chriſtum für die Leben— 

digen und die Todten zur Vergebung ihrer Sünden und Er— 
löſung von ihren Strafen opfert, war eine gottesläſterliche 

Fabel und ein gefährlicher Betrug.“ 
„Iſt es glaublich, daß eine jo ſtarke Sprache blos gegen 

einen Mißbrauch, die Privatmeſſe, gerichtet ſey? Haben Worte 

überhaupt eine Bedeutung? Sind ſie als Mittel zu betrachten, 

beſtimmte Gedanken und Begriffe mitzutheilen, oder nicht? 
Welches iſt der Grund, der hier für die Verdammung der Meſſe 

angeführt wird? — Der, „in welchem, wie man allgemein 

ſagt, der Prieſter Chriſtum u. ſ. w. opfert.“ Nun, dieß ſagte 

und ſagt man allerdings allgemein und ſagt es namentlich in 
jeder autoriſirten Glaubenslehre der katholiſchen Kirche vom 

Opfer der Meſſe; von der Meſſe im Allgemeinen, von jeder 
Meſſe, nicht von der Privatmeſſe allein. Jeder Prieſter lehrt 

und ſagt es allgemein, und jeder unterrichtete Katholik weiß 

und glaubt, daß das die eigentliche Lehre von der Meſſe iſt, 

als welche nichts Anderes iſt, denn ein Sühnopfer, wodurch 



- 201 — 

wir uns die Gnadenwirkungen des Opfertodes Chriſti zum 
Heile der Lebendigen und der Todten zu eigen machen. Aendert 
der Unterſchied zwiſchen öffentlich und privat den Charakter der 
Handlung ſo weſentlich, daß ſie in dem einen Falle heilige 

Wahrheit, in dem andern eine gottesläſterliche Fabel iſt? Man 

vergleiche den Anfang und das Ende des Artikels mit ein— 
ander, und nichts wird klarer ſeyn, als daß die durchaus 

falſche Vorausſetzung, die Lehre vom Opfer der Meſſe ſtehe 

mit dem Einen Opfer Chriſti auf dem Calvarienberge im 
Widerſpruche, es war, die die Verfaſſer des Artikels zu dieſer 

entſchiedenen Verdammung einer katholiſchen Wahrheit verleitete. 

Denn wenn das Opfer der Meſſe mit dem Einen Opfer auf 

dem Calvarienberge im Widerſpruch ſteht, was bei richtiger 
Auffaſſung gewiß nicht behauptet werden kann, ſo gilt dieß von 

der öffentlichen Meſſe, wie von der Privatmeſſe. Ohne ein 

hartes Wort über die Beweisführung der neunzigſten Abhand— 

lung in dieſem Falle (und ihre Beweisführung hat durchgängig 
denſelben Charakter) zu äußern, will ich nur ſo viel ſagen, 

daß man es Niemanden verargen kann, wenn er nicht im 

Stande iſt, ihre Richtigkeit anzuerkennen. Es kann durchaus 

nicht überraſchen, wenn er nach reiflichem Nachdenken zum 

Schluſſe gelangt, daß, wenn Rom Recht hat, die anglikaniſche 

Kirche durchaus im Unrechte iſt, und daß es für denjenigen, 

der ſein Gewiſſen rein halten will, keinen Vergleich gibt; daß 
er entweder dieſe katholiſchen Wahrheiten als Irrthümer ver— 

werfen oder auf ſeine Verbindung mit der anglikaniſchen Kirche, 

wie ſie jetzt iſt, gänzlich verzichten muß. Kein Menſch, welcher 

ruhig darüber nachdenkt, kann ſich darob wundern, daß ein 

Anderer eine ſolche Mittelſtraße, wie ſie die neunzigſte Abhand— 
lung öffnet, nicht mit Sicherheit zu betreten vermag. Wenn 

Andere die entgegengeſetzte Alternative ergreifen, ſo wird er 
Gott bitten, ihre Frömmigkeit anzuſehen und ihnen den Irr— 
thum zu vergeben; und wenn noch Andere gar keine Wahl 

treffen, und die Lehren der katholiſchen Kirche, wie fie im Tri— 

dentiner Katechismus feſtgeſtellt ſind, für vereinbar mit der 
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offenen Gemeinſchaft und mit amtlicher Verbindung mit der eng— 
liſchen Staatskirche halten, fo wird er ihre Gelehrſamkelt und 

Frömmigkeit bewundern und nicht den geringſten Zweifel in 
ihr chriſtliches Gewiſſen und ihre Redlichkeit ſetzen, aber doch 

nicht aufhören, über ihre Entſcheidung zu erſtaunen. Er wird 

wahrſcheinlich der Anſicht werden, daß, wenn Rom Recht hat, 

dieſe Männer nicht weit genug gehen, und wenn Rom Unrecht 
hat, ſchon viel zu weit gegangen ſind.“ 

Alſo urtheilt ein Mann von der puſeyitiſchen Anſchauungs— 

weiſe, der, einſt ſelbſt ein Anhänger dieſer Schule, durch ihre 

Doctrinen in das Heiligthum der katholiſchen Wahrheit geführt 
wurde. 

Lernen wir nun, ehe wir die Entwicklung der anglikani— 

ſchen Theologie, wie die Schule von Oxford ſelbſt ihre Doctrin 

nennt, weiter verfolgen, lernen wir, ſage ich, ihre Glaubens— 

lehre etwas näher kennen, um von dieſem Standpunkte aus 

die Frage beantworten zu können, in welchem Verhältniſſe ſie 
zum Proteſtantismus, und in welchem fie zum Katholicismus 

ſteht. 

Als proteſtantiſche Confeſſion unterſcheidet ſich die angli— 

kaniſche Kirche von ihren proteſtantiſchen Schweſtern vor Allem 

durch ihre Verfaſſung. 

Die anglikaniſche Lehre von der Verfaſſung 

der Kirche. 

In der Einleitung zur Liturgie der Conſecration leſen wir 
im Common-Prayer-book: „Für alle aufmerkſamen Leſer 

der heiligen Schrift und der alten Autoren iſt es erwieſen, daß 

ſeit den Zeiten der Apoſtel im Dienſte der Kirche Chriſti die 

drei Stände der Biſchöfe, Prieſter und Diakone beſtehen. Und 

ihre Verrichtungen haben ſich von jeher einer ſolchen Achtung 
erfreut, daß ſich noch Niemand das Recht anmaßte, irgend eine 

derſelben auszuüben, ohne berufen, geprüft, und als tauglich 
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dazu erfunden und anerkannt, ſowie von der geſetzlichen Aue— 
torität mittelſt öffentlicher Gebete und Auflegung der Hände 

approbirt und eingeſetzt zu ſeyn. Auf daß nun dieſe Stände 

in der vereinigten Kirche von England und Irland in ihrer 

Auctorität und Achtung erhalten werden, ſoll aus gedachtem 
Grunde in der vereinigten Kirche von England und Irland 
Niemand als Biſchof, Prieſter oder Diakon betrachtet und aner— 

kannt werden, oder die Erlaubniß erhalten, irgend eine der 

beſagten Verrichtungen auszuüben, der nicht berufen, approbirt, 

geprüft und nach den folgenden Formularien eingeſetzt iſt, oder 
der nicht zuvor die Eonfecration oder Ordination von 

der Hand eines Biſchofs erhalten hat.“ 

Dies iſt die Lehre der anglikaniſchen Kirche vom Epis— 

copat. Um die Eintracht mit den proteſtantiſchen Kirchen des 

Continents nicht zu ſtören, und namentlich die ſtrengen und 

eifrigen Puritaner nicht aufzureizen, wurde ſie ſelbſt von den 

Biſchöfen katholiſcher Richtung, wie von einem Andrewes, 

Bramhall und Andern lange Zeit dahin gemildert, daß die 
biſchöfliche Verfaſſung für die Kirche nicht unumgänglich noth— 

wendig, ſondern bloß höchſt wünſchenswerth und zu ihrer Voll— 

endung erforderlich ſey; wie ſich Bramhall namentlich 

ausdrückt: „Wir geſtehen den Kirchen des Continents gerne zu, 
daß ſie die wahre Natur und das Weſen einer Kirche haben, 

aber ohne uns von der Idee der katholiſchen Kirche zu ent— 

fernen, können wir ihnen nicht zugeſtehen, daß ſie die Integrität 

oder Vollkommenheit einer Kirche haben.“ Offenbar war es 

bloße Rückſicht und Schonung, auf dieſem halben Wege ſtehen 

zu bleiben; und Männer wie Laud, ſprachen es offen aus, 
daß die wahre Kirche nicht ohne Biſchöfe ſeyn könne. Er 

mußte wegen dieſer Theſe einen Verweis von der Univerſität 

Oxford hinnehmen, und jezt wird ſie von derſelben Univerſität 

laut gepredigt. 
Wenn das Episkopat eine nothwendige und von Gott 

gegebene Einrichtung der Kirche iſt, folgert die anglikaniſche 

Theologie ganz richtig, ſo ſeye auch die apoſtoliſche Nachfolge 
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ein nothwendiges Erforderniß der Kirche, und konnten Män— 
ner, welche die Prieſterweihe nicht von einem Biſchofe erhalten 

haben, auch die Sakramente nicht verwalten, ſo daß folglich die 

Gnadenwirkungen derſelben unmittelbar mit der biſchöflichen 

Ordination zuſammenhängen, und diejenigen, welche ſich die— 

ſelben erwerben wollen, ſie nothwendig von einem katholiſchen 

(einem anglikatholiſchen, oder römiſchkatholiſchen) Prieſter em— 

pfangen müſſe. Dies ſind die Conſequenzen, welche die Lehrer 
von Oxford aus den in der Liturgie ausgeſprochenen Prin— 

zipien ziehen, und Niemand wird es läugnen können, daß, 

wenn man überhaupt irgend eine Conſequenz aus denſelben 
ziehen will, durchaus keine andere darausgezogen werden kann, 

und daß die Theologen von Oxford kein anderer Vorwurf 

trifft, als der Vorwurf der Offenheit und Folgerichtigkeit, die 

ſie vielleicht vor zwei Jahrhunderten mit dem Erzbiſchof Laud 
auf das Blutgerüſt geführt hätte. 

Mit der Lehre vom Episkopat hängt unmittelbar zuſammen 

Die Lehre von der Idee der Kirche. 

Im Artikel XIX heißt es: „Die ſichtbare Kirche Chriſti 
iſt eine Gemeinſchaft von Gläubigen, in welcher das reine Wort 

Gottes geprediget, und die Sakramente in Allem, was dazu 

nothwendig iſt, nach der Anordnung Chriſti verwaltet werden.“ 

Der anglikaniſche Glaube nimmt alſo eine von Chriſto 

eingeführte, ſichtbare Kirche an, und erkennt diejenige für die 

wahre, in welcher das reine Wort Gottes gepredigt und die 
Sakramente nach der Anordnung Chriſti verwal— 
tet werden. Da nun die Sakramente ohne die biſchöfliche 

Ordination oder die apoſtoliſche Prieſterweihe nicht nach der 

Anordnung Chriſti verwaltet werden können, ſo iſt nur diejenige 

Kirche, in welcher die apoſtoliſche Nachfolge erhalten wurde, 

nämlich die katholiſche, die wahre. Wenn alſo die anglikaniſche 

Kirche die wahre ſeyn will, ſo muß ſie die katholiſche ſeyn, 

und da es nicht wohl zwei verſchiedene wahre Kirchen geben 
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kann, ſo muß ſie entweder mit den beiden andern katholiſchen, 
der römiſchen und griechiſchen, identiſch, oder dieſe müſſen falſch 

ſeyn: ein Dilemma, zwiſchen welchem die Lehrer von Orford 
noch nicht entſchieden haben; denn im 90ſten Tract ſucht Newman 

nicht nur das Erſtere, ſondern, ndem er ſogenannte Miß— 

bräuche der römiſchen heraushebt, auch das Letztere zu bewei— 

fen, fo daß fie in der Theorie mit ihr identiſch, in der Praxis 
von ihr verſchieden erſcheint. Auf dieſem Standpunkte behaup— 

ten denn die Puſeyiten, daß ihre Kirche die wahre katholiſche, 
die römiſche zwar keine häretiſche, aber eine ſchismatiſche ſey. 

Als die von Chriſto geſtiftete wahre katholiſche Kirche iſt 

die anglikaniſche Kirche im Beſitze des heiligen Geiſtes, und 
ihre Glaubenslehre, wie ihre Diſciplin, iſt ihr vom heiligen 

Geiſte gegeben, folglich muß ſie, wenn die römiſche Kirche 

keine häretiſche iſt, auch mit der römiſchen Doctrin identiſch 

ſeyn. Und von dieſem Satze gieng Newman aus, um ſeine 

Petitio principii in der neunzigſten Abhandlung durchzufüh— 
ren. Wenn ferner die Glaubenslehre der anglikaniſchen Kirche 

vom heiligen Geiſte gegeben iſt, ſo iſt ſie unumſtößlich, und 

jedes Mitglied dieſer Kirche iſt verbunden, zu glauben, was ſie 

ihr vorſchreibt. Es gibt in der anglikaniſchen Kirche alſo keine 

ſogenannte chriſtliche oder evangeliſche Freiheit, oder nach New— 

man kein Recht, dem Irrglauben oder Unglauben zu huldigen, 
und das Fundamentalprincip des Proteſtantis— 

mus, das Princip der freien Forſchung, iſt etwas, 
wovon die anglikaniſche Kirche nichts weiß. Daß 

die katholiſche Wahrheit der alleinſeligmachende Glaube iſt, 

geht aus dieſer Anſchauungsweiſe nothwendig hervor. Und es 

iſt nur das unbegreiflich, wie die Puſeyiten bei derſelben der 

römiſch-katholiſchen Kirche die Unfehlbarkeit abſprechen können. 

Doch ihre Theorie iſt ſich überhaupt noch ein Räthſel, mit deſſen 

Löſung neben ſo vielen Ungereimtheiten auch dieſe verſchwin— 
den wird. . 

Gehen wir nun auf das proteſtantiſche Schibolet über 
auf die 



Lehre von der Rechtfertigung. 

Im Artikel XI heißt es: „Wir werden nur wegen des 
Verdienſtes Jeſu Chriſti durch den Glauben, und nicht wegen 

unſerer guten Werke und Verdienſte, vor Gott gerecht geachtet. 
Darum iſt die Lehre, daß wir durch den Glauben allein ge— 

rechtfertigt werden, höchſt vernünftig und troſtvoll, wie man es 

in der Homilie über die Rechtfertigung weitläufiger auseinan— 

der geſetzt findet.“ Und im Art. XII heißt es: „Gute Werke 

welche Früchte des Glaubens ſind, und auf die Rechtfertigung 

folgen, wenn ſie gleich unſere Sünden nicht verſöhnen, oder 

das ſtrenge Gericht Gottes nicht ausſtehen können, ſind Gott 

in Chriſto dennoch angenehm, und fließen nothwendig aus dem 

Glauben, ſo daß man an ihnen den lebendigen Glauben, wie 
den Baum an den Früchten erkennt.“ 

Daſſelbe lehrt auch die katholiſche Kirche. „Wir glauben,“ 

ſagt Biſchof Wiſeman, einer der eifrigſten und gelehrteſten Ka— 
tholiken Englands, in ſeinen Vorleſungen über die vornehmſten 

Lehren und Gebräuche der katholiſchen Kirche, „daß Gott allein 
Sünden vergebe und vergeben könne, — wir glauben daneben, 

Gott allein ſei bei der innerlichen Rechtfertigung des Sünders 

thätig, denn die Rechtfertigung kann nicht anders 

gewirkt werden, außer durch ſeine Gnade, welche 
das Werkzeug, und durch die Erlöſung Chriſti, 
welche der Urſprung der Gnade und Vergebung 

iſt. Und in der That kann nach der katholiſchen Lehre kein 

Faſten, kein Beten, kein Werk, welches denkbarer Weiſe ein 

Menſch thun könnte, und würde es auch noch ſo lange fortge— 

ſetzt, wäre es auch noch ſo umfaſſend oder ſtreng, auch nur 

das allergeringſte Gewicht zur Erlangung der Sündenverge— 

bung oder Nachlaſſung der ewigen Strafe beſitzen. Das macht 

das Weſen der Vergebung, der Rechtfertigung aus, bei wel— 
cher, wie wir glauben, der Menſch für ſich ſelbſt nichts vers 

mag.“ Treffend entwickelt den katholiſchen Begriff von dem 
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Verlauf der Rechtfertigung im Menſchen, Möhler in feiner 
Symbolik, §. 10, wo er ſagt: „Der von Gott entfernte Sün— 

der wird, ohne irgend ein Verdienſt aufzuweiſen, das heißt, 

ohne irgend einen Anſpruch auf Begnadigung, auf verzeihende 
Barmherzigkeit machen zu können, zum göttlichen Reiche zurück— 

gerufen. Der göttliche, an ihn um Chriſti willen ergehende, 

Ruf ſpricht ſich nicht bloß durch die äußere Einladung mittelſt 

der Verkündigung des Evangeliums aus, ſondern zugleich durch 
eine innere Thätigkeit des heiligen Geiſtes, der die ſchlummern— 
den Kräfte des mehr oder weniger in ſittlichen Todesſchlaf ver— 

fallenen Menſchen erweckt, und denſelben antreibt, ſich mit der 

Kraft von oben zu verbinden, um eine ganz entgegengeſetzte 

Lebensrichtung zu gewinnen und die Gemeinſchaft mit Gott 
zu erneuern (zuvorkommende Gnade). Hört der Sünder auf 

den an ihn ergangenen Ruf, ſo iſt der Glaube an Gottes 

Wort die erſte Folge der in genannter Weiſe zuſammen— 

wirkenden göttlichen und menſchlichen Thätig— 

keit. Der Sünder vernimmt das Daſeyn einer höheren Welt— 

ordnung, und mit voller, früher nie geahneter, Gewißheit iſt er 
von derſelben überzeugt. Die höheren Wahrheiten und Ver— 

heißungen, die er vernimmt, insbeſondere die Kunde, Gott 
habe ſo ſehr die Welt geliebt, daß er ſeinen Eingeborenen für 
ſie dahin gab, und Allen Vergebung der Sünde um der Ver— 

dienſte Chriſti willen anbiete, erſchüttern den Sünder. Indem 

er, was er iſt, mit dem vergleicht, was er nach dem geoffen— 

barten Willen Gottes ſein ſoll; indem er erfährt, ſo groß ſei 
die Sünde und das Verderben der Welt, daß es nur durch die 

Dazwiſchenkunft des Sohnes Gottes getilgt werden könne, ge— 
langt er zur wahren Selbſterkenntniß, und wird zugleich mit 
Furcht vor der Strafgerechtigkeit Gottes erfüllt. Er wendet 
ſich nun an die göttliche Barmherzigkeit in Chriſto Jeſu, und 
faßt die vertrauensvolle Hoffnung, daß auch ihm um der Ver— 

dienſte des Sohnes Gottes willen Vergebung der Sünde zu 

Theil werden möge. Aus Dank beginnt er nun die unendliche 

Menſchenfreundlichkeit des Heilandes, der erkannten Quelle aller 
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Gerechtigkeit zu erwidern; der Haß und der Abſcheu gegen 
die Sünde erwachen, und der Menſch thut Buße. Se wird 

durch die ineinanderwirkende Thätigkeit des hei— 
ligen Geiſtes und des mit Freiheit fih ergeben— 
den Menſchen die eigentliche Rechtfertigung ein— 
geleitet. Bleibt nämlich dieſer dem begonnenen heiligen 
Werke treu, ſo theilt ſich nun der göttliche Geiſt in ſeiner gan— 

zen Fülle mit und gießt die Liebe Gottes in das Herz des 
Menſchen aus, ſo daß dieſer von der Sünde in ihrer tiefſten 

Wurzel befreit und innerlich erneuert wird, ein neues Leben 

beginnt, vor Gott wirklich gerecht iſt, wahrhaft gute Werke, 

als Früchte des erneuerten Geiſtes, der geheiligten Geſinnung 

wirkt, von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit fortſchreitet, und in 
Folge ſeines jetzigen, durch Chriſtus und ſeinen Geiſt erworbe— 
nen, geiſtigen Zuſtandes der himmliſchen Seligkeit theilhaftig 

wird. Jedoch erfreut ſich auch der Gerechte nie der ſchlechter— 

dings untrüglichen Gewißheit, daß er unter die Auserwählten 
gehöre.“ 

Betrachten wir nun die oben angeführten Artikel XI und 
XII an und für ſich und ohne Beziehung auf andere Aus— 

ſprüche, ſo laſſen fie ſich ſehr wohl mit der katholiſchen Lehre 

von der Rechtfertigung vereinigen. Ohne die Verdienſte Chriſti 
können wir nicht gerecht werden, und nur der Glaube an dieſe 

Verdienſte macht uns gerecht. Der Glaube aber, ſobald er 
da iſt, gibt ſich ſeinen Ausdruck in den guten Werken in der 

Liebe, welche nichts anderes iſt, als feine ſubſtantielle Form. 

Wo ſich keine Liebe zeigt, da iſt auch kein Glaube, da können 

wir folglich auch nicht gerechtfertigt werden. Dies iſt es ohne 

Zweifel, was Newman ſagen wollte, wenn er ſich ausdrückte, 

der Glaube allein rechtfertige in einem Sinne, und die guten 
Werke in einem andern, und ſonſt werde hier nichts behauptet. 

Betrachten wir aber die fraglichen Artikel in ihrer Bezie— 
hung zu andern Ausſprüchen, und namentlich auf Art. XVII, 

ſo müſſen wir ſie nothwendig in dem lutheriſchen Sinne aus— 

legen, nach welchem im gefallenen Menſchen nicht der geringſte 
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Anknüpfungspunkt für die Gnade zurückbleibt, und es ihm eben 

ſo unmöglich iſt, ihre Wirkungen irgendwie durch ſeine eigene 

Thätigkeit wirkſam zu unterſtützen und zu befördern, als dieſel— 

ben zu hemmen und zu unterdrücken. Und dies war auch zur 

Zeit der engliſchen Reformation ſo ſehr die herrſchende Anſicht, 

daß die anglikaniſchen Biſchöfe der Königin Eliſabeth den Vor— 

ſchlag machten, alle „Freiwillensmänner“ auf eine Fronveſte 

zu ſperren. Nach und nach kehrte man jedoch zur katholiſchen 
Lehre von der Rechtfertigung und den damit zuſammenhängen— 

den Gegenſtänden, zu den Dogmen von der Freiheit des Wil— 

lens, von der Ausdehnung der göttlichen Gnade über alle Men— 
ſchen, von der inhärirenden Gerechtigkeit, und von dem Ver— 

dienſte und der Belohnung guter Werke zurück, the thirtynine 
articles seeming patient, if not ambitious also of some 

Catholic sense, wie Heylin in feinem Leben Laud's (Life 

of Laud p. 252) ſagt: 
In der Schule von Oxford feiern dieſe Lehren ihre zweite 

Auferſtehung, aber ſie erhalten eine eigenthümliche Färbung. 

Der Chriſt wird nach der anglotheologiſchen Anſicht nicht bloß 

gerecht geachtet, ſondern wirklich gerecht gemacht, aber weder 

durch den Glauben allein, noch durch die guten Werke allein, 

noch durch beide allein, ſondern durch die Gegenwart Chriſti 

in ihnen, welche ihnen in der Wiedergeburt durch den heiligen 
Geiſt, in der Taufe und im Genuſſe ſeines Leibes und Blutes 

bei der heiligen Communion zu Theil wird. 

„Wir behaupten,“ ſagt Newman in ſeiner Schrift über 
die Rechtfertigung (Lectures on Justification), „daß die for— 

melle Urſache unſerer Rechtfertigung, das, was ſie conſtituirt, 

was macht, daß man gerechtfertigt wird, weder eine uns zuge— 

rechnete Gerechtigkeit Chriſti, noch eine mitgetheilte Gerechtig— 
keit iſt, ſondern ein Geſchenk, welches dieſe beiden Gnadengaben 
in ſich vereinigt, und welches ſie beide überſteigt; nämlich daß der 

Sohn, in welchem der Vater iſt, auf eine geheimnißvolle Weiſe 

durch den heiligen Geiſt in unſerer Seele gegenwärtig iſt. ... 

„Chriſtus iſt unſere Gerechtigkeit“ (1. Kor. 1, 30), inſofern 
Anglikau. Kirchenzuſtände. 14 
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er in uns wohnt durch den Geiſt; er rechtfertigt uns, indem 

er Wohnung in uns nimmt, er ſetzt unſere Rechtfertigung fort, 
indem er in uns bleibt. Was wahrhaft unſere Rechtfertigung 

iſt, das iſt nicht der Glaube, nicht die Heiligung (wie die Ro— 
maniſten ſagen), noch weniger eine bloße Zurechnung (wie 

die Lutheraner behaupten), ſondern das iſt die durch die 

Gnade Gottes gewirkte Gegenwart Chriſti 
in uns.“ 

„Wir glauben,“ ſagt Dr. Puſey in ſeinem Rechtfertigungs— 
ſchreiben an den Biſchof von Oxford (A Letter to the Lord 

Bishop of Oxford, on the tendency to Romanism, im- 
puted to doctrines held of old, as now, in the English 

Church) p. 72, „wir glauben, daß wir ſchon in unſerer Taufe 

gerechtfertigt wurden, da ſich uns Chriſtus einverleibte.“ Dies 
müſſen die Oxforder Theologen glauben, wenn fie in der Recht, 

fertigung nicht bloß die Zurechnung einer fremden Gerechtig— 

keit, ſondern eine Erweckung eigener Gerechtigkeit erkennen, 
welche durch die Thätigkeit des in der Taufe empfangenen 
heiligen Geiſtes gewirkt wird. Und Jeder ſieht ein, daß ſie 
hier ganz mit der katholiſchen Doctrin übereinſtimmen, fo ſehr 
fie ſich auch gegen die Anerkennung dieſer Uebereinſtimmung 

ſträuben. Scharfſinnig genug wiſſen ſie ihren Artikel auch die— 

ſer Lehre zu accomodiren, indem fie den darauffolgenden drei— 
zehnten zu Hülfe nehmen, wo es heißt: „die Werke, welche 

vor der Gnade Chriſti und den Wirkungen des heiligen Gei— 
ſtes geſchehen, gefallen, weil ſie nicht aus dem Glauben an 

Chriſtus kommen, Gott nicht.“ Sie ſagen nämlich: „Wenn 

unſere Artikel erklären, daß die Verdienſte unſeres Herrn (mit 

Ausſchluß unſerer Werke und unſerer Verdienſte) die einzige 

meritoriſche Urſache unſerer Rechtfertigung (welche Newman 

von der formellen unterſcheidet) ſeien, und daß wir dieſelben 

durch den Glauben erhalten, fo ſprechen ſie von unſerem Recht— 

fertigungsſtande als identiſch mit der Mittheilung der Gnade 
Chriſti und der Einpflanzung feines Geiſtes.“ (S. Puſey's 

Rechtfertigungsſchreiben an den Biſchof von Oxford S. 16.) 
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Und S. 63 und 64 deſſelben Briefes ſagt Puſey: „Unſere 

Einwürfe gelten nicht dem Artikel XI, ſondern nur den Fol— 
gerungen, die man häufig daraus zieht. Dieſer Artikel ſetzt 

den Glauben, als den Urſprung unſerer Rechtfertigung, den 

Werken entgegen; die Werke ſind es, welche er als meritori— 
ſche Urſache der Rechtfertigung ausſchließt; die Worte: „der 
Glaube allein,“ wollen ſo viel ſagen, als der Glaube und 

nicht die Werke. Aber eine moderne Theologie hat dem frag— 

lichen Artikel vermöge eines höchſt ſeltſamen Verfahrens einen 

umfaſſenderen Sinn unterlegt und den Glauben des Menſchen 

dem Sakramente des Herrn entgegengeſetzt. Sie verſteht die 

Worte: „der Glaube allein,“ in dem Sinne, als wäre der Glaube 
der einzige Kanal, durch welchen die Verdienſte Chriſti der 

Seele zu ihrer Rechtfertigung zufließen, ſo daß jedes andere 

Mittel, nicht bloß die Werke, ſondern ſelbſt die Taufe, ausge— 

ſchloſſen wären. Aber dieſe Entgegenſetzung lag ſicherlich nicht 

in der Seele derjenigen, welche dieſen Artikel verfaßt haben, 
und ſie liegt eben ſo wenig in ihren Worten. Der Gegenſtand, 

von welchem in dem fraglichen, ſowie in den vorhergehenden 

und folgenden Artikeln geſprochen wird, iſt das Verhältniß des 

Glaubens zu den Werken vor und nach der Rechtfertigung; 

es handelte ſich nicht von der Taufe; der Zweck war bloß die 

Ausſchlieſſung der Werke des Menſchen und die alleinige Be— 
ziehung auf die Verdienſte Chriſti. Durch die Worte „der 

Glaube allein,“ haben alſo die Verfaſſer des Artikels bloß die 

Werke des Menſchen auszuſchlieſſen beabſichtigt, nicht etwas, 

das nicht des Menſchen iſt. Ob Gott der Seele des Gläubi— 
gen die Rechtfertigung unmittelbar mittheile, oder ob er ſich 

dazu der von ihm eingeſetzten Taufe als Werkzeug bediene, 

hatten ſie hier nicht zu beſtimmen, da ſie von der Taufe noch 

insbeſondere zu ſprechen hatten. Es kann alſo vollkommen 

wahr ſeyn, daß wir durch den Glauben allein gerechtfertiget 

werden, inſofern wir dieſe Gnadengabe durch den Glauben 

empfangen, und daß zugleich die Taufe der Kanal iſt, durch 

welchen uns Gott dieſelbe mittheilt. 
1 
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Daß die fraglichen Artikel ſo ausgelegt werden können, 

und, wenn ſie mit der wahren Lehre übereinſtimmen ſollen, ſo 

ausgelegt werden müſſen, wird Niemand läugnen; daß ſie 

aber, wenn man auf die Geſchichte und den erwieſenen Sinn 

ihrer Verfaſſer Rückſicht nimmt, nicht ſo ausgelegt werden dür— 

fen, iſt ebenſo unumſtößlich wahr. 

Gehen wir nun über auf 

Die Lehre von der Taufe. 

Der Artikel XXIII nennt die Taufe ein Zeichen der 

Wiedergeburt, durch welches wir, als durch ein Mittel, zu 

Gliedern der Kirche gemacht werden, und der anglikaniſche 

Katechismus ſagt: „In der Taufe bin ich ein Glied Jeſu 

Chriſti, ein Kind Gottes und Erbe des Himmelreiches gewor— 
den. Und ich danke unſerem Gott und Vater von ganzem Her— 

zen, daß er mich berufen hat zu dieſem Stande des Heils durch 

Jeſum Chriſtum, unſern Erköſer, und ich bitte ihn, daß er mir 
die Gnade gewähre, darinnen zu verharren bis ans Ende 

meines Lebens.“ 
Dazu bemerkt Puſey in ſeinem mehr erwähnten Recht— 

fertigungsſchreiben (S. 121): „Wir fordern keineswegs, daß 
man den Begriff der Wiedergeburt durch die Taufe in einer 

ganz ſyſtematiſchen Weiſe auffaſſe. Ich für meine Perſon 

würde mich mit jeder Erklärung vollkommen begnügen, welche 
die Worte, die unſere Kirche allen Kindern in den Mund legt, 

in ihrem einfachſten Sinne nähme, die Worte: „In der Taufe 
bin ich ein Kind Gottes, ein Glied Jeſu Chriſti und Erbe des 
Himmelreichs geworden,“ vorausgeſetzt, daß man ein wahres 

Glied Chriſti, ein wahres Kind Gottes und nicht nur ein äußer— 
liches Glied eines äußerlichen Körpers von Leuten, die ſich 

Chriſten nennen, darunter verſtünde. Dieſelbe Wahrheit kann 

aus verſchiedenen Geſichtspunkten betrachtet werden; ſie ſoll 
ſogar je nach der Verſchiedenheit der Charaktere von Jedem 

verſchieden aufgefaßt werden; und ſo kann es kommen, daß 



— 213 — 

Menſchen, die eine ganz verſchiedene Sprache reden, im Grunde 

doch dieſelbe Wahrheit bekennen, während ſie in verſchiedenen 

Beziehungen davon reden. Die abendländiſche Kirche, welche 
dem heiligen Auguſtin folgt, ſprach hauptſächlich von den Gna— 

den, die ſich an die Taufe, als Vergebung der Sünden, knüpfen; 

die morgenländiſche betrachtete ſie als das Werkzeug, durch 

welches den Menſchen ein neues Prinzip des Lebens einge— 
pflanzt werde; aber von jeher erblickte man in unſerer Ein— 

verleibung mit Chriſto die Quelle dieſer beiden Gnadengaben. 

Wir glauben, man könne dieſe Lehre am vollſtändigſten und 
erhabenſten dahin ausdrücken, daß wir durch die Taufe auf 

Chriſtum gepfropft und zu Gliedern ſeines Leibes gemacht 
werden.“ 

In demſelben Briefe S. 82 heißt es: „die Lehre unſerer 

Kirche ſcheint uns folgende zu ſeyn. Durch die Taufe werden 

wir in den Stand des Heiles oder der Rechtfertigung verſetzt 
(denn das iſt eigentlich der Sinn dieſes Ausdruckes, deſſen ſich 

unſere ſymboliſchen Bücher bedienen), einen Stand, in welchen 

wir durch die freie Gnade Gottes, ohne Mitwirkung von un— 

ſerer Seite kommen, aber in welchem wir, einmal darein ver— 

ſetzt, „mit Furcht und Zittern ſchaffen müſſen, daß wir ſelig 

werden“ unter dem Beiſtande des heiligen Geiſtes, „der in uns 

wirket nach Gefallen.“ In dieſem Stande gibt es Stufen, je 

nachdem die Heiligung mehr oder weniger vorangeſchritten iſt; 
und obgleich der erſte Akt Gottes, durch welchen wir in den— 

ſelben verſetzt werden, an ſich vollſtändig war, ſo kann man in 

dieſem Stande doch wieder fallen und ſich erheben, aber durch 

jeden Rückfall wird man ſchwächer; dieſer Stand kann durch 

weniger bedeutende Sünden geſchwächt, durch ſchwerere ſogar 

für einige Zeit aufgehoben werden, und nach ſolchen Ueber— 

tretungen iſt es mehr oder weniger ſchwierig, ſich wieder auf— 

zuraffen, je nachdem die Sünde mehr oder weniger bedeutend, 

mehr oder weniger freiwillig, und die Gnade, der man Wider— 
ſtand geleiſtet, mehr oder weniger groß war.“ 

Die Schule von Oxford ſieht alſo mit der anglikaniſchen 
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Kirche in der Taufe nicht etwa ein bloßes Zeichen, oder einen 

Akt, durch welchen das Kind dem Herrn geweiht wird, oder 

das Siegel einer Gnade, welche ihm ſpäter zu Theil werden 
ſoll, ſondern ein Gnadenmittel, das ihm unmittelbar den hei— 

ligen Geiſt, den Geiſt Chriſti eingibt, welcher es reinigt von 

aller Erbſchuld und zur Gerechtigkeit heranzieht, die einem Gott 
giebt, einer Gerechtigkeit, die es aber wieder verlieren kann, 

wenn es ſich dem Zug der Gnade widerſetzt oder entzieht. 

Daß dieſe Anſicht mit der Schrift, welche die Taufe das Bad 

der Wiedergeburt nennt, und folglich auch mit der Lehre der 

katholiſchen Kirche übereinſtimmt, weiß jeder Katholik, der ſeinen 

Glauben kennt. Von der Taufe kommen wir auf 

Die Lehre vom heiligen Abendmahl. 

Dr. Puſey ſagt in ſeinem Rechtfertigungsſchreiben S. 28 

mit Wahrheit: „Unſere Kirche lehrt in den Artikeln, im Ka— 

techismus und in der Liturgie, daß dem Gläubigen durch die 

geheiligten Elemente der Leib und das Blut Jeſu Chriſti 
wahrhaft und wirklich, wiewohl in geiſtiger Weiſe (oder viel— 

mehr um ſo mehr wirklich, weil in geiſtiger Weiſe), gegeben 

werde. Wir glauben eine wahrhafte, wirkliche, geiſtige Gegen— 
wart Jeſu Chriſti im heiligen Abendmahl.“ 

Dasſelbe ſagt die Homilie über das heilige Abendmahl. 

„Wir müſſen des Glaubens leben,“ heißt es dort, „daß das 

Abendmahl des Herrn nicht eine leere Ceremonie, ein bloßes 

Zeichen, ein unächtes Bild eines abweſenden Dinges iſt, ſon— 

dern, wie die Schrift ſagt, der Tiſch des Herrn, das Brod und 
der Kelch des Herrn, das Gedächtniß Chriſti, die Verkündigung 

ſeines Todes, ja die Gemeinſchaft des Leibes und Blutes des 

Herrn, gewirkt durch eine wunderbare Einverleibung, welche 

durch die Thätigkeit des heiligen Geiſtes (des wahren Bandes 

unſerer Verbindung mit Chriſti) mittelſt des Glaubens in 
die Seelen der Gläubigen eingeht, wodurch nicht allein ihre 
Seelen zum ewigen Leben gelangen, ſondern auch ihre 
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Leiber einer Auferſtehung zur Unſterblichkeit verſichert werden. 

Mit der wahren Bedeutung dieſes Genuſſes und dieſer Ver— 

einigung zwiſchen dem Leib und dem Haupt, zwiſchen den 

wahren Gläubigen und Chriſto bekannt, ſcheuten ſich die alten 

Väter nicht, dieſes Mahl das Unterpfand der Unſterblichkeit 

und das vorzüglichſte Mittel gegen den Tod, oder eine ver— 
göttlichende Verbindung, oder die ſüßen Leckerbiſſen unſeres 

Erlöſers, die Bürgſchaft der ewigen Geſundheit, die Schutzwehr 

des Glaubens, die Hoffnung der Auferſtehung, oder die Speiſe 

der Unſterblichkeit, die heilbringende Gnade und den Träger 

des ewigen Lebens zu nennen. 

„Es iſt bekannt, daß das, was wir in dieſem Mahle em⸗ 
pfangen, eine geiſtige Speiſe, die Nahrung unſerer Seele, eine 

himmliſche, nicht eine irdiſche Erfriſchung, eine unſichtbare, 

nicht eine körperliche Speiſe, eine geiſtige, nicht eine fleiſchliche 

Subſtanz iſt; fo daß der Gedanke, wir können ohne Glauben 

davon eſſen und trinken, oder es ſey kein anderer Genuß damit 

verbunden, nur ein Traum von einem groben fleiſchlichen Mahle 

iſt, welcher uns in niedriger Weiſe an die Elemente und Crea— 

turen hingibt und bindet; darum ſollen wir nach der Ermah— 

nung der nicäniſchen Kirchenverſammlung unſere Herzen im 

Glauben erheben, und uns von den niederen und irdiſchen 

Dingen dahin hinaufſchwingen, wo in ewiger Klarheit die Sonne 

der Gerechtigkeit ſchimmert. So höret denn, die ihr nach dies 

ſem Tiſche verlanget, höret die Ermahnung des frommen Vaters 

Emiſſenus, daß ihr, wenn ihr bei der heiligen Communion 
erſcheinet, um mit geiſtiger Speiſe geſättigt zu werden, im 

Glauben auf den heiligen Leib und das heilige Blut eures 
Gottes hinblicket, in Ehrfurcht das Wunderbare betrachtet, es 

mit der Hand eures Herzens empfanget und es ganz in euern 
innern Menſchen aufnehmet.“ 

Daß ſowohl in dem hieher gehörigen Artikel, als in dieſer 
Homilie die wahrhafte und wirkliche Genwart Chriſti im Brod 

und Wein des heiligen Abendmahls liegt, wird Niemand be— 
ſtreiten, der ſie mit unbefangenem Geiſte liest. Wenn ſie nicht 
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wörtlich darin ausgeſprochen iſt, ſo lag dies theils in einer ge— 

wiſſen heiligen Scheu vor dem hohen Myſterium, theils in der 

Rückſicht, die man auf die Anfichten der Reformatoren nahm, 

deren keinem man zu widerſprechen wagte. Uud wenn man ſich 

jetzt vor dem klaren Worte entſetzt, womit dieſe wirkliche Ge— 
genwart behauptet wird, fo liegt der Grund in der krankhaften 

Wunderſcheue unſeres „aufgeklärten Jahrhunderts und in der 

eingewurzelten Angſt vor dem Schreckbilde des Katholicismus.“ 
Uebrigens wurde die wahrhafte und wirkliche Gegenwart 

von jeher in der anglikaniſchen Kirche gelehrt, und ein Ridley, 

ein Hooker, ein Overall, ein Andrewes, ein Jakſon, ein Lau d 

ein Forbes, ein Made, ein Bramhall, ein Coſin, ein Thorndike, 

ein Taylor, ein Ken, ein Beveridge, ein Wilſon u. A. ſprachen 

ſie eben fo unumwunden und deutlich aus, als Puſey und feine 

Schule. Sie lehren vom Abendmahle, daß Chriſtus wirklich, 

wahrhaft und weſentlich, wiewohl nicht körperlich im geſegneten 

Brod und Wein gegenwärtig ſey, und von allen würdigen Em— 
pfängern genommen und genoſſen werde, und zwar in der Art, 

daß er ihr ganzes Weſen durchdringe und ſich auf dieſelbe Weiſe 

mit ihnen vereinige, wie er ſich einſt bei ſeiner Menſchwerdung 
mit der menſchlichen Natur verbunden habe, und was er durch 

jenen Akt der ganzen Menſchheit geworden, nun jedem Einzelnen 

werde, der ſich ſomit die Segnungen des Opfertodes des Erlöſers, 

welche ſich allgemein über die ganze Menſchheit erſtrecken, durch 

den Genuß der heiligen Euchariſtie insbeſondere erwerbe und 

aneigne, ohne welche Chriſtus umſonſt für ihn geſtorben wäre. 

Wie nahe die anglikaniſche Theologie bei dieſer Anſchauungs— 
weiſe der katholiſchen Doctrin vom heiligen Meßopfer ſteht, 

ſieht Jeder von ſelbſt ein, dem es darum zu thun geweſen, ſich 

einen klaren Begriff von dieſer ſo vielfach verkannten und miß— 

verſtandenen heiligen Handlung zu verſchaffen; eben ſo deutlich 

geht aus dieſer Lehre hervor, daß es für den Chriſten keinen 

wichtigeren Akt gebe, als den Genuß des heiligen Abendmahls, 
wie denn auch die ganze Schule von Oxford zu nichts drin— 

gender auffordert, als zur heiligen Communion, von der ſie 
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unendlich beklagt, daß ſie nicht mehr alle Tage, oder wenigſtens 

alle Sonntage, gefeiert werde, wie in den früheren Zeiten. Wir 
verweiſen unſere Leſer hauptſächlich auf die Predigt, welche 

Dr. Puſey am vierten Sonntage nach Oſtern 1843 in der 
Chriſtuskirche zu Oxford über die heilige Euchariſtie gehalten 

hat, und wegen welcher er auf zwei Jahre als Univerſitäts— 

prediger ſuspendirt wurde. Uebrigens müſſen wir hier bemer— 
ken, daß die Behauptung, Puſey habe in dieſer Predigt die 

Transſubſtantiation anerkannt, eine übereilte iſt. Er gieng 

nicht weiter, als Biſchof Ridley, deſſen Ausſpruch wir bei einer 

frühern Gelegenheit angeführt haben; er lehrt die wirkliche 

und weſentliche Gegenwart, läßt aber die Art und Weiſe, in 

welcher dieſe Gegenwart ſtattfindet, als ein unerforſchliches 
Geheimniß dahin geſtellt. 

Wie ſtark er ſich gegen die katholiſche Doctrin ausſpricht, 
ſehen wir in ſeinem Rechtfertigungsſchreiben an den Biſchof 

von Oxford, wo es unter anderem heißt: „Wir glauben das 
„dies iſt mein Leib“ ſo gut, als die Romaniſten. Wir beſchul— 

digen ſie nicht, die geiſtige Gabe, die in dieſem Sakramente 

enthalten iſt, zu hoch angeſchlagen zu haben (denn menſchliche 

Worte und Begriffe bleiben immer weit hinter derſelben zurück), 
wir machen ihnen nur das zum Vorwurf, daß ſie ſich eine 

ſinnliche Vorſtellung davon gebildet haben. Sie haben ver— 

ſucht, die Art und Weiſe der Gegenwart unſeres Herrn 

für die Sinne zu erklären; ſie haben verſucht, den ſcheinbaren 

Widerſpruch zu löſen, der zwiſchen den beiden Sätzen ſtatt— 

findet: „die Elemente bleiben, was ſie ſind,“ und „ſie ſind für 

uns der Leib und das Blut des Herrn.“ Schwach im Glau— 
ben, wie Nikodemus, haben ſie nach dem Wie der göttlichen 

und geiſtlichen Dinge geforſcht, und ſie dadurch nur erniedrigt, 
und ihre Erklärungen haben wenigſtens bei ihrer Geiſtlichkeit 

Hochmuth und Unglauben hervorgerufen.“ Weiter unten fährt 

er fort: „Sodann glauben wir, daß es Anmaaßung iſt, mit 
ihnen zu behaupten, Chriſtus ſey unter jeder Geſtalt vollſtändig 

zugegen (womit ſie die Entziehung des Laienkelches rechtfer— 
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tigen), Aumaßung, definitiv zu erklären, der Leib und das 
Blut blieben auch nach der Communion in den eonſecrirten 

Elementen. Wir glauben eben ſo wenig, daß das Sakrament 
des Abendmahls angebetet werden ſoll. Wir behaupten, daß 

„das Opfer der Meſſe, in welchem, wie man allgemein lehrte, 

der Prieſter Chriſtum für die Lebendigen und die Todten zur 
Vergebung ihrer Sünden und Erlöſung von ihren Strafen 

opferte, eine gottesläſterliche Fabel und ein gefährlicher Betrug 

iſt (!) (Art. XXXI.). Wir haben endlich von der Ent— 
ziehung des Laienkelches ausdrücklich als von einem der gröbſten 
Irrthümer der römiſchen Kirche geſprochen, der allein hinreichen 

würde, uns für immer vom Eintritte in dieſelbe zurückzuhal— 
ten!“ 

Creditis aveeiss hostes? — Sic notus Ulyxes ? 

Aut haec in nostros fabricata est machina muros, 

Aut aliquis latet error.... 

Nachdem wir die Hauptlehren der anglikaniſchen Theologie, 
die Theorie von dem Episkopat, von der Kirche, von der Recht— 
fertigung, von der Taufe, vom Abendmahle kurz auseinander— 
geſetzt haben, müſſen wir noch von zwei beſonderen Doctrinen 

ſprechen, die dem Proteſtantismus ſonſt völlig fremd ſind, ich 

meine die Anrufung der Heiligen und die Gebete 
für die Verſtorbenen. 

ſach der katholiſchen Doctrin iſt die Kirche der Leib Chriſti, 
der aus ſeinen ſämmtlichen, ſowohl hienieden noch lebenden, 

als auch in die beſſere Welt vorangegangenen, Bekennern, als 
ſeinen Gliedern, beſteht. In dieſer großen Gemeinſchaft haben 

Alle für Einen und Einer für Alle zu wirken, denn ſie ſind von 

Einem Bande der Liebe umſchlungen, und dieſes Band zieht 

ſich in Einem Ringe um die dieſſeitige und die jenſeitige Welt. 
Darum ſollen Alle bei dem Einen gemeinſamen Mittler zwiſchen 

Gott und ſeiner Kirche für einander beten, und die Anrufung 

der Heiligen um ihre Fürſprache, ſo wie das Gebet für die 

Verſtorbenen, denen noch die Schlacken der Erde anhängen, iſt 
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die nothwendige Folge dieſer eben fo Schönen und erhabenen, 
als natürlichen und chriſtlichen Anſchauungsweiſe, bei der man 

kaum darauf aufmerkſam zu machen braucht, wie ſehr es in 

der Nothwendigkeit des Denkens liegt, daß die Stufenleiter 
der Vollendung bloß ihre unterſten Sproßen im Reiche der 

Endlichkeit hat, und durch alle Welten bis zum Throne der 

Vollkommenheit Gottes emporſteigt. 

Haben wir damit das Weſen der katholiſchen Lehre von 
unſerem Verhältniß zu unſern dahingeſchiedenen Brüdern ges 

geben, ſo haben wir ſogleich auch die Anſchauungsweiſe der 

anglokatholiſchen Theologie von dieſem Gegenſtande gezeichnet, 

eine Anſchauungsweiſe, mit welcher die anglikaniſche Kirche we— 

nigſtens theilweiſe übereinſtimmte. „Unſere Kirche,“ ſagt Pu— 

ſey in ſeinem Rechtfertigungsſchreiben, „erkennt in Uebereinſtim— 

mung mit dem chriſtlichen Alterthum an, daß die Gemein— 

ſchaft der Heiligen eine Thatſache iſt; ſie erklärt, „„daß 
Gott ſeine Auserwählten in Eine und dieſelbe Geſellſchaft 
und in eine und dieſelbe Gemeinde vereinigen wolle, um dar— 

aus den myſtiſchen Leib ſeines Sohnes Jeſu Chriſti, unſe— 

res Herrn, zu bilden““ (Liturgie für den Tag Allerheül— 
gen); ſie freut ſich darüber, daß wir durch die würdige Theil— 
nahme an den heiligen Myſterien die wahren Glieder des my— 

ſtiſchen Leibes Chriſti werden““ (Dankgebet nach dem heiligen 
Abendmahl), und bittet, daß uns vergönnt werden möge, „„in 

dieſer heiligen Gemeinſchaft zu verharren““ (ebendaſelbſt); 
alle Wochen preist ſie den heiligen Namen Gottes, für alle 

ſeine Diener, die im Glauben und in der Furcht des Herrn 

dahingeſchieden““ (Gebet für die ſtreitende Kirche); ſie bringt 

ihm ihren Dank dafür dar, „„daß es ihm gefallen hat, ſie 
aus den Widerwärtigkeiten dieſer argen Welt abzurufen,““ 

(Leichenfeier); ſie bittet ihn, „„ſeine heiligen Engel möchten 

uns auf ſeinen Befehl hienieden ohne Unterlaß bewahren und 

ſchützen““ (Liturgie für das Feſt des heiligen Michael und alle 

Engel). Aber hier bleibt unſere Kirche ſtehen; ſie will, daß 

wir es fühlen und erkennen, welch ein großes Vorrecht in die— 



fer myſtiſchen Vereinigung liegt; aber fie geftattet uns nicht, 
unmittelbar Gebete an die Heiligen zu richten, weil Fe die Schrift 
nicht autoriſirt, und weil ſie nur die Heiligen ſelbſt betrüben 
müßten, bei ihrem Eifer für die Ehre ihres Herrn. Es iſt 
uns alſo wohl geftattet, daran zu glauben und es lebhaft zu 

fühlen, welch ein großes Vorrecht es iſt, einem Leibe anzuge— 

hören, von welchem mehrere Glieder, nachdem ſie dieſelben 

Prüfungen und Schwachheiten durchlebt haben, die wir durch— 

leben, „„das große Trübſal überwunden und ihre Kleider im 

Blute des Lammes gewaſchen haben.““ Wir können Troſt 
aus dem Gedanken ſchöpfen, daß fie, wie ihr Meiſter, Mit— 

gefühl für die noch unvollkommenen Glieder ſeines Leibes ha— 

ben, und daß ſie in heiligerer Weiſe, als es unſern Freunden 

auf Erden möglich iſt, vor ſeinem Throne Fürſprache für uns 

einlegen; wir können mit Liebe und Dankbarkeit an dieſe Ge— 
bete denken, wir können Gott unſern Dank dafür darbringen, 

wir können ihn ſogar um ihre Vermittelung für uns bitten. 

Wir können dies Alles thun, ohne uns im Geringſten der 

Maſſe von Irrthümern in der römiſchen Kirche zu nähern. 
Mit einem Wort, wir können uns mit dankbarem Herzen vor— 
ſtellen, daß ſie vermittelnd für uns eintreten, ohne ſie deßhalb 

zu Vermittlern zu machen, ohne ſie um ihre Gebete zu bitten.“ 
Man ſieht, wie ſich dieſe Theologen drehen und wenden, 

um nur der katholiſchen Wahrheit zu entſchlüpfen, und es will 

ihnen auf keinem andern Wege gelingen, als durch unaufhör— 
liche Berufung auf eine „Maſſe von Irrthümern“: ein Aus— 

weg, den ſie ſich ſelbſt abſchneiden würden, wenn ſie die Fackel 

der Wahrheit an dieſe „Maſſe von Irrthümern“ halten möchten. 

Was die Gebete für die Verſtorbenen berrifft, 

und die damit zuſammenhängende Lehre vom Fegfeuer, 

ſo ſpricht ſich Puſey in ſeinem Rechtfertigungsſchreiben hierüber 

ſolgendermaßen aus: 
„Von den Gebeten für die Verſtorbenen haben wir Anfangs 

nur als von einer hiſtoriſchen Thatſache geſprochen. Wir ha— 

ben darauf aufmerkſam gemacht, daß dies ein Punkt ſei, in 
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welchem alle alten Liturgien übereinſtimmen, aber daß dieſe 
Gebete aus dem anglikaniſchen Rituale ausgeſchloſſen worden 

ſeyen “). Wir haben keinen beſondern Nachdruck auf dieſe That— 
ſache gelegt, ja wir haben ſie nur gelegentlich angeführt; die 
Abhandlung, worin dies geſchah, beſprach einen ganz andern 

Gegenſtand (Nr. 63, die Conſekration und Darreichung der 
heiligen Euchariſtie), wir drückten gar kein Bedauern über 

dieſe Lücke, und noch weniger das Verlangen nach Wiederein— 
führung dieſer Gebete aus. — Ich geſtehe offen, daß ich für 
meine Perſon es höchſt unzweckmäſſig finden würde, dieſen Ge— 

genſtand der öffentlichen Discuſſion preiszugeben. Es iſt ein 

großer Troſt für diejenigen, welche die Freiheit zu ſchätzen 
wiſſen, ſich ſolcher Gebete bedienen zu können, es iſt ein koſt— 

bares Vorrecht für diejenigen, welche Freunde beweinen; aber 

weil ſie unſere Kirche unterdrückt hat, und zwar in Folge der 
Mißbräuche, die ſich in der Kirche von Rom daran knüpfen, 
ſo glaube ich, daß man ſie nicht voreilig und rückſichtslos wie— 

derherſtellen dürfe. Diejenigen, welche dieſen Gebrauch durch das 

Beiſpiel der primitiven Kirche gerechtfertigt glauben, begnügen 
ſich damit, daß ihn unſere Kirche bei der Privatandacht nicht 

unterſagt. Sie muntert unſtreitig nicht zu dieſen Gebeten auf, 
aber ſie verbietet ſie eben ſo wenig. Sie verdammt nur dieje— 

nigen Gebete für die Verſtorbenen, welche in der römiſchen 
Kirche gebräuchlich ſind, und welche ſich an die neu aufgekom— 
mene Lehre vom Fegfeuer knüpfen, nicht aber diejenigen der 
primitiven Kirche, welche dieſer Doctrin entgegen war. 

„Wir ſind der Meinung, daß unſere Kirche in dieſem 

Punkte, wie in andern, die Mitte zwiſchen den Romaniſten und 

Ultraproteſtanten hält. Die erſtern haben, einem natürlichen 

Hange der Menſchen folgend, den Satz aufgeſtellt, daß ſich 

*) In der unter Eduard VI. entworfene Liturgie waren ſie 
noch beibehalten, wurden aber bei der einige Jahre ſpä⸗ 
ter erfolgten Reviſion geſtrichen. 
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beinahe alle Seelen nach dem Tode einer ſchmerzhaften Rei— 

nigung unterziehen müſſen. Die Ultraproteſtanten dagegen ha— 
ben, von dem Grundſatze ausgehend, daß durch die Zurech— 

nung der Gerechtigkeit Chriſti alle Sünden durchaus bedeckt 

und begraben worden ſeyen, peremptoriſch entſchieden, daß die 

verſtorbenen Gläubigen bereits in vollem Beſitze der Freuden 
des Himmels ſeyen; ſie ſetzen dieſelben auf die gleiche Stufe mit 

den Engeln, und verlieren ſo das zukünftige Gericht und die 

Auferſtehung des Leibes aus den Augen. Die Welt verachtet 
oder vergißt ſie, weil ſie dieſelben nicht mehr auf dem Schau— 

platze ſieht, welcher der ihrige iſt. Unſere Kirche, dieſe ver— 

ſchiedenen Irrthümer vermeidend, verehrt das Andenken der 

Verſtorbenen, bringt Gott ihren Dank für ſie dar, ſie ſpricht 

von ihnen als von Weſen, die „in der Ruhe des Herrn“ ſind 

(Liturgie für das Begräbniß), als von „Geiſtern, die in Freu— 
den und Seligkeit bei Gott wohnen“ (ebendaſelbſt), bittet aber 
zugleich, ſie möchten mit uns die vollendete Wonne und die voll— 

kommene Seligkeit der Seele und des Leibes in ſeiner ewigen 
Herrlichkeit erlangen“ (ebendaſelbſt). Sie nimmt an, daß alle, 

die in dem Herrn ſterben, im Frieden und in der Ruhe 

ſind, und ſtimmt hierin mit der alten Kirche überein, wider— 

ſpricht aber der romaniſtiſchen Doctrin vom Fegfeuer; ſie iſt 

jedoch der Anſicht, ihre Seligkeit ſey noch eine unvollkommene, 

und unterſcheidet ſich dadurch von der Lehre des Ultraproteſtan— 

tismus.“ 

8 

Faſſen wir nun den Lehrbegriff der anglokatholiſchen Theo— 

logie zuſammen, ſo beſteht er in der Lehre von der Nothwen— 
digkeit des Epiſcopats, von der apoſtoliſchen Nachfolge, von 

der Tradition, von der unwiderſprechlichen Auctorität der Kirche, 

als einer von Chriſto gegründeten, zur Erlangung der Selig— 
feit nothwendigen Anſtalt, von der Gegenwart des heiligen 
Geiſtes in dieſer Kirche, von der Gerechtigkeit in Chriſto, von 
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der Wiedergeburt durch die Taufe, von der wirklichen und 
wahrhaften Gegenwart Chriſti in den Geſtalten des geſegneten 
Brodes und Weines beim Genuſſe des heiligen Abendmahls, 

von der Nothwendigkeit der Vereinigung mit Chriſto in der 
Euchariſtie, und von der Gemeinſchaft der Heiligen. Mit die— 

ſen Lehren geht die Anwendung derſelben aufs Leben Hand in 

Hand. Ein frommer Wandel, als in der Gegenwart Gottes, 

iſt es, worauf ſie vor allem dringt. Die Idee des Opfers, 
welche mit dem Proteſtantismus verſchwunden war, tritt in der 

Selbſtverläugnung und Abtödung, aus welcher ſie beſteht, wie— 
der in ihre Rechte ein. Dabei fordert ſie den ſtrengſten Ge— 
horſam gegen die Kirche und die gewiſſenhafteſte Beobachtung 

ihres Rituals, und möchte die Gläubigen gern zweimal des 

Tages zum gemeinſchaftlichen Gebet in der Kirche verſammeln— 

Und trotz dieſer Strenge mehrt ſich ihr Anhang mit jedem Tage. 

Der Biſchof von Oxford ſagt in ſeiner Viſitationsrede, von der 

wir ſchon oben eine Stelle ausgehoben: „Welches war der 

Charakter der fraglichen Doctrinen? Was hatten ſie Anlocken— 
des? Was hatten ſie Verführeriſches? Weit entfernt, eine leichte, 

behagliche, unſern modernen Gewohnheiten und unſerm ver— 

wöhnten Geſchmack entſprechende Religionsform zu ſeyn, hat 

ihr Syſtem einen entſchiedenen Charakter der Strenge; es läßt 
ſich auf keinen Vergleich ein, es dringt auf die Difeiplin, die 
Selbſtverläugnung, das Faſten, das Almoſengeben und das 

Gebet mit einem Nachdruck, der dem gegenwärtigen Geſchlecht 

völlig neu, es lehrt jene Achtung vor der Auctorität, welche 

dem Geiſt unſerer Zeit ſo ſehr zuwider iſt; es empfiehlt jene 
gewiſſenhafte Aufmerkſamkeit auf die Aeußerlichkeiten in der 
Religion, die unſere Formularien vorſchreiben, die Welt aber, 

welche die Freiheit über Alles liebt, allgemein als überflüßig 
und beſchwerlich verbannt hat. Wenn dies der Charakter der 
religiöjen Bewegung ift, von der wir mit euch zu ſprechen 

haben, ſo müßten diejenigen, welche ſich die Mühe nehmen, 

darüber nachzudenken, die Beobachtung machen, daß ſie etwas 

ganz Beſonderes, etwas ganz Neues für uns iſt.“ 
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Indeſſen müſſen wir dem ehrwürdigen Prälaten hier eini— 
germaaßen widerſprechen. Die anglokatholiſche Theologie von 

Oxford iſt weder etwas ganz Beſonderes, noch etwas ganz 
Neues. Sie iſt, wie wir geſehen haben, durchaus in der angli— 

kaniſchen Doctrin gegründet, und das Beſondere beſteht nur 

darin, daß ſie von den beiden Seiten, der proteſtantiſchen und 

katholiſchen, welche dieſes Lehrgebäude hat, die letztere ans Licht 
ſtellte, und zwar ſo voll ans Licht ſtellte, daß die erſtere ganz 

verdeckt wurde. Aber eben hierin liegt nichts Beſonderes; denn 
ſeit langer Zeit war man gewohnt geweſen, die proteſtantiſche 

Seite en lace zu haben, es war natürlich, daß eine Zeit kom— 
men mußte, wo ſich auch die katholiſche nach dem Lichte kehrte. 

Eben ſo wenig aber liegt etwas Neues darin, denn es war 

eine Zeit, wo der Bau gerade dieſelbe Stellung hatte, wie jetzt, 

wo die proteſtantiſche Seite im Schatten, und die katholiſche 

in der Sonne ſtand. Man drehte damals das Gebäude ge— 
waltſam, und es fiel in Trümmer. Aber man baute es als— 

bald wieder auf, und zwar ſo, daß der Zweck dennoch erreicht 

war, d. h., daß die proteſtantiſche Seite nach vorn ſah. Die 

Anſtrengung erſchöpfte die Kräfte und man ließ den Bau in 
Ruhe, und würdigte ihn kaum eines Blickes, ſo daß die Leute 
bald nicht mehr wußten, welche Seite ihnen zugewendet ſei. 

Erſt als Fremdlinge herbeikamen, den verlaffenen Bau zu ſtür— 

men, wurde man wieder aufmerkſam auf denſelben und betrach— 

tete ihn auf beiden Seiten, der vorderen und der hinteren; 

da fand es ſich, daß die erſtere, ſchwach und baufällig, den 

Angriffen unmöglich widerſtehen könne, und daß man die letz— 

tere in die Fronte ſtellen und befeſtigen müſſe, um das Ge— 

bäude zu retten. Allein es erforderte ſolche Dimenſionen, daß 

die proteſtantiſche Seite völlig verdeckt wurde, und dem unbe— 

waffneten Auge verſchwand. Ueber ein Kurzes wird ſich die 

Seite quadrirt, und die noch offene Wölbung durch die Kup— 
pel St. Peters zum katholiſchen Dome geſchloſſen haben. 

Treffend hat ein Anhänger der Schule von Oxford geſagt: 

„wo wir jetzt ſind, können wir nicht ſtehen bleiben, wir müſſen 
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entweder vorwärts oder rückwärts.“ Auch die neunzigſte Ab— 
handlung, ſo muſterhaft immer ſie ſonſt war, verfehlte ihres 

Eindrucks und diente eher dazu, die Leute an die Pforten der 

katholiſchen Kirche zu drängen, als ſie davon zurückzuführen. 

Es war eine nothwendige Maaßregel der aͤnglikaniſchen Kirche, 

die Herausgeber der Tracts zur Unterdrückung derſelben zu 

veranlaſſen, aber ſie kam ohne Zweifel zu ſpät. Der Funke 

hatte ſchon lange gezündet, und die Flamme iſt nicht mehr in 

der Gewalt derjenigen, die ſie angefacht haben. Die Lehrer, 

das können wir mit guter Ueberzeugung ſagen, werden nie in 

die katholiſche Religion zurücktreten, aber die Schüler können 
nicht in der anglikaniſchen verharren. Wo der Lehrer in ſei— 

nem Syſteme ſtehen bleibt, ſetzt der Schüler ſein Werk fort, 

und wenn einmal die Prinzipien angeregt ſind, arbeiten ſich 

die Conſequenzen von ſelbſt heraus. 
Die Doctrinen von Oxford haben ſich durch alle Klaſſen 

der Geſellſchaft Bahn gebrochen; ſie haben nicht nur den gan— 

zen Organismus der Kirche, ſie haben auch den ganzen Orga— 

nismus des Staates durchdrungen und erſchüttert. Von den 

verſchiedenſten Seiten angefochten und beſtürmt, ſind ſie feſt und 

ſiegreich mitten durch das Getümmel hindurchgeſchritten. „Ein 

außerordentlicher Erfolg krönte ihren Muth; ſie haben nicht 
nur eine numeriſche, ſondern auch eine moraliſche Macht erlangt, 

die es von nun an für jeden Staatsmann unmöglich macht, 

dieſes Element der ſocialen Verhältniſſe zu verachten oder zu 

ignoriren. Die jüngere Geiſtlichkeit ſoll beinahe allgemein die— 

ſer Schule angehören, und unter der ältern fehlt es ihr auch 

nicht an Anhängern; ſie iſt in die beiden Parlamentshäuſer 

gedrungen, und wir hören aus ſicherer Quelle, daß ſie auch 

bei den Biſchöfen Anklang gefunden. Sie hat wirklich den 
lebendigen Geiſt der Reaction in der Kirche gewirkt, durch 
deſſen Nothwendigkeit ſie ins Daſeyn gerufen wurde“ (Worte 

der Times). Ein Treiben und Drängen der kirchlichen Ele— 
mente iſt angeregt, wie es die anglikaniſche Kirche ſeit der Re— 

ſtauration nicht mehr erlebte. Geiſtliche und Laien ſind in die 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 15 
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Waffen gerufen, und die ausgezeichneteften Geiſtesprodukte ges 

hen aus der allgemeinen Polemik hervor. Beinahe alle öffent— 

„lichen Blätter haben Partei genommen, und die leitenden Be— 

hörden der Kirche werden von allen Seiten gedrängt; denn 

Seyn oder Nichtſeyn, das iſt die Frage. Wir leſen in einem 

Berichte aus London vem Juli 1843 Folgendes: „In der 

Freimaurerhalle wurde den 19. Juli eine große antipuſeyitiſche 

Verſammlung gehalten, in welcher die reißenden Fortſchritte 

des Puſeyismus beſprochen wurden. Auch wurde eine Denk— 

ſchrift an den Herzog von Wellington, als Kanzler der Uni— 

verſität Oxford, beſchloſſen, in welcher um Maaßregeln gebeten 

wird zur Unterdrückung der, die Staatskirche gefährlich bedro— 

henden, Doctrinen. Zu gleicher Zeit bereitet auch die prote— 

ſtantiſche Aſſociatlon ein Promemoria an die Erzbiſchöfe und 

Biſchöfe vor. Die beiden Fraktionen der Staatslkirche ſtehen 

einander jetzt als „Proteſtantismus und apoſtoliſch-anglikani— 

ſcher Katholicismus“ gegenüber. Die Whigpreſſe iſt vorzugs— 

weiſe proteſtantiſch; in der Torypreſſe ſtehen „Morning Herald“ 

und „Standard“ eifrig auf dieſer Seite, während „Times“ und 
„Morning Poſt“ zum Puſeyismus neigen. Der „Herald ſagt z. 
B., Lord Aſhley, welcher die oben erwähnte Denkſchrift verfaßte, 

präſidirte am 19. Juli einer ſehr zahlreichen Verſammlung in 

Exeter-Hall, die berufen worden, um in einem Memorial an 

den Herzog von Wellington, deſſen Aufmerkſamkeit auf das 
furchtbar raſche Umſichgreifen häretiſcher Meinungen an jenem 
alten Sitze der, Gelehrſamkeit zu lenken, und ihn um Verwen— 

dung ſeines Einfluſſes zur Unterdrückung dieſer gefährlichen 

antiproteſtantiſchen Richtung zu bitten. Das Meeting beſtand 

ausſchließlich aus Laien, und eine Reihe anderer ſoll nach— 

folgen. Die proteſtantiſche Aſſociation hat auch eine ähnliche 

Denkſchrift an den Primas und die Biſchöfe der Kirche vorbe— 

reitet, die bereits mit zahlreichen Unterſchriften verſehen iſt.“ 

Der „Sun,“ ſonſt dem Puſeyismus keineswegs geneigt, findet 

es doch etwas ſonderbar, daß gerade der Herzog von Welling— 

son, der in theologiſchen Dingen immer für ziemlich indifferent 



m 

gegolten, jetzt berufen ſeyn ſoll, mit der Waffenrüſtung der 39 
Artikel angethan, die orthodoxe Garde gegen das Heer der 
„Tractarianer“ zu führen, an denen er leicht einen hartnäckigeren 

Feind finden dürfte, als an den Franzoſen bei Waterloo.“ 

Der „Standard“ erwähnt als ein Beiſpiel „chriſtlicher Muni— 

ficenz,“ daß Admiral Duff ein Geſchenk von 1000 Guineen, 

das er urſprünglich als Vermächtniß in ſeinem Teſtamente 

ausgeſetzt hatte, der proteſtantiſchen Aſſociation ſchon jetzt aus— 

zahlen ließ, „weil die proteſtantiſche Sache in Brittanien, dieſer 

Veſte bürgerlicher und religiöſer Freiheit der ganzen Menſch— 

heit, in dringender Gefahr ſchwebe.“ Ueber die Zahl der Geiſt— 

lichen, die den katholiſchen Doctrinen Dr. Puſey's folgen, ſagt 

der Sun: „Wir erfahren von mehreren Seiten, daß der Pu— 
ſeyismus unter der Geiſtlichkeit der anglikaniſchen Kirche beun— 

ruhigend um ſich greift. Einer unſerer Correſpondenten be— 

richtet als zuverläßig, daß unter 12000 Pfarrgeiſtlichen 9000 

Puſeyiſten ſeyen. Wenn die proteſtantiſche Bevölkerung Eng— 

lands ſich nicht regt, jo wird die anglikaniſche Kirche binnen 

Kurzem mit der römiſchkatholiſchen verſchmolzen ſeyn.“ 

Noch können wir uns nicht enthalten, eine in ihrer Art tref— 
fende Schilderung zu geben, die das, dem Puſeyismus durchaus 

feindliche Orford- Chronicle, von dieſem Syſtem entwirft. 

„Der Puſeyismus“ ſagt dieſes Blatt, „beſteht darin, daß man 

den Grundſatz des Proteſtantismus verflucht (Brief des Dr. 
Palmer an Golithly); daß man mehr und mehr von den 

Grundlagen der anglikaniſchen Reform ſich entfernt (British 

Critie, Juli 1841); daß man die Trennung von der römiſchen 

Kirche beklagt (Tractate von Oxford); daß man Rom als 

Mutter betrachtet, die aus Jeſu Chriſto geboren (Brief Palmers). 

Er beſteht ferner darin, daß man die anglikaniſche Kirche als 

erniedrigte Sclavin betrachtet, und ſagt, ihre Lehrthätigkeit beſtehe 
in dem Herſtammeln von zweideutigen Formeln (Tractate von 
Oxford); daß man dagegen von der römiſchen Kirche behaup— 

tet, fie hege und pflege alle veligiöfen Gefühle, Glaube, Hoff— 

nung, Liebe und Frömmigkeit (Brief des Dr. Newman an den 

19° 
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Dr. Jelf), und fie beſitze wegen ihrer erhabenen Wohlthaten 

das heiligſte Recht auf unſere Ehrfurcht und Dankbarkeit (Trac— 

tate von Orford). Außerdem beſteht er darin, daß man 

behauptet, die neununddreißig Artikel ſeyen das Erzeugniß eines 

dem Katholicismus entfremdeten Jahrhunderts (Tractate von 

Oxford); die Liturgie der anglikaniſchen Kirche ſey deren Ver— 
dammung (Froude's Romains), wogegen das Ritual ein koſt— 

barer Schatz, das römiſche Meßbuch ein prächtiges und heiliges 

Denkmal der apoſtoliſchen Zeiten ſey (Tractate von Oxford). 

Weiterhin beſteht der Puſeyismus darin, daß man erklärt, die 

Schrift ſey nicht die alleinige Glaubensregel (Tractate von 

Oxford), ſondern es ſeyen uns auch Offenbarungen in der 

mündlichen Tradition der Kirche hinterlegt, und die Bibel ohne 

Erklärung und Erläuterung ſey nicht geeignet, die Unwiſſenden 

in Angelegenheiten des Heils zu leiten (Predigten von Lin— 

wood). Er beſteht ferner darin, daß man behauptet, im Abend— 

mahl ſey Chriſtus unter der Geſtalt des Brodes und Weines 
gegenwärtig und ſey perſönlich und leibhaftig bei uns, und der 

Clerus habe die geheimnißvolle und erhabene Gewalt empfan— 

gen, Brod und Wein in den Leib und das Blut Chriſti zu 
verwandeln (Lehre der Kirche von England über die Eucha— 

riſtie, Predigten von Linwood). Endlich beſteht er darin, daß 

man das Gebet für die Verſtorbenen vertheidigt, einen Unter— 

ſchied zwiſchen läßlichen und Todſünden macht, und behauptet, 

es könne ein Fegfeuer angenommen, die Reliquien können ge— 
ehrt, die Heiligen angerufen, ſieben Sakramennte anerkannt 

werden, — und man könne trotz alledem mit gutem Gewiſſen die 

39 Artikel der anglikaniſchen Kirche unterzeichnen (Tractate von 

Oxford und Predigten von Linwood) .“ 
Der mehrerwähnte Einſender des Artikels im Ami de la 

Religion, ein katholiſcher Theologe von England, ſagt: „die 

Tractate erſchienen ſeit dem Monate April 1841 nicht mehr; 

aber der Puſeyismus hat immer Mittel im Ueberfluſſe, ſich 

fortzupflanzen. Männern von gelehrter Bildung bietet er lange 

Abhandlungen von großer Gelehrſamkeit in Original- oder ab— 
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Klaſſen weniger gelehrte Schriften; denjenigen, die wenig Zeit 
oder Geld haben, kleine Abhandlungen; den untern Klaſſen 

eine Art von Erzählungen, Kindern endlich Familiengeſchichten. 
Allerdings findet man in denſelben nicht immer genau den 

nämlichen Gedanken, noch das Reſultat eines regelmäßig durch— 

geführten Syſtemes, aber alle haben doch mehr oder weniger 

einen gleichmäßigen Zweck. Dieſe Literatur beweist offenbar, 

wie viel Macht die neuen Lehren, welche dieſe Schule zu ver— 
breiten bemüht iſt, über die Geiſter in England ausüben. 

Wenn der Puſeyismus bisweilen nicht ohne Grund auf ſich 

den Text angewendet hat: „De secta hac notum est nobis, 
quia ubique ei contradieitur,“ fo kann er ſich mit Zuverſicht 

rühmen, in alle Regionen der anglikaniſchen Staatskirche und 

in alle Klaſſen von England gedrungen zu ſeyn, ja ſelbſt noch 
weiter. Obwohl in Schottland der Presbyterianismus einge— 

führt und herrſchend iſt, ſo beſteht daſelbſt doch ſeit 170 Jahren 

ein Episkopat von anglikaniſchem Stamm, das aber beſondere 

Kirchengeſetze hat. Dieſes ſchottiſche Episkopat nun ſoll den 
puſeyitiſchen Lehren ſehr geneigt ſeyn, und man ſoll im Sinne 

haben, zu deren Verbreitung ein eigenes Collegium zu Perth 
zu eröffnen. — Wenn einige proteſtantiſche Biſchöfe von Ame— 
rika gegen das puſeyitiſche Syſtem geſchrieben haben, ſo iſt es 

wenigſtens von einem dieſer Prälaten, Dr. Doane, vertheidigt 

worden. Der Biſchof von Calcutta iſt ein entſchiedener Gegner 
deſſelben; aber gerade in dieſem Theil von Oſtindien befindet 

ſich jo zu ſagen das Hauptquartier des Puſeyismus, nämlich 

in der Anſtalt für proteſtantiſche Miſſionäre, — dem Biſchofs— 

collegium. — Ja der Puſeyismus wird in jenen Gegenden, 

wie man verſichert, ſogar durch eine Monatſchrift vertreten, die 

den Titel führt: „The Church Herald“ und in bengaliſcher 

Sprache geſchrieben iſt.“ 
Wir können die beiden Angaben über die Aufnahme des 

Puſeyismus in Schottland und Nordamerika durch Folgendes 

weiter ausdehnen und bekräftigen. Dr. Ruſſel, Biſchof von 
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Glasgow, rühmte in ſeiner Viſitationsrede vom 4. Mai 1842 
die Bewegung von Oxford als eine höchſt wohlthätiye Erſchüt— 

terung, welche die zerrüttete Geſundheit der anglikaniſchen Kirche 

wieder berzuftellen perſpreche, und fährt ſodann fort: „aber ich 

wiederhole es, dies ſind Zuſtände, die uns Episkopalen von 

Schottland nicht unmittelbar berühren, weil unſere Kirche außer 
dem Bereiche der Einflüſſe ſtand, welche ſeit der Revolution 

und während dem größten Theil des darauf folgenden Jahrhun— 

derts der anglikaniſchen ſo verderblich waren. Unſere Biſchöfe 

wurden nicht in den Latitudinarismus hineingezogen, welchen die 

ſchlaue Politik einer gewiſſenloſen Regierung mit dem Eraſtia— 
nismus in die Doctrinen unſeres heiligſten Glaubens einzu— 
führen ſuchte. Da uns der Staat von ſich geſtoßen hatte, ſind 

wir dieſem verderblichen Einfluſſe entronnen. In Schottland 

hat man nicht nur von jeher dem Glauben an die heilige 

katholiſche Kirche ſo offen gehuldigt als den übrigen Artikeln 

des apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes, ſondern auch von jeher 

die Kirche ſelbſt als eine göttliche Inſtitution verehrt, durch 

welche, und mittelſt welcher den Gläubigen die Gnadenmittel 

mitgetheilt und von Geſchlecht zu Geſchlecht bewahret werden zur 

endlichen Beſeligung der Menſchheit. 

„Was die Lehren betrifft, welche mit mehr Nachdruck im 

Süden gepredigt werden, ſo ſteht es nicht bei mir, mich dar— 

über auszuſprechen. Als Theile der chriſtlichen Wahrheit be— 

trachtet, ſind ſie meines Wiſſens von Keinem verdammt worden, 

denen Wiſſenſchaft und Forſchung ein Recht auf ihre Beurthei— 
lung geben. Ohne Zweifel haben ſich einige ſeltſame Mei— 

nungen mit den neuerſtandenen orthodoxen Begriffen vermengt, 

und auf einem an ſich guten Grunde hat man unüberlegte 
Gebräuche aufgeſtellt; dies iſt beſonders von jungen Leuten 

geſchehen, welche bei der Verfolgung der neuen Bahn mehr 

Eifer als Klugheit an den Tag gelegt haben. Ein durch 
Kenntniſſe und Erfahrung hervorragender Mann hat die ge— 
gründete Bemerkung gemacht, daß man durch Wiederherſtellung 

veralteter Gebräuche im Durchſchnitt den gleichen Eindruck auf 
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die Maſſe macht, als durch eigentliche Neuerungen, und dies iſt 
eine Wahrheit, über welche feurige Charaktere nie genug nach— 

denken können. Nichtsdeſtoweniger bin ich überzeugt, daß die 

Vorſehung aus dieſem ſcheinbaren Uebel ein wirkliches Gut 

hervorbringen laſſen wird. Die reißende Schnelligkeit, mit 

welcher die Ideen, auf die ich angeſpielt habe, ſich verbreiteten, 

die Eilfertigkeit, mit welcher ſie von einer großen Menge Per— 

ſonen, denen wir nur gute Beweggründe zuſchreiben können, 

aufgenommen wurden, das Alles beweist wenigſtens, daß man 

eine Lücke fühlte. Obwohl man in vielen Fällen gefährliche 

Speculationen geweckt, lächerliche Ceremonien eingeführt hat, 

ſo unterliegt es doch keinem Zweifel, daß man zugleich wichtige 

Principien wieder hergeſtellt, welche endlich zu helleren Anſichten 

über die Einheit und Auctorität der Kirche führen werden. Ich 

ſehe, daß ſich ſchon jetzt die Spreu vom Korne ſondert; man 

wirft die Schlacken weg, und behält das köſtliche Metall; und 

mit der Zeit können wir hoffen, daß das Schlechte, welches 

mitunterläuft, völlig verſchwinden und nur das Gute und Se— 
gensreiche zurückbleiben wird.“ 

In gleichem Sinne ſprach ſich Biſchof Doane von Neu— 

Jerſey aus, der im Jahr 1841 ausdrücklich über den Ocean 

herüberkam, um die neue Bewegung kennen zu lernen. In 

ſein Vaterland zurückgekehrt, hielt er in feiner Pfarrkirche zu 

Burlington den 26. Sept. 18441 eine Predigt über die beiden 
erſten Verſe des STften Pſalmes, worin er unter Anderem ſagte: 

„Man vermuthet vielleicht Elemente in Oxford, welche die Kirche 

zerreißen müſſen und man fragt ſich ängſtlich, ob von dieſem 

Kampfe nicht eine große Gefahr drohe. Ja! es iſt die gleiche 

Gefahr mit demſelben verbunden, wie mit dem friſchen Winde, 

der die ſtehenden Waſſer eines Teiches aufrührt, oder der vor 

der Zeit die erſtorbenen Blätter von den Bäumen ſchüttelt, die 

unſere Hügel bedecken! Ferne von jeder Abſicht, irgend Je— 

mand zu verletzen, will ich damit ſagen, daß alles Perſönliche, 

Oertliche und Zufällige an dieſer Frage, die übrigens in der 

Kirche von England eine weit geringere Bewegung veranlaßt, 
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als Sie glauben können, bald verſchwinden wird. In zwei bis 
drei Jahren wird man von dieſer Controverſe, wenigſtens was 

ihre Einzelheiten betrifft, als von einer vergangenen Sache 

reden. Aber dieſe Berufung auf die Prinzipien der Kirche, 

welche gerade in einem Augenblicke ſtattfand, wo die Feinde 

Gottes Hand an ſie legten; dieſe Feſtigkeit, womit die Kirche 
ihre Rechte als eine, vom Staate unabhängige und über dem— 

ſelben ſtehende, göttliche Inſtitution zurückſorderte; dieſe Rück— 

kehr zum alten Glauben, zur alten Disciplin, zum alten Cul— 

tus, zur alten Frömmigkeit, zur alten Heiligkeit, zur alten Liebe 

in Chriſto: — das Alles wird bleiben, ein überſchwänglicher 

Segen für die Menſchheit, nachdem die Namen, welche ſich an 

dieſen Wortkampf knüpften, ſchon lange in Vergeſſenheit be— 
graben ſeyn werden.“ 

Ja er iſt von hoher Bedeutung, dieſer Kampf der katho— 
liſchen und proteſtantiſchen Elemente, nicht nur für die angli— 

kaniſche Kirche, ſondern für die ganze chriſtliche Welt. Ueberall, 

all überall, wo er ſeine Grundſätze der Vernichtung gepredigt, 

überall hat ſich der Proteſtantismus überlebt; die beſſere Natur 

der Völker reagirt immer kräftiger gegen das verzehrende Gift, 
das die heidniſche Philoſophie unſerer Zeit mit ihrer Identi— 

fication des Jenſeits und Dieſſeits, des Gottes und Menſchen, 

in ihre erſchlafften Adern geſpritzt hat. Die Reformatoren ret— 

teten noch ein poſitives Chriſtenthum in ihre neue Welt hin— 

über, die Philoſophen haben ihre Nachkommen um dieſes Erbe 

betrogen. Aber die Völker ſind aus ihrem langen Schlafe 
erwacht. Sie fragen nach dem väterlichen Erbtheil und for— 

dern den Glauben zurück, den ihnen die Männer ihrer Ver— 
ehrung, die Reformatoren, hinterlaſſen; doch kaum ſehen ſie 

ſich wieder im Beſitze dieſes Schatzes, ſo forſchen ſie weiter und 

weiter, und verlangen lauter und lauter das ganze volle Ver— 
mächtniß Deſſen, der ſie zu Erben aller Güter des Himmels 

eingeſetzt. Aber ſiehe, dieſe Güter ſind bereits vergeben, ſie 

ſind das unveräußerliche Eigenthum ihrer liebenden Mutter, 

die ſie ſo ſchnöde verlaſſen haben. Mit unendlicher Wehmuth 



— 233 — 

und ſchmerzlicher Reue ſehen ſie nach der freundlichen Heimath 

zurück. Zärtliche Arme ſtrecken ſich ihnen entgegen, und eine 

unnennbare Sehnſucht, eine unbeſchreibliche ſüße Bangigkeit 

treibt ſie an die Bruſt der ſchmerzlich Vermißten, und alle 
Himmel jauchzen: Hallelujah! 



Drittes Kapitel. 

Allgemeine Negſamkeit im engli— 

ſchen Proteſtantismus. 

Thätigkeit des Parlaments für den Kirchenbau. — Die Com— 

miſſion für den Neubau und ihr Verfahren. — Thätigkeit 

des Publikums für denſelben Zweck. — Der Mancheſter 

Verein, Conſtitution und Beſtimmungen deſſelben. — Die 

wichtigſten religiöſen Geſellſchaften. — Die Mägßigkeits— 

ſache. — Pater Matthew und ſeine Erfolge. — Sein Ein— 

fluß auf die iriſchen Fragen. — Die Verſammlungen der 

religiöſen Geſellſchaften. — Ihre Organe. — Einfluß der— 

ſelben auf die Stellung der Partheien, mit beſonderer Be— 

ziehung auf die anglikaniſche Schule und ihre Erfolge. — 

Die Zukunft dieſer Schule und die Ausſichten des Angli— 

kanismus. 

Die religiöſe Bewegung der neueren Zeit hat ſich allen 
Klaſſen der Geſellſchaft mitgetheilt, und namentlich iſt auch in 

dem Parlamente eine auffallende Theilnahme an den religiöſen 
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Fragen bemerkbar. Dieſer ſtarre und doch ſo bewegliche Kör— 
per, der Jahrhunderte lang für jedes Gefühl abgeſtorben ſchien, 

zeigt in der neueren Zeit nicht nur Sinn für die höheren Be— 
dürfniſſe des Volkes, ſondern ſogar Sympathie für die Mär— 
tyrer der Wahrheit und ein hohes Intereſſe für dieſe Wahrheit 

ſelbſt. Aber freilich bedurfte es auch ununterbrochener Stöſſe 

an dieſen elfenbeinernen Felſen, bis ihn Empfindung durch— 

ſchütterte, und ſelbſt dieſe Empfindung war Anfangs keine 

andere als Furcht. Furcht war es, was den Strafeoder 

gegen den Katholiscismus milderte, Furcht, was die Eman— 

zipationsbill erzwang; aber dieſe Furcht war die Mutter einer 

edleren Regung, und wir können mit Grund verſichern, die 

gegenwärtigen Beſchlüſſe des Parlaments zu Gunſten des reli— 
giöſen Lebens ſind Wirkungen der Theilnahme des Herzens 

und des Verlangens nach Beförderung des Chriſtenthums. 
Aus einer Tabelle, welche Sir Robert Peel am fünften 

Mai (1843) dem Unterhauſe vorlegte, iſt erſichtlich, daß 

in den acht erſten Jahren dieſes Jahrhunderts in England 

zwanzig neue Kirchen eingeweiht wurden, während in dem 

gleichen Zeitraume, von 1835 bis 1842, man deren nicht weniger 

als fünfhundert und fünfundzwanzig einweihte. Im 

Jahr 1809 bewilligte das Parlament 100,000 Pf. St. zur 

Verbeſſerung ſchlechter Pfarrſtellen, und fuhr eilf Jahre damit 

fort. Im Jahr 1818 machte der Miniſter Graf Liverpool den 

Vorſchlag, zum Bau von Kirchen und Kapellen in 
volkreichen Bezirken eine Million Pfund Ster— 

ling auszuſetzen, und dieſer Vorſchlag wurde 
ohne Abſtimmung angenommen. Im Jahr 1824 

wirkte derſelbe Miniſter zu dem gleichen Zwecke eine Bewilli— 

gung von einer halben Million aus. Zur Verfügung über 

dieſe Summe wurde eine Commiſſion aufgeſtellt, welche je auf 

zehn Jahre von der Krone ernannt wird, und aus einigen Bi— 

ſchöfen und Mitgliedern des jedesmaligen Cabinets beſteht. 
Im Jahr 1711 hatte das Parlament den Bau von 50 

neuen Kirchen für die Hauptſtadt und ihre Umgebung bewilligt. 
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Seitdem war in dieſer Beziehung nichts mehr geſchchen. Der 

Indifferentismus und Unglaube der Zeit erſtickte die Theil— 
nahme an der Religion nach und nach dermaßen, daß man 

jenen Beſchluß ganz vergaß, und kaum die Hälfte der bewil— 

ligten Kirchen erbaute. Mittlerweile nahm die Bevölkerung 
Englands mit der wachſenden Induſtrie in einem ſolchen Grade 

zu, daß ſie ſich beſonders in den Manufakturſtädten und Fa— 

brikdiſtrikten verdoppelte, ja verdreifachte. London hatte im 

Jahr 1700 nicht mehr als 679,350 Einwohner, und ſeine 

Bevölkerung nahm in der erſten Hälfte des achtzehnten Jahr— 

hunderts im Durchſchnitt jährlich nur um 1200 Seelen zu; 

aber ſeit dem ſiebenjährigen Kriege ſteigerte ſich ſein Handel 
und Gewerbfleiß dergeſtalt, daß es 

1501 . . 864,815 Einwohner 
1811 . . 1,009,646 „ 

1821 „ 1,225,694 5 
1881 147096 5 

zählte, alſo in dreißig Jahren die Seelenzahl um 609,724 ge— 

ſtiegen war. 
Mancheſter hatte 

1778 .. 22,240 Einwohner 
4801 94.876 „ 

o „ 
in dreißig Jahren nahm die Einwohnerzahl um 142,956 zu. 

In dreiundfünfzig Jahren hat ſich ſeine Bevölkerung mehr als 

verzehnfacht. 

Dublin nahm von 1821 bis 1831 um 50,372 Einwoh— 

ner zu; es beſaß 

1779 .. 130,000 Einwohner 

1801 . 167,899 " 

1821 186,276 5 
1831 „ 236,652 5 

Liverpool nahm von 1778, wo es 54,090 Einwohner 
zählte, bis 1801 um 25,563 Seelen zu, von 1801 bis 1831 

um 109,522. 
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Birmingham, vor 100 Jahren ein namenloſer Ort 

mit kaum 5000 Einwohnern, nahm von 1801, wo es 73,070 

Seelen zählte, bis 1831 um 68,551 zu. 

Sheffield hat ſeine Bevölkerung in den letzten fünf 

Decennien verdreifacht; es zählte 1831 59,011, und 1841 
72,856 Einwohner. 

Lards hatte 1731 nicht weiter als 20,000 Einwohner, 
zählte 1801 123,393 und 1831 193,714. 

Halifax ſtieg von 1821, wo es 92,815 Einwohner hatte, 

bis 1831 auf 109,599, 
In der Nähe von Mancheſter und Liverpool ſind vier 

Städte: Oldham, Bolton, Blackburne, Rochdale, erſt in dieſem 

Jahrhunderte zu bedeutenden Fabrikorten und zu einer Bevöl— 

kerung von 60 bis 70,000 Einwohnern angewachſen. 
Trotz dieſer außerordentlichen Vermehrung der Volkszahl 

geſchah in dem ganzen vorigen Jahrhundert in der anglikani— 

ſchen Kirche für die Erweiterung und Vermehrung der Kirchen 

ſo viel als nichts. Erſt die religiöſe Bewegung, welche von 
den Methodiſten ausgieng, lenkte die Aufmerkſamkeit auf ein 

Bedürfniß, das man bei der allgemeinen Gleichgültigkeit für 
die Religion bis jetzt noch gar nicht gefühlt hatte. Selbſt die 
evangeliſche Parthei, die ſo Außerordentliches für die Verbrei— 

tung des Chriſtenthums leiſtete, warf ihre Blicke nur in die 

Ferne und überſah in ihrem Eifer und ihrer Uebereilung, was 

in ihrem eigenen Lande noththat. Endlich rief die zunehmende 

Thätigkeit der Diſſenters die Wirkſamkeit der Kirche für ihre 

eigenen Glieder ins Leben, und bald that ſich eine allgemeine 

Begeiſterung für die Beförderung der äußeren Mittel der Re— 
ligion kund, worauf man erſt erkannte, wie groß die Lücke 

war, die man auszufüllen hatte. Die meiſten Kirchſprengel 

waren bei weitem zu groß, die meiſten Kirchen bei weitem zu 

klein, und viele derſelben in baufälligem Zuſtande. 

Jedes Kirchſpiel (parisb) hat fogenannte Kirchenpfleger 

oder Church Warders, welchen die Verwaltung desſelben in 

ökonomiſcher und politiſcher Beziehung obliegt. Wird nun eine 
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Reparatur nöthig, ſo beruft dieſe Kirchenpflege fänmtlias 

Bürger des Kirchſpiels zuſammen, und dieſe Verſammlung— 

Vestry genannt, beſchließt die Reparatur und beſtimmt die 

Kirchenſteuer (Church-rate), die zur Beſtreitung der Koſten 

erhoben werden ſoll. Dieſe Abgabe iſt eine Communalſteuer, 

und wird von jedem Einwohner des Kirchſpiels, ohne Rück— 

ſicht auf ſeine Confeſſion, eingezogen. In Gemeinden, 

welche wenig Sinn für Religion und Gottesdienſt haben, oder 

von Diſſentern übervölkert find, kommt es nun ſehr häufig vor, 
daß dieſe Abgaben von der Majorität verweigert werden, in 
welchem Falle die Kirchenpflege durch die kirchlichen Gerichts— 

höfe berechtigt iſt, die Steuer auf den Beſchluß der Minorität 

auszuſchreiben. Indeſſen fehlt es an einer unbetheiligten Be— 

hörde, welcher die Entſcheidung zukäme, ob auch wirklich 

und in wie weit eine Reparatur erforderlich wäre. Deßwegen 

kommen nicht ſelten Rechtsſtreitigkeiten in dieſer Sache vor, 

und je ſchroffer die Gegenſätze der Partheien hervortreten, deſto 
größer wird die Erbitterung der Gemüther und deſto noth— 

wendiger das Einſchreiten einer dritten moraliſchen Perſon. 

Dieſe Perſon wäre vielleicht der Staat geweſen, und es wurde 

wirklich der Antrag zur Abſchaffung der Church-rates im 

Parlamente gemacht, allein die Criſis der Finanzen ſtand ihm 

im Wege und er wurde mit großer Stimmenmehrheit verwor— 
fen. Es wäre eine Ausgabe für den Staat von 560,000 Pf. 
jährlich, denn ſo viel betragen dieſe Kirchenſteuern. Derſelbe 
Grund, der hier obwaltete, vereitelte auch eine Motion des 

Mitgliedes für die Univerſität Oxford, Sir Robert Ingli's, 

welcher 1840 auf eine neue Geldbewillung für Unterſtützung 

von Kirchenbauten antrug. 
Mittlerweile iſt die oben erwähnte Commiſſion für den 

Neubau immer in großer Thätigkeit und hat bereits ſeit ihrer 
Entſtehung 259 Kirchen, theils ſelbſt errichtet, theils zu ihrer 

Errichtung beigetragen. Wie ſie ſich ihres Geſchäftes zu ent— 
ledigen hat, und wirklich entledigt, mag uns Ühden (ſ. die Zu— 

ſtände der anglikaniſchen Kirche, Leipzig 1843.) erzählen, wel— 
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cher unmittelbar aus der Quelle fehöpfte, „Die Auswahl der— 
jenigen Gemeinden,“ ſagt er in der genannten Schrift, S. 136 ff. 

„denen zunächſt eine Unterſtützung zu Theil werden ſoll, ge— 

ſchieht in Rückſicht ſowohl auf Uebervölkerung, als auf Ent— 

fernung von den vorhandenen Kirchen. In jener Beziehung 

wird bei allen Anſchlägen beſonders das Verhältniß der Ein— 

wohnerzahl zu den Kirchenſitzen beachtet; fo ſollen bei dem 
Baue neuer Kirchen diejenigen Parochieen den Vorrang haben, 

welche 4000 Seelen und darüber enthalten und dabei nur für 

den vierten Theil derſelben mit Kirchenſitzen verſehen ſind. In 

Beziehung auf die Entfernung ſoll zunächſt da gebaut werden, 

wo tauſend oder mehr Bewohner vier (engliſche) Meilen oder 

weiter von einer Kirche oder Kapelle wohnen. In je größerem 

Mißverhältniß nun dieſes angegebene Maaß überſchritten iſt, 

deſto größer iſt der Anſpruch auf frühere Berückſichtigung. 

Hier kommt dann aber noch beſonders in Betracht, wenn die 

Gemeinde anzeigt, daß ſie für den Grund und Boden geſorgt 
habe, oder bereit iſt, ſelbſt Beiträge zu geben. Die Anſichten 

über das, was Mangel iſt in Beziehung auf Kirchen, haben 

ſich in England geändert. Man glaubte ſonſt auszukommen, 

wenn man das anzuſtrebende Verhältniß von der Zahl der 

Kirchenſitze zu der der Einwohner von 1 zu 4 anſetze, dann 

wie 1 zu 3; jetzt aber behauptet man, es reiche nur das wie 

1 zu 2, oder 5 zu 8 aus; unter 8 Perſonen ſeien durchſchnitt— 

lich nur 5 durch Alter, Krankheit, unabänderliche Verhältniſſe 

verhindert, die Kirche zu beſuchen. Hieraus folgt denn, daß 

man ſelbſt nach der erſten Annahme als die größten Gemeinden 
auch in den Städten diejenigen anſieht, welche 4 bis 5000 See— 

len umfaſſen; man baut nämlich die Kirchen höchſtens zu 1000 

bis 1200 Sitzen, damit die Stimme des Geiſtlichen überall 
leicht gehört werde. Die neuerbauten Kirchen, welche dieſem 

Mangel abhelfen ſollen, ſind nun von einander verſchieden, 

und zwar nach dem Verhältniſſe zur Kirche der Parochie, in 
welcher ſie errichtet worden. Sie können nämlich ſeyn: a) Cha- 

pels of Case (Hülfskirchen). Dann findet eine wirkliche Thei— 
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lung der Parochieen Statt. Der hier anzuſtellende Geiſtliche 

iſt nur ein (Stipendiary) Curate und ſteht in demjenigen 

Verhältniſſe zu dem Incumbent, welches oben aus einanderge— 

ſetzt iſt. Obgleich aber jener nur der Stellvertreter dieſes und 

deſſen Superintendenz unterworfen iſt, ſo wird doch in Bezie— 

hung auf die Ausübung der Seelſorge auch das Chapely 
local begränzt und dem Curate ein beſtimmter Theil zugewie— 
fen. b) Sind die zu erbauenden Kirchen District Churches. 

Es wird für den anzuſtellenden Geiſtlichen ein beſtimmter Di— 

firiet der bisherigen Parochie gebildet, ihm ſtehen alle Amts— 

handlungen zu; die Abhängigkeit von dem Pfarrer des urſprüng— 

lichen Kirchſpiels hört auf, und dieſer district wird ein beſon— 

deres benefice mit einem Incumbent. Während aber in Be— 

zug auf die verſchiedenen ſonſtigen Einnahmen eine Compen— 
ſation ſtattfindet, bleiben die Zehnten bei der alten Kirche. 

Der Geiſtliche der neuen Kirche iſt ſo ein Incumbent, aber 

immer nur ein Perpetual Curate. c) Können auch die alten 
Kirchſpiele vollſtändig getrennt und Parish Churches gebaut 
werden. In den neuen Theilen gelten dann dieſelben Oblie— 

genheiten und Befugniſſe, wie in dem früheren Ganzen, und 

je nachdem hier das Zehntverhältniß war, wird der neue In— 

cumbent entweder ein Perpetual Curate oder ein Vicar oder 
ein Rector. Welche von den drei angeführten Arten der Kir— 

chen zu wählen ſei, das beſtimmen die Umſtände; aus allen 
obigen Auseinanderſetzungen iſt ſchon leicht zu ſchließen, daß 
man darnach ſtrebt, wirkliche Parish Churches zu bilden, um 

das Verhältniß klar und beſtimmt zu erhalten, daß jede Ge— 
meinde ihren Pfarrer hat. Nach den Parlamentsbeſtimmungen 

ſoll wenigſtens der fünfte Theil der Sitze für die Armen frei— 

gelaſſen werden, doch der Commiſſion zuſtehen, die Zahl zu 

erhöhen; in der That bleibt jetzt in den neuerbauten Kirchen 

ungefähr die Hälfte des Raumes für die Unbemittelten be— 

ſtimmt 1). — Der Commiſſion find außer den oben angeführten 

1) Es wird in den Parlamentsakten für die übervölkerten 
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Bewilligungen des Parlaments noch ſonſtige Hülfsmittel zur 
Verfügung geſtellt. So wurden die Verwalter der Queen An- 
ne's bounty zu Unterſtützungen, ferner die Commiſſarien für 

die Forſten unter Beiſtimmung der Commiſſarien für den könig— 
lichen Schatz zur Bewilligung eines Zuſchuſſes an Material 

bevollmächtigt; endlich ſind für dieſen Zweck alle Zoll- und Stem— 

pelabgaben erlaffen. Die Kirchenvorſteher dürfen auch nach ge— 

höriger Befragung und erlangter Einwilligung der Kirchſpiels— 
bewohner die Church-rates zum Neubaue beſtimmen, ſelbſt zu 
dieſem Ende ein Kapital aufnehmen, wenn durch die Church- 

rates außer den Intereſſen eine, wenigſtens dieſen gleiche, jähr- 

liche Ablöſungsſumme feſtgeſetzt worden iſt. Endlich werden 

Privatperſonen zur Unterſtützung aufgefordert und ihnen unter 

der Bedingung einer gewiſſen Höhe der Subſcription ein Pa— 

tronatsrecht angeboten, ſoweit es die beſtehenden Verhältniſſe 

geftatten. — Es iſt klar, daß dieſe Anordnungen in ihren Be— 

ſtimmungen Rückſicht nehmen müſſen auf mancherlei Rechte und 

Pflichten, welche durch dieſe Aenderungen einer Beeinträchtigung 
ausgeſetzt find. Was nun die Gemeinden anbelangt, fs 

ſteht dieſen, wie oben geſagt, kein geſetzlicher und direkter Ein— 
fluß auf die kirchlichen Anordnungen zu. Church-Wardens 

und Vestry haben nur mit den politiſchen und ökonomiſchen 

Verhältniſſen des Kirchſpiels zu thun. In politiſcher Beziehung 

aber bleibt die frühere Eintheilung unverändert, daher alſo die 

die alte Parochie, ein Ganzes für Armentaxen und ſolche 

Abgaben, welche nach dieſer Eintheilung erhoben werden. Nur 

rückſichtlich der Church-rates find neue Beſtimmungen getroffen. 

Hier iſt ein Unterſchied zwiſchen den Chapels of Case und 

den Churches feſtgeſtellt worden. Jene werden durch die ganze 

Gemeinden noch eine andere Abhülfe empfohlen, näm— 
lich die Feſtſetzung eines dritten Gottesdienſtes am Sonn— 
tage in allen Kirchen; für den Beſuch deſſelben ſollen 
die Sitze beſonders vermiethet, und ſo die anzuſtellenden 
Curates beſoldet werden. N 

Anglikan. Kirchenzuſtände. 16 
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Gemeinde reparirt; dagegen ſorgt bei wirklich getheilten bene- 

fices jeder Diſtrikt für ſeine Kirche. Doch iſt er noch 20 Jahre 

verbunden, die alte Kirche zu unterſtützen, eine Obliegenheit, 

von welcher jedoch unter Umſtänden die Commiſſion entbinden 

kann, was geſchehen würde, wenn unerwarteter Weiſe die neue 

District Church ſchon in den erſten 20 Jahren einer bedeuten— 

den Reparatur bedürfte. Weil aber das nicht vorauszuſehen 

iſt, kann der neue Diſtrikt zu jener Verpflichtung für die Mut— 

terkirche angezogen werden. Bei der Theilung und Verände— 

rung werden natürlich die Bedürfniſſe und billigen Wünſche 

der Gemeindeglieder berückſichtigt; aber weder beſteht hier ge— 

ſetzlich eine Berechtigung, noch kann irgend ein Einſpruch erfol— 

gen. — Der bisherige Incumbent muß bei jeder dieſer Verän— 

derungen um ſeine Einwilligung befragt werden; verweigert er 

dieſelbe, fo kann er nicht zu irgend einer Compenſation genö— 

thigt werden. Nach Zuſtimmung des Didcefan aber wird die 

Sache dem geheimen Rathe vorgelegt, und iſt hier ein Beſchluß 

gefaßt (by her Majesty in Council), jo tritt die beantragte 

Verordnung bei der nächſten Vacanz ein; auch erliſcht die Pro— 

teſtation des Incumbenten nach 40 Jahren. Der Erbauung einer 

Chapel of Case in ſeinem Kirchſpiele kann er natürlich keine 

Hinderniſſe in den Weg legen; in einer ſolchen Kapelle wird 

Liturgie geleſen, gepredigt und das Abendmahl gereicht; allein 

dem Geiſtlichen an derſelben kann ohne die Einwilligung des 

Pfarrers keine Seelſorge zugewieſen oder die Erlaubniß zu ſon— 

ſtigen Amtshandlungen gegeben werden. — Auch die Anſprüche 
der Patrone kommen nur bei den Distriet- und Parish- 

Churches in Betracht. Für dieſe muß ihre Einwilligung ein— 

geholt werden; doch läßt ſich kaum eine Weigerung von dieſer 

Seite her denken, da ihnen geſetzlich die Ernennung auch für 

die neu begründeten benefices zuſteht, ſofern fie nicht in ein 

Abkommen darüber einwilligen. Iſt aber der oben erwähnte Be— 

ſchluß des geheimen Rathes erfolgt, ſo erliſcht auch die Prote— 

ſtation des Patrons nach vierzig Jahren. Es find übrigens 

in den Parlamentsakten ausdrücklich alle Corporationen bevoll— 
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gewiſſen Umſtänden ſich ihres Wahlrechts zu begeben, nämlich 

für den Fall, wenn Privatperſonen unter der Bedingung eine 
neue Kirche bauen wollen, daß das Beſetzungsrecht auf den 

Einzelnen ausgeſtellt werde oder auf eine gewiſſe Zahl von 

Verwaltern (trustees), welche ſich nach dem Abgange eines 
Mitgliedes wieder ergänzen. Haben nun zu irgend einer Aen— 
derung dieſer Art alle dabei Betheiligten ihre Einwilligung ge— 
geben, ſo kann die Gültigkeit des darüber ausgeſtellten Inſtru— 
ments nach 3 Jahren nicht mehr angefochten werden. — Die 

Einwilligung des betreffenden Biſchofs iſt zwar, wie zu jeder 
neuen kirchlichen Einrichtung in ſeinem Sprengel, ſo auch hier 

erforderlich. Doch wird ſie nie verweigert, da in dem Ver— 

hältniſſe der Geiſtlichen und Gemeinden zu ihm weſentlich gar 

keine Veränderung vorgeht. Der Vorſchlag zur Theilung der 

Pfarreien in beſondere benefices geht dabei der Form nach 
immer vom Diöceſan aus.“ 

Die Commiſſion für den Neubau ward in ihrer Thätigkeit 

vom Publikum nicht nur unterſtützt, ſondern auch geleitet. Bei— 

nahe allenthalben, wo das Bedürfniß neuer Kirchen gefühlt 

wurde, bildete ſich eine beſondere Geſellſchaft, welche ſich die Auf— 

gabe ſtellte, demſelben abzuhelfen. England iſt nicht allein das 

Land der Aſſociationen für Handel und Induſtrie, ſondern auch 

das Land der Vereine für Zwecke der Religion und chriſtlicher 

Liebe. Es zählt gegenwärtig über ſechszig ſolcher Vereine, von 
denen ſich wenigſtens zehn ausſchließlich dem Neubau und der 

Reparatur der Kirchen widmen; und die mehrgedachte Com— 

miſſion beſchränkt ihre Thätigkeit ſeit 1835 lediglich auf Förde— 

rung und Unterſtützung der von ſolchen Vereinen entworfenen 

Pläne. Auf tiefem Wege wurden in der Diöcefe Worcheſter 

binnen 16 Jahren 120, in der Diöcefe Cheſter binnen 15 Jah— 

ren mehr als 160 Kirchen erbaut. Um den Leſern einen Begriff 

von den Mitteln und Wegen dieſer Vereine zu geben, legen 
wir hier den „Aufruf der Aſſociation für den Bau und 

die Ausſtattung von 10 Kirchen in Mancheſter“ vor, wie ihn 
16 * 
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UÜbden mittheilt. „Es iſt mehr als wahrſcheinlich,“ heißt es in 

demſelben, „daß Viele dieſen Aufruf erwartet haben. Der 

Kirchen-Mangel dieſer Ortſchaften iſt zu offenbar, um über— 

ſehen zu werden, und zu furchtbar, um nicht Beſorgniß zu 

erregen. Doch, ſo erſchreckend er bei Berückſichtigung der Be— 

völkerung im Allgemeinen ſeyn mag, ſo iſt er doch weit er— 

ſchreckender bei Berückſichtigung unſerer ärmeren Klaſſen. Denn 

während wir im erſten Falle für ein Neuntel geſorgt haben, 
iſt man im zweiten Falle noch nicht berechtigt, anzunehmen, 

daß dies für ein Zwanzigſtel geſchehen ſeye. Die am wenigſten 

zahlreichen Stände unter uns haben bei weitem den größten 

Antheil an den Kirchenſitzen. Und doch, wenn ein Unterſchied 

gemacht werden darf, ſind die ärmeren Klaſſen gerade diejeni— 
gen, welche am dringendſten der Dienſtleiſtung aus dem Heilig— 

thum und der Theilnahme wie der Unterſtützung der paſtoralen 

Pflege bedürſen. Die Reichen haben viele Mittel des Unter— 
richts, die Armen ſollten wenigſtens die Kirche haben; der 

reiche Mann hat viele Freunde, der arme Mann ſollte wenig— 

ſtens Einen haben in ſeinem Geiſtlichen. — Kann es 

bei einem ſolchen Zuſtande der Dinge, wenn auch das tiefſte 

Bedauern, kann es Erſtaunen erregen, daß die geſelligen Ver— 

hältniſſe erſchüttert und aufgeregt ſind; daß ferner, da es an 

dem Hauſe des Gebets, als dem Centrum der Sympathie, 

und an dem Clerus, als dem Medium des gegenſeitigen guten 

Vernehmens und der Gemeinſchaft, in einem ſo großen Maaße 

fehlt, die Stände der Geſellſchaft auf eine ſo traurige Weiſe aus— 
einander geſchieden ſind, der Reiche dem Armen entfremdet, 
und der Arme voll Abneigung gegen den Reichen? Oder kön— 
nen wir uns wundern, daß Ruchloſigkeit und Verarmung die 

ausgemergelten Bewohner von vielen Hunderten unſerer Häuſer 
und Hütten ruinirt, daß Tauſende unſerer Mitbürger in Trunken— 

heit und Wolluſt untergegangen ſind, daß das Verbrechen in 
einem Verhältniſſe zunimmt, das bei weitem die Zunahme un— 

ſerer Bevölkerung übertrifft, oder daß Socialismus und Char— 
tismus gleich Schwämmen auf der erſterbenden und unverſetzten 
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Maſſe emporſchießen? Unter dieſen Umſtänden laßt uns lie— 

ber bemitleiden, als tadeln; oder wenn wir Tadel äußern, fo 
möge derſelbe diejenigen treffen, welche einen ſolchen Zuſtand 

der Dinge haben kommen laſſen, und gewiß, dies ſind nicht 

die Armen geweſen. Wer von uns kann ſich für ſchuld— 

los angeben? — Doch weg mit Beſchuldigungen. Dafür 

iſt keine Zeit. Es muß etwas geſchehen. Das wird 

von allen Männern zugegeben, die ihr Augenmerk auf dieſen 
Zuſtand gerichtet haben; jedoch unterſcheiden fie ſich rückſicht— 

lich der zu treffenden Maaßregeln. Einige möchten ihre 

Zuflucht zu intellectueller Pflege nehmen, Andere zu religiöſen 

Anſtrengungen zuſammengeſetzter, mehr augenblicklicher und vor— 

übergehender Art. Wir wünſchen nicht, eines von dieſen Mit— 

teln herabzuſetzen; doch ſind wir überzeugt, daß das erſtere 

durch ſich ſelbſt nicht die Uebel, welche wir beklagen, erreichen, 

viel weniger fie heilen kann; dem letzteren) muß das Sy— 

ſtem, der Zuſammenhang und die Aufſicht fehlen, welche für 

den Schwung einer ausgedehnten und dauernden Wirkſamkeit 

ſo weſentlich ſind. Nach unſerer feſten Ueberzeugung iſt das 

„ „glorreiche Evangelium des hochgelobten Gottes““ mit ſei— 

nen beſtimmten Ordnungen und Aemtern das große Heil— 
mittel (specific) für unſere ſittlichen, ſocialen und geiſtigen 

Uebel; es kann auf das erfolgreichſte, wie auf das ordnungs— 

mäßigſte auf unſere vernachläſſigte Bevölkerung vermittelſt der 

Nation alkirche wirken. Bringt nur das Parochialverhältniß in 

den gehörigen Stand; erwartet die Kirche, daß ſie ihren Ob— 
liegenheiten entſprechen kann; errichtet ein Heiligthum und ſetzt 

allenthalben einen treuen und arbeitſamen Hirten ein, wo man 

ſeiner bedarf — und ihr werdet weit auf dem Wege fortge— 
ſchritten ſeyn, alles zu ſichern, was wir wünſchen. Dann ſorgt 

*) Hier find die Verſuche der Diſſenters gemeint, durch hei— 
miſche Miſſionen in öffentlichen Predigten und Beſuchen 
auf das Volk zu wirken. Uhden. 
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ihr zu gleicher Zeit für die bewegende Kraft und das ord— 

nende Maß bei den verſchiedenen Weiſen chriſtlicher Wohlthä— 

tigkeit. (Lou will supply at once the power to move 

and the fly-wheel to regulate all the varied machi- 

nery of Christian benevolence,) Ihr ziehet jo diejenigen 

ſyſtematiſchen und concentrirten Kräfte heran, welche unter 

Gottes Segen nicht verfehlen können, den moraliſchen Moraſt 

zu reinigen und die moraliſche Wüſte zu befruchten. — Was 

hat denn Mancheſter für die Erreichung dieſes dringendſten und 

wichtigſten Zieles gethan? Andere Städte ſind am Werke 
(are up and doing). London zählt ſeine neuen Kirchen bei 
zwanzigen, in Birmingham find 3 im Baue begriffen, Liver— 

pool hat während der letzten neun Jahre wenigſtens ſieben zu 

den frühern hinzugefügt, und in dieſem Augenblicke ſind drei 

im raſchem Fortſchritte. Glasgow, die Nebenbuhlerin unſerer 

Manufacturen, hat uns in erhabener Weiſe (mobly) zu einer 

chriſtlichen Nacheiferung aufgefordert, und ſeinem großartigen 

Plane gemäß (in welchem Plane der gegenwärtige ebenſowohl 

ein Muſter findet, als eine Bürgſchaft des Erfolgs) ſeine 

13 Kirchen innerhalb der letzten fünf Jahre vollendet, während 

Privatanſtrengungen die Summe auf fünfzehn erhöht haben, 

und noch nicht ermüdet, läßt es noch zwei mehr ihre Mauern 

erheben. Und Mancheſter, die Hauptſtadt der Manufacturen, 

die zweite Stadt des Reiches, berühmt wegen ſeines Reichthums 

und kaum weniger berühmt wegen ſeiner Freigebigkeit — Mans 

cheſter (mit dem Einſchluſſe von Salford) hat während der 

letzten neun Jahre innerhalb ſeiner eigentlichen Gränzen für 

die vernachläſſigten Myriaden ſeiner armen Bewohner geſorgt 

mit zwei abgelegenen Kirchen, St. Judas und Aller 

Seelen. Es läßt jetzt bauen — nicht eine! Aber 
während dieſes Zeitraumes ſind nach einer geringen Schätzung 

zu ſeinen Bewohnern 60,000 hinzugekommen, für welche we— 

nigſtens 30 Kirchen hätten errichtet werden ſollen. — Wir er— 

röthen um unſerer Stadt willen. Etwas muß geſchehen. 

Nichts zu verſuchen, die Sache gehen zu laſſen, das hieße 
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unſer Intereſſe vergeſſen, unſere Grundſätze verratben, unſere 

Pflicht verlaſſen.“ Ein einfacher und ſehr gut ausführbarer 
Plan für die Errichtung und Ausſtattung von zehn Kirchen in 
dem Laufe von fünf Jahren iſt dieſem Aufrufe beigefügt. „Dies 

auszuführen, das wäre eine große Maaßregel und würde dem 
Kirchenbau unter uns einen Anſtoß von unberechenbarer Wich— 

tigkeit geben. Nächſt Gott ſteht es bei unſern Mitbürgern, ob 
das Unternehmen gelingen ſoll oder nicht. Stutzen vielleicht 

Einige wegen des erforderlichen Betrags? Sie mögen ſelbſt 
bedenken, wie ſehr wir im Rückſtande find. Ein Vorſchlag auf 

weniger wäre ein Spott (mochery) auf unfern Zuſtand. Und 

iſt 40,000 Pfund eine ſo bedeutende Summe? Geſetzt, ſie 

fehlte zu einer Eiſenbahn, oder auch nur zu einem anregenden 

politiſchen Zwecke und — es würde für Nichts geachtet. Wir 

ſchämen uns, den Schluß zu ziehen. Es iſt hohe 

Zeit, daß wir aus den dicken Dünſten der Selbſtſucht, des 

Ehrgeizes, des Parteigeiſtes auftauchen, daß wir dieſen erha— 

benen Vorſchlag in dem ruhigen klaren Lichte des Glaubens, 

der Verantwortlichkeit, der Liebe betrachten. Möge jeder Ein— 

zelne, was er zu thun ſchuldig iſt, vor Gott in dieſer Sache ver— 

wirklichen. Jeder achte auf die Stimme, welche ihm zuflüſtert: 

„„wie viel ſchuldeſt du dem Herrn?““ Jeder faſſe in ſeiner 

eigenen Bruſt den Entſchluß: „„mit Gottes Hülfe ſoll 

es geſchehen,““ und wir haben keine Furcht wegen des 

Erfolges. Was Glasgow gethan hat — gewiß das 

kann Mancheſter thun. Von unſern reichen Manufac— 

turiſten und Kaufleuten erwarten wir Großes. Sie haben die 
überfluthende Menge herangezogen und vermittelſt dieſer Menge 

haben ſie ihren Reichthum erworben. Iſt das keine Schuld? 

Was wäre es für einige unſerer großen Kapitaliſten, wenn je— 

der 4000 Pfund für den Bau einer Kirche ausgäbe? Eine 

ſchlechte Schuld von dem Belange würde ihnen nicht viel aus— 
machen — und iſt eine freiwillige Gabe an Gott, unſere Kirche 

und unſer Land etwas Schlimmeres, als eine ſchlechte Schuld? 

Wer hat ſie geſegnet und ihnen Alles gegeben, was ſie ha— 
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ben? Und welchen Werth hat Geld, als den, es gut anzuwen— 
den? Aber wir müſſen allgemeine Mitwirkung haben. Viele 
können jährlich 400 Pfund geben für fünf Jahre, Andere 200 

Pfund, Andere 100 Pfund, Andere 5 Pfund, Andere 1 Pfund. 

Möge Sparſamkeit und Aufopferung mit zu dem Zwecke hel— 

fen und eine heilige Einfalt der Liebe. Hat Jemand ein Kind 
verloren, ſo gebe er, was der Antheil des Kindes geweſen 

wäre, wenn es gelebt hätte. Iſt Jemand kinderlos, ſo adop— 

tire er die Kirche und erfreue ſich des Privilegiums, in reich— 
licher Weiſe ſein eigener Teſtamentsvollſtrecker zu ſeyn. Hat 

Jemand eine zahlreiche Familie, ſo ſey er überzeugt, daß ſeine 

Kinder um ſo reicher für die 1000 Pfund ſeyn werden, welche 
er auf dieſe Noth verwendet. Wir wollen um die Legate der— 

jenigen bitten, welche keine Verwandten haben, deren Anſprüche 

dazwiſchen treten. Wir wollen diejenigen aufrufen, deren Ver— 

mögen hier angehäuft iſt, und die es nun an irgend einem an— 
dern Orte verzehren. Wir wollen ſie an das erinnern, was 
ſie Mancheſter verdanken, und wie unfein es iſt, allen ihren 

Ueberfluß fortzuziehen, und keinen Zehnten zu geben. Wir 

wollen uns an die Ariſtokatie und an die Männer von Vermö— 

gen durch das ganze Königreich wenden, daß ſie uns in die— 

ſer Kriſis helfen. Sie können nicht gut unſern Aufruf gering— 
ſchätzen. „„Wenn Ein Glied leidet, ſo leiden alle Glieder 
mit.““ Wir wollen auf das Herzlichſte unſere Handwerker 

einladen, monatliche Sammlungen in ihren verſchiedenen Fac— 
toreien und Werkſtätten für ein Vorhaben anzuſtellen, das zu— 

nächſt auf ihr Beſtes berechnet iſt. Sie können ſehr viel thun 

durch ſolche Sammlungen. — Mitchriften und Mitbürger! un— 
ſer Plan liegt jetzt vor euch. Seht ihn nicht mit befangenem 

oder tadelndem Geiſte an. Suchet nicht nach einem Fehler, 

durch welchen ihr euch ſelbſt vielleicht rechtfertigen könntet, 
wenn ihr euer Geld zurückhaltet. Er iſt nach vielen Berathun— 
gen und vielen Gebeten gemacht worden. Er hat die vollſtän— 

dige Billigung unſeres verehrten Diöceſans (des Biſchofs von 
Cheſter, eines eifrigen Beförderers aller kirchlichen und reli— 
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giöſen Intereſſen). Laßt daher alle perſönlichen und Partei— 
rückſichten ſchwinden, in dem Gefühle der Größe unſerer 
Noth. Laßt uns alle kleinlichen und kargen Eingebungen, 
welche uns von der Erhabenheit unſeres Planes abziehen, 
mit den Worten des heiligen Patriarchen von Juda (Nehem. 

6, 3.) zum Schweigen bringen: „„Wir haben ein großes Ge— 
ſchäſe auszurichten, wir können nicht hinabkommen.““ Das 

Unternehmen werde begonnen, fortgeſetzt uud beendigt in dem 
Namen unſeres Herrn Jeſu Chriſti und mit inbrünſtigem Fle— 

hen zu Gott um ſeinen Segen, und der Erfolg kann uns nicht 
fehlen. „„Wer ſoll wider uns ſeyn.““ Wir können es noch 
erleben, daß unſere Stadt nicht das Zuchthaus des Laſters 

wird, ſondern die Pflegſchule der Tugend; leuchtender durch 

ihre Frömmigkeit, als berühmt durch ihre Geſchicklichkeit. Um 

ein ſolches Ziel zu verwirklichen, dazu verwenden wir uns 

mit Recht und werden mit Recht verwendet. „„Der Gott im 

Himmel wird es uns gelingen laſſen; daher wollen wir, ſeine 

Knechte, uns aufmachen und bauen.““ (Nehem. 2, 20). 

Couſtitution und Beſtimmungen des Vereins. 

1) Wer 25 Pfund oder darüber beiträgt, iſt ein Mitglied 

des Vereins und berechtigt, bei den Generalverſammlungen zu 
ſtimmen. 

2) Alle Beiträge ſind (wenn die reſpectiven Beitragenden 
es jo wünſchen) in fünf gleichen, jährlichen, am 5. April fälli— 

gen Raten zu bezahlen. 

3) Sollte ein Beitragender ſterben, ehe völlig ausgezahlt 
iſt, was er unterzeichnet hat, ſo werden ſeine Erben oder Exe— 

cutoren nicht zu der Bezahlung des Reſtes aufgefordert, wenn 

ſie nicht durch eine Willenserklärung des Verſtorbenen dazu 

angewieſen ſind. 
4) Wo möglich ſollen nicht weniger als 40,000 Pfund 

aufgebracht werden, ſo daß während des angegebenen Zeitrau— 
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mes jährlich zwei Kirchen gebaut werden können; jede Kirche 

iſt mit 1000 Pfund auszuſtatten und von dem Vereine für 

nicht mehr als 3000 Pfund zu bauen, ausgenommen in den 
Fällen, wo der Grund und Boden gekauft werden muß. 

5) Jede Kirche ſoll Sitze für ungefähr 1000 Perſonen 
enthalten, und außerdem noch wo möglich Raum für Gal— 
lerien. N 

6) Wenigſtens die Hälfte der Sitze ſoll in jedem Falle 
frei bleiben oder theilweiſe zu einem äußerſt geringen Preiſe 

vermiethet werden, für den ausſchließlichen Gebrauch der ärme— 

ren Klaſſen. 

7) Die Sitze für die ärmeren Klaſſen ſollen eben ſo 

vortheilhaft gelegen ſeyn, als die für die höheren. 

8) Die Führung der Geſchäfte iſt einem Comité über— 
tragen, welches aus dem Schatzmeiſter, den Secretären, ſieben 

Geiſtlichen und zwanzig Laien beſteht und von den Mitgliedern 

bei der jährlichen Verſammlung ernannt wird. 

9) Das Recht der Ernennung für jede Kirche ſoll auf 

fünf Bevollmächtigte übertragen werden nach den Beſtimmun— 

gen des Parlaments von 1831. Solche Bevollmächtigte ſind 

das erſtemal von dem Comité oder einer Majorität des— 

ſelben aus den qualificirten Mitgliedern (dies ſind nach einem 

Parlamentsbeſchluſſe nur diejenigen, welche wenigſtens 50 Pf. 

gegeben haben) des ganzen Vereins zu erwählen; dabei ſoll 

nach dem Gutdünken des Comités allen denjenigen der Vor— 
zug in Rückſicht auf eine beſtimmte Kirche gegeben werden, 
welche für den Bau derſelben am reichlichſten beigetragen 

haben. 

10) Kein Mitglied iſt der Regel nach zum Bevollmäch— 
ligten für mehr als eine der zu erbauenden Kirchen fähig. 

11) Stirbt einer der trustees, fo ſoll die Ergänzung 
dieſer Stelle den vier Ueberlebenden in Verbindung mit dem 
jedesmaligen Incumbent zuſtehen, vorausgefegt aber, daß die 

Wahl innerhalb drei Monaten nach dem Todesfalle ſtattgefun— 

den hat, ſonſt kommt ſie dem Diöceſan zu. 
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12) Zehn Oertlichkeiten für die vorgeſchlagenen Kirchen 
ſollen öffentlich bekannt gemacht werden, und es ſoll jedem 

Beitragenden freiſtehen, eine beſondere Kirche anzugeben, für 

welche er ſein Geld verwendet wünſcht; überſteigt aber in irgend 

einem Falle der ſo aufgebrachte Betrag die Summe von 4000 
Pfund, ſo ſoll das Uebrige dem allgemeinen Fonds hinzugefügt 
werden. In dem Falle, daß die veranfchlagten 40,000 Pfund 
nicht unterſchrieben werden ſollten, ſteht es dem Comité zu, 

diejenigen Kirchen zu bauen, deren Mangel es für den dring— 
lichſten hält. J 

13) Wo möglich ſoll keine Kirche für den Gottesdienſt 
geöffnet werden, bis fie feierlich conſeerirt iſt. 

14) Die jährlichen Verſammlungen der Mitglieder wer— 

den während des Monats April gehalten. 
Solche Aufforderungen erreichen gewöhnlich ihren Zweck, 

und es iſt wirklich außerordentlich, was in dieſer Beziehung in 

England geleiſtet wird. Aber dieſe Thätigkeit für die Beförde— 
rung der Religion iſt keineswegs auf die Glieder der anglika— 
niſchen Kirche beſchränkt. Auch katholiſcher Seits wird Uns 

glaubliches gethan. So hat allein Sibthorp, welcher von der 

anglokatholiſchen Theologie von Oxford zur römiſch-katholiſchen 

Kirche übertrat, zur Erbauung einer katholiſchen Kirche in 

Nottingham, wo ihm das Diakonat als Wirkungskreis ange— 

wieſen wurde, 2000 Pfund beigeſteuert. Auch zu New⸗caſtle 

am Tyne wird eine prächtige katholiſche Kathedrale gebaut, 

deren Koſten ebenfalls durch Subſcription zuſammengebracht 
werden. Der Verfaſſer des „Proteſtantismus in ſeiner Auf— 

löſung“ berichtet Bd. II, S. 280: „Laity's Directory für 1839 
meldet, daß, während im Jahr 1824 nur erſt 357 katholiſche 

Kirchen in England waren, ihre Zahl in jenem Zeitraume auf 
453 anſtieg. Im Jahr 1838 allein wurden unter der Leitung 
des zur katholiſchen Kirche übergetretenen talentvollen Architekten 

Pugin acht katholiſche Kirchen nur allein in Wexford erbaut. 

Im weſtlichen Theile Londons wurde im Jahr 1839 eine pracht— 

volle Kathedrale im gothiſchen Style und mit reichen Kunſt— 
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werken im Innern zu bauen angefangen, welche zehntauſend 
Perſonen faſſen kann, und wovon die Baukoſten auf 150,000 

Pfund angeſchlagen werden.“ Die Katholiken Edinburghs hatten 
vor dreißig Jahren nur einen Altar in einem kleinen dunkeln 

Saale eines vierten Stockwerks im ärmſten Quartier der Stadt. 

Dieſe Zufluchtſtätte diente zugleich als Kirche und als Schule. 
Heutzutage ſind zu Edinburgh zwei ſchöne Kirchen, die Marien— 

kirche, von Herrn Cameron, und die St. Patriciuskirche, von 
Herrn Carruthers gegründet. Außerdem ſind in der Hauptſtadt 
Schotllands zwei Klöſter, mehrere religiöſe Genoſſenſchaften 

und katholiſche Schulen. Beſonders zeichnen ſich die katholiſchen 

Inſtitute der barmherzigen Brüder, eines in der neueren Zeit 

in Rom geſtifteten Ordens, in Loughborough bei Leiceſter aus, 

welche auch von einer großen Zahl Proteſtanten beſchickt wer— 

den. Hieher gehört dann namentlich, was wir in einem Be— 

richte aus Birmingham leſen: „Am Feſte Mariä Geburt (1842) 
vollzog in der hieſigen neuen katholiſchen Kathedrale der Bi— 

ſchof von Cambyſopolis, Dr. Walſh, die feierliche Inveſtitur 

der Brüder der Gilde des h. Chad, mit Kragen und Schild. 
Dieſe Gilden, um deren Reorganiſation ſich der Prieſter Kaye 

von Bradford beſonders verdient gemacht hat, breiten ſich in 

England und Schottland immer mehr aus. Im Jahr 1840 

wurden in Edinburgh drei der Art geſtiftet: die heilige Gilde 
St. Joſephs, die Todtengilde St. Andreas und die Gilde für 
die hl. Familie. Als Hauptzwecke der St. Joſephsgilde werden 
angegeben: Ehre Gottes und Förderung der katholiſchen Reli— 
gion, Krankenpflege und Todtenbegräbniß; als ſecundäre Zwecke: 

Unterſtützung armer bejahrter Perſonen innerhalb und außerhalb 

der Gilde, und Förderung häuslichen Wohlſtandes unter den 

Mitgliedern der Gilde, letzteres durch Vertheilung jährlicher 

Prämien an ſolche, welche ihr Hausweſen am reinlichſten und 

ordentlichſten gehalten haben.“ Von ungewöhnlichem Einfluſſe 
auf die Beförderung des Katholicismus in England iſt das 

lreffliche St. Marienkollegium zu Oſcott, dem Biſchofsſitze der 
ausgezeichneteſten Perſönlichkeit des katholischen Englands, des 
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Dr. Wiſeman, der durch ſeine Vorleſungen über die vor— 

nehmſten Lehren und Gebräuche der katholiſchen Kirche, welche 

er früher in London vor einem ſehr zahlreichen Auditorium 

hielt, für die Erkenntniß und Verbreitung der Wahrheit Außer— 
ordentliches leiſtete, und gegenwärtig ſeinen Glauben gegenüber 

der anglokatholiſchen Theologie auf eine Weiſe repräſentirt, 
der ſelbſt die Feinde desſelben ihre Bewunderung nicht verſagen 

können. An dem genannten Kollegium ſind hauptſächlich Pro— 

feſſoren aus dem Orden der barmherzigen Brüder thätig. 

Die wichtigſten religiöſen Geſellſchaften proteſtantiſcher 
Seits find: die Vibelgeſellſchaft (British et Foreign Bible), 
der Verein für die Verbreitung chriſtlicher Erkenntniß (Chri- 
stian Knowledge), die Kirchenmiſſionsgeſellſchaft (Church 

Missionary), der Verein für die Verbreitung des Evangeliums 
(Propagation of the Gospel), die Wesleyaniſche Miſſions— 

geſellſchaft (Wesleyan Missionary), die Londoner Miſſions— 
geſellſchaft (London Missionary ), die Baptiſtenmiſſionsgeſell— 
ſchaft (Baptist Missionary), die Colonialmiſſionsgeſellſchaft, 
die heimiſche Miſſionsgeſellſchaft, die Stadtmiſſion in London 

(London-City- Mission), die Herrnhuter- oder Mähriſche— 
Brüdermiſſion (Moravian Missionary), die heimiſche Miſ— 

ſion der Baptiſten, die Colonialmiſſion der Baptiſten, die Ge— 
ſellſchaft für Verbreitung des Chriſtenthums unter den Juden 

(for Propagation of Christianity amongst the Jews), die 

Bibelgeſellſchaft für Marine und Armee (Naval and Military 
Bible), die proteſtantiſche Aſſociation, die congregationaliſtiſche 

Union von England und Wales, die Baptiſtenunion, der neue 
Mäßigkeitsverein (New British and Foreign Temperance), 
die Geſellſchaft zur Unterdrückung der Unmäßigkeit (Suppres— 

sion of Intemperance) u. ſ. w. 
Wenn wir auch die Mäßigkeitsvereine unter die religiöſen 

Geſellſchaften rechnen, ſo wird uns deßhalb Niemand tadeln; 

denn es iſt eine allbekannte Sache, daß die Unmäßigkeit im 

Genuſſe geiſtiger Getränke eine der größten Feindin der Reli— 

gion iſt. Auch zeigt die Erfahrung, daß Pater Mathew durch 
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feine Bemühungen um Verbreitung der Mäßigfet für die 
Beförderung der Wahrheit und Freiheit in England und be— 

ſonders in Irland mehr leiſtet, als alle Aſſociationen. Wenn 

der Repeal durchgeht, und die Zehentfrage nach den Geſetzen 
des Rechts und der Billigkeit erledigt wird, ſo verdanken die 

Iren dieſen Erfolg ihrer raſtloſen Bemühungen nächſt ihrem 

unermüdeten O'Connell hauptſächlich ihrem Mäßigkeitsapoſtel 

Mathew, welcher fie die feſte Haltung und Ruhe in ihren 

Verſammlungen lehrte, die allein zum Zweck führen können. 

„Die Neigung zur Auflöſung der Union,“ leſen wir in einem 

Aufſatze der hiſtoriſch-politiſchen Blättern über die Repealfrage, 

„hat fo tiefe Wurzeln in den Herzen der Iren gefchlagen, daß 
fie es ſogar über ſich brachten, zu einer Zeit, wo der günftigfte 

Erfolg zu erwarten ſchien, auf O'Connells Vorſtellung ſie gleich— 

ſam zu begraben; jetzt aber von Neuem hervorgerufen aus dem 

Grabesſchlummer durch deſſelben Mannes mächtige Stimme, 

iſt ſie erſtanden, und zu ihrer jetzigen Höhe, des beſten Erfolges 

gewiß, emporgewachſen. Das Auffallendfte iſt aber dabei die 

ganze Haltung der Iren; ſelbſt ihre erbitterteſten Gegner müſſen 

es anerkennen, daß dieſelbe vortrefflich ſey; nichts Ungeſetzliches 

geſchieht, ſondern alle die Zuſammenkünfte, welche gehalten 

werden, finden in der größten Ordnung ſtatt. Das iſt nichts 

Geringes, wenn man bedenkt, daß neulich zu Cork nicht we— 
niger als 500,000 Menſchen verſammelt waren, Menſchen, von 

denen Jeder für die Sache, die es gilt, begeiſtert, von denen 

Jeder mit Abſcheu für die ſchimpfliche Knechtſchaft erfüllt iſt, 
die Irland ſo lange getragen; wenn man bedenkt, daß ſie in 
großen Zügen, mit Muſikchören und Fahnen herankommen, daß 

fie mit Enthuſiasmus die enthuſiaſtiſchen Redner vernehmen. 

Wo in aller Welt würde es wohl jemals eine Volksverſamm— 

lung der Art gegeben haben, und alle dieſe von Vaterlandsliebe 
glühenden Männer beherrſcht der eine O'Connell! Wenn es 

ihm, wenn es den Iren gelingt, in dieſer Weiſe ſich zu hal— 
ten, ſo geben ſie Europa, ja der ganzen Welt ein wahrhaft 

Erſtaunen erregendes Beiſpiel. Es läßt ſich wohl kaum verken— 
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nen, daß in dieſer Rückſicht noch ein anderer Umſtand mit— 

gewirkt hat; nämlich ein wahres Fundament für die Beſonnen— 
heit, mit der die Sache ihres Vaterlandes von den Iren 
behandelt wird, hat unſtreitig der Father Mathew gelegt, der 
in dieſer Beziehung wie ein Vorläufer der Repeal-Agitation zu 
betrachten iſt. Wie er die Iren die Mäßigkeit lehrte, ſo haben 

ſie auch gelernt, trotz ihrer heißen Wünſche für des Vater— 

landes Wohl, dieſe Angelegenheiten mit Nüchternheit und 
unbefangenem Sinn zu betreiben. Eben daher hat auch die 

gegenwärtige Agitation einen ſo friedfertigen Charakter. Bis 
auf unbedeutende Ausnahmen hat nirgends ein Exeeß ſtattgefun— 
den, und nirgends hat Jemand daran gedacht, die Geſetze zu 

verletzen. Um ſo gefährlicher würde es ſeyn, wenn die Regie— 

rung daran denken wollte, durch ungeeignete Maaßregeln dieſe 
Agitation zu unterdrücken. Gerade dies aber macht die Stellung 
der Regierung in dieſer Sache ſo ſchwierig; ihr würde eine 

Unordnung vielleicht nicht unerwünſcht ſeyn, weil dies Gele— 

genheit gäbe, unter einem gerechten Vorwande das Schwert 
zu ziehen.“ 

Der Sun ſagt: „Pater Mathew iſt jetzt der Gegenſtand 
allgemeiner Aufmerkſamkeit — er iſt der Löwe des Tages, und 
verſpricht eben ſo viele Convertiten zum Papſtthum als zum Thee— 

totalism zu machen. Der große Mäßigkeitsapoſtel war in die— 

ſer Woche auf ſeinem Wege nach Kenſington von mehreren 
katholiſchen Prieſtern begleitet, in einem offenen, von ſechs Pfer— 

den gezogenen, Wagen, voran zahlreiche Fahnen, über welchen 

vergoldete Kreuze. Das Volk begrüßte ihn mit Enthuſiasmus 

auf dem Wege, und die ganze Scene erinnerte lebhaft an die 

in katholiſchen Ländern ſo oft geſehenen religiöſen Aufzüge. 

Sehen ſich die Puſeyiten nicht wohl vor für ihre Lorbeeren, ſo 

werden ſie ſchon von Pater Mathew ausgeſtochen werden. Wir 

ſagen nicht, daß dieſe Sache in England religiöſe Convertiten 

machen werde, aber ſicherlich wird ſie einigermaßen den Wider— 

ſtand vermindern, welchen die Engländer gegen das Papſtthum 

zeigen, und mit Hülfe eines großen Theiles des engliſchen 
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Clerus den Weg bahnen zu der, von dieſen „Proieſtanten,“ 

welche die Reformation anklagen, ſo ſehr gewünſchten Vereini— 
gung; es koſtet nur den erſten Schritt. Dieſer Schritt iſt ge— 

macht, und wenn das proteſtantiſche Volk ſich nicht ſelbſt rührt, 

um ſeine Religion zu vertheidigen, ſo wird es durch ſeinen 

Clerus verkauft werden und nächſtens in den Schooß der katho— 

liſchen Mutterkirche zurückkehren. Das Volk, wir bedauern es 
ſagen zu müſſen, bleibt wenigſtens paſſiv.“ Ein katholiſches 

Blatt ſagt: „Nur allein eine Wiedergeburt des Volkes, ſowohl 
in ſeinen körperlichen, als geiſtigen Intereſſen kann England 

vor ſeinem Verfalle ſichern. Die Mäßigkeitsſache iſt der Weg 
zur Rettung. Mit der Mäßigkeit wird die Bruderliebe wach— 
ſen, der Reichthum ſeine deſpotiſche Härte verlieren, der Wohl— 

ſtand der Maſſe ſich mehren, die Leidenſchaften ſchweigen, die 

Prüfung der religiöſen Intereſſen beginnen, und die Scheide— 

wand zwiſchen Katholiken und Proteſtanten niederfallen. Eng— 

lands wird unter den, der Reformation zugefallenen, Ländern die 

Ehre und das Verdienſt ſeyn, zuerſt erkannt zu haben, daß, 

wie nur ein Gott und nur ein Erlöſer, ſo nur eine Offen— 

barung durch Ihn, und folglich nur eine Wahrheit und nur 

eine Vermittlerin dieſer Wahrheit ſein müſſe, welche Vermitt— 

lerin immer als dieſelbe daſteht, in Kraft und Wahrheit unge— 

ſchwächt und ungealtert, um in allen Zeiten allen Völkern das 

Erlöſungswerk Chriſti zuzuwenden, — nur eine allgemeine 

Kirche, die von ihrer Gründung durch den Sohn Gottes bis 

zu ſeiner zweiten Ankunft dauern wird, nach ſeiner Verheißung.“ 

Um dem Leſer einen Begriff von der außerordentlichen 

Wirkſamkeit des Father Mathew zu geben, führen wir hier 

noch folgende Berichte an. Ueber das erſte Auftreten dieſer 

merkwürdigen Perſönlichkeit in London ſchreibt der „Globe“: 

„Schon die Nachricht, daß der Mäßigkeitsapoſtel in ſeiner Miſ— 

ſion zum erſten Male in der brittiſchen Hauptſtadt erſcheinen 

werde, erregte eine außerordentliche Aufmerkſamkeit. Am Ende 

der Stadt gegen Oſten verſammelte ſich auf einem großen Platze 

eine zahlloſe Menge zu ſeiner Bewillkommnung. Er fuhr in 
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einem offenen Wagen, den eine Maſſe Menſchen umwogte. 

Es waren ungefähr 10,000 Perſonen verſammelt, die den Mäſ— 

ſigkeitsprediger mit einem dreimaligen Zurufe begrüßten. Auf 

der Plattform, welche beſonders errichtet war, hatten ſich viele 

Geiſtliche von allen Farben eingefunden. Schon hatte der Pa— 

ter die einige Fuß hohe Bühne beſtiegen, um eine Rede an 

das Volk zu halten, als dasſelbe durch die auf dem Gerüſte 

befindliche Ueberzahl brach. Doch litt Niemand Schaden. Als 

die Ordnung wieder hergeſtellt war, redete Pater Mathew über 

die Nothwendigkeit, das Mäßigkeitsprinzip anzunehmen, indem 

er die wohlthätigen Wirkungen deſſelben auseinanderſetzte und 

auf die Reſultate hinwies, die das Mäßigkeitsgelübde in ſeinem 

Vaterland hervorgebracht. Seine Rede ſchloß mit der Auffor— 
derung an die Anweſenden, das Mäßigkeitsgelübde abzulegen 
und die Medaille zu empfangen. Nach P. Mathew traten 

noch mehrere Redner auf und beſprachen den Vortheil des Mäſ— 

ſigkeitsprinzips, worauf der Pater ſich anſchickte, das Gelübde 

abzunehmen (administer the pledge). Um 4 Uhr erſchien 

Lord Stanhope und hielt ebenfalls zum Zwecke der Mäßigkeit 

eine Rede an das Volk. Der Lord empfieng dann von dem 
Mäßigkeitsapoſtel ebenfalls eine Medaille, obwohl er ſchon frü— 

her der Mäßigkeits ſache beigetreten war; ihm folgten etwa 100 

Perſonen, meiſt Handwerker. Der größte Theil derer, welche 

den Tag über das Mäßigkeitsgelübde ablegten, waren Prote— 

ſtanten, und darunter mehrere ſehr vornehme Damen. Den 

ganzen Tag von Morgens früh bis Abends 8 Uhr nahm der 

Pater das Gelübde ab und ertheilte die Medaille. Es mochten 

ungefähr 5000 Perſonen dem Mäßigkeitsvereine beigetreten 

ſeyn. Das offene und gerade Weſen des Paters ſprach mehr 

an, als all die unzähligen Reden, welche den Tag über gehal— 

ten wurden. Eine katholiſche Bruderſchaft, die heilige Gilde, 

waren die erſten Perſonen, welche unter Vortragung des 

Kreuzes ſich aufnehmen ließen. Die Brüder und Schweſtern 

dieſer heiligen Gilde knieten mit einander nieder und ſprachen 

mit lauter Stimme dem Pater das Gelübde nach. Hier— 
Anglilan. Kirchenzuſtände. 17 
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auf ſtieg er von der Plattform herunter und gab ihnen ſeinen 

Segen, indem er jedes der Bruderſchaftsglieder auf der Stirne 

berührte. — In Mancheſter, wo Pater Mathew ebeafalls für 

die Mäßigkeitsſache wirkte, wurde ihm der Gebrauch der freien 

Handelshalle bewilligt. Hier legten wieder eine Menge Per— 

fonen das Gelübde ab; unter andern faſt das ganze Polizei— 

perſonale, mit dem oberſten Polizeidirektor an der Spitze. Man 

rechnet die Zahl derer, die zu Mancheſter beitraten, auf 
80,000. Auch zu Liverpool ließen ſich 60,000 Perſonen auf— 

nehmen. Zu Leeds legten während der Anweſenheit des Mäſ— 
ſigkeitspredigers 6000, zu Bradford 7000 und in Huddersfield 

2000 Perſonen das Gelübde der Enthaltſamkeit von allen gei— 

ſtigen Getränken ab.“ 

Und nun behaupte Jemand, das engliſche Volk ſei nicht 

auf dem beſten Wege der Reformation! Die Mäßigkeit leiſtet 

mehr als alle Armengeſetze, die je ſeit den Zeiten der Königin 

Eliſabeth gegeben wurden; ſie leiſtet mehr, als alle Criminal— 
geſetze, welche je die Achtung vor der menſchlichen Natur ver— 

höhnten; ſie leiſtet mehr als alle Predigten, welche je ein über— 

täubtes Gewiſſen aus dem Todesſchlafe zurückriefen; ſie iſt die 

Mutter eines neuen Lebens, eines neuen Geſchlechts, einer 

neuen Ordnung der Dinge. Darum Heil, ewig Heil dem 

raftlofen Eifer Vater Mathew's! 

Wir gehen auf die Verſammlungen der religiös 
ſen Geſellſchaften über, und legen dem Leſer ſtatt unſerer 

eigenen die Schilderung Ühden's vor, welcher Gelegenheit hatte, 

einigen derſelben beizuwohnen. „Die religiöſen Geſellſchaften,“ 

ſagt dieſer Schriftſteller in ſeinen mehrerwähnten Zuſtänden 

der anglikaniſchen Kirche, „halten in London und zwar im Mo— 

nat Mai ihr Jahresfeſt, zu welchem ſich, ſo weit es der Raum 

erlaubt, Zuhörer aus allen Ständen einfinden. Obgleich die 
gewöhnlich dazu benützte Exeter-Halle gegen 4000 Menſchen 
faßt, fo reicht fie oft nicht aus. Auf einer Tribüne, Platform 

genannt, befinden ſich der Präſidirende, das Comitee, Män— 

ner aus höheren Ständen, die Geiſtlichen, die Fremden. Zu— 



nächft wird bei dieſen Verſammlungen der Bericht verlefen und 
dann werden verſchiedene Reſolutionen beantragt. Von dieſem 

iſt die erſte immer „daß der Bericht angenommen, gedruckt und 
ausgegeben werde,“ die letzte das Dankesvotum gegen deu 
Präſidenten. Andere enthalten den Ausdruck der Freude oder 
des Bedauerns über dasjenige, was im letzten Jahre entweder 

mit beſonderer Beziehung auf die Geſellſchaft oder im Allge— 

meinen in Rückſicht auf religiöſe Zuſtände ſich ereignet hat. 

Jeder Vorſchlag wird von einem Redner beantragt (moved), 

von einem zweiten unterſtützt (seconded); darauf erhebt ſich 

der Präſident, liest den Vorſchlag vor und ſpricht: die damit 

Uebereinſtimmenden mögen ja (ay), die Andern nein ſagen. 

Das letztere findet nie Statt, da die Reſolutionen entweder 

ganz allgemein gehalten ſind oder wenigſtens innerhalb der An— 

ſichten des beſtimmten Kreiſes blieben, aus dem die Verſamm— 

lung beſteht, obgleich die äußere Faſſung oftmals ſehr ausge— 

dehnt iſt. Es wurde in der Verſammlung der Baptist 
Union, welche der Congregational Union ähnlich iſt, un— 

ter Anderem beantragt, unterftügt, und einſtimmig angenom— 
men: „Dieſe Union benützt ihre jährliche Seſſion, um wie— 

derum ihre lebhafte Ueberzeugung von dem unſchriftmäßigen 

Charakter der Staatskirche dieſes Landes kund zu geben. Sie 
glaubt, daß alle ſolche Inſtitutionen ihren Urſprung in der Apo— 
ſtaſie gehabt haben, welche kurz nach dem Tode der Apoſtel 

unſeres Herrn ſtattfand, daß dieſelben ihrer Natur nach dem 

geiſtlichen Reiche Chriſti widerſprechen und eine fruchtbare 

Duelle ſocialer Leiden, religiöſen Formenweſens und nationa— 

len Skepticismus ſind; daher fühlen die verſammelten Brüder 
ſich verpflichtet, gegen die Fortdauer derſelben zu proteſtiren. 

Dieſe Anſichten werden beſtätigt durch die entſchiedene Entwick— 

lung kirchlicher Grundſätze, wie ſie neuerdings von einem aus— 

gedehnten und ſich auf reißende Weiſe verbreitenden Theile des 

Clerus gegeben wird, eine um ſo auffallendere und gelegenere 

Entwicklung, da ſie gerade in dem Augenblicke ſtattfand, als 
die öffentliche Aufmerkſamkeit beſonders auf die Conſtitution 

17° 
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und die Wirkſamkeit der engliſchen Kirche gerichtet war. Diefe 

Union glaubt, daß ſolche Anſichten die natürliche Frucht (legi— 
timate growth) der Prinzipien find, auf welche die engliſche 
Hofkirche gegründet iſt, und betrachtet ſie zu gleicher Zeit als 

untergrabend das Geiſtliche des Evangeliums und als verderb— 

lich für die Seelen der Menſchen; ſie erkennt daher als eine 

Verſammlung religiöſer Menſchen die Verpflichtung an, welche 

ihr obliegt, ſich kräftig anzuſtrengen, um die Chriſtenheit von 

den weltlichen Aſſociationen loszuwinden, in die ſie hineinge— 
zwängt iſt. Dieſe Anſtrengung wird als eine religiöſe Pflicht 

angeſehen, die der Union wegen ihres chriſtlichen Bekenntniſſes 

auferlegt iſt und gebieteriſch verlangt wird von einer ſchuldi— 

gen Rückſicht auf die religiöſe Wohlfahrt ihrer Mitmenſchen. 

Daher wird es den Geiſtlichen und Mitgliedern der Kirchen, 

aus welchen dieſe Union beſteht, empfohlen, durch Borlefungen 

durch die Vorbereitung von Tractaten und durch andere Pu— 

blicationen, durch Aufklärung des Woluntary Principle in ihren 

verſchiedenen Wohnorten und beſonders unter den jüngeren 

Mitgliedern ihrer Gemeinden, eine richtigere Kenntniß von der 
Geſchichte und den Prinzipien der proteſtantiſchen Nonconfor— 

mität zu verbreiten, als man bisher beſeſſen hat.“ Dieſe Re— 

ſolution kann natürlich nicht in einer öffentlichen Verſammlung 

vorkommen; ſo lautet nur, z. B. bei der Geſellſchaft für Ver— 

breitung des Gebetbuches und der Homilien, nach der Annahme 

des Berichts ein Beſchluß: „Dieſe Verſammlung betrachtet mit 

Aufmerkſamkeit die gegenwärtigen, zur Verwerfung (repudiate) 

der Prinzipien des Proteſtantismus gemachten, Verſuche und 

hält dafür, daß die Gebetbuchs- und Homiliengeſellſchaft, welche 

durch die Circulation der Formularien der Kirche von England 

und anderer autoritativ herausgegebenen Publicationen ſo ent— 

ſchieden die uncompromittirten Grundſätze unſerer Reformato— 

ren hervortreten läßt, einen ſtarken Anſpruch auf die eifrige 

und herzliche Unterſtützung aller derer hat, welche wahrhaft die 
established Church lieben.“ Die Reſolution war: „Dieſe 
Verſammlung hat zu ihrer Zufriedenſtellung von der Art und 
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Weiſe gehört, wie von einigen Aſſociationen dieſer Geſellſchaft 

die Aufmerkſamkeit des Volkes auf den Inhalt der unter dem— 

ſelben verbreiteten Homilien gelenkt worden iſt; ſie hält ſich ver— 

ſichert, daß ſolche Maaßregeln unter Gottes Beiſtand darauf 

berechnet ſind, dem Einfluſſe päpſtlicher Eindringlinge und 

ungläubiger Traktate entgegenzuwirken.“ Eine vierte Reſolu— 
tion folgte: „Daß der Beiſtand, welchen dieſe Geſellſchaft ver— 
mittelſt der Ueberſetzung der Formularien der Kirche von Eng— 

land in fremde Sprachen den Miſſionären und Andern gelei— 
ſtet hat, für dieſe Geſellſchaft den Anſpruch auf den Beiſtand 

und die Unterſtützung Aller derer begründet, welche unſere esta— 

blished Church lieben und welche wünſchen, daß ihre ſchrift— 
gemäßen Lehren durch die Welt bekannt werden ſollen.“ So— 
nach ſprechen dieſe Beſchlüſſe eigentlich nur die Anſichten der 

Verſammlung aus und zwar auch nur als Anſichten. Sie 

ſollen eine Form bilden, durch die es dem Präſidenten möglich 

wird, die Verſammlung zu leiten, und bei welcher eine gewiſſe 

Reihenfolge der Redner beobachtet werden kann. Die Reden ſelbſt 

ſtehen durchaus nicht immer im Zuſammenhange mit der Reſo— 

lution, welche bisweilen ſelbſt dem Redner erſt in die Hand 

gegeben wird, nachdem er ſchon angefangen hat, zu ſprechen. 
Für ihn kommt es darauf an, einerſeits die beſonderen Zwecke 

und Intereſſen der beſtimmten Geſellſchaft in Anregung zu 

bringen, andererſeits überhaupt ein Bekenntniß abzulegen. 
Dies letztere geſchieht natürlich in beſonderer Berückſichtigung 
deſſen, was jedesmal die Zeit bewegt. Daher jetzt die Frage 

über den Puſeyismus faſt ohne Ausnahme in jeder dieſer Re— 

den auf irgend eine Weiſe berührt und angezogen wird. So 
wiederholt ſich nun aber derſelbe Gegenſtand ſehr häufig, und 
es wird nöthig, in Verſammlungen, welche lange dauern, nach 
Anhörung begabter Redner immer wieder ein Intereſſe zu erzeu— 
gen. So kommt es dabei zu künſtlichen Mitteln. Viele ſpan— 

nen ihre Aufmerkſamkeit der Zuhörer durch einen Ausdruck, 

oder eine Periode, in welcher gleichſam eine Unbeſtimmtheit 

vorherrſcht; ſie laſſen dann noch auf ihre eigene Meinung ein 



wenig warten; fällt dieſe ein, jo erfolgen auf die horchende Stille 

laute Beifallsbezeugungen, an die ſich freilich ein Fremder ge— 
wöhnen müßte. Doch iſt es hier nicht bloß dieſe Form oder das 

Stürmiſche überhaupt, was von dem eigentlichen Gegenſtande 

leicht abzieht, ſondern die ganze Weiſe, in welcher der Redende 

vielfach auf den Effekt hinarbeitet eben ſo wohl, als die, in welcher 

der Zuhörer ſich hingebt. In einzelnen Fällen kommt es wirk— 

lich dazu, daß man die bisherigen Mittel der Aufregung für 
abgenutzt anſieht und immer wieder auf neue Reize ſinnt, wäh— 
rend dagegen die Zuhörer ſich zu überreden ſcheinen, daß ihre 
lebhaften Unterbrechungen Darlegungen ihres Bekenntniſſes find. 
Die Puſeyiten ſind nun allerdings dieſen Verſammlungen ab— 

hold, nicht allein deshalb, weil ſie dort ſo entſchiedene Oppo— 

ſition finden, ſondern auch, weil es keine kirchlich organiſirten 

Inſtitutionen ſind. Aber die hervorgehobenen Uebelſtände wer— 

den in vielfacher Weiſe ſelbſt von Männern der Evangelical 

party gerügt. Es war das Entſtehen dieſer Verſammlungen 

zu Ende des vorigen Jahrhunderts etwas Anderes. Damals 
berrfchte der Unglaube in allen Kreiſen der Geſellſchaft; da— 

mals war ein entſchieden ausgeſprochenes öffentliches Bekennt— 
niß allerdings ein Zeugniß und eine That. Man hört nun in 

dieſen Zuſammenkünften Rednertalente, welche allerdings als 

ſolche eine Aufregung veranlaſſen könnten. Das Belebendſte 

aber ſind die höchſt intereſſanten Mittheilungen über einzelne 
Thaten und Fakten. Dieſe letzteren kommen nun auch beſon— 

ders in ſolchen Verſammlungen vor, welche das Jahr hindurch 

in den kleineren Städten Englands von Seiten der verſchiede— 
nen Geſellſchaften gehalten werden. Hier wird nicht auf eine 

ſolche Aufregung hingewirkt, daher mehr eigentliche Mittheilun— 

gen ſtattfinden und das Ganze mehr einen erbaulichen Charak— 

ter an ſich trägt. Ganz andere Art find die elerical meetings, 

oder Zuſammenkünfte der Geiſtlichen in einem Archidiaconate, 

einer Diöceſe oder zu einem beſonderen Zwecke, welche durch— 

aus den Charakter einer Privatverſammlung tragen, obgleich 

fie natürlich auch von einem Präſidenten von einer Platform 
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aus geleitet werden. Bei dieſen Beſprechungen, welche ge— 
wöhnlich ſchon durch ein Comitee vorbereitet ſind, giebt man 

ſich den Zuhörern mit einem unbedingten Zutrauen hin. Sie 
ſind ſtets mit Erbauung verbunden, dienen aber nicht allein 
zu einem gegenſeitigen Austauſche der Ideen und gemachten 
Erfahrungen, ſondern erhöhen auch beſonders das Bewußtſeyn 

der Gemeinſchaft. Solcher Art waren die Verſammlungen der 

iriſchen Geiſtlichen, über welche ſich aus dem Jahre 1842 ein 
Bericht in der Berliner Evangeliſchen Kirchenzeitung befindet. 
Wir müſſen hier auch bemerken, daß auf die öffentlichen Ver— 

ſammlungen die Zunahme der Polemik und das Ausſcheiden 
der verſchiedenen Parteien aus den Geſellſchaften nachtheilig 

wirkt. So lange die Auftretenden bewußtermaßen Anhänger 
verſchiedener Principien ſind, thut ſich immer das Streben nach 
gegenſeitiger Anerkennung kund; davon Zeugniß abzulegen, 
mildert die Aufregung. Aber gerade das Gefühl, welches die 
Scheidung bisher Verbundener begleitet, reizt und ſpannt mehr 
und mehr; darauf, wie ſich die kirchlichen Parteien gegen ein— 

ander ſtellen werden, kommt es für die äußere Geſtaltung die— 

ſer Verſammlungen in der Folgezeit an.“ 

Wie ſich die Parteien durch ihre Verſammlungen ſcheiden, 

ſo ſcheiden ſie ſich auch durch ihre Preſſen. Jede Partei hat 

ihren beſtimmten Kreis, jede Partei hat auch ihre beſtimmte 

Preſſe, und die Speculation des Buchhandels ſteht mit der 

Speculation der Wiſſenſchaft im engſten Zuſammenhang. Wie 

es überhaupt höchſt ſchwierig iſt, ſich zu keiner Partei zu hal— 

ten, ſo iſt es namentlich für den Buchhändler beinahe unmög— 

lich, nicht ein beſtimmtes Intereſſe zu vertheidigen. Ein Hand— 

lung, welche puſeyitiſche Schriften verlegt, würde es für Be— 
leidigung, für Ironie halten, wenn man ihr ein ultraprote— 
ſtantiſches Werk anböte; und wo man ſocaaliſtiſche Schriften 

verkauft, findet man gewiß keine Werke der Wesleyaner. Deß— 

halb darf man nur nach dem Namen der Verlagshandlung 
fragen, ſo weiß man gleich, welch Geiſtes Kind man an ei— 
nem Buche hat. Und ſo häufig auch die Sitte der Anonymi— 
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tät bei den Schriftſtellern iſt, ſo ſteht doch jedem ihre Erzeug— 

niffe feine Tendenz auf der Stirne geſchrieben. Darum äußert 
auch die unumſchränkte Preßfreiheit, die in En, land herrſcht, 

bei weitem den nachtheiligen Einfluß nicht, den man in andern 

Staaten von ihr fürchtet. In der Regel hat ſich Jeder, der 

auf eine gewiſſe Selbſtſtändigkeit des Denkens Anſpruch macht, 

bereits auf irgend eine Seite geſchlagen, und läßt ſich vermöge 
der unerſchütterlichen Conſequenz, die der engliſchen Nation ei— 

gen iſt, durch nichts in der Welt in ſeiner Ueberzeugung irre 

machen. Ruhig und feſt ſchreiten die verſchiedenen Parteien 

neben einander her, und nehmen nicht die geringſte Notiz von 
einander. Und ſo ſtürmiſch es oft in ihren Verſammlungen 

zugeht, ſo gelaſſen ſtehen ſie im gewöhnlichen Leben einander 

gegenüber. Jeder befindet ſich wohl bei ſeiner Religion, und 

mit dem Panzer der Ueberzeugung ange than, daß er im Be— 
ſitze der Wahrheit ſey, iſt er gegen jeden Angriff geſichert. 
So ſchroff die Gegenſätze einander gegenüberſtehen, ſo wenig 

haben ſie bis jetzt die entgegengeſetzten Gebiete zu ſchmälern ver— 
mocht. Es iſt eine ſeltene Erſcheinung, daß der Engländer von 
ſeinem alten Glauben läßt. Und wenn auch die Doctrinen 

der anglokatholiſchen Theologie hierin eine Ausnahme zu be— 

gründen ſcheinen, ſo iſt dieſe Ausnahme bloß eine ſcheinbare, 

welche die eben ausgeſprochene Beobachtung auffallend beſtä— 

tigt. Das puſeyitiſche Glaubensſyſtem iſt ſo weit entfernt, als 

neues aufzutreten, daß es ſich vielmehr lediglich als die Wie— 

derherſtellung des alten, längſt beſtehenden, und nur durch die 

ſtrafbarſte Vernachläſſigung und Gleichgültigkeit in Vergeſſen— 
heit gerathene ankündigt. Nächſt der allgemeinen Oppoſition, 

welche durch den ſcheinbaren Widerſpruch dieſer Behauptung 

mit dem Inhalte der Doctrinen hervorgerufen wurde, iſt es 

die Berufung auf die Vergangenheit, was die außerordentliche 

Wirkung hervorbrachte. Und gelingt es der neuen Schule, 

das Volk zu überzeugen, daß ſie ſeinen angeſtammten Glauben 

lehre, ſo hat ſie gewonnen. Wenn wir nicht der Ueberzeugung 

wären, daß die Puſeyiten nicht für, ſondern gegen die ka— 
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tholiſche Wahrheit zu wirken beabſichtigten, würden wir den 

praktiſchen Blick bewundern, den ſie durch ihr umſichtiges Ver— 

fahren an den Tag legen. Es hat unglaubliche Anſtren— 
gung gekoſtet, dem engliſchen Volk ſeinen katholiſchen Glauben 

zu entreißen; nachdem er ihm aber einmal entriſſen war, 

klammerte es ſich ſo feſt an den proteſtantiſchen, daß es die— 

ſelbe Anſtrengung koſten würde, es von dieſem zurückzuführen, 

wenn man nicht feine Zuflucht zur Lit nähme. Und dieſen 

Weg haben die Puſeyiten wider Wiſſen und Willen eingeſchla— 

gen, indem fie den katholiſchen Glauben als proteſtantiſch ver— 

kauften, wie ihnen ihre Sehergabe denſelben ſelbſt verkauft 

hatte. „Es fragt ſich hier nur,“ ſagt ein ſcharfſinniger Beob— 

achter in einer Abhandlung über den Puſeyismus, in den hiſto— 

riſchen Blättern, „ob die Erfinder dieſes Unſinns ſelbſt daran 

geglaubt haben? Und dieſe Frage, die wir mit Beſtimmtheit 
verneinen würden, wenn es ein Franzoſe oder Italiäner wäre, 

der jene Behauptungen aufgeſtellt hätte, dieſe Frage muß, da 
hier von urächten Engländern die Rede iſt, ohne allen Anſtand 

bejahet werden. — John Bull iſt einer ſo argen Schalkheit 
und Ironie nicht fähig, wohl aber einer, bis auf den Gipfel 
der Verkehrtheit getriebenen, ſich ſelbſt überſchlagenden Conſe— 

quenz. — Ja noch mehr, wir meſſen der Verſicherung Puſey's 

vollſtändigen Glauben bei: daß der einzige Zweck ihrer Trac— 
tate kein anderer geweſen ſey, als ihren ehrbaren Mitangli— 

kanern recht tüchtige und ausgiebige Argumente gegen die 
böſen „Romaniſten“ an die Hand zu geben. Daher iſt auch 
die Verwunderung dieſer Schriftſteller ganz unverſtellt und 

ehrlich: daß ihre anglikaniſchen Glaubensgenoſſen, um deren— 
willen ſie ſich allein ſo viel Mühe gegeben, in Folge eben dieſer 

Bemühungen, und noch dazu auf den Grund ihrer vortreff— 
lichen Argumente, haufenweiſe katholiſch werden. Was fo häufig 

in der Weltgeſchichte geſchehen, hat ſich auch hier wiederholt. 

Ihr gedachtet es böſe zu machen, aber Gott hat es gut 

gemacht. Puſey und ſeine vertrauteſten Schüler, von denen 

die Bewegung ausgegangen, haben nichts weniger, als eine 
Anglikan. Kirchenzuſtände. 18 
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Unterwerfung unter die wahre Kirche beabſichtigt; ſie, ihres 
Orts, werden ſich auch menſchlichem Anſehen nach niemals mit 

der Wahrheit ausſöhnen. Allein die Strömung, die ſie her— 

vorriefen, treibt geradewegs zur Kirche hin. Denn die geiſtigen 

wie die phyſiſchen Bewegungen lenkt ein Geſetz, welches höher 

ſteht und mächtiger iſt, als die Laune eder der krankhafte Ei— 

genſinn einzelner Menſchen, die ſelbſt nur Hebel ſind in der 

höheren Hand. Auch Puſey und ſeine Schule ſind nichts als 

Werkzeuge, die eine längſt im Geiſte des Volkes liegende Criſis 
hervorrufen und durchführen ſollten. Haben ſie dieſen Zweck 

erfüllt, ſo wird die Bewegung, ohne alle Rückſicht auf die indi— 

viduellen Wünſche einzelner Gelehrten, ihren Gang gehen.“ 
Wir ſchließen mit den Worten eines Mannes, der durch 

ſein Beiſpiel gezeigt hat, zu welchem Ziele dieſe Bewegung 

führe. „Ein Kampf großer Prinzipien ſteht uns bevor,“ ſagt 
Sibthorp, „ich meine nicht einen Kampf katholiſcher und pro— 

teſtantiſcher Prinzipien, als ſolcher, ſondern einen Kampf zwi— 

ſchen heiliger Ordnung auf der einen, und unheiliger Geſetz— 

loſigkeit auf der andern Seite. Das Chriſtenthum und der 

Unglaube muſtern gegenſeitig ihre Streitkräfte. Der letztere 
entwickelt ſich unter verſchiedenen Geſtalten, je nach dem Lande, 

dem er angehört, und der Regierung, der dieſes unterworfen 

it. In anerkannt katholiſchen Ländern zeigt er ſich in der 

Zerſtörung religiöſer Inſtitutionen, Entweihung des Heiligen, 

Vergreifung an dem Eigenthum Gottes, Vernichtung der An— 
dachtsübungen, politiſcher Unabhängigkeit, u. ſ. w. In unſerem 

Lande entwickelt er ſich in verſchiedenen halb philoſophiſchen, 

halb politiſchen, aber ſämmtlich antichriſtlichen Syſtemen und 

Entwürfen, welche ſchwache, weltliche und ſtolze Gemüther in 

ihren Wirbel hineinziehen, während er die Macht der menſch— 

lichen Intelligenz und der Entdeckungen der Wiſſenſchaft durch 

das Gefühl der Unabhängigkeit und Selbſtgenüge, das ſie dem 
Betrogenen einflößen, auf indirektem Wege in Waffen gegen 
das Chriſtenthum verwandelt. Ja, ein Krieg gegen Chriſten 

und folglich gegen die Kirche Chriſti, feinen jetzt verwundbaren 
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Leib, iſt von ungläubigen Weisheitslehrlingen und politiſchen 
Friedensſtörern angeſponnen und je nach Gelegenheit und Macht 
bereits mehr oder weniger eröffnet. Auf der andern Seite 

ſammelt auch das Chriſtenthum ſeine Kräfte, um im Kampfe 

zu beſtehen. Aber auf welche Art? Es beſſert ſeine alten, 

ehrwürdigen Mauern aus und befeſtigt ſeine Zinnen und Thürme. 

Es nimmt ſeine feſte, abgeſchloſſene Stellung ein, als die Stadt 

Gottes in Mitten der Erde. Es entbietet ſeine Bürger, als 

das auserwählte Volk Gottes, aus allen Enden der Welt, zur 

Vertheidigung der Pflichten und Rechte, wozu ſie dieſelben 

berufen hat; es ſammelt ſeine urſprüngliche Stärke und Feſtig— 

keit, um den Angriffen des Unglaubens zu begegnen, wie es 
früher den Angriffen des Heidenthumes und der Häreſie begeg— 

nete. Die Arche Gottes wird ausgebeſſert gegen den Audrang 

der verheerenden Fluthen. Ich ſage, ausgebeſſert, denn es 

zeigen ſich Merkmale des Verfalles, die Folgen langer Ver— 

nachläßigung, Erſchlaffung in der Diseipfin, Trägheit, Furcht— 

ſamkeit und Sünde. Es ruft Alle auf, die zur Seite des 

Herrn ſtehen, ſich zum bevorſtehenden Kampfe zu rüſten und 

in ſeine Mauern zu flüchten, um ihm als heilige Streiter gegen 
ſeine und ihre Feinde beizuſtehen. „Bleibet nicht,“ ſagt es, 

„wo ihr ſeyd, in unbeſchützten Dörfern und in zerſtreuten 

Plätzen, wohin ihr ausgezogen ſeyd in den Tagen der Zügel— 

loſigkeit, der Anarchie und des Irrthumes, in den Tagen des 

Mißfallens Gottes und der Heimſuchung durch die menſchliche 

Verderbniß. Denn dort habt ihr keine Zuflucht vor dem Feinde, 

und ihr könnet mir nicht beiſtehen.“ Insbeſondere aber ſagt 

es zu den Gliedern der anglikaniſchen Kirche: „Ihr theilet in 

dieſem Lande (denn weiter reichet ihr nicht) meine Gefahr, und 

dies gereicht euch zur Ehre. Aber denket nicht, ihr werdet ent— 

rinnen, wie ihr jetzt ſeyd; die Stadt Gottes iſt nur Eine. 
Ihr ſeyd zu zerſplittert, ſo lange ihr mein irdiſches Oberhaupt 

und meine längſt beſtehende Kirchenzucht verwerfet und nicht 
bört auf meinen katholiſchen Hirtenruf. Was auch eure ſchein— 

bare Einheit ſeyn mag, der That nach ſeid ihr zerſplittert. 
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Eure Kraft iſt vergeudet, wenn ihr zu vertheidigen ſuchet, was 
nicht zu vertheidigen iſt. Aber vereiniget euch mit mir; helfet 

mir meine Wälle gegen den Feind ausbeſſern, den Muth mei— 

ner treuen Bürger entflammen, die alte Zucht wieder aufrichten 

und die ſinkenden Kräfte wieder neu beleben. Mit Jauchzen 
will ich euch aufnehmen und mit Lobſingen will ich euch em— 

pfangen, und die Freude der Erde ſoll aufſteigen gen Himmel 
und wiederhallen in ſeinen Tempeln; die frommen Dankgebete 

des ſechszehnten Gregor für das Wiederfinden der zerſtreuten 
Schafe ſeiner Heerde, für die zweite Bekehrung Englands, für 
die er ſo inbrünſtig betet, werden aufgenommen werden von 
dem Erſten ſeines Namens, dem Heiligen im Himmel, der den 

Vermittler für fie macht vor dem Throne des Ewigen.“ 



Strafe deſſelben gehörig in's Auge gefaßt werden. Aus dieſer Dar- 

ſtellung erhellet, daß die von der ruſſiſchen Synode aufgeſtellte Be- 

hauptung, als ſey in der Kirche nie eine Centralgewalt geweſen, 

grundfalſch iſt, indem ja nach dem eingetretenen Schisma dieſe Ge⸗ 

walt, wenn gleich auf unrechtmäßige Weiſe auch in der griechiſchen, 

und ſpäter ſogar noch in der ruſſiſchen Kirche ſich erhalten hat, bis 

endlich Peter der Große aus leichtbegreiflichen Gründen, an die 

Stelle derſelben eine dem Calvinismus entlehnte heilige dirigirende 

Spnode ſetzte, während er ſelbſt in ſich und ſeinem jedesmaligen 

Nachfolger alle geiſtliche und göttliche Gewalt concentrirte. 

Der vierte und letzte Theil endlich handelt von der Unterdrü⸗ 

ckung der katholiſchen Kirche des lateiniſchen Ritus in Rußland. 

Hier werden uns dann die neuen und neueſten Ukaſe, bezüglich der 

gemiſchten Ehen, der Heranbildung des jungen Clerus, der Amts— 

verrichtungen der Geiſtlichkeit, der Kirchengüter u. dg! m. mitge⸗ 

theilt. Dieſelben find voll der ſchreiendſten Ungerechtigkeiten. Selbſt 

ein Julian der Abtrünnige iſt in dieſer Hinſicht weit hinter dem ruſ— 

ſiſchen Despot zurückgeblieben. Dem Hrn. Verfaſſer gebührt das 

Verdienſt, dieſe Ungerechtigkeiten entſchleiert und gebührend heraus— 

gehoben zu haben. Die 30 erläuternden Beilagen, welche dem Gans 

zen angefügt ſind, dürfen als eine ſchätzenswerthe Zugabe betrachtet 

werden. 

Wir glauben nun die Anzeige und Beurtheilung dieſes Werkes 

am Beſten mit den Worten des Hrn Verfaſſers ſelbſt ſchließen zu 

können: „Möge indeß, bis die göttliche Strafe eintrifft, ganz Europa 

mit einer Stimme des Unwillens und Abſcheus ſich gegen dieſe 

grauſame und perfide Verfolgung erheben, die nur Gott richten und 

beſtrafen kann! Indem wir ſie vor den Augen der Welt enthüllten, 

glaubten wir eine gebieteriſche Pflicht des Gewiſſens und eine Pflicht 

der Liebe zu unfern Brüdern und ſelbſt zu unſern Verfolgern zu er 

füllen; denn beim Schreiben dieſer Blätter glaubten wir immerfort 

durch Gottes Stimme den Befehl zu hören, welchen er einſt an 

ſeinen Propheten ergehen ließ: 

„Rufe ohne Aufhören wie eine Poſaune, erhebe deine Stimme 

und verkünde dieſe Laſter! ... Sie wollen meine Wege wiſſen, gleich- 

wie ein Volk, das Gerechtigkeit gethan und ſeines Gottes Recht nicht 

verlaſſen!“ (Iſaias 58, 1 — 2.).“ (Katholik 1843, Dezemberheft.) 
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